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I. Gegenstand

A. Auftrag

Mit Vorlage dieses Berichts kommt die Bundesregierung
dem vom 9. Deutschen Bundestag in seiner 64. Sitzung am
12. November 1981 bei der Verabschiedung des Gesetzes
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung (BillBG) 
erteilten Auftrag nach, dem Deutschen Bundestag alle
vier Jahre, erstmals zum 30. Juni 1984, über die Erfah-
rungen bei der Anwendung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes – AÜG – zu berichten und hierbei die bei
der Anwendung des Gesetzes zur Bekämpfung der ille-
galen Beschäftigung gewonnenen Erfahrungen einzube-
ziehen.

Bei der einstimmigen Annahme des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes am 21. Juni 1972 hatte der Deutsche
Bundestag die Bundesregierung zunächst ersucht, ihm al-
le zwei Jahre über die Erfahrungen mit diesem Gesetz zu
berichten. Dementsprechend hat die Bundesregierung
dem Deutschen Bundestag Erfahrungsberichte im Jahre
1974 (Drucksache 7/2385), im Jahre 1976 (Drucksache
7/5631), im Jahre 1978 (Drucksache 8/2025), im Jahre
1980 (Drucksache 8/4479) vorgelegt. Weitere Berichte
wurden entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bun-
destages vom 12. November 1981 alle vier Jahre vorge-
legt, nämlich in den Jahren 1984 (Drucksache 11/1934),
1988 (Drucksache 11/2639), 1992 (Drucksache 12/3180)
und 1996 (Drucksache 13/5498).

B. Ziel

Entsprechend dem Auftrag des Deutschen Bundestages
verfolgt der vorliegende Bericht zwei Ziele:

Zum einem soll die Situation und Entwicklung der er-
laubten gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung um-
fassend dargestellt werden. Wie im vorangegangenen
achten Bericht wird dabei auch kurz auf die nichtge-
werbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung eingegangen.

Der andere Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Dar-
stellung der Erscheinungsformen und den Maßnahmen zur
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung. Dabei be-
schränkt der Bericht sich, wie bereits die vorangegange-
nen Berichte, nicht allein auf die Erfahrungen mit dem
BillBG, sondern stellt die Entwicklung im gesamten Be-
reich der illegalen Beschäftigung dar. Eine Beschränkung
auf die Erfahrungen mit dem BillBG würde zu einem un-
vollständigen Bild über die Erfolge und Probleme bei der
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung, des Leistungs-
missbrauchs und der Schwarzarbeit führen.

Die in dem Berichtszeitraum von 1996 bis 1999 in Kraft
getretenen Gesetzesänderungen und zur Beratung in den
Gesetzgebungsorganen gelangten Gesetzentwürfe wur-
den in die Darstellung einbezogen.

II. Grundlagen

A. Beiträge

Der Bericht beruht auf den Beiträgen der Bundesländer
und Stellungnahmen der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt, des Bundesverbandes Zeitarbeit Personaldienst-
leistungen e.V., des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, des Deutschen Industrie- und
Handelstages, des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks, der Spitzenverbände der Sozialversiche-
rungsträger und einzelner Bundesministerien (Bundesmi-
nisterium der Finanzen, Bundesministerium des Inneren,
Bundesministerium der Justiz und Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen). Der Beitrag des
Bundesministeriums der Finanzen gibt im Wesentlichen
die zusammengefassten Beiträge der mit der Bekämp-
fung der illegalen Beschäftigung beauftragten Arbeitsbe-
reiche der Hauptzollämter wieder. 

Eine weitere wichtige Grundlage zur Erstellung des Be-
richts bildete ein umfangreicher Beitrag der Bundesanstalt
für Arbeit, die für die Durchführung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes zuständig ist und neben den Haupt-
zollämtern die Prüfungen zur Aufdeckung von Leis-
tungsmissbrauch und illegaler Ausländerbeschäftigung
durchführt.

Schwerpunkt der Beiträge der Länder bildeten die Erfah-
rungen bei der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung.
Auf die Erfahrungen mit der Arbeitnehmerüberlassung
gingen wie im vorangegangenen Bericht in erster Linie die
Sozialpartner und der Bundesverband Zeitarbeit Per-
sonaldienstleistungen e.V. ein.

B. Statistiken

Für die Statistiken zur Darstellung der Situation der lega-
len Arbeitnehmerüberlassung wurden die auf den gesetz-
lich vorgeschriebenen Meldungen der Verleiher beruhen-
de Statistik der Bundesanstalt für Arbeit und die
Geschäftsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit über die
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Verleih-
erlaubnis ausgewertet.

Auch die statistischen Angaben im Bereich der Bekämp-
fung der illegalen Arbeitnehmerüberlassung, illegalen
Ausländerbeschäftigung und Leistungsmissbrauchs be-
ruhen überwiegend auf Statistiken der Bundesanstalt für
Arbeit. Diese statistischen Daten werden durch statistische
Angaben des Bundesministeriums der Finanzen über die
Tätigkeit und Erfolge der Hauptzollämter ergänzt. 

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wird von
den Ländern durchgeführt. Nicht alle Länder führen 
Statistiken nach den gleichen Kriterien. Um ein bundes-
weites Gesamtbild zu erhalten, wurden daher für den Be-
reich der Schwarzarbeit Auszüge aus dem Gewerbe-
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zentralregister, das der Generalbundesanwalt beim Bun-
desgerichtshof – Bundeszentralregister – führt, ausge-
wertet. Im Bundeszentralregister werden nur Geldbußen
ab 200 DM erwähnt. Weitere Einzelheiten ergeben sich
aus den statistischen Angaben der einzelnen Bundeslän-
der zur Schwarzarbeit.

C. Sonstige Quellen

Für den Bericht wurden außerdem die Materialien zu 
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit
und Sozialordnung zu einem Gesetzentwurf der Frak-
tion der CDU/CSU „Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(1. AÜG-ÄndG) (BT-Drucksache 14/1211) vom 26. Ja-
nuar 2000 in Berlin verwendet. Im Rahmen dieser An-
hörung setzten sich verschiedene Sachverständige mit
den arbeitsmarktpolitischen Aspekten der Arbeitneh-
merüberlassung sowie den einzelnen Änderungsvor-
schlägen des Gesetzentwurfs der CDU/CSU auseinander.

III. Lage der zugelassenen Arbeit-
nehmerüberlassung

Auch im Berichtszeitraum dieses Erfahrungsberichts ist
die Zahl der als Leiharbeitnehmer Beschäftigten weiter
ununterbrochen angestiegen. 

A. Entwicklung der erlaubten Arbeitneh-
merüberlassung

Bei der erlaubten Arbeitnehmerüberlassung müssen zwei
verschiedene Bereiche unterschieden werden. Die Ar-
beitnehmerüberlassung durch Unternehmen, die über-
wiegend oder ausschließlich Arbeitnehmerüberlassung
betreiben, und die durch sog. Mischbetriebe, die neben ei-
nem anderen Betriebszweck auch Beschäftigte an 
andere Unternehmen überlassen. Im Berichtszeitraum ist
sowohl die Zahl der reinen Verleihfirmen angestiegen, als
auch die Zahl der Mischbetriebe, wobei die Zahl der
Mischbetriebe die Zahl der Unternehmen, deren Hauptge-
schäftszweck die Arbeitnehmerüberlassung ist, um 
etwa 1 000 überstieg. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit
die Arbeitnehmerüberlassung in erster Linie mit Unter-
nehmen, die ausschließlich Arbeitnehmerüberlassung be-
treiben, in Verbindung gebracht.

Eine besondere Form der legalen Arbeitnehmerüberlas-
sung hat in erster Linie die Vermittlung von Leih-
arbeitnehmern in andere Arbeitsverhältnisse zum Ziel.
Arbeitnehmerüberlassung wird als eine Möglichkeit zur
Wiedereingliederung schwervermittelbarer Arbeitnehmer
gesehen. Diese Form der Arbeitnehmerüberlassung er-
folgt dabei zum Teil durch gemeinnützige Unternehmen,
zum Teil aber auch durch gewerbliche Unternehmen. 
Bereits im letzten Bericht der Bundesregierung wurde die
Förderung entsprechender Arbeitnehmerüberlassungs-
unternehmen auf Grund der Richtlinie zur Förderung der
Eingliederung schwervermittelbarer Arbeitsloser durch

Darlehen und Zuschüsse an Gesellschaften zur Arbeit-
nehmerüberlassung (AÜGRi) angesprochen. Nach Been-
digung des Förderzeitraums Ende 1996 kann nunmehr 
eine Auswertung der gewonnenen Erfahrungen vor-
genommen werden.

1. Zahl der Verleiher

Die Zahl der Verleiher ist sowohl in den alten wie auch den
neuen Bundesländern während des Berichtszeitraums ste-
tig angestiegen (vgl. Tabelle Nr. 1). Konnte im vergange-
nen Berichtszeitraum noch zeitweise eine unterschiedli-
che Entwicklung in den alten und neuen Bundesländern
festgestellt werden, so hat sich die Entwicklung nunmehr
weitgehend angeglichen. Am Ende des ersten Quartals
1996 hatten 6 370 Unternehmen eine Erlaubnis zur
Arbeitnehmerüberlassung (davon West: 5 580, Ost: 790).
Die Zahl der Erlaubnisinhaber stieg jedes Quartal weiter
an, bis Ende Dezember 1999 9 232 Erlaubnisinhaber ge-
zählt wurden. Der prozentuale Anteil der Erlaubnisinha-
ber in den neuen Bundesländern ist dabei von 12,4 Pro-
zent Anfang 1996 auf 14,3 Prozent Ende 1998
angestiegen. Seit Anfang 1999 unterscheidet die Statistik
der Bundesanstalt für Arbeit über Erlaubnisinhaber nicht
mehr zwischen alten und neuen Bundesländern.

Von Ende Dezember 1995 bis Ende Dezember 1999 stieg
die Zahl der Erlaubnisinhaber um 3 001 oder 48 Prozent.
Die jährliche Steigerungsrate lag dabei in den Jahren 1996
und 1997 ca. bei 7 Prozent und stieg dann in den Jahren
1998 und 1999 leicht an auf 8,6 Prozent. Dabei betrug die
jährliche Steigerungsrate in den alten Bundesländern
1996 6,2 Prozent, 1997 6,0 Prozent und 1998 8,0 Prozent.
In den neuen Bundesländern lag die Steigerungsrate da-
gegen etwas höher, nämlich 1996 bei 12,4 Prozent, 1997
bei 13,6 Prozent und 1998 bei 12 Prozent.

Die Steigerungsrate der Erlaubnisinhaber ist damit bezo-
gen auf den gesamten Berichtszeitraum im Vergleich zum
vorangegangenen Berichtszeitraum (1992–1995) von da-
mals 15 Prozent auf 48 Prozent gestiegen. 

Ende 1999 hatten 3 140 Erlaubnisinhaber eine unbe-
fristete Erlaubnis, das entspricht einem Anteil von etwa
34 Prozent. Dies stellt gegenüber dem Anteil von Anfang
1996 von 33,7 Prozent (2 149 unbefristete Erlaubnisse) 
eine leichte Steigerung dar. Unbefristete Verleih-
erlaubnisse werden von der Bundesanstalt für Arbeit erst
erteilt, wenn Verleiher eine Tätigkeit von drei Jahren als
Verleiher mit einer befristeten Verleiherlaubnis ohne
Beanstandungen ausgeübt haben. Die steigende Zahl der
unbefristeten Verleiherlaubnisse ist daher auch ein Kenn-
zeichen für eine gewisse Kontinuität der Erlaubnisinhaber
im Bereich der legalen Arbeitnehmerüberlassung.

Verändert hat sich auch das Verhältnis zwischen der Zahl
der Erlaubnisinhaber und der Zahl der rechtlich unselbst-
ständigen Zweigniederlassungen, für die keine gesonder-
te Erlaubnis benötigt wird. Betrug Anfang 1996 die Zahl
der rechtlich unselbstständigen Zweigstellen noch 3 263
bei 6 370 Erlaubnisinhabern, so bestanden Ende 1999 bei
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9 232 Erlaubnisinhabern 5 809 rechtlich unselbstständige
Zweigstellen. Der Anteil der rechtlich unselbstständigen
Zweigstellen an der Gesamtzahl der Erlaubnisinhaber ent-
spricht damit fast 63 Prozent. Damit hat sich der Anteil der
Verleihunternehmen, die an mehreren Orten durch Zweig-
niederlassungen tätig sind, erhöht.

Seit Inkrafttreten des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
im Oktober 1972 bis Ende Dezember 1999 wurden bei der
Bundesanstalt für Arbeit 86 116 Anträge auf Erteilung 
einer Verleiherlaubnis gestellt, davon 46 541 Anträge auf
Verlängerung einer bestehenden Verleiherlaubnis. Allein
im Berichtszeitraum gingen 27 177 Anträge auf eine 
Verleiherlaubnis bei der Bundesanstalt für Arbeit ein, 
davon waren 16 216 Verlängerungsanträge (vgl. Tabelle
Nr. 6). In 87 Prozent der bearbeiteten Fälle (26 512) konn-
te den Anträgen stattgegeben werden. Nur in 1 Prozent 
der Fälle musste die Verleiherlaubnis versagt werden. Die
übrigen Anträge wurden anderweitig erledigt, z. B. durch
Rücknahme des Antrags.

2. Mischbetriebe

Betriebe, deren eigentlicher Geschäftszweck nicht die 
Arbeitnehmerüberlassung ist, die aber trotzdem regel-
mäßig oder in Einzelfällen Beschäftigte an andere Be-
triebe überlassen, benötigen, wenn kein gesetzlicher Aus-
nahmetatbestand vorliegt, eine Verleiherlaubnis. Viele
dieser Betriebe beantragen eine solche Erlaubnis nur vor-
sichtshalber, zur rechtlichen Absicherung falls eine Tätig-
keit im Rahmen eines Werkvertrages tatsächlich vor Ort
den Charakter einer Arbeitnehmerüberlassung erfüllt. So
kann es beispielsweise bei der Durchführung eines
Werkvertrages dazu kommen, dass die Beschäftigten des
Mischbetriebes in den Betrieb des Kunden mehr als
zunächst beabsichtigt eingegliedert werden und Anwei-
sungen überwiegend direkt von Mitarbeitern des Kunden
entgegennehmen. In diesen Fällen kann je nach Umstän-
den des Einzelfalls statt eines Werkvertrages tatsächlich
eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegen. Teilweise for-
dern auch Antragsteller eines Werkes von ihren Vertrags-
partnern eine Verleiherlaubnis, um für den Fall, dass 
entgegen der Annahme der Vertragsparteien kein Werk-
vertrag, sondern eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt,
vor den Rechtsfolgen des § 10 AÜG geschützt zu sein,
nämlich dem kraft Gesetzes bei Verleih ohne Verleih-
erlaubnis eintretenden Arbeitsverhältnis zwischen Leih-
arbeitnehmer und Entleiher. 

Neben dieser rein vorsorglichen Beantragung einer Ver-
leiherlaubnis nutzen viele Mischbetriebe die Arbeitneh-
merüberlassung auch, um ihre Arbeitnehmer bei Auf-
tragsmangel anderweitig einsetzen zu können. Nicht
selten werden in Folge von Umstrukturierungen innerhalb
eines Betriebes, Arbeitnehmer, die früher ausschließlich
im Betrieb eingesetzt wurden, auch an andere Betriebe
verliehen, z. B. überlässt ein Unternehmen mit einem 
eigenen Reinigungspersonal dieses nach einer Umstruk-
turierung auch anderen Unternehmen.

Im ersten Halbjahr 1996 lag der Anteil der Mischbetriebe
bei den Verleihbetrieben bei 56 Prozent. Im ersten Halb-
jahr 1999 lag der Prozentsatz bei 54,8 Prozent, so dass 
insoweit keine wesentliche Änderung festgestellt werden
kann. Die Mischbetriebe haben an dem Wachstum der 
Verleihunternehmen etwa in gleichem Maße Anteil gehabt
wie die ausschließlich mit Arbeitnehmerüberlassung be-
schäftigten Unternehmen. Allerdings entspricht die An-
zahl der in Mischbetrieben beschäftigten Leiharbeitneh-
mer nicht dem prozentualen Anteil der Mischbetriebe. 
So waren im Juni 1999 nur 21,6 Prozent der bei Verleih-
firmen beschäftigten Arbeitnehmer bei Mischbetrieben
beschäftigt. Mehr als die Hälfte der Mischbetriebe gab 
Ende Juni 1999 an, keine Leiharbeitnehmer zu beschäfti-
gen. Weitere 42 Prozent hatten nur bis zu 20 Leiharbeit-
nehmer unter Vertrag. Diese Zahlen stellen aber keine
neue Entwicklung dar. Auch zum Stichtag 30. Juni 1996
meldeten 54 Prozent der Mischbetriebe, dass sie keine
Leiharbeitnehmer beschäftigen und weitere 37 Prozent be-
schäftigen nur bis zu 20 Leiharbeitnehmer. Die geringe
Zahl ergibt sich daraus, dass – wie erwähnt – viele Ver-
leiherlaubnisse von den Mischbetrieben nur vorsorglich
beantragt werden.

3. Größenordnung des betriebenen Verleihs

Wie bereits in den vorangegangenen Berichten lässt sich
feststellen, dass die meisten Inhaber einer Verleiherlaub-
nis nur wenige Leiharbeitnehmer beschäftigen. Ende 
Juni 1999 beschäftigten lediglich 15,8 Prozent der Ver-
leihunternehmen 50 oder mehr Leiharbeitnehmer. Der
Anteil der Verleihunternehmen, die weniger als 10 Leih-
arbeitnehmer beschäftigen, ist im Vergleich zum letzten
Berichtszeitraum weiter erheblich angestiegen, und zwar
von 24,3 Prozent (Ende Juni 1995) auf 57,4 Prozent 
(Ende Juni 1999). Auch ein Viertel der Verleihbetriebe, de-
ren Betriebszweck ausschließlich oder überwiegend auf 
Arbeitnehmerüberlassung ausgerichtet ist, beschäftigten
Ende Juni 1999 weniger als 10 Leiharbeitnehmer. 

Keine wesentliche Veränderung hat sich bei den Verleih-
unternehmen ergeben, die zum Stichtag Ende Juni 1999
keinen Leiharbeitnehmer beschäftigten. War dieser
Prozentsatz im 8. Bericht mit 33,7 Prozent angegeben, so
liegt er am 30. Juni 1999 bei 32,8 Prozent.

4. Verleiher mit Sitz im Ausland

Die Zahl der Verleiher mit Geschäftssitz außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland betrug im Dezember 1999
198. Damit ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 1995
zu verzeichnen. Damals bestanden 166 Verleiherlaubnis-
se von Verleihern mit Sitz im Ausland. Diese Verleiher
müssen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ihren
Geschäftssitz entweder innerhalb der Europäischen Uni-
on oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (z. B. Norwegen oder
Liechtenstein) haben. 

Wie bereits 1995 wurden die meisten Erlaubnisse für Ver-
leiher mit Betriebssitz in Frankreich erteilt. Von den zu-
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ständigen Landesarbeitsämtern waren im Dezember 1999
Verleiherlaubnisse für je einen Verleiher mit Geschäftssitz
in Belgien und Finnland, je drei Verleiher in Dänemark
und Schweden, 73 Verleiher in Frankreich, 45 in Groß-
britannien, je fünf in Irland, Liechtenstein und Portugal,
acht in Luxemburg, 10 in den Niederlanden und 39 in Ös-
terreich erteilt worden.

5. Zahl der Leiharbeitnehmer 

Die Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit erfassen die
Zahl der Leiharbeitnehmer jeweils am Monatsende (vgl.
Tabelle 2), also an einem bestimmten Stichtag.

Die Zahl der überlassenen Leiharbeitnehmer ist stark von
Saisoneinflüssen abhängig. Regelmäßig steigt die Zahl der
beschäftigten Leiharbeitnehmer im Jahresverlauf an und
erreicht in der Regel in den Sommermonaten Juli, August,
September ihren Höchststand. Gegen Jahresende nimmt
die Zahl wieder ab. Der Tiefpunkt wird regelmäßig in den
Wintermonaten erreicht. Um die Entwicklung der Zahl der
Beschäftigten im Berichtszeitraum zu bewerten, müssen
also die Zahlen desselben Monats in den einzelnen Jahren
verglichen werden. Im Januar 1996 lag die Zahl der 
beschäftigten Leiharbeitnehmer bei 152 305. Sie stieg im
August 1996 auf 198 692 an und sank zum Jahresende
wieder auf 177 632. Im Januar 1997 betrug die Zahl der
Leiharbeitnehmer 168 909, was einer Steigerung von
10,9 Prozent entspricht. Im August 1997 lag die Zahl der
Leiharbeitnehmer bei 222 629, um saisonbedingt im 
Dezember auf 199 677 abzusinken. Dies entspricht einer
Steigerungsrate zum Dezember 1996 von 12,4 Prozent.
1998 waren im Januar 197 898 Leiharbeitnehmer be-
schäftigt. Die Steigerungsrate gegenüber Januar 1997 lag
bei 17,2 Prozent. Im August 1998 wurde das Jahreshoch
von 294 751 beschäftigten Leiharbeitnehmern erreicht.
Ende 1998 betrug die Zahl der Leiharbeitnehmer 232 242,
was einer Steigerung von 16,3 Prozent gegenüber De-
zember 1997 bedeutet. Auch 1999 setzte sich der Anstieg
der Zahl der beschäftigten Leiharbeitnehmer weiter fort.
Im Januar 1999 wurden 228 257 Leiharbeitnehmer be-
schäftigt, 15,3 Prozent mehr als im Januar 1998. Im Au-
gust 1999 wurden 309 219 Leiharbeitnehmer beschäftigt,
das entspricht einer Steigerung von 4,9 Prozent gegenüber
dem August des Vorjahres. Zum Jahresende 1999 wurden
insgesamt 286 362 Leiharbeitnehmer beschäftigt. Gegen-
über Dezember 1998 bedeutet dies eine Steigerung von
23,3 Prozent. 

An den Zahlen lässt sich ablesen, dass die Zahl der Leihar-
beitnehmer im Berichtszeitraum stetig angestiegen ist. Da-
bei hat sich der Anstieg 1998 gegenüber dem Vorjahr erhöht,
um 1999 wieder abzuflachen. Ob der erhöhte Anstieg mit
der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängt oder
Folge der im Jahre 1997 in Kraft getretenen Lockerungen
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ist, lässt sich nicht
mit letzter Sicherheit feststellen. In jedem Fall ist der An-
stieg von Juni 1995 bis Juni 1999 von 176 185 auf 286 394
Leiharbeitnehmer beachtlich. Innerhalb des Berichtszeit-
raums ist die Zahl der beschäftigten Leiharbeitnehmer zu
diesem Stichtag damit um 62,6 Prozent gestiegen. 

Nach Geschlechtern unterschieden stieg die Zahl der als
Leiharbeitnehmer beschäftigten Männer von Juni 1995 bis
Juni 1999 um 58 Prozent. Bei den Frauen betrug die Stei-
gerungsrate sogar 81 Prozent. Dabei betrug das Verhältnis
der Zahl der als Leiharbeiter beschäftigten Männer zu der
Zahl der als Leiharbeiterinnen beschäftigten Frauen ähn-
lich wie im letzten Berichtszeitraum durchschnittlich 4 : 1. 

6. Tätigkeitsbereiche der Leiharbeitnehmer

Statistische Angaben zu den Tätigkeitsbereichen von
Leiharbeitnehmern können den Tabellen 3a bis d ent-
nommen werden.

Wie in dem vergangenen Berichtszeitraum waren die
meisten Leiharbeitnehmer in den gewerblichen Berufen
tätig. Die metallbe- und verarbeitenden Berufe (Metaller-
zeuger, -bearbeiter, Schlosser, Mechaniker und zugeord-
nete Berufe, Elektriker sowie Montierer und Metallberufe)
nehmen dabei die Spitzenposition ein. Im Juni 1999 wa-
ren 104 470 Leiharbeitnehmer in diesem Bereich be-
schäftigt oder 36,5 Prozent der Leiharbeitnehmer. Im Ju-
ni 1996 arbeiteten 79 060 Leiharbeitnehmer in diesem
Bereich oder 44,4 Prozent, 1997 88 060 Leiharbeitnehmer
oder 41,5 Prozent und 1998 97 821 Leiharbeitnehmer oder
38,7 Prozent. Im Berichtszeitraum ist also die Gesamtzahl
der Leiharbeitnehmer, die in diesem Bereich beschäftigt
waren, stetig angestiegen, gleichzeitig ist aber auch der
prozentuale Anteil der Leiharbeitnehmer in diesem Be-
reich abgesunken. Eine klare Tendenz zu einer Verschie-
bung der von Leiharbeitern ausgeübten Beschäftigungen
von den gewerblichen Berufen zu den Dienstleistungsbe-
rufen hin ist zu erkennen. Dies zeigt auch die Tatsache,
dass die Zuwachsraten in diesem Bereich mit knapp
34 Prozent um die Hälfte niedriger als der Gesamtzu-
wachs von 63 Prozent ausfällt.

Dagegen legten die Organisations-, Verwaltungs- und
Büroberufe und anderen Dienstleistungsberufe (Gesund-
heitsdienstberufe, allgemeine Dienstleistungsberufe und
übrige Dienstleistungsberufe) erheblich zu. Im Juni 1996
waren 33 892 oder 19 Prozent der Leiharbeitnehmer in 
diesem Bereich tätig, im Juni 1997 41 724 oder 19,6 Pro-
zent, im Juni 1998 50 915 oder 20,1 Prozent und im Juni
1999 schließlich 67 011 oder 23,4 Prozent. 

Überdurchschnittliche Zuwächse konnten in den techni-
schen Berufen verzeichnet werden. Im Vergleich zum 
vergangenen Berichtszeitraum sogar ein Anstieg von
90 Prozent. 

Im Baubereich waren im Juni 1999 4 339 Leiharbeitneh-
mer und Leiharbeitnehmerinnen tätig (im Juni 1996
2 751). Grundsätzlich ist nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung in
Betriebe des Baugewerbes zu Arbeiten unzulässig, die
üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden. Nach § 1b
AÜG ist aber eine solche Arbeitnehmerüberlassung in be-
stimmten Ausnahmefällen zulässig. Solche Ausnahme-
fälle sind vor allem die so genannte „Kollegenhilfe“, d. h.
Fälle, in denen ein Unternehmen des Baugewerbes einen
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Teil oder die Gesamtheit seiner Arbeitnehmer einem an-
deren Unternehmen des Baugewerbes gegen Übernahme
der Lohn- und sonstigen Kosten überlässt, Angestell-
tentätigkeiten in Betrieben des Baugewerbes oder die
Überlassung in Betriebe außerhalb des Baugewerbes. 

Bei männlichen Leiharbeitnehmern überwogen die Tätig-
keiten im gewerblichen Bereich, vor allem als Schlosser,
Mechaniker und Elektriker. Allerdings lagen die Zu-
wachsraten in diesem Bereich unter den durchschnittli-
chen Zuwachsraten. Besonders stark nahmen bei männli-
chen Leiharbeitnehmern die Tätigkeiten als Hilfsarbeiter
ohne nähere Tätigkeitsangabe (Juni 1996 33 582 Leihar-
beitnehmer, Juni 1999 60 042 Leiharbeitnehmer), 
die technischen Berufe (Juni 1996 5 320, Juni 1999 8 737)
und die Bauberufe (Juni 1996 2 611, Juni 1999 4 145) zu.
Die höchsten Steigerungsraten wurden jedoch bei den 
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufen (Juni 1996
3 639, Juni 1999 9 674) und den übrigen Dienstleistungs-
berufen (Juni 1996 7 251, Juni 1999 17 649) erreicht.

Auch in ähnlichen Tätigkeitsbereichen ist die Zahl der
Leiharbeitnehmerinnen überdurchschnittlich angestie-
gen, nämlich in den Organisations-, Verwaltungs-,
Büroberufen (Juni 1996 15 826, Juni 1999 25 287), als
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe (Juni 1996
8 321, Juni 1999 15 553), in allgemeinen Dienstleistungs-
berufen (Juni 1996 1 050, Juni 1999 2 274) und in 
übrigen Dienstleistungsberufen (Juni 1996 2 969, Ju-
ni 1999 7 492).

7. Ausländische Leiharbeitnehmer

Im Juni 1996 waren 34 262 ausländische Leiharbeitneh-
mer in Deutschland tätig (vgl. Tabellen Nr. 3a–d). Dies
entspricht einem Anteil von 19,2 Prozent an den insgesamt
zu diesem Zeitpunkt beschäftigten Leiharbeitnehmern.
Im Juni 1999 waren 52 076 ausländische Leiharbeitneh-
mer beschäftigt (18,2 Prozent der insgesamt zu diesem
Zeitpunkt beschäftigten Leiharbeitnehmer). Damit stieg
zwar die Gesamtzahl der beschäftigten ausländischen Ar-
beitnehmer an, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Leihar-
beitnehmer hat aber leicht abgenommen.

Die Zahl der überlassenen ausländischen männlichen
Leiharbeitnehmer betrug 1996 28 239 (19,6 Prozent der
insgesamt zu diesem Zeitpunkt beschäftigten männlichen
Leiharbeitnehmer). Im Juni 1999 betrug die Zahl der aus-
ländischen männlichen Leiharbeitnehmer 42 186
(18,5 Prozent der insgesamt zu diesem Zeitpunkt be-
schäftigten männlichen Leiharbeitnehmer). Die Zahl der
ausländischen weiblichen Leiharbeitnehmer betrug im 
Juni 1996 6 023 (18,4 Prozent der insgesamt zu diesem
Zeitpunkt beschäftigten weiblichen Leiharbeitnehmer).
Sie stieg im Juni 1999 auf 9 890 (16,8 Prozent der insge-
samt zu diesem Zeitpunkt beschäftigten weiblichen Leih-
arbeitnehmer). Die Schwerpunkte bei den beruflichen
Tätigkeiten unterscheiden sich kaum von denen der deut-
schen Leiharbeitnehmer. So stehen bei den ausländischen
Männern die gewerblichen Berufe weiterhin im Vorder-
grund, bei den Frauen die Beschäftigung als Hilfsar-

beiterin ohne nähere Tätigkeitsangabe, gefolgt von den
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen.

Nach der Staatsangehörigkeit gegliedert waren die fran-
zösischen Leiharbeitnehmer Ende Juni 1999 mit
8 148 Personen wie im letzten Berichtszeitraum wiederum
die stärkste Gruppe, gefolgt von den Italienern (2 880) und
Griechen (1 792). Briten/Iren (1 294) wurden auf den
4. Platz verdrängt. Allerdings muss berücksichtigt werden,
dass fast 72 Prozent der Ausländer unter der Kategorie
„sonstige ausländische Staatsangehörige“ zusammenge-
fasst werden. In dieser Gruppe sind erfahrungsgemäß
Türken und Arbeitnehmer aus den Ländern des ehemali-
gen Jugoslawiens am stärksten vertreten. In der Regel
benötigen diese Ausländer anders als Staatsbürger der EU
eine Arbeitserlaubnis. Eine Arbeitserlaubnis zur erstma-
ligen Ausübung einer Tätigkeit wird für eine Tätigkeit als
Leiharbeitnehmer aber nicht erteilt. Dass trotzdem Leih-
arbeitnehmer dieser Staatsangehörigkeiten beschäftigt
werden, erklärt sich daraus, dass Ausländer, die einen
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Arbeitsgenehmigung
haben oder von der Arbeitsgenehmigungspflicht befreit
sind, als Leiharbeitnehmer tätig werden dürfen.

8. Dauer der Arbeitsverhältnisse

Wie auch im letzten Berichtszeitraum ist die Dauer einer
Beschäftigung eines Leiharbeitnehmers bei einem Verlei-
her vergleichsweise kurz (vgl. Tabelle Nr. 4). Im ersten
Halbjahr 1996 endeten 58,4 Prozent der beendeten Leih-
arbeitsverhältnisse bereits vor dem Ablauf von 3 Mo-
naten, 11,8 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse ende-
ten sogar bereits nach weniger als einer Woche. Von den
134 815 beendeten Leiharbeitsverhältnissen endeten
15 940 nach weniger als einer Woche, 62 782 Leihar-
beitsverhältnisse dauerten eine Woche bis unter 3 Mona-
ten und 56 093 Leiharbeitsverhältnisse hielten 3 Monate
oder länger an. In den folgenden Jahren stieg die Zahl der
kurzfristigen Leiharbeitsverhältnisse noch leicht an. Im
ersten Halbjahr 1997 dauerten von 153 610 beendeten
Leiharbeitsverhältnissen 93 593 oder 61 Prozent weniger
als 3 Monate. 19 177 oder 12,4 Prozent dauerten sogar kei-
ne volle Woche an. Im ersten Halbjahr 1998 endeten von
186 839 beendeten Leiharbeitsverhältnissen 113 282 oder
60,6 Prozent nach weniger als 3 Monaten. 23 497 oder
12,6 Prozent bestanden keine volle Woche. Im ersten
Halbjahr 1999 wurden 214 580 Leiharbeitsverhältnisse
beendet. 62 Prozent der beendeten Leiharbeitsverhältnis-
se dauerten weniger als 3 Monate an, davon 13,3 Prozent
sogar nur weniger als eine Woche. Im zweiten Halbjahr
1999 endeten 318 129 Leiharbeitsverhältnisse, davon hat-
ten 66,9 Prozent weniger als 3 Monate gedauert, darunter
12,3 Prozent weniger als eine Woche.

9. Dauer des einzelnen Überlassungsfalles

Die Bundesanstalt für Arbeit erfasst die Dauer der Über-
lassungsfälle nicht statistisch. Allerdings kann von den
Zahlen über die Dauer der Leiharbeitsverhältnisse bis zu
einem gewissen Grad auf die Dauer der Überlassungsfälle
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zurückgeschlossen werden. Wenn 13,3 Prozent der Leih-
arbeitsverhältnisse im ersten Halbjahr 1999 weniger als 
eine Woche andauerten und weitere 49 Prozent kürzer als
drei Monate waren, kann daraus geschlossen werden, dass
auch der überwiegende Anteil der Überlassungsfälle nur
von kurzer Dauer ist. Allerdings wird von den Ver-
leihunternehmen geltend gemacht, dass in bestimmten
Bereichen, insbesondere in denen hochqualifizierte Ar-
beitnehmer zur Ersetzung von Stammarbeitnehmern im
Erziehungsurlaub oder bei längerer Krankheit überlassen
werden sollen, längere Überlassungszeiten den Markt-
erfordernissen entsprechen.

Die zulässige Überlassungsdauer wurde mit Inkrafttreten
des Arbeitsförderungs-Reformgesetzes vom 24. März 1997
(BGBl. I S. 594) am 1. April 1997 von neun Monate auf
zwölf Monate erhöht.

10. Frühere Tätigkeiten der Leiharbeitnehmer

Anders als in anderen Ländern wie z. B. den Niederlan-
den wird in Deutschland die Leiharbeit kaum als Einstieg
von Berufsanfängern in das Berufsleben genutzt. Nur
10,5 Prozent oder 31188 von 296 858 Leiharbeitnehmern
waren im zweiten Halbjahr 1999 vor ihrer Tätigkeit als
Leiharbeitnehmer überhaupt noch nicht beschäftigt (vgl.
Tabelle Nr. 5). 

Dagegen wird die Leiharbeit häufiger von Arbeitslosen ge-
nutzt, die sich von der Beschäftigung als Leiharbeitneh-
mer einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erhoffen.
Im zweiten Halbjahr 1999 waren 50 Prozent oder 148 191
Leiharbeitnehmer unmittelbar vor ihrer Tätigkeit als
Leiharbeitnehmer nicht beschäftigt, aber früher bereits
beschäftigt. Bemerkenswert ist der Anteil von 11,2 Pro-
zent oder 33 285 Leiharbeitnehmern, die vor ihrer Be-
schäftigung 1 Jahr und länger ohne Beschäftigung waren.
Diese Zahlen zeigen, dass die Arbeitnehmerüberlassung
auch für Langzeitarbeitslose oder Personen, die eine län-
gere Pause im Erwerbsleben eingelegt haben, z. B. aus fa-
miliären Gründen, eine Chance für den Wiedereinstieg in
den Beruf bieten kann.

40 Prozent oder 117 479 Leiharbeitnehmer waren bei der
erstmaligen Begründung eines Vertragsverhältnisses zu ei-
nem Verleiher unmittelbar vorher beschäftigt. 25 Prozent
dieser Leiharbeitnehmer, nämlich 29 351, waren zuvor
bei einem anderen Betrieb als Leiharbeitnehmer be-
schäftigt.

11. Regionale Schwerpunkte

Wie im 8. Erfahrungsbericht bildete auch in diesem Be-
richtszeitraum Nordrhein-Westfalen den Schwerpunkt für
erlaubte gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung. Dort
hatten im Juni 1999 mit 2 441 21,7 Prozent aller Verleih-
betriebe ihren Betriebssitz. Diese beschäftigten 23,8 Pro-
zent aller Leiharbeitnehmer (68 082). An zweiter Stelle
folgt Bayern mit 1 858 und damit 16,5 Prozent der Ver-
leihbetriebe sowie 14,1 Prozent der Leiharbeitnehmer

(40 369). In den Landesarbeitsamtsbezirken Hessen wa-
ren 12,6 Prozent (36 053), Baden-Württemberg 11,1 Pro-
zent (31 917), Niedersachsen-Bremen 9,9 Prozent
(28 470), Nord 8,9 Prozent (25 409), Rheinland-Pfalz-
Saarland 7,4 Prozent (21199), Sachsen-Anhalt-Thürin-
gen 5,0 Prozent (14 333), Berlin-Brandenburg 4,2 Prozent
(12 079) und Sachsen 3,0 Prozent (8 483) der Leiharbeit-
nehmer tätig. Die Zahl der Verleihbetriebe betrug im
Landesarbeitsamtsbezirk Hessen 997 (8,86 Prozent), Ba-
den-Württemberg 1 268 (11,27 Prozent), Niedersachsen-
Bremen 1 325 (11,78 Prozent), Nord 1 022 (9,08 Prozent),
davon 253 (2,25 Prozent) in Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz-Saarland 748 (6,65 Prozent), Sachsen-
Anhalt-Thüringen 698 (6,20 Prozent), Berlin-Branden-
burg 432 (3,84 Prozent), davon 139 Brandenburg
(1,24 Prozent) und Sachsen 458 (4,07 Prozent). 

12. Arbeitnehmerüberlassung mit Vermitt-
lungsabsicht

a) Förderung nach der AÜG-Richtlinie

Durch die „Richtlinien zur Förderung der Eingliederung
schwervermittelbarer Arbeitsloser durch Darlehen und
Zuschüsse an Gesellschaften zur Arbeitnehmerüberlas-
sung“ (AÜGRi) vom 24. August 1994 (Bundesanzeiger
Nr. 165, S. 9625 vom 1. September 1994) sollte erprobt
werden, ob die Arbeitnehmerüberlassung dazu genutzt
werden kann, schwervermittelbare Arbeitslose nach einem
Einstieg als Leiharbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis un-
mittelbar zum Entleiher zu vermitteln.

Zwischen dem 1. Oktober 1994 und dem 31. Dezem-
ber 1996 konnten Verleiher (entweder Inhaber einer
Verleiherlaubnis oder gemeinnützige Verleiher, die keine 
Verleiherlaubnis benötigen) Zuwendungen erhalten,
wenn sie auf Vorschlag des Arbeitsamtes oder mit dessen
Einvernehmen schwervermittelbare Arbeitslose für eine
mehr als kurzzeitige Beschäftigung als Leiharbeitnehmer
einstellten, um sie einem Dritten zur Arbeitsleistung mit
dem Ziel zu überlassen, dass dieser mit dem Leiharbeit-
nehmer nach angemessener Einarbeitung und Bewährung 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließt. Die Ge-
sellschaften mussten sich verpflichten, dass der Anteil
der schwervermittelbaren Arbeitslosen mindestens ein
Viertel der von ihnen beschäftigten Leiharbeitnehmer
ausmachte. Als schwervermittelbare Arbeitslose wurden
dabei Arbeitslose definiert:

– die 50 Jahre und älter,

– ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet, 

– schwerbehindert oder gleichgestellt,

– rehabilitierte Suchtkranke sind, oder

– ihre Erwerbstätigkeit wegen der Betreuung aufsichts-
bedürftiger Kinder oder pflegebedürftiger Personen für
mindestens drei Jahre unterbrochen haben und unmit-
telbar vor der Einstellung mindestens ein halbes Jahr ar-
beitslos gemeldet waren.
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Die Förderung sollte als Anschubfinanzierung dienen. 
Ihre Höchstdauer war daher auf zwei Jahre befristet. Ge-
fördert wurde nicht der Lohn der Leiharbeitnehmer, son-
dern der Aufwand für Personalkosten der Stammarbeit-
nehmer der Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften und
die Sachkosten.

Für Leistungen nach der AÜG-Richtlinie waren insgesamt
51 Mio. DM in den Haushalten 1994, 1995 und 1996 vor-
gesehen.

In den Jahren 1994 bis 1996 wurden 14 gewerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften durch Darlehen
in Höhe von rund 8,1 Mio. DM und 73 gemeinnützige
Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften durch Zuschüs-
se in Höhe von rund 27,4 Mio. DM gefördert. Die Um-
wandlung von Darlehen in nicht rückzahlbare Zuschüsse
aufgrund des Nachweises der Einmündung in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis beim Entleiher erfolgte bei
9 gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassungsgesell-
schaften für rund 150 Arbeitnehmer. Dabei wurden Dar-
lehen in Höhe von insgesamt 2 753 121,35 DM in Zu-
schüsse umgewandelt. 

Insgesamt haben die geförderten Gesellschaften während
der Laufzeit dieses Förderprogramms etwa 11 800 ehe-
mals schwervermittelbare Arbeitslose eingestellt. Das
Förderungsziel, die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis
beim Entleiher, konnte für rund 1 500 ehemalige Schwer-
vermittelbare erreicht werden.

Zu diesem Ergebnis haben allerdings in zahlreichen Fäl-
len darüber hinausgehende individuelle Förderleistungen
der öffentlichen Hand beigetragen, z. B.:

– Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungsaus-
sichten

– berufliche Qualifizierungsmaßnahmen in verleihfreien
Zeiten

– Gewährung von Lohnkostenzuschüssen wie Einarbei-
tungszuschuss, Eingliederungsbeihilfe, Eingliede-
rungshilfe für Behinderte, Lohnkostenzuschüsse für
Ältere, Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose

– Zuschüsse gem. § 19 BSHG

– ESF-Zuschüsse der Länder.

Ohne diese zusätzlichen Förderleistungen wäre das Ein-
gliederungsergebnis häufig nicht erreicht worden.

Bei geförderten Gesellschaften, die bei Abschluss der An-
schubfinanzierung ihre Tätigkeit fortsetzen, zeigte sich be-
reits gegen Ende des Förderungszeitraums, dass die An-
zahl der beschäftigten schwervermittelbaren Arbeitslosen
an den Projekten abnahm. Insoweit wurde das Ziel der
Förderung nur teilweise erreicht.

Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen seiner Mittei-
lung 1997 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der
Bundesanstalt für Arbeit festgestellt, dass es sich in der
überwiegenden Zahl nicht als sinnvoll erwiesen hat, die

Arbeitsaufnahme schwervermittelbarer Arbeitsloser
durch die Vergabe von Zuwendungen an Unternehmen der
Arbeitnehmerüberlassung anzustreben oder zu unterstüt-
zen. Jedenfalls sei die Leistungsfähigkeit der überwie-
genden Zahl der Zuwendungsempfänger erheblich über-
schätzt worden. Außerdem hält der Bundesrechnungshof
es mit dem Zweck des Programms für unvereinbar, wenn
die Bundesanstalt für Arbeit Verleihunternehmen einer-
seits durch Zuwendungen fördert und andererseits Ar-
beitnehmern in verleihfreien Zeiten Ersatzleistungen ge-
währt (Doppelförderung aus öffentlichen Mitteln).

Der Bundesverband der Zeitarbeit hat wiederholt kritisch
zu der Förderung von Verleihunternehmen Stellung be-
zogen. Mit hohem Einsatz öffentlicher Finanzmittel wür-
de bei diesen Projekten versucht, ein Ziel zu erreichen, das
die auf Gewinn gerichteten Unternehmen der Arbeit-
nehmerüberlassung bereits ohne öffentliche Förderung
erreichten. Außerdem würden dem Vernehmen nach
Gewerkschaften Betriebsräte in Kundenunternehmen auf-
fordern, im Falle von Arbeitnehmerüberlassung nur mit
solchen Unternehmen wie z. B. START NRW GmbH zu-
sammenzuarbeiten. Die kommerziellen Verleihunterneh-
men sehen in diesem Verhalten eine Diskriminierung. 

b) Weitere Entwicklung der geförderten Gesell-
schaften

Bundesweit haben im Berichtszeitraum etwa 40 der ehe-
mals geförderten Gesellschaften vor allem aus Rentabi-
litätsgründen ihre Verleihtätigkeit eingestellt. Einige Ge-
sellschaften wurden auch insolvent. Ein Fortbestehen der
Gesellschaften war ohne eine permanente finanzielle För-
derung der Qualifizierung, Betreuung und Entlohnung
von schwervermittelbaren Arbeitslosen während der ver-
leihfreien Zeiten nicht gewährleistet. Etwa ein Drittel der
Gesellschaften, die eine Förderung in Anspruch nahmen,
hat sich neue Betätigungsfelder gesucht (Arbeitsvermitt-
lung mit Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit, Vermitt-
lung von Praktikastellen, Durchführung von Maßnahmen
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und anderer
Rechtsvorschriften).

Die übrigen 50 Gesellschaften sind noch auf dem Gebiet
der Arbeitnehmerüberlassung tätig. Die Mehrzahl dieser
Gesellschaften sind aber weiterhin auf öffentliche För-
derleistungen für die Beschäftigung von schwervermit-
telbaren Arbeitnehmern angewiesen. Die Förderung er-
folgt durch Leistungen:

– nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch von den Ar-
beitsämtern für die Beschäftigung eines zuvor schwer-
vermittelbaren arbeitslosen Arbeitnehmers im Einzel-
fall (z. B. Eingliederungszuschuss)

– der Kommunen für die Beschäftigung und den Verleih
von Sozialhilfeempfängern im Einzelfall und teilwei-
se in Kooperationsform, z. B. mit der Stadt Frank-
furt/Main

– aus Förderprogrammen der Länder (z. B. Landespro-
gramm „Arbeit und Qualifizierung Mecklenburg-Vor-
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pommern“ – Gewährung von Darlehen als Anschub-
finanzierung mit Umwandlungsmöglichkeiten in einen
Zuschuss bei dauerhafter Integration schwer-
vermittelbarer Arbeitsloser).

Als Beispiel für eine auf dem Gebiet der Arbeitnehmer-
überlassung mit dem Ziel der Vermittlung von Arbeitslo-
sen tätige Einrichtung sei die Gesellschaft für Arbeitneh-
merüberlassung Thüringen mbH (GeAT) genannt. Sie hat
zum Ziel, schwervermittelbare Arbeitslose über den Ver-
leih dauerhaft in Wirtschaftsunternehmen zu integrieren.
Dabei wird das sog. „Tragwellenprinzip“ genutzt, d. h. Ar-
beitslose ohne Wettbewerbsnachteil werden verliehen,
um Betrieben einen Anreiz zur Inanspruchnahme der ge-
meinnützigen Überlassung zu bieten und schwervermit-
telbare Arbeitnehmer werden daneben angeboten, mit
dem Hinweis, dass bei dauerhafter Integration dieser Per-
sonengruppe Lohnkostenzuschüsse der Bundesanstalt für
Arbeit beantragt werden können. Mit den Arbeitslosen
wird im Regelfall ein befristeter Arbeitsvertrag abge-
schlossen. Seit 1995 wurden im Rahmen dieses Modells
von der GeAT insgesamt 4 382 Arbeitslose eingestellt,
von denen 55 Prozent (2 410) schwervermittelbar waren.
Hiervon sind 1 871 Arbeitslose, darunter 1 525 schwer
Vermittelbare (81,5 Prozent) in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis bei anderen Arbeitgebern übernommen worden.
Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Infrastruktur schätzt dieses Modell im Hinblick auf die
Kosten und Integrationsergebnisse als erfolgreich ein.

c) START NRW GmbH

Das während dieses Berichtszeitraums wohl größte Un-
ternehmen, das eine Arbeitnehmerüberlassung mit dem
Ziel der Vermittlung betreibt, ist die START Zeitarbeit
NRW GmbH. Aus diesem Grund und weil ihre Organisa-
tionsform häufig als Beispiel für eine zukünftige Nut-
zung der Arbeitnehmerüberlassung zur Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen angeführt wird, wird im Folgenden
das Konzept der START Zeitarbeit NRW etwas ausführ-
licher dargestellt.

Die START Zeitarbeit NRW GmbH (nachfolgend START
NRW genannt) hatte ursprünglich im März 1995 mit 
22 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen begonnen.
Diese Zahl wurde zwischenzeitlich auf 33 erhöht, bis im
Herbst 1996 4 Niederlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen geschlossen werden mussten. In den verblei-
benden 29 Niederlassungen beschäftigte START NRW
Ende 1998 137 Mitarbeiter in der Stammbelegschaft und
1 320 Leiharbeitnehmer. Am Jahresende 1999 hatte
START NRW an 30 Standorten 144 Stammkräfte und
1 210 Leiharbeitnehmer.

Gesellschafter von START NRW sind die Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen, die Landesvereinigung der
Arbeitgeberverbände, der Nordrhein-Westfälische Hand-
werkstag, der DGB Landesbezirk NRW, die Landkreise
NRW, der Nordrhein-Westfälische Städte- und Ge-
meindebund, der Deutsche Städtetag, die AG der Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die Evangeli-

sche Kirche und die START Holding BV (Niederlande).
Die Bundesanstalt für Arbeit war ursprünglich Grün-
dungsmitglied, schied aber Anfang 1997 aus, da entgegen
der Erwartungen START NRW nicht den Status einer ge-
meinnützigen Gesellschaft erhielt.

START NRW erhielt eine Anschubfinanzierung von Bund
und Land in Höhe von 17,1 Mio. DM. Das Land Nord-
rhein-Westfalen förderte dabei START NRW mit Zu-
schüssen in Höhe von rund 8 861 000 DM und Darlehen
in Höhe von 2 000 000 DM. Die Förderung des Bundes er-
folgte im Rahmen der AÜG-Richtlinie mit Darlehen in
Höhe von rund 5 086 000 DM. 

START NRW hat die nach der Richtlinie erforderliche
Zahl von mindestens 25 Prozent schwervermittelbarer 
Arbeitsloser unter den Leiharbeitnehmern überschritten.
Allerdings sank die Zahl von 34,4 Prozent durchschnitt-
lich beschäftigten schwervermittelbaren Arbeitnehmern
bei den zuerst geförderten 22 Niederlassungen auf durch-
schnittlich 29,9 Prozent bei den anderen sieben Nieder-
lassungen.

Nach der AÜG-Richtlinie konnten Darlehen in nicht rück-
zahlbare Zuschüsse umgewandelt werden, wenn nachge-
wiesen wird, dass schwervermittelbare Leiharbeitnehmer
tatsächlich bei den Entleihern eine unbefristete Anstellung
gefunden haben. START NRW hat diese Voraussetzungen
für 111 Fälle nachgewiesen, so dass die Darlehen fast
vollständig in Zuschüsse umgewandelt wurden.

Über die 111 genannten Arbeitnehmer hinaus begründe-
ten weitere Arbeitnehmer nach einem vorangegangenen
Entleihverhältnis ein Arbeitsverhältnis bei einem anderen
Arbeitgeber oder ein befristetes beim Entleiher. Diese
konnten nach den Voraussetzungen der AÜG-Richtlinie
nicht bei der Umwandlung des Darlehens berücksichtigt
werden, sind aber letztlich für die Bewertung des arbeits-
marktpolitischen Erfolgs der Maßnahme nicht unbe-
achtlich.

Zusätzlich zu den Leistungen nach der AÜG-Richtlinie er-
hielt START NRW von Seiten der Arbeitsämter für
382 schwervermittelbare Arbeitslose Leistungen nach
dem damaligen Arbeitsförderungsgesetz (Einarbeitungs-
zuschuss nach § 49 AFG, Eingliederungshilfe nach § 54
AFG, Lohnkostenzuschüsse für Ältere nach § 97 AFG, Be-
schäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose) in Höhe von
rd. 903 000 DM. Bei weiteren 32 schwervermittelbaren
Arbeitslosen wurden Zuschüsse des Sozialamtes bzw. 
Reha-Leistungen des Rentenversicherungsträgers in
Höhe von 27 000 DM an START NRW gezahlt. Außerdem
erhält START NRW im Rahmen von Projektförderung bis
Mitte 1999 noch Zuschüsse der Europäischen Union für
die Qualifizierung von Leiharbeitnehmern sowie vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend für die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt
durch Arbeitnehmerüberlassung (1,44 Mio. DM).

START NRW stellt ausschließlich Arbeitslose ein. Dabei
sollen insbesondere Arbeitslose aus einer besonderen
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Zielgruppe gefördert werden. Diese Zielgruppe, die von
START NRW auch als schwervermittelbare Arbeitslose
bezeichnet werden, unterscheidet sich von der in der
AÜG-Richtlinie als schwervermittelbar definierten Ziel-
gruppe. Neben den auch von der Richtlinie erfassten
schwervermittelbaren Arbeitslosen, umfasst die Ziel-
gruppe von START NRW noch zusätzlich Arbeitslose, die
jünger als 25 Jahre sind, ausländische Arbeitslose und
geringqualifizierte Arbeitslose. 

Nach Angaben von START NRW erhielten im Zeitraum
von 1995–1999 von den bei START ausgeschiedenen
8 036 Beschäftigten 3 630 (über 45 Prozent) unmittelbar
im Anschluß an ihre Beschäftigung einen Arbeitsvertrag.
45,9 Prozent der Übernommenen zählten vor ihrer Ein-
stellung bei START NRW zu den schwer Vermittelbaren,
wie Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte. 

Eine weitere Besonderheit von START NRW ist, dass 
eine Ausrichtung des Lohnes der Leiharbeitnehmer an
den Tarifverträgen der Entleihbetriebe erfolgt. Im Rahmen
eines Kostensenkungsprogramms wurden in Tarifver-
handlungen mit der ÖTV Einstiegstarife für Leih-
arbeitnehmer für die ersten sechs Monate der Tätigkeit
eingeführt, die bei 95 Prozent der tariflichen festgelegten
Entlohnung vergleichbarer Arbeitnehmer der Entleihbe-
triebe liegen. Im Bereich der geringqualifizierten Leihar-
beitnehmer führte – nach Angaben von START NRW – die
Ausrichtung an den Tariflöhnen dazu, dass START in
Wettbewerbsschwierigkeiten geriet, da die gewerblichen
Verleiher die Leiharbeitnehmer wesentlich kostengünsti-
ger anboten. START NRW ging daher dazu über, verstärkt
qualifiziertere Arbeitnehmer einzustellen.

Eine Qualifikation der Leiharbeitnehmer in den verleih-
freien Zeiten, die im Konzept von START NRW vorgese-
hen ist, gestaltet sich wegen der Kürze der verleihfreien
Zeiten oft schwierig. Etwa ein Drittel der verleihfreien
Zeiten konnte aber für Qualifikationsmaßnahmen genutzt
werden.

13. Bedeutung der nicht gewerbsmäßigen Ar-
beitnehmerüberlassung

Die nicht gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
kommt neben der Arbeitnehmerüberlassung mit Vermitt-
lungsabsicht, die nur teilweise von Finanzämtern als 
gemeinnützig anerkannt wurde, auch in anderen Berei-
chen vor, in denen Verleiher und Entleiher als ge-
meinnützig anerkannt sind. 

Städte, Gemeinden, Landkreise und andere öffentliche
Einrichtungen nutzen die nicht gewerbsmäßige Arbeit-
nehmerüberlassung, um vor allem aus Kostengründen
einzelne Bereiche/Abteilungen auszugliedern, die in der
Regel von einer privaten Gesellschaft weitergeführt 
werden. Bereits beschäftigte Arbeitnehmer dieser Berei-
che werden von ihrem dem öffentlichen Dienst ange-
hörenden Arbeitgeber an die neue Gesellschaft verliehen.
Der soziale Schutz der Arbeitnehmer bleibt insoweit er-
halten. Diese Entwicklungen konnten bei öffentlich-

rechtlichen Krankenhäusern (z. B. Ausgliederung der
Röntgenabteilung), bei Bildungswerken und vermehrt
auch bei Kirchengemeinden (Ausgliederung von Kinder-
gärten und anderen Gemeindeaufgaben) beobachtet 
werden.

Ein weiteres Feld für die nicht gewerbsmäßige Arbeit-
nehmerüberlassung sind städtische Personalentwick-
lungsgesellschaften, die vorwiegend langzeitarbeitslose
Sozialhilfeempfänger einstellen und an Unternehmen,
private Haushalte und ggf. auch in das Baugewerbe ver-
leihen.

Auch in Kooperationsverträgen gemeinnütziger Einrich-
tungen wird die Arbeitnehmerüberlassung genutzt. So
werden z. B. Mitarbeiter eines Krankenhauses, Ärzte, Lo-
gopäden auch in andere Krankenhäuser entsandt.

B. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

1. Größenordnung

Auch in diesem Berichtszeitraum lässt sich die in den 
vorangegangenen Berichten festgestellte Tendenz be-
stätigen, dass die Arbeitnehmerüberlassung nur einen ver-
hältnismäßig kleinen Anteil an dem allgemeinen Arbeits-
markt hat. Allerdings stieg die Bedeutung der
Arbeitnehmerüberlassung auch in diesem Berichtszeit-
raum weiter an. Die Zahl der Leiharbeitnehmer im Ver-
hältnis zur Zahl aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten erreichte 1999 einen neuen Höchststand.
Betrug dieser Anteil am 30. Juni 1979 noch 0,18 Prozent,
so stieg er bis Juni 1995 auf 0,63 Prozent an. Im Juni 1999
erreichte er einen neuen Höchststand mit 1,05 Prozent.
Aus diesen Zahlen lässt sich entnehmen, dass die Nach-
frage nach Leiharbeitnehmern in der Wirtschaft weiter an-
gestiegen ist.

Der Grund für die kontinuierliche Zunahme der Beschäf-
tigtenzahlen in der Arbeitnehmerüberlassung und der
Zahl der Verleihbetriebe liegt unter anderem in den Um-
strukturierungs- bzw. Rationalisierungsmaßnahmen in
nahezu allen Produktions- und Dienstleistungsbereichen.

Ein weiterer Grund ist die Unsicherheit der Unternehmen
über den weiteren Konjunkturverlauf. Die Verleiher pro-
fitieren hier von dem restriktiven Einstellungsverhalten
der Unternehmen, die eher bereit sind, Personalbedarf mit
Leiharbeitnehmern zu decken, als sich langfristig an einen
Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zu binden.
In den letzten Jahren war zudem ein Trend zum Abbau der
Stammbelegschaft zu beobachten.

Die Nutzung von Leiharbeitnehmern ist in der Personal-
politik vieler Unternehmen ein fester Bestandteil gewor-
den und wird als flexible, externe Personalreserve ge-
nutzt. Die Bereitschaft, Leistungen von Verleihbetrieben
in Anspruch zu nehmen, ist dabei grundsätzlich umso
höher je größer ein Unternehmen ist.
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2. Folgen für die Unternehmen

Im Berichtszeitraum war eine Änderung bei den Motiven
der Unternehmen für den Einsatz von Leiharbeitnehmern
zu beobachten. In den vorangegangenen Berichtszeit-
räumen waren die klassischen Gründe, aus denen Unter-
nehmer auf Leiharbeitnehmer zurückgegriffen haben, 
die Überbrückung von Urlaubs-, Krankheits-, Mutter-
schutz- und Erziehungszeiten sowie Produktionsspitzen.
In den letzten Jahren ist dagegen zunehmend eine Ten-
denz bei Unternehmen festzustellen, die Arbeitnehmer-
überlassung als ein Instrument der langfristigen Perso-
nalplanung zu nutzen. Lediglich in den Büroberufen 
bzw. kaufmännischen Berufen scheint die „Überbrü-
ckungsfunktion“ der Arbeitnehmerüberlassung noch von
besonderer Bedeutung für den Einsatz von Leiharbeit-
nehmern zu sein.

Durch die Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung als 
eine Alternative der längerfristigen Personalplanungen
kann die Notwendigkeit zur Bildung von Personalreser-
ven von den Unternehmen minimiert werden. Auf diese
Weise kann es dazu kommen, dass auch Dauerarbeits-
plätze in Unternehmen durch den Einsatz von Leiharbeit-
nehmern ersetzt werden.

Die Arbeitnehmerüberlassung wird auch zur Personal-
rekrutierung genutzt. Nach § 9 Nr. 4 und 5 Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz sind Vereinbarungen unwirksam, 
die es dem Entleiher untersagen, den Leiharbeitnehmer
zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem dessen Arbeits-
verhältnis zum Verleiher nicht mehr besteht oder Verein-
barungen, die es dem Leiharbeitnehmer untersagen, mit
dem Entleiher ein Arbeitsverhältnis zu einem Zeitpunkt,
in dem das Arbeitsverhältnis zum Verleiher nicht mehr 
besteht, einzugehen. Diese gesetzliche Regelung stellt 
sicher, dass der Entleiher einen Leiharbeitnehmer, der
sich während seines Einsatzes als Leiharbeitnehmer im
Entleiherbetrieb bewährt hat, auf einen Stammarbeits-
platz im Entleihbetrieb übernehmen kann. Die Unterneh-
men und Leiharbeitnehmer nutzen daher die Leiharbeit
auch, um sich unverbindlich kennen zu lernen. Insoweit
kann die Leiharbeit auch für einen Arbeitslosen eine Mög-
lichkeit zur Reintegration in den Arbeitsmarkt bieten. Un-
ternehmen sind u. U. eher bereit, einen ehemals Arbeits-
losen nach einer „Testphase“ als Leiharbeitnehmer als
unmittelbar einzustellen. Übernahmen von Leiharbeit-
nehmern in die Stammbelegschaft des Entleihbetriebes
sind daher keine Seltenheit.

3. Folgen für die Leiharbeitnehmer

Die Tätigkeit als Leiharbeitnehmer bietet für den einzel-
nen Arbeitnehmer sowohl besondere Chancen wie auch
Risiken und Nachteile.

Aufgrund der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit sind im-
mer mehr Arbeitnehmer bereit, als Leiharbeitnehmer zu
arbeiten. Oft wird in der Tätigkeit als Leiharbeitnehmer

eine Chance zur Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt gesehen. Da Entleihbetriebe die Arbeitnehmer-
überlassung oft zur Personalrekrutierung nutzen, kann
durch die Arbeitnehmerüberlassung häufig ein solcher
Wiedereinstieg in ein reguläres Arbeitsverhältnis gefun-
den werden. Allerdings fehlen genaue statistische Zahlen
darüber, in welchem Ausmaß eine Wiedereingliederung
gelingt. Der Bundesverband Zeitarbeit Personaldienst-
leistungen e.V. schätzt die Übernahmequote von Leih-
arbeitnehmern in feste Arbeitsverhältnisse bei den 
Entleihbetrieben auf etwa 30 Prozent. Der Einsatz auf
ständig wechselnden Arbeitsplätzen ermöglicht dem
Leiharbeitnehmer außerdem, auf verschiedenen Gebieten
Erfahrungen zu sammeln und so möglicherweise den 
für ihn geeigneten Arbeitsplatz besser zu finden. 

Diesen Chancen stehen aber auch Nachteile gegenüber. 
So ist der Lohn von Leiharbeitnehmern in der Regel 
geringer als der Lohn von Arbeitnehmern der Stammbe-
legschaft des Entleihbetriebes. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund weist darauf hin, dass die Relation des 
durchschnittlichen Monatseinkommens in der Arbeit-
nehmerüberlassung zu dem in der Gesamtwirtschaft in 
den letzten Jahren stetig abgesunken sei. Verdiente 1980
ein Leiharbeitnehmer durchschnittlich noch 77, 4 Prozent
eines durchschnittlichen Monatseinkommens, sank 
diese Zahl 1990 auf 71,7 Prozent und 1995 sogar auf 
63,4 Prozent. Der Leiharbeitnehmer hat durch den häu-
figen Wechsel des Einsatzortes zusätzlich oft Probleme,
kollegiale Beziehungen aufzubauen. Von ihm wird ein 
besonderes Maß an Anpassungsfähigkeit gefordert.

Durch die durchschnittlich sehr kurze Dauer der Leihar-
beitsverhältnisse findet der Kündigungsschutz des Kün-
digungsschutzgesetzes auf die Leiharbeitnehmer oft kei-
ne Anwendung. Zudem führt die hohe Fluktuation dazu,
dass in den Verleihbetrieben in der Regel keine Betriebs-
räte gewählt werden, so dass in Verleihbetrieben häufig die
Kontroll- und Mitgestaltungsfunktionen der Betriebsräte
keine Wirkung entfalten können.

4. Auswirkungen auf Arbeitskämpfe

Bundesweit wurden im Berichtszeitraum nur zwei Fälle
bekannt, in denen Leiharbeitnehmer in von Arbeitskämp-
fen betroffenen Unternehmen eingesetzt wurden. In einem
Fall hatte der Verleiher versucht, sich durch eine – recht-
lich unwirksame – arbeitsvertragliche Abrede der Lohn-
zahlung für den Fall zu entziehen, dass im Entleihbetrieb
gestreikt wird (§ 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz).

5. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht in bestimmten
Fällen Ausnahmen von der Erlaubnispflicht vor. Miss-
bräuchliche Inanspruchnahmen dieser Ausnahmen sind
nicht bekannt geworden.
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a) Arbeitsgemeinschaften

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
stellt die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Her-
stellung eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft
keine Arbeitnehmerüberlassung dar, wenn der Arbeitge-
ber Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ist, für alle Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge desselben
Wirtschaftszweiges gelten und alle Mitglieder auf Grund
des Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur selbständigen Er-
bringung von Vertragsleistungen verpflichtet sind. 

Die Europäische Kommission hat die Bundesrepublik
Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren vor
dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil sie der An-
sicht ist, dass diese Vorschrift sowie § 1b Satz 2 Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz – „Kollegenhilfe“ – eine
unzulässige Einschränkung der Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit darstellen. Im Wesentlichen kriti-
siert die Europäische Kommission, dass Unternehmen
anderer Mitgliedstaaten, um in einer Arbeitsgemeinschaft
mitarbeiten zu können, in Deutschland eine Niederlassung
gründen müssen, weil sie anderenfalls nicht unter diesel-
ben Tarifverträge wie die anderen Arbeitsgemein-
schaftsmitglieder fallen würden. Eine solche Verpflich-
tung zur Gründung einer Niederlassung in Deutschland
würde der Dienstleistungsfreiheit widersprechen. Die
Bundesregierung ist dagegen der Ansicht, dass es sich 
vorliegend um eine zulässige Einschränkung der
Dienstleistungsfreiheit zur Wahrung von Interessen des
Allgemeinwohls handelt. 

b) Tarifvertrag zur Vermeidung von Kurzarbeit und
Entlassungen

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist nicht anzuwen-
den auf die Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitge-
bern desselben Wirtschaftszweiges zur Vermeidung von
Kurzarbeit oder Entlassungen, wenn ein für den Entleiher
und Verleiher geltender Tarifvertrag dies vorsieht (vgl. § 1
Abs. 3 Nr. 1 AÜG). Folgende Tarifverträge sind im Be-
richtszeitraum bekannt geworden: 

– Tarifvertrag zur Regelung der kollegialen Arbeitneh-
merüberlassung für gewerbliche Arbeitnehmer und
Angestellte der Elektrohandwerke der Pfalz vom
12. Juli 1996 zwischen dem Landesinnungsverband
der elektrotechnischen Handwerke/Tarifgebiet Pfalz
und der Industriegewerkschaft Metall; 

– Tarifvertrag zur Regelung der kollegialen Arbeitneh-
merüberlassung für alle Arbeitnehmer in den Betrie-
ben des Elektrohandwerks mit den Fachsparten 
Elektroinstallation, Elektromaschinenbau, Elektro-
mechanik und Fernmeldeanlagenelektronik Rhein-
land-Rheinhessen vom 12. Juli 1996 zwischen dem
Landesinnungsverband der elektrotechnischen Hand-
werke Rheinland-Pfalz, Tarifgebiet Rheinland-Rhein-
hessen und der Industriegewerkschaft Metall;

– Tarifvertrag über die Arbeitnehmerüberlassung im
Elektrohandwerk vom 22. Juli 1996 zwischen dem

Landesinnungsverband der elektronischen Handwer-
ke Baden-Württemberg und der Industriegewerk-
schaft Metall;

– Tarifvertrag zur Regelung der kollegialen Arbeitneh-
merüberlassung für Arbeitnehmer der Elektrohand-
werke in Hessen vom 29. Juli 1996 zwischen dem
Fachverband Elektrotechnik Hessen und der Indus-
triegewerkschaft Metall;

– Tarifvereinbarung über die Arbeitnehmerüberlassung
in den Elektrohandwerken Nordrhein-Westfalen vom
27. November 1996 zwischen dem Fachverband Elek-
trotechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen (Lan-
desinnungsverband) und der Christlichen Gewerk-
schaft Metall;

– Tarifvereinbarung über die Arbeitnehmerüberlassung
vom 3. Dezember 1997 zwischen dem Fachverband
Sanitär-Heizungs-Klima NRW und der Christlichen
Gewerkschaft Metall;

– Tarifvertrag zu der kollegialen Arbeitnehmerüberlas-
sung für Arbeitnehmer in den Elektrohandwerken der
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen vom 5. Dezember 1997
zwischen den Landesinnungsverbänden der Elektro-
handwerke Mecklenburg-Vorpommern, der sächsi-
schen Elektrohandwerke, der Elektrohandwerke
Sachsen-Anhalt und der Elektrohandwerke Thüringen
und der Christlichen Gewerkschaft Metall;

– Tarifvertrag zur Regelung der kollegialen Arbeitneh-
merüberlassung für Arbeitnehmer in den SHK-Hand-
werken vom 24. Juli 1998 zwischen der Innung SHK
Berlin und der Christlichen Gewerkschaft Metall –
Landesverband Berlin-Brandenburg –;

– Tarifvertrag über die Arbeitnehmerüberlassung im
Elektrohandwerk vom 30. Oktober 1998 zwischen
dem Landesinnungsverband der elektrotechnischen
Handwerke Baden-Württemberg und der Industriege-
werkschaft Metall;

– Tarifvereinbarung über die Arbeitnehmerüberlassung
in den Elektrohandwerken Nordrhein-Westfalen vom
4. November 1998 zwischen dem Fachverband Elek-
trotechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen (Lan-
desinnungsverband) und der Christlichen Gewerk-
schaft Metall – Landesverband Nordrhein-Westfalen –;

– Tarifvertrag zur Regelung der kollegialen Arbeitneh-
merüberlassung für die Hamburger Elektrohandwerke
vom 15. Januar 1999 zwischen dem Norddeutschen
Fachverband Elektrotechnik e.V. und der Christlichen
Gewerkschaft Metall – Landesbezirk Nord/Küste –.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat fest-
gestellt, dass sich im Bereich der Elektrohandwerke die 
in § 1 Abs. 3 Nr. 1 AÜG eingeräumte Ausnahme bewährt
hat. Durch die Ausnahmevorschrift konnte in auftrags-
schwachen Perioden eine nachhaltige Stabilisierung der
Beschäftigungssituation in den elektrohandwerklichen
Betrieben erreicht werden.
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c) Konzernverleih

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist ebenfalls nicht auf
die Arbeitnehmerüberlassung zwischen Konzernunterneh-
men anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit
vorübergehend nicht bei seinem Arbeitgeber leistet. § 1
Abs. 3 Nr. 2 AÜG ist dabei nicht nur auf Verleiher und 
Entleiher in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
beschränkt (vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
5. Mai 1988 – 2 AZR 795/ 87). Der Personalausgleich zwi-
schen Konzernunternehmen hat im Berichtszeitraum an 
Bedeutung gewonnen. Die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände hält die gegenwärtige Regelung nicht für 
ausreichend und regt an, die Überlassung innerhalb 
eines Konzerns nicht nur auf eine vorübergehende Über-
lassung zu beschränken.

In Baden-Württemberg ließ sich zunehmend beobachten,
dass Unternehmen den Konzernverleih nutzen, um sich 
der Zahlung von Lohnsteuern zu entziehen. Ausländische
Verleihunternehmen unterliegen im Inland der Lohn-
steuereinbehaltungs- und Abführpflicht, selbst wenn sie 
in Deutschland über keine feste Geschäftseinrichtung oder
ständige Vertreter verfügen. Da anders als im Sozial-
versicherungsrecht der Entleiher nicht automatisch für 
die Steuern haftet und allenfalls ein Steuerabzug im 
Einzelfall nach § 42d Abs. 8 EStG angeordnet werden
kann, der jedoch voraussetzt, dass die Finanzbehörde 
zeitnah von dem Verleih Kenntnis erhält, besteht hier 
eine Haftungslücke. Zunehmend werden den Finanzver-
waltungen Fälle bekannt, in denen inländische Unterneh-
men im Ausland Unternehmen als Konzernunternehmen
gründen oder erwerben und über diese Unternehmen 
Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung im Inland anwerben.
Durch eine oft nur geringe Tätigkeit im Sitzland wird 
erreicht, dass nur ein vorübergehender Verleih im Sinne des
§ 1 Abs. 3 AÜG erfolgt, mit der Folge, dass die Vorschrif-
ten des AÜG nicht gelten. Für die Arbeitnehmer wird dann
aber weder im In- noch im Ausland Lohnsteuer einbe-
halten. Da die Arbeitseinsätze oft als Schein-Werkverträge
getarnt werden, muss die Finanzverwaltung, um einen
Steuerabzug nach § 42d Abs. 8 EStG anordnen zu können,
eine Arbeitnehmerüberlassung nachweisen. Die Prüfmaß-
nahmen der Finanzverwaltung sind auf diese Art der Über-
prüfung nicht ausgelegt. Prüfdienste anderer Behörden ha-
ben keinen Prüfbedarf, weil der Tatbestand der illegalen
Arbeitnehmerüberlassung nicht gegeben ist, da nach § 1
Abs. 3 AÜG eine legale Arbeitnehmerüberlassung vorliegt.

d) Anzeige der Überlassung

Arbeitgeber mit weniger als 50 Arbeitnehmern können zur
Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen Arbeit-
nehmer auch ohne eine Erlaubnis der Bundesanstalt für
Arbeit bis zu zwölf Monate an einen Entleiher überlassen,
wenn der Arbeitgeber die Überlassung vorher schriftlich
dem für seinen Geschäftssitz zuständigen Landesarbeitsamt
angezeigt hat. Durch das Arbeitsförderungs-Reformgesetz
vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594) wurde der
Anwendungsbereich von § 1a Abs. 1 AÜG erweitert. Zum
einen wurde der Schwellenwert für Arbeitgeber, die von
dieser Ausnahme Gebrauch machen können, von Arbeit-

gebern mit weniger als 20 Arbeitnehmern auf Arbeitgeber
mit weniger als 50 Arbeitnehmern erhöht, zum anderen
wurde die Überlassungszeit von 3 Monaten auf 12 Mona-
te erhöht.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat die Aus-
weitung des Anwendungsbereichs von § 1a AÜG grundsätz-
lich positiv beurteilt. Durch die Änderung würde die Kolle-
genhilfe im Handwerk erleichtert. Probleme sieht der
Zentralverband des Deutschen Handwerks bei der Anzeige-
pflicht des §1a AÜG. Klein- und mittelbetriebliche Hand-
werksbetriebe würden im guten Glauben häufig Arbeitnehmer
an Kollegen ohne vorherige Anzeige überlassen. Es solle da-
her überlegt werden, ob zwischen Arbeitgebern des gleichen
Wirtschaftszweiges auf eine Anzeigepflicht verzichtet werden
könnte oder zumindest für diese Fälle die Sanktionen im Fal-
le eines Verstoßes gemildert werden könnten.

C. Sozial- und arbeitsrechtliche Auswirkun-
gen der Arbeitnehmerüberlassung

Der Leiharbeitnehmer ist dadurch, dass er seine Arbeits-
leistung nicht bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, son-
dern bei einem Dritten erbringt, besonderen Risiken aus-
gesetzt. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht daher
Schutzvorschriften vor, die dieser besonderen Situation
Rechnung tragen sollen. 

Zum einen unterliegen die Verleiher weitgehenden Aus-
kunftspflichten gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit, so
dass dieser eine Kontrolle ermöglicht wird. Die Bundes-
anstalt für Arbeit prüft u.a. bei den Verleihern auch die Ein-
haltung arbeitsrechtlicher Pflichten. Insoweit unterliegen
die Verleiher einer strengeren Kontrolle als andere Arbeit-
geber. Durch diese besondere Kontrolle soll die schwäche-
re Situation der Leiharbeitnehmer ausgeglichen werden.

Zum anderen sieht das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
auch vor, dass bestimmte Pflichten, insbesondere im Be-
reich des Arbeitsschutzes, nicht nur vom Arbeitgeber, d. h.
Verleiher, sondern auch vom Entleiher erfüllt werden
müssen. Nur wenn der Entleiher, bei dem die eigentliche
Arbeitsleistung erbracht wird, mit in die Verantwortung
genommen wird, kann ein wirksamer Arbeitsschutz ge-
währleistet werden.

1. Sozialversicherungsrechtlicher Schutz

Die Bundesanstalt für Arbeit konnte im Berichtszeitraum
insgesamt in 545 Fällen eine verspätete Zahlung von Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträgen feststellen. Dabei
waren Unternehmen, die ausschließlich Arbeitnehmer-
überlassung betreiben, und Mischbetriebe im gleichen
Maße betroffen. Hintergrund der verspäteten Zahlungen
waren in der Regel eine dem Geschäftsvolumen nicht an-
gepasste Liquiditätsausstattung der Verleihunternehmen
und die in Folge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
sinkende Zahlungsmoral der Entleiher. Die Liquiditäts-
engpässe führten in einigen Fällen auch zum Konkurs der
Verleihunternehmen. In diesem Zusammenhang konnte
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auch wiederholt eine gravierende Verletzung von Arbeit-
geberpflichten (z.B. Lohnrückstände) festgestellt werden.

Die Verstöße wurden in der Regel im Rahmen des Ver-
fahrens zur Verlängerung der Verleiherlaubnis durch die
Bundesanstalt für Arbeit festgestellt. Im Rahmen des
Erlaubnisverfahrens sind die Verleiher verpflichtet, auch
Bescheinigungen des Finanzamtes sowie der Sozial-
versicherungsträger über die Erfüllung ihrer Arbeitgeber-
pflichten vorzulegen. Kommt es in diesem Bereich zu
Unregelmäßigkeiten, so wird dies auf den Bescheinigun-
gen vermerkt. Durch den Hinweis der Bundesanstalt für
Arbeit, dass die ausstehenden Zahlungen zum Entzug der
Verleiherlaubnis führen könnten, konnte in mehreren Fäl-
len eine Zahlung der ausstehenden Beträge erreicht wer-
den. Auflagen wurden von der Bundesanstalt für Arbeit in
den Fällen erteilt, in denen ein Verleiher regelmäßig ver-
spätet oder erst bei Einleitung eines Vollstreckungs-
verfahrens zahlte oder in denen Liquiditätsengpässe durch
eine verspätete Zahlung ausgeglichen werden sollte, oh-
ne dass eine entsprechende Vereinbarung mit den zustän-
digen Stellen getroffen worden war.

2. Arbeitsschutz

Leiharbeitnehmer sind erfahrungsgemäß wegen der häufig
wechselnden Arbeitsplätze, den damit zwangsläufig ver-
bundenen unterschiedlichen Arbeitsanforderungen und 
veränderten Arbeitsabläufen einer höheren Gefährdung 
ausgesetzt, als die Arbeitnehmer, die regelmäßig an ihren 
bekannten Einsatzorten arbeiten. Dies erfordert erhöh-
te Anstrengungen bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes.
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes für Leiharbeitnehmer müssen sich 
daher immer an den Verleiher und den Entleiher richten. 
Deshalb schreibt das Gesetz zur Umsetzung der EG-Rah-
menrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-
Richtlinien vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) besondere
arbeitsschutzrechtliche Pflichten des Entleihers vor, teilwei-
se im neuen Arbeitsschutzgesetz, teilweise durch Ergän-
zungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Insbe-
sondere muss der Entleiher den Leiharbeitnehmer vor 
Beginn der Beschäftigung und bei Veränderungen in 
seinem Arbeitsbereich über Gefahren für die Sicherheit und
Gesundheit, denen er bei der Arbeit ausgesetzt sein kann, 
sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwen-
dung dieser Gefahren unterrichten und unterweisen. Außer-
dem muss der Entleiher den Leiharbeitnehmer zusätzlich
über die Notwendigkeit besonderer Qualifikationen oder 
beruflicher Fähigkeiten oder einer besonderen ärztlichen
Überwachung sowie über erhöhte besondere Gefahren des 
Arbeitsplatzes unterrichten.

Der zuständige Unfallversicherungsträger für die Verleih-
unternehmen ist die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft,
unabhängig davon in welche Wirtschaftszweige die Ver-
leiher verleihen. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
hat, insbesondere wegen der festgestellten Rechtsun-
sicherheiten beim Einsatz von Leiharbeitnehmern, ein
Merkblatt „Arbeitnehmer in Fremdbetrieben“ (ZH 1/182)
jetzt BG-Information (BGI 580) erstellt. Diese Infor-

mationsschrift wurde im Berichtszeitraum jedes Jahr mit
einer Auflagezahl von ungefähr 50 000 Stück und in stän-
dig aktualisierter Fassung herausgegeben.

1996 hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft zusam-
men mit dem Bundesverband Zeitarbeit Personaldienst-
leitungen e.V. und der Schutzgemeinschaft Zeitarbeit ein
Projekt zur Integration des Arbeitsschutzes in Qua-
litätsmanagementsysteme gestartet. Der in diesem Projekt
erarbeitete Leitfaden zum Aufbau eines integrierten Qua-
litäts-, Arbeits- und Gesundheitsmanagementsystems für
Verleihunternehmen wurde in der Schriftenreihe Präven-
tion der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (SP 25.4/1)
veröffentlicht. Seit 1997 ist die Beratung auf der Grund-
lage dieses Leitfadens, der 1998 nochmals überarbeitet
wurde, ein wichtiger Bestandteil der Jahresrahmenpläne
der Prävention durch die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft.

Seit etwa 10 Jahren werden gemeinsam mit den Verbän-
den der Verleiher Pilotprogramme für zusätzliche mo-
dellhafte Maßnahmen zum Arbeitsschutz erarbeitet und
eingeführt. Diese Präventionsmaßnahmen haben sich 
positiv ausgewirkt. Unternehmen, die an diesen Prä-
ventionsmaßnahmen nicht teilnahmen, wurden daher ge-
zielt überprüft, um auch in diesen Unternehmen die Ein-
haltung des Arbeitsschutzes zu garantieren. In den Jahren
1999 und 2000 wird eine Sonderaktion der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft im Bereich der Arbeitnehmerüber-
lassung durchgeführt. Insbesondere Unternehmen mit 
einem besonders hohen Unfallaufkommen werden in die-
se Aktion mit einbezogen. Zunächst soll der Stand der 
sicherheitstechnischen Betreuung ermittelt, die Zusam-
menhänge zwischen sicherheitstechnischer Betreuung
und Unfallgeschehen festgestellt und eine gezielte Bera-
tung zur Arbeitsschutzorganisation durchgeführt werden.
Von diesen Ergebnissen sollen dann Maßnahmen zur Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheit der Leiharbeit-
nehmer abgeleitet werden.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft führt weiterhin
Seminare – auch in Zusammenarbeit mit den Berufsge-
nossenschaften des Fachbereichs Eisen und Metall und der
Feinmechanik und Elektrotechnik – zur Aus- und Fort-
bildung der in Verleiher- und Entleiherbetrieben mit der
Durchführung des Arbeitsschutzes betrauten Personen
durch. Allein im Berichtszeitraum wurden 537 Seminare
durchgeführt. Erstmalig wurde anlässlich des 26. Inter-
nationalen Kongresses für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin in Düsseldorf vom 2. bis 5. November1999 unter 
Federführung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
eine Gemeinschaftsaktion der Feinmechanik und Elektro-
technik Berufsgenossenschaft, der Norddeutschen Me-
tall-Berufsgenossenschaft, des Verbandes Deutscher
Sicherheitsingenieure, des Bundesverbandes Zeitarbeit
Personaldienstleistungen e.V., der Interessengemein-
schaft Zeitarbeit und des Berufsförderungswerkes des
Deutschen Gewerkschaftsbundes durchgeführt. Ziel der
Aktion war es, die Integration des Leiharbeitnehmers in
den Arbeitsschutz des Entleihbetriebes zu verbessern. Ins-
gesamt wurden 1140 Beratungen durchgeführt.
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Am 1. Januar 1998 ist ein neuer Gefahrentarif der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft in Kraft getreten. In 
diesem Gefahrentarif wurde das Gefährdungspotential im
Bereich der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung
höher veranschlagt als im Gefahrentarif von 1995. Meh-
rere Verleihunternehmen halten diesen neuen Gefahren-
tarif für rechtswidrig und haben entsprechende Klagen vor
den Gerichten erhoben. Die Gerichtsverfahren sind noch
nicht rechtskräftig abgeschlossen. Als Reaktion auf 
diesen Streit mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
hat sich im März 1999 eine Interessengemeinschaft deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen gegründet, deren Vereins-
zweck es ist, die Interessen ihrer Mitglieder für den 
Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung wahrzu-
nehmen. 

3. Arbeitsrechtliche Sicherung der Leiharbeit-
nehmer

Die Bundesanstalt für Arbeit prüft, ob die Verleiher mit
Verleiherlaubnis ihre arbeitsrechtlichen Pflichten einhal-
ten. Sie beschränkt ihre Prüfung dabei nicht auf die 
besonderen Verpflichtungen nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz, sondern prüft auch, ob Verleiher ge-
gen die allgemeinen arbeitsrechtlichen Pflichten ver-
stoßen. Im Falle einer Verletzung solcher Pflichten,
insbesondere wenn es sich um schwerwiegende Verstöße
handelt, prüft die Bundesanstalt für Arbeit den Entzug der
Verleiherlaubnis. 

Verstöße gegen das allgemeine Arbeitsrecht wurden ins-
besondere bei Verleihern mit wenig oder ohne Geschäfts-
erfahrung festgestellt. Dabei wurden häufiger Verstöße ge-
gen Arbeitszeitbestimmungen oder Urlaubsabgeltung
sowie Mängel in der Betriebsorganisation festgestellt.
Außerdem wurden Verstöße gegen Verpflichtungen der
Arbeitgeber wie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle,
Zahlung von Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung an Fei-
ertagen, Zahlung von Aufwendungsersatz, Annahmever-
zug des Verleihers sowie die Einhaltung von Über-
stundenbezahlungen in der vertraglich vereinbarten Höhe
entdeckt. Die betroffenen Unternehmen wurden von der
Bundesanstalt für Arbeit in der Regel über ihr Fehlver-
halten belehrt und erforderlichenfalls wurden den Unter-
nehmen Auflagen erteilt.

Überschreitungen der höchstzulässigen Überlassungs-
dauer von Arbeitgebern mit weniger als 50 Beschäftigten,
die zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen 
einen Arbeitnehmer ohne eine Verleiherlaubnis der 
Bundesanstalt für Arbeit aber nach vorheriger Anzeige 
an einen anderen Arbeitgeber überlassen haben (§ 1a
Abs. 1 AÜG), wurden nur in wenigen Fällen festgestellt
und geahndet. Die Zahl der Bußgeldverfahren wegen Ver-
stoßes gegen die Überlassung in das Baugewerbe (§ 1b
AÜG) hat sich im Berichtszeitraum verringert.

Bis 31. März 1997 wurden häufiger bei befristeten Ar-
beitsverhältnissen Verstöße gegen das Synchronisations-
verbot festgestellt. Mit der Änderung des § 3 Abs. 1
Nr. 5 AÜG zum 1. April 1997 (vgl. hierzu unter E.1) ver-

lor das Synchronisationsprinzip für die Praxis an Bedeu-
tung. Verstöße gegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 AÜG nahmen stark
ab. Gleiches gilt für die Regelungen zur Befristung von
Leiharbeitsverhältnissen, nachdem seit dem 1. April 1997
eine einmalige Befristung von Leiharbeitsverhältnissen
zulässig ist. 

Trotz der Verlängerung der Überlassungsdauer von neun
auf zwölf Monate traten immer wieder Verstöße gegen § 3
Abs. 1 Nr. 6 AÜG auf, die meist auf einer fehlerhaften Be-
rechnung von Unterbrechungszeiten beruhten. Eine Un-
terbrechung des Einsatzes setzt eine neue Frist nur dann
in Lauf, wenn zwischen dem vorangegangenen und dem
nachfolgenden Einsatz des Leiharbeitnehmers bei dem-
selben Entleiher ein ausreichender zeitlicher Abstand und
ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. Die Bun-
desanstalt für Arbeit geht von einer wirksamen Unterbre-
chung der 12-Monatsfrist und damit dem Beginn einer
neuen Frist von 12 Monaten nur dann aus, wenn die 
Unterbrechung 25 Prozent der vorhergehenden Über-
lassungszeit überschreitet.

Nach § 11 AÜG muss der Leiharbeitsvertrag zwischen
Verleiher und dem Leiharbeitnehmer bestimmten Min-
destanforderungen genügen. Auch in diesem Bereich
wurden von der Bundesanstalt für Arbeit Mängel festge-
stellt. So erfolgte häufig die Angabe der vom Leiharbeit-
nehmer zu leistenden Tätigkeit im Sinne von § 11 Abs. 1
Nr. 3 AÜG nur unzureichend (z. B. reicht der Begriff
„Helfer“ wegen seiner Ungenauigkeit als Tätigkeitsanga-
be nicht aus), die Leistungen bei vorübergehender Nicht-
beschäftigung wurden nur unzureichend oder überhaupt
nicht angegeben (§ 11 Abs. 1 Nr. 7 AÜG) oder die ver-
einbarte Arbeitszeit wurde nicht angegeben (Abs. 1 Nr. 10
AÜG). Bei Mischbetrieben konnte festgestellt werden,
dass in zahlreichen Fällen keine Vertragsurkunden im Sin-
ne von § 11 Abs. 1 AÜG erstellt wurden. Leiharbeitneh-
mer erhielten oftmals entgegen der in § 11 Abs. 2 AÜG
festgeschriebenen Verpflichtung des Verleihers kein
Merkblatt oder ausländische Leiharbeitnehmer kein
Merkblatt in ihrer jeweiligen Muttersprache ausgehändigt.

Eine Änderung des Bundesurlaubgesetzes sowie des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes dahingehend, dass Überstunden
bei der Berechnung der Urlaubsvergütung und der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall außer Betracht bleiben,
führte dazu, dass einerseits entsprechende Verstöße 
abnahmen, andererseits aber einzelne Verleiher versuch-
ten, diese Regelung zu nutzen, um das Lohnzahlungsrisi-
ko für unproduktive Zeiten zu vermindern. Die Verleiher
vereinbarten hierzu mit dem Leiharbeitnehmer eine 
relativ niedrige wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden.
Dies hatte zur Folge, dass Lohnersatzleistungen nur auf
der Basis von 35 Stunden wöchentlich vergütet wurden,
unabhängig davon wie hoch die tatsächliche Arbeitsleis-
tung war. Ein Einschreiten der Erlaubnisbehörde ist hier
nur möglich, wenn nachgewiesen werden konnte, dass
schon bei Beginn des Leiharbeitsverhältnisses geplant
war, den Leiharbeitnehmer über die arbeitsvertraglich
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit hinaus im Entleih-
betrieb einzusetzen.
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Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 16 Abs. 1 Nr. 3–9
AÜG waren bundesweit rückläufig. Dies erklärt sich zum
einen aus den Lockerungen der gesetzlichen Bestimmun-
gen (vgl. E 1.), zum anderen aus dem Ahndungsverhalten
der Erlaubnisbehörden. Bei Vorliegen geringer, erstmali-
ger Verstöße verzichteten die Erlaubnisbehörden oft auf
die Einleitung von Bußgeldverfahren und erteilten statt-
dessen schriftliche Belehrungen. Bestimmte kleinere Ver-
stöße wie z. B. Verstöße gegen die Anzeigepflicht nach §
7 Abs. 1 AÜG wurden zunehmend nach dem für das 
gesamte Ordnungswidrigkeitsrecht geltenden Opportu-
nitätsprinzip nicht verfolgt, das es erlaubt, von einer Ahn-
dung abzusehen, wenn diese nicht zweckmäßig ist, weil
sie z. B. den Verwaltungsaufwand nicht rechtfertigt.

Wie in den letzten Berichtszeiträumen konnten sich auch
in diesem Berichtszeitraum in den reinen Verleihbetrieben
kaum Betriebsräte bilden. Ursache hierfür ist in erster 
Linie die hohe Fluktuationsrate der Beschäftigten.

Der Bundesanstalt für Arbeit liegen keine Erkenntnisse da-
rüber vor, dass die Beteiligungsrechte der Betriebsräte in
den Entleihbetrieben nach § 14 Abs. 3 AÜG in Verbindung
mit § 99 Betriebsverfassungsgesetz verletzt wurden. Nach
Auskunft verschiedener Entleihbetriebsräte und Gewerk-
schaftsvertreter wird das Recht der Leiharbeitnehmer,
in Entleihbetrieben die Sprechstunden der Arbeitnehmer-
vertretungen aufzusuchen und dort auch an Betriebsver-
sammlungen teilzunehmen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 AÜG), in
der Praxis kaum genutzt.

Tarifverträge zwischen Verleihunternehmen und Ge-
werkschaften sind nach wie vor eher eine Ausnahme. Dies
liegt zum einen an einer gewissen Zurückhaltung der Ge-
werkschaften, bei denen zum Teil noch immer grundsätz-
liche Vorbehalte gegen die Leiharbeit bestehen. Zum an-
deren sieht aber auch ein Teil der Verleihunternehmen
keine Notwendigkeit zum Abschluss von Tarifverträgen.
Soweit Verleihunternehmen auch den Zweck verfolgen,
schwervermittelbare Arbeitslose durch eine Überlassung
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wurden von
derartigen Verleihern teilweise Tarifverträge abgeschlos-
sen, so z. B. zwischen der START NRW GmbH und der
ÖTV oder zwischen Unternehmen der START Holding
GmbH (bsK, timeflex und top) und der IG-Metall. In dem
seit 1. Januar 1997 geltenden Tarifvertrag zwischen der
START NRW GmbH und der ÖTV ist geregelt, dass für
die Entlohnung der Leiharbeitnehmer grundsätzlich der im
Entleihbetrieb geltende Tariflohn maßgeblich ist. Nur
während einer Probezeit von 6 Monaten erhalten die Leih-
arbeitnehmer 95 Prozent dieses Tariflohnes. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf auch der Tarifvertrag
zwischen dem Verleihunternehmen Adecco und mehreren
Gewerkschaften (IG Metall Bezirk Hannover, der DGB-
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, die Gewerkschaf-
ten Nahrung, Genuss, Gaststätten, Öffentliche Dienste,
Transport und Verkehr, Handel, Banken und Versiche-
rung, Deutsche Angestelltengewerkschaft und Industrie-
gewerkschaft Bauen, Agrar Umwelt) vom 21. Juni 1999

über tarifliche Regelungen der Arbeitnehmerüberlassung
während der Weltausstellung EXPO 2000. Der Tarif-
vertrag regelt u. a., dass grundsätzlich nur sozialversi-
cherungspflichtige Vollzeit- und Teilzeitverhältnisse auf
der EXPO begründet werden sollen. Bei der Personalaus-
wahl sollen vorrangig Arbeitslose, insbesondere Lang-
zeitarbeitslose, berücksichtigt werden. Neben Fragen der
Entgelthöhe und Arbeitszeit werden auch alle wesentli-
chen Regelungsaspekte eines Manteltarifvertrages, wie 
z. B. Urlaubsanspruch, Arbeitsbekleidung und Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall geregelt. Wegen der be-
sonderen Situation eines Tarifvertrages für eine Veran-
staltung von begrenzter Dauer und den damit auftretenden
Schwierigkeiten, eine Mitbestimmung über Betriebsräte
umzusetzen, wurde die Einrichtung einer besonderen In-
teressenvertretung der Beschäftigten vereinbart.

D. Überwachung der legalen Arbeitneh-
merüberlassung

Zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen zur Arbeit-
nehmerüberlassung und der Überwachung der Erlaubnis-
inhaber ist die Bundesanstalt für Arbeit. Bei der Erlaub-
niserteilung ist zwischen der Erteilung einer befristeten
und einer unbefristeten Erlaubnis zu unterscheiden. Die
Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis ist nur möglich,
wenn der Verleiher drei aufeinander folgende Jahre erlaubt
Arbeitnehmerüberlassung betrieben hat. Vor der Ertei-
lung einer unbefristeten Erlaubnis prüft die Bundesanstalt
für Arbeit nochmals die Zuverlässigkeit des Erlaubnisin-
habers.

1. Zuständige Behörde

Die Erlaubniserteilung und Überwachung der Verleihun-
ternehmen wird innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit in
erster Linie von den Landesarbeitsämtern wahrgenom-
men. Der tatsächliche Personalansatz für die Durch-
führung dieser Aufgabe betrug am 31. Dezember 1999
101,5 Kräfte. Übereinstimmend sind die Landesar-
beitsämter der Auffassung, dass die personelle Ausstattung
in diesem Aufgabengebiet nicht ausreichend ist. Die stei-
gende Zahl der Erlaubnisinhaber würde es immer schwie-
riger machen, die Überwachungstätigkeit mit der vor-
handenen Personalausstattung auf dem bisherigen Niveau
zu erhalten. Intensive Prüfungen könnten häufig nur noch
vor der Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis vorge-
nommen werden.

Die Zusammenarbeit mit anderen Behörden verlief im
Rahmen der Erlaubnisverfahren problemlos. Teilweise
wurde die Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft von den Landesarbeitsämtern als eher
schleppend bezeichnet. Bedauert wurde auch, dass die 
Finanzbehörden selten oder gar nicht von der Möglichkeit
Gebrauch machen, die Landesarbeitsämter von sich aus
über Steuerrückstände von Erlaubnisinhabern zu infor-
mieren, obwohl § 31 a AO dies zulässt.
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2. Erlaubnisverfahren

Im Rahmen des Antrags auf eine erste Erlaubnis zur Ar-
beitnehmerüberlassung wurden bei der Feststellung der
Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung in erster 
Linie das Vorhandensein der grundlegenden Kenntnisse
des Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrechts über-
prüft. Ein größerer Aufwand war häufig bei der Prüfung
der Betriebsorganisation notwendig. Die Landesarbeits-
ämter mussten dabei auch oft eine mehr beratende als
überwachende Funktion übernehmen, da es den Antrag-
stellern im Bereich der Personalwirtschaft an einschlägi-
gen Erfahrungen und Kenntnissen fehlte. Im Rahmen von
Einweisungsgesprächen und örtlichen Überprüfungen 
geben die LAÄ Unterstützung z. B. bei Lösung der 
Fragen, wie eine Personalakte aufgebaut sein sollte oder
welche Vorbereitungsmaßnahmen zur Lohnabrechnung
notwendig sind. Besonderer Beratungsbedarf bestand
auch hinsichtlich der zulässigen konkreten Bezeich-
nung/Firmierung bei Einzelfirmen und BGB-Gesell-
schaften. Durch diese Tätigkeit wurden die Landesar-
beitsämter von den Verleihern nicht nur als
erlaub-niserteilende, sondern auch als beratende Behörden
anerkannt.

Antragsteller beklagten häufig das aufwendige Erlaub-
nisverfahren und die Vielzahl der beizubringenden Un-
terlagen. Manche Antragsteller drängten in ihrem spezi-
ellen Fall auf eine besonders schnelle Bearbeitung und
Entscheidung, da ihnen sonst der Verlust von Aufträgen
und Entlassungen bei ihren Beschäftigten drohten.

Besonderen Aufwand erforderten Anträge von Verleihern
mit Sitz im Ausland. Allerdings wurden nur verhältnis-
mäßig wenige Anträge von ausländischen Verleihern 
gestellt. Hier mussten die für den Geschäftssitz des aus-
ländischen Verleihers maßgeblichen Besonderheiten 
u. a. arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlicher
Art berücksichtigt werden. Bei ausländischen An-
tragstellern, die nicht über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung verfügen, war die Einschätzung der erforder-
lichen Grundkenntnisse für die Bundesanstalt für Arbeit
problematisch. 

Im Jahr 1996 wurden bei der Bundesanstalt für Arbeit ins-
gesamt 5 695 Anträge auf eine Erlaubnis zur Arbeitneh-
merüberlassung gestellt, davon waren 2 388 Neuanträge
und 3 307 Verlängerungsanträge. Im Jahr 1997 gingen
6 524 Anträge, davon 2 609 Neuanträge und 3 915 Ver-
längerungsanträge ein. Im Jahr 1998 steigerte sich die 
Zahl der eingegangenen Anträge auf 7 156, davon 2 833
Neuanträge und 4 323 Verlängerungsanträge. Eine weitere
Steigerung folgte 1999 mit 7 802 eingegangenen Anträ-
gen, davon 3 131 Neuanträge und 4 671 Verlängerungs-
anträge. Auch die Anzeigen von Arbeitgebern, die nach der
Ausnahme des § 1a AÜG zwar ohne Erlaubnis der Bun-
desanstalt für Arbeit Arbeitnehmer überlassen dürfen,
dies aber dem zuständigen Landesarbeitsamt zuvor an-
zeigen müssen, stieg im Berichtszeitraum stetig an, und
zwar von 214 im Jahre 1996 auf zunächst 462 im Jahre
1997 und 588 im Jahre 1998 auf 817 im Jahre 1999.

3. Überwachung der Verleiher mit einer
Erlaubnis

Die Zahl der durchgeführten örtlichen Überprüfungen
von Verleihern durch die Bundesanstalt für Arbeit ist ge-
genüber dem letzten Berichtszeitraum von 6 509 Prüfun-
gen auf 5 466 Prüfungen in diesem Berichtszeitraum ge-
sunken. Da gleichzeitig die Zahl der Verleiher weiter
angestiegen ist, führte dies dazu, dass weniger Verleiher
als im vorangegangenen Berichtszeitraum vor Ort über-
prüft wurden. Dies dürfte auf die von den Landesar-
beitsämtern beklagte geringe Personalausstattung für die-
ses Sachgebiet zurückzuführen sein. Außerdem bedurfte
es bei der Prüfung der Versagungs- und Widerrufsgründe
und der Bearbeitung der sich oft anschließenden Wider-
spruchs- und Klageverfahren eines hohen Personal- und
Zeitaufwandes. Etliche Verleiher eines Landesarbeits-
amtsbezirks ließen auch bei Vorliegen eines begründeten
Einzelfalles keine Betriebsprüfung zu. Die Streitfrage
wird derzeit vor den Sozialgerichten geklärt.

In 1120 Fällen wurden Bußgeldverfahren wegen Ver-
stößen gegen § 16 Abs. 1 Nr. 3 bis 6, 8, 9 AÜG oder § 228
Abs. 1 Nr. 3 AFG (jetzt § 404 Abs. 2 Nr. 2 SGB III) ein-
geleitet.

Auch von den Leiharbeitnehmern können die Überwa-
chungsbehörden nur selten Unterstützung bei ihrer Tätig-
keit erwarten, da diese wegen ihrer Abhängigkeit zum Ver-
leiher in der Regel nicht bereit sind, zur Aufklärung eines
Sachverhalts beizutragen.

Die Überwachungsmöglichkeit bei ausländischen Verlei-
hern war durch den Grundsatz der Beschränkung der Wir-
kungsmöglichkeit deutscher Behörden auf das deutsche
Staatsgebiet beschränkt. Der Bundesanstalt für Arbeit
blieb daher oftmals nur übrig, auf die richtige und voll-
ständige Auskunftserteilung durch die Verleiher zu ver-
trauen. Um hier die Zusammenarbeit der Behörden über
die Grenzen hinweg zu erleichtern, wurde auf Anregung
der Deutschen Präsidentschaft am 22. April 1999 vom Rat
und den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten eine Entschließung über einen Verhal-
tenskodex für die Verbesserung der Zusammenarbeit der
Behörden der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Missbrauchs bei Sozialversiche-
rungsleistungen und -beiträgen und von nicht angemel-
deter Erwerbstätigkeit sowie bei grenzüberschreitender
Leiharbeit angenommen. Der Verhaltenskodex ist im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht (ABl. EG C 125/1). Neben der Verbesserung der Zu-
sammenarbeit bei der Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung, auf die noch im zweiten Teil des Berichts
näher eingegangen wird, ist es auch Ziel des Verhaltens-
kodex’ der Bundesanstalt für Arbeit die Überwachung
ausländischer Verleiher durch die Zusammenarbeit mit
den Behörden anderer EU-Staaten zu erleichtern. Die
Bundesregierung verhandelt derzeit mit mehreren Nach-
barstaaten, insbesondere Frankreich, Dänemark und den
Niederlanden über bilaterale Abkommen zur Umsetzung
der Entschließung des Rates.
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4. Wegfall von Erlaubnissen

Häufig reichen bei Verstößen gegen die Vorschriften des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mündliche Belehrun-
gen, Auflagen oder Hinweise im Verlängerungsbescheid
aus. Nur bei erheblichen Verstößen kommen die Versa-
gung oder der Widerruf einer Erlaubnis in Betracht. Die
Zahl dieser Fälle hat sich im Berichtszeitraum im Ver-
gleich zu den vorangegangenen Berichten nicht wesent-
lich geändert. Entsprechende Entscheidungen der Bun-
desanstalt für Arbeit hielten in der Regel einer vom
Verleiher veranlassten gerichtlichen Überprüfung stand.
Gründe für die Versagung oder den Widerruf von Er-
laubnissen lagen überwiegend im Bereich der fehlenden
persönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellers oder in
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1
AÜG). In 142 Fällen wurde eine Erlaubnis wegen 
persönlicher Unzuverlässigkeit widerrufen. Von den 
Widerrufen sind bis Mitte Februar 2000 112 rechtskräftig
geworden. Dazu kommen 117 Ablehnungen eines Verlän-
gerungsantrages wegen persönlicher Unzuverlässigkeit
(darunter 110 rechtskräftige Entscheidungen). Teilweise
konnte bei Erstantragstellern der geforderte Kapital-
nachweis von 20 000 DM nicht erbracht werden oder 
es fehlte an geeigneten Geschäftsräumen. Insgesamt 
wurden im Berichtszeitraum 173 Verlängerungsanträge
abgelehnt (rechtskräftig: 164). Die Einleitung eines 
Konkurs- bzw. Insolvenzverfahrens aufgrund von Vermö-
genslosigkeit führte in 195 Fällen zum Widerruf von Er-
laubnissen (rechtskräftig: 174). In einigen Fällen führten
auch hohe Steuerschulden zur Versagung der Erlaubnis.

E. Rechtsänderungen

Im Berichtszeitraum wurden umfangreiche Änderungen
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgenommen.

1. Gesetzesänderungen

a) Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Ar-
beitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien

Im Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie
Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien
vom 7. August 1996 (BGBl I S.1246) wurden u. a. 
die Pflichten des Entleihers beim Arbeitsschutz für den
Leiharbeitnehmer neu festgeschrieben. Da der Leihar-
beitnehmer seine Arbeitsleistung im Betrieb des Entleihers
erbringt, war es sinnvoll, den Entleiher auch im Arbeits-
schutz für den Leiharbeitnehmer mit in die Pflicht zu neh-
men, ohne dabei den Verleiher, also den eigentlichen 
Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers, aus seinen Arbeits-
schutzpflichten zu entlassen. Das am 21. August 1996 in
Kraft getretene Arbeitsschutzgesetz enthält in § 8 Abs. 2
eine Verpflichtung des Entleihers, den Leiharbeitnehmer
über Sicherheit und Gesundheitsschutz angemessen zu un-
terweisen. Eine entsprechende Verpflichtung des Entlei-
hers besteht bereits nach § 11 Abs. 6 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes.

b) Arbeitsförderungs-Reformgesetz

Die umfassensten Änderungen des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes im Berichtszeitraum erfolgten im Arbeits-
förderungs-Reformgesetz vom 24. März 1997 (BGBl. I
S. 594). In diesem Gesetz wurden zahlreiche Vorschriften
des Arbeitnehmerüberlassungsrechtes gelockert. Mit die-
sen Änderungen war beabsichtigt, die Möglichkeiten der
Arbeitnehmerüberlassung zur Entlastung des Arbeits-
marktes zu erweitern. Das Gesetz wurde von den damali-
gen Oppositionsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen
sowie den Gewerkschaften abgelehnt, die einen Abbau des
Schutzes der Leiharbeitnehmer und einen Abbau von
Stammbelegschaften befürchteten.

Im Arbeitsförderungsreformgesetz wurden im Wesentli-
chen folgende Änderungen des Rechtes der Arbeitneh-
merüberlassung eingeführt:

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 AÜG nimmt die Fälle von der Anwendung
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus, in denen 
eine Arbeitnehmerüberlassung ins Ausland erfolgt, wenn
der Leiharbeitnehmer in ein auf der Grundlage zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen begründetes deutsch-
ausländisches Gemeinschaftsunternehmen verliehen
wird, an dem der Verleiher beteiligt ist. Der Gesetzgeber
wollte hier insbesondere die Möglichkeit eröffnen, dass 
in diesen Fällen ein Leiharbeitnehmer auch länger als 
die vom Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgesehene
Höchstüberlassungsdauer von 12 Monaten an denselben
Entleiher überlassen werden kann.

Der Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrift (§ 1a
AÜG), die eine Arbeitnehmerüberlassung zur Vermei-
dung von Kurzarbeit oder Entlassungen auch ohne Ver-
leiherlaubnis nach einer Anzeige beim zuständigen Lan-
desarbeitsamt ermöglicht, wurde ausgedehnt. So können
nach Inkrafttreten dieser Vorschrift seit dem 1. April 1997
nicht mehr nur Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäf-
tigten, sondern Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäf-
tigten von der Ausnahmevorschrift Gebrauch machen.
Die Höchstdauer für den einzelnen Überlassungsfall wur-
de von drei auf zwölf Monate erhöht.

Mit dem § 1b AÜG wurde das bis zu diesem Zeitpunkt in
§ 12a AFG geregelte Verbot der gewerbsmäßigen Arbeit-
nehmerüberlassung in den Baubereich ohne inhaltliche
Änderungen in das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
übernommen.

In § 2 AÜG wurde der Zeitraum, der einem Verleiher er-
möglicht, seine bestehenden Verträge nach der Ableh-
nung einer Verlängerung seiner Verleiherlaubnis noch ab-
zuwickeln, von sechs auf zwölf Monate erhöht. Ebenfalls
ausgedehnt wurde der Zeitraum, nach dessen Ablauf eine
Verleiherlaubnis, von der ein Verleiher keinen Gebrauch
macht, erlischt. Erlosch die Erlaubnis bis zum 31. März
1997 bereits nach einem Jahr, so erlischt sie nach gel-
tendem Recht erst nach drei Jahren des Nichtgebrauch-
machens.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 23 – Drucksache 14/4220

Die für die Praxis der Verleihunternehmen wohl bedeu-
tendsten Änderungen des Gesetzes sind in den zum
1. April 1997 in Kraft getretenen Änderungen des § 3
AÜG enthalten. In § 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG wurde die Mög-
lichkeit zur Befristung von Arbeitsverhältnissen zwischen
Verleiher und Leiharbeitnehmer erweitert. Waren vor der
Gesetzesänderung solche Befristungen nur möglich,
wenn sich für die Befristung aus der Person des Leihar-
beitnehmers ein sachlicher Grund ergibt, so kann nach der
Gesetzesänderung ein Leiharbeitsverhältnis grundsätz-
lich einmalig befristet werden. Für die einmalige Be-
fristung muss kein sachlicher Grund vorliegen. Die Ver-
leiher haben damit die Möglichkeit erhalten, wie andere
Arbeitgeber auch die Fähigkeiten eines Leiharbeitneh-
mers in einem befristeten Vertrag zunächst zu erproben. 

Zusätzlich wurde eine wiederholte Befristung zugelassen,
wenn die Befristung für einen Arbeitsvertrag vorgesehen
ist, der unmittelbar an einen mit demselben Verleiher ge-
schlossenen Arbeitsvertrag anschließt. Grund für eine 
einschränkende Regelung der Befristung von Leihar-
beitsverträgen ist in erster Linie, die Gefahr auszu-
schließen, dass sich ein Verleiher seinen Arbeit-
geberrisiken entziehen könnte, indem er wiederholt
befristete Arbeitsverträge so abschließt, dass die Arbeits-
verträge in den Zeiten enden, in denen keine Überlassung
des Leiharbeitnehmers möglich ist. Das Risiko für 
verleihfreie Zeiten würde so auf die Leiharbeitnehmer
oder die Arbeitslosenversicherung abgewälzt. Bei Verträ-
gen, die unmittelbar an einen bestehenden Arbeitsvertrag
anschließen, ist aber gewährleistet, dass der Verleiher
tatsächlich das Arbeitgeberrisiko trägt. Daher kann hier
auf das Verbot einer wiederholten Befristung verzichtet
werden. Der Verleiher muss allerdings, wie jeder Arbeit-
geber, die Grenzen für die Befristung von Arbeits-
verhältnissen nach dem Beschäftigungsförderungsgesetz
beachten.

Die Verleiher nahmen die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag
mit dem Leiharbeitnehmer einmalig zu befristen, oft in
Anspruch. In Folge stieg neben der Zahl der befristeten
Leiharbeitsverhältnisse aber nach Einschätzung der Bun-
desanstalt für Arbeit auch die Zahl der Einstellungen von
Leiharbeitnehmern. Verlängerungsverträge wurden meist
unbefristet abgeschlossen. Mehrfach befristete Leihar-
beitsverträge bilden eher die Ausnahme.

Durch eine Änderung von § 3 Abs. 1 Nr. 4 AÜG wurde
das Verbot einer Wiedereinstellung nach einer Kündigung
durch den Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten inso-
weit geändert, als dass nunmehr nur noch eine wiederholte
Vornahme der Kündigung und anschließende Einstellung
in diesem Zeitraum unzulässig ist. Die Möglichkeit der
Wiedereinstellung innerhalb von drei Monaten nach Kün-
digung durch den Verleiher wurde von Verleihern nur sel-
ten genutzt.

Bis zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 1. April
1997 war es dem Verleiher untersagt, die Dauer des Leih-
arbeitsverhältnisses auf die Zeit der erstmaligen Überlas-

sung an einen Entleiher zu beschränken (§ 3 Abs. 1 Nr. 5
AÜG). Eine Ausnahme von diesem sog. Synchronisati-
onsverbot war nur zulässig, wenn der Leiharbeitnehmer
unmittelbar anschließend in ein Arbeitsverhältnis mit dem
Entleiher eintritt und dem Verleiher von der Bundesanstalt
für Arbeit als schwervermittelbar vermittelt worden war.
Nach der Änderung des Gesetzes ist nunmehr eine ein-
malige Synchronisation von Leiharbeitsverhältnis und
Überlassung an einen Entleiher grundsätzlich zulässig.
Untersagt sind Verstöße gegen das Synchronisationsprin-
zip nur im Wiederholungsfall.

Die Zulassung einer einmaligen Synchronisation wurde in
der Regel im Zusammenhang mit einer einmaligen Befris-
tung genutzt. Insbesondere war die Regelung dann von
Vorteil, wenn ein Entleiher für eine begrenzte Zeit eine
größere Anzahl von Leiharbeitnehmern benötigte. Vor al-
lem im Bereich der Helfer, der schon in der Vergangen-
heit von einer sehr hohen Fluktuationsrate geprägt war,
wurden die Leiharbeitsverhältnisse synchron zur Über-
lassung an den Entleiher gestaltet. Die Dauer der Ar-
beitsverhältnisse zwischen Leiharbeitnehmer und Verlei-
her nahm als Folge in diesem Tätigkeitsbereich weiter ab.

Schließlich wurde in § 3 Abs. 1 Nr. 6 AÜG normierte
Höchstüberlassungsdauer für einen Leiharbeitnehmer an
denselben Entleiher ohne Unterbrechung von neun auf
zwölf Monate erhöht. Die Höchstüberlassungsdauer 
wurde allerdings nur selten von Verleihern voll ausge-
schöpft (siehe III, A, 8).

Die Verlängerung der Höchstüberlassungsdauer zum 
1. April 1997 wurde nach Erkenntnissen der Bundesanstalt
für Arbeit überwiegend begrüßt. Da die Überlassungs-
dauer von zwölf Monaten kaum erreicht wird, führte die
Gesetzesänderung dazu, dass kaum noch Verstöße gegen
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in diesem Bereich
festgestellt wurden. Allerdings beurteilen kleinere Misch-
betriebe, die ihren Verleih nur auf einen einzigen Ent-
leiher ausgerichtet haben, eine Höchstüberlassungsdauer
von zwölf Monaten als nicht ausreichend.

Als Folge der Verlängerung der Höchstüberlassungsdauer
wurden nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit
zunehmend Dauerarbeitsplätze abgebaut. Die Firmen
nutzten die Arbeitnehmerüberlassung als Personalrekru-
tierungsinstrument, und zwar sowohl für die kurzfristige
als auch für die mittelfristige Personalplanung. Entleiher
würden dabei teilweise eng mit einem bestimmten Ver-
leiher zusammenarbeiten. Zum Teil wird auch wiederholt
derselbe Leiharbeitnehmer an den Entleiher verliehen.
Um nicht gegen die Höchstüberlassungsdauer zu 
verstoßen, würde der Leiharbeitnehmer für bestimmte
Unterbrechungszeiten an anderer Stelle eingesetzt.

Allgemein konnten nach den gesetzlichen Änderungen 
erheblich weniger Gesetzesverstöße gegen die Vorschrif-
ten des § 3 AÜG festgestellt werden. Die Lockerungen ha-
ben die Möglichkeiten der Verleiher, die Leiharbeitsver-
hältnisse entsprechend ihrer Bedürfnisse flexibel zu
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gestalten, erweitert, so dass weniger Anreiz zu Verletzun-
gen der Vorschriften bestand. Nach Einschätzung der
Bundesanstalt für Arbeit haben die Gesetzesänderungen
dazu beigetragen, dass die Arbeitnehmerüberlassung ver-
stärkt in Anspruch genommen wird.

c) Justizmitteilungsgesetz und Gesetz zur Änderung
kostenrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze

Durch das Justizmitteilungsgesetz und Gesetz zur Ände-
rung kostenrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze
vom 18. Juni 1997 (BGBl. I S.1430) wurde § 18 AÜG 
um die Absätze 3 und 4 ergänzt. In diesen Vorschriften 
sind Mitteilungspflichten der Justizbehörden an die
Bundesanstalt für Arbeit im Falle von Erkenntnissen,
die Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz betreffen, geregelt. Die-
se Mitteilungen erleichtern der Bundesanstalt für Arbeit ih-
re Aufgabe als Überwachungs- und Verfolgungsbehörde im
Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.

d) Erstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Von den im Rahmen des Ersten Gesetzes zur Änderung
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S.2970) am
1. Januar 1998 in Kraft getretenen Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes ist die Erhöhung des
Bußgeldrahmens für Entleiher, die einen ausländischen
Leiharbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung beschäf-
tigen, von 100 000 DM auf 500 000 DM, die wohl für die
Praxis bedeutendste Änderung. Die Änderung des § 16
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AÜG dient einer Verbesserung der Be-
kämpfung der illegalen Ausländerbeschäftigung. Zusätz-
lich wurden noch die Zusammenarbeitsvorschriften für
Behörden zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten in
§ 18 Abs. 1 und 2 AÜG geändert. Dabei wurde geregelt,
dass die Bundesanstalt für Arbeit bei der Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 16 AÜG ne-
ben anderen Behörden auch mit den Hauptzollämtern,
den Rentenversicherungsträgern und den Trägern der So-
zialhilfe zusammenarbeitet.

e) Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und des Arbeitsgerichtsgesetzes

In dem Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 29. Juni 1998
(BGBl. I S. 1694) wurden die entsprechenden Vorgaben aus
Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe c der Richtlinie 91/533/EWG
(Nachweisrichtlinie) umgesetzt und in § 11 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 AÜG geregelt, dass die Urkunde über den Leihar-
beitsvertrag eine kurze Charakterisierung oder Beschrei-
bung der vom Leiharbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit ent-
halten muss.

f) Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes der
CDU/CSU-Fraktion

Mit einem Gesetzentwurf vom 22. Juni 1999 (BT-Drucks.
14/1211) hat die Fraktion der CDU/CSU einen Gesetz-

entwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungs-
rechts in den Bundestag eingebracht, der die Vorschläge
des Bundesverbandes Zeitarbeit zur Lockerung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes teilweise aufgreift.

In dem Gesetzentwurf ist eine Anhebung der Höchst-
überlassungsdauer an einen Entleiher von zwölf auf 36
Monate vorgesehen. Außerdem sollen die Beschränkun-
gen der Befristung von Leiharbeitsverhältnissen in § 3
Abs. 1 Nr. 3 und das Wiedereinstellungsverbot in § 3
Abs.1 Nr. 4 AÜG aufgehoben werden. Das Synchronisa-
tionsverbot des § 3 Abs. 1 Nr. 5 AÜG soll für die Fälle
nicht gelten, wenn für das Arbeitsverhältnis zwischen
Verleiher und Leiharbeitnehmer tarifliche Regelungen
über das Arbeitsentgelt Anwendung finden.

In einer ersten Lesung im Bundestag ist der Gesetzentwurf
nur von den Abgeordneten der CDU/CSU und der F.D.P.
befürwortet worden, während die Abgeordneten der Frak-
tionen der Regierungskoalition und der PDS den Gesetz-
entwurf ablehnten. Der Gesetzentwurf wurde zur Bera-
tung in die Ausschüsse verwiesen.

2. Änderung der Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis-Kostenverordnung

Nach der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis-Kosten-
verordnung, die aufgrund von § 2a Abs. 2 AÜG ergangen
ist, müssen Verleiher für die Erteilung und Verlängerung
der erforderlichen Erlaubnis an die Bundesanstalt für Ar-
beit Gebühren entrichten.

Die seit 1982 in unveränderter Höhe erhobenen Gebühren
– 750 DM für die Erteilung oder Verlängerung einer be-
fristeten Erlaubnis und 2 500 DM für die Erteilung einer
unbefristeten Erlaubnis – reichten seit mehreren Jahren
nicht mehr aus, die Verwaltungskosten der Bundesanstalt
für Arbeit zu decken. Die gesetzliche Ermächtigungsnorm
des Artikel 1 § 2a Abs. 2 AÜG sieht als Höchstgrenze für
eine Gebühr in einem Einzelfall 5 000 DM vor. Die Bun-
desregierung plante daher, zunächst diesen Rahmen zwar
nicht vollständig auszuschöpfen, aber die Gebühren von
750 DM auf 1 500 DM und von 2 500 DM auf 4 000 DM
zu erhöhen, um die Verwaltungskosten der Bundesanstalt
für Arbeit zumindest annähernd (zu 85 Prozent) zu
decken. Nach einer Maßgabe des Bundesrates wurde dann
in der Kostenverordnung eine Erhöhung der Gebühren in
drei Schritten vorgeschrieben. Für die Erteilung oder Ver-
längerung einer befristeten Erlaubnis erhöhen sich die
Gebühren von 750 DM auf 1 000 DM, ab 1. Januar 2001
auf 1 250 DM und ab 1. Januar 2003 auf 1 500 DM. Für
die Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis erhöhen sich
die Gebühren von 2 500 DM auf 3 000 DM, ab 1. Januar
2001 auf 3 500 DM und ab 1. Januar 2003 auf 4 000 DM.

Der Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen
e.V. beurteilt diese Gebührenerhöhung als unverhältnis-
mäßig hoch und nicht vertretbar.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 25 – Drucksache 14/4220

F. Wertung der legalen Arbeitnehmerüber-
lassung

Gegen Ende des Berichtszeitraums gewann die Diskussion
über eine Reform der Arbeitnehmerüberlassung wieder 
an Umfang. Zum einem wurde von Seiten der Arbeitgeber-
verbände und des Bundesverbandes Zeitarbeit 
Personaldienstleitungen e.V. mit Nachdruck eine weitere
Lockerung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
gefordert. Durch eine entsprechende Liberalisierung 
des Gesetzes könnten viele neue Arbeitsplätze geschaffen
werden und Arbeitslosen die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Dabei wurde auf Bei-
spiele in europäischen Nachbarländern, insbesondere den
Niederlanden verwiesen, in denen die Arbeitnehmerüber-
lassung eine wesentlich stärkere Bedeutung als in
Deutschland habe. Dort habe sich gezeigt, dass die 
Arbeitnehmerüberlassung einen positiven Beschäfti-
gungseffekt haben könnte. Dagegen wird von 
Gewerkschaftsseite eine Reform des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes gefordert, in der die im Arbeitsförderungs-
reformgesetz eingeführten Lockerungen des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes zurückgenommen werden und
die Arbeitnehmerüberlassung eingeschränkt werden soll.
Die Gewerkschaften sprechen der Arbeitnehmerüber-
lassung einen positiven Beschäftigungseffekt ab. Stattdes-
sen würde die Arbeitnehmerüberlassung zum Abbau von
Stammbelegschaften bei den Entleihbetrieben führen. Die
Vergleiche zu anderen europäischen Nachbarländern hät-
ten wegen der dort vollkommen anderen rechtlichen oder
tatsächlichen Ausgangslage wenig Aussagewert.

In dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU eines
Ersten Gesetzes zur Änderung der Arbeitnehmerüber-
lassung hat diese die Vorschläge der Arbeitgeber teilweise
aufgegriffen und einige Lockerungen des Arbeit-
nehmerüberlassungsrechtes vorgeschlagen (vgl. III, E, 1, f).

1. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA)

Die BDA sieht in der Arbeitnehmerüberlassung ein zen-
trales Element der Personalwirtschaft, das von großer 
Bedeutung für die Wirtschaft und Unternehmen ist. Zu-
sätzlich habe die Arbeitnehmerüberlassung, wie die Stei-
gerung der Zahl der Leiharbeitnehmer zeigen würde, 
eine positive Auswirkung auf den Beschäftigungsmarkt. 

Gerade um Arbeitsausfall durch Krankheit, Wehrdienst
oder Erziehungsurlaub und Auftragsspitzen auszuglei-
chen, sei die Arbeitnehmerüberlassung für Unternehmen
unverzichtbar. Zeitlich begrenzte Projekte und Aufgaben
könnten durch Leiharbeitnehmer erfüllt werden. Die Ar-
beitnehmerüberlassung sei zudem ein geeignetes Instru-
ment, um die Zahl der Überstunden in den Unternehmen
abzubauen.

Die BDA geht davon aus, dass der Bedarf der Unterneh-
men an flexibler Personalgestaltung in Zukunft noch 
weiter ansteigen wird. Um diesem Bedarf Rechnung zu

tragen, sollten die gesetzlichen Voraussetzungen für die
Arbeitnehmerüberlassung weiter liberalisiert werden.
Diese Einschätzung teilt auch der Deutsche Industrie- und
Handelstag in seiner Stellungnahme.

Durch die Arbeitnehmerüberlassung könnte – nach An-
sicht der BDA – ein erster Schritt zur Deregulierung der
engen gesetzlichen Voraussetzungen auf dem Arbeits-
markt ermöglicht werden. Sie hält insbesondere folgende
gesetzliche Änderungen für erforderlich:

– Ausdehnung der zulässigen Höchstüberlassungsdauer an
denselben Entleiher von zwölf Monaten auf 36 Monate. 

– Streichung der besonderen Beschränkungen für den
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen für Verlei-
her. Hier sollte der Verleiher nur denselben rechtlichen
Beschränkungen unterliegen wie andere Arbeitgeber.

– Aufhebung des Verbots, ein Arbeitsverhältnis eines
Leiharbeitnehmers wiederholt auf die Zeit der erst-
maligen Überlassung an einen Entleiher zu beschrän-
ken (Synchronisationsverbot). Zumindest sollte aber
die zeitliche Länge der Weiterbeschäftigungszeit, die
nach einer erstmaligen Überlassung nachgewiesen
werden muss, verkürzt werden. Hier erscheint nach
Auffassung der BDAein Zeitraum von vier Wochen als
ausreichend, während die Bundesanstalt für Arbeit
den Nachweis einer Weiterbeschäftigung fordert, der 
mindestens ein Viertel der vorangegangenen Verleih-
dauer übersteigt, bei einer Verleihdauer von zwölf
Monaten also drei Monate.

– Aufhebung des Wiedereinstellungsverbotes nach Ar-
tikel 1 § 3 Abs. 1 Nr. 4 AÜG.

– Die Möglichkeit, ohne Erlaubnis der Bundesanstalt für
Arbeit zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlas-sun-
gen nach Artikel 1 § 1 Abs. 3 Nr. 1 AÜG Arbeit-neh-
mer zu überlassen, sollte ausgedehnt werden und § 1
Abs. 3 Nr. 3 die Fassung erhalten: „3. Zwischen Arbeit-
gebern zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlas-
sungen, wenn für den Entleiher und Verleiher geltende
Tarifverträge oder beim Verleiher eine Betriebsverein-
barung dies vorsehen.“

– Die Überlassung von Arbeitnehmern innerhalb eines
Konzerns sollte nicht nur, wie im geltenden Recht ge-
regelt, vorübergehend, sondern ohne jede zeitliche
Beschränkung möglich werden.

– Eine Arbeitnehmerüberlassung innerhalb von Ent-
wicklungsgemeinschaften sollte von den Regelungen 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ausgenommen
werden.

– Eine gesetzliche Klarstellung, wann Folgeleistungen
im Rahmen der Lieferung und Einrichtung von tech-
nischen Anlagen, Einrichtungen oder Systemen nicht
als Arbeitnehmerüberlassung zu bewerten sind, sollte
getroffen werden.

– Statt der bestehenden kumulativen Zuweisung von
Verantwortung im Bereich des Arbeitsschutzes sollten
die einzelnen Pflichten im Gesetz eindeutig entweder
dem Entleiher oder Verleiher zugewiesen werden.
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Die BDA begrüßt grundsätzlich die Nutzung der Arbeit-
nehmerüberlassung zur Eingliederung von schwerver-
mittelbaren Arbeitslosen. Allerdings dürfte hier nicht 
ein Verdrängungswettbewerb zuungunsten gewerblicher
Verleihunternehmen erfolgen. Von einer staatlichen För-
derung gemeinnütziger Verleihfirmen sollte daher abge-
sehen werden.

2. Bundesverband Zeitarbeit Personaldienst-
leistungen e.V.

Auch der Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleis-
tungen e. V. betont die Bedeutung der Arbeitnehmer-
überlassung als flexibles Instrument der Personalwirt-
schaft. Gerade angesichts der Tatsache, dass in der
heutigen Wirtschaft die Spezialisierung und die just-in-
time Produktion an Bedeutung zunehmen, würde die Ar-
beitnehmerüberlassung eine wichtige Funktion erfüllen.
Dies würde auch die ständig ansteigende Zahl der Leih-
arbeitnehmer und Verleihunternehmen zeigen. Aller-
dings würde Deutschland im internationalen Vergleich bei
der Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung noch zurück-
liegen. Hier gelte es, ein vorhandenes Potential an Be-
schäftigungschancen durch Liberalisierungen des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes zu nutzen. Die
Arbeitnehmerüberlassung würde dabei insbesondere
auch für Erwerbslose – auch aus Problemgruppen – eine
Chance zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bieten.
Die Lockerungen des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes durch das Arbeitsförderungsreformgesetz hätten be-
reits bewiesen, dass durch entsprechende gesetzliche Än-
derungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.
Außerdem habe sich gezeigt, dass die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen im Bereich der Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht gleichzeitig mit einer Vernichtung von kon-
ventionellen Arbeitsplätzen in den Entleihbetrieben ein-
hergehen würde.

Die Mitglieder des Bundesverbandes Zeitarbeit Personal-
dienstleistungen e.V. haben sich verpflichtet, ihren Leih-
arbeitnehmern eine marktgerechte Vergütung zu zahlen.
Eine Orientierung des Entgeltes der Leiharbeitnehmer an
dem tariflichen Entgelt im Entleihbetrieb, wie z. B. in dem
Tarifvertrag zwischen START NRW und der ÖTV ver-
einbart, lehnt der Bundesverband ab. Die volle rechtliche
Arbeitgeberstellung des Verleihers gegenüber seinen Mit-
arbeitern müsste auch im Hinblick auf die freie Verein-
barkeit der Vergütung mit seinen Mitarbeitern gelten. Zu-
dem wünschten die Leiharbeitnehmer überwiegend keine
an dem jeweiligen Entleihbetrieb ausgerichtete Vergü-
tung, da sie ein solches System mit einer je nach Einsatz-
ort variablen Vergütung als unbefriedigend empfinden
würden.

Der Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen
e.V. fordert wie die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände eine gesetzliche Liberalisierung des
Arbeitnehmerüberlassungsrechts, insbesondere eine 
erweiterte Zulassung befristeter Arbeitsverträge mit
Leiharbeitnehmern, eine Aufhebung des Synchroni-

sationsverbots und des Wiedereinstellungsverbots. Über
die Forderung der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände hinausgehend schlägt der Bundes-
verband Zeitarbeit nicht nur eine Verlängerung der
Höchstüberlassungsdauer an einen Entleiher vor, sondern
eine Streichung jeglicher zeitlichen Begrenzung der
Überlassungsdauer an einen Entleiher. Zusätzlich fordert
der Bundesverband Zeitarbeit, das Verbot der gewerbli-
chen Arbeitnehmerüberlassung in den Baubereich aufzu-
heben.

Zusätzlich regt der Bundesverband Zeitarbeit an, den Be-
richt der Bundesregierung über die Erfahrungen bei der
Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes so-
wie über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung in Zukunft in zwei selb-
ständige Berichte zu teilen. Die Thematik der Arbeitneh-
merüberlassung stünde in keinem engeren Zusammen-
hang mit dem Thema der Bekämpfung illegaler
Beschäftigung. Beide Bereiche in einem Bericht zusam-
menzufassen, könnte aber den falschen Eindruck er-
wecken, dass ein solcher Zusammenhang tatsächlich be-
stehe.

3. Gewerkschaften

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht der Ar-
beitnehmerüberlassung auch weiterhin sehr kritisch 
gegenüber. Die Arbeitnehmerüberlassung habe überwie-
gend dieselbe Arbeitsmarktfunktion wie die Arbeits-
vermittlung. Die Arbeitsvermittlung sollte in erster Linie
über die Bundesanstalt für Arbeit erfolgen. Für eine posi-
tive Entwicklung des Arbeitsmarktes sei die Arbeit-
nehmerüberlassung weitgehend entbehrlich. 

Für die Leiharbeitnehmer sei eine Beschäftigung bei ei-
nem Verleihunternehmen in der Regel nur von Nachteil.
Der Lohnabstand zwischen dem Arbeitsentgelt eines
Leiharbeitnehmers und dem eines Arbeitnehmers in ver-
gleichbarer Berufstellung liege je nach Berufskategorie
derzeit bei 22 Prozent bis 40 Prozent. Die Beschäftigung
der Leiharbeitnehmer dauerte in der Regel nur eine kurze
Zeit. Die wichtige kündigungsrechtliche Schwelle 
einer Beschäftigung von sechs Monaten erreichten nur et-
wa 20 Prozent der Leiharbeitnehmer. Darüber dass – wie
von den Verleihunternehmen behauptet wird – die Leih-
arbeit tatsächlich dazu führen würde, dass ein hoher An-
teil von Leiharbeitnehmern in die Entleihbetriebe über-
nommen wird, lägen keine statistischen Erkenntnisse vor.

Ein besonderer Nutzen der Arbeitnehmerüberlassung für
den Arbeitsmarkt sei zu bezweifeln. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund befürchtet im Gegenteil, dass die
Arbeitnehmerüberlassung zu einer Reduzierung der
Stammbelegschaften in den Entleihunternehmen beiträgt.
Weder für eine Engpassüberbrückung, die von den Un-
ternehmen ohnehin vorzugsweise durch befristete Neu-
einstellungen oder Überstunden überbrückt würde, noch
zur Personalgewinnung sei die Arbeitnehmerüberlassung
für die Unternehmen von Bedeutung.
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Nach Erfahrungen des DGB würden die Unternehmen
die Arbeitnehmerüberlassung vielmehr für Unterneh-
mensstrategien nutzen, die der Ordnung auf dem Arbeits-
markt abträglich wären wie z. B.:

– Die Unternehmen würden den Einsatz von Leihar-
beitnehmern nutzen, um die Zahlung von Tariflöhnen
zu umgehen, da Leiharbeitnehmer anders als die
Stammbelegschaft nicht tarifgebunden sind.

– Durch die Leiharbeit würde eine Personalstrategie 
der äußersten Knappheit der Belegschaft abgesichert.
Produktionsspitzen, die angesichts der knapp kalku-
lierten Belegschaft selbst mit Überstunden nicht aus-
geglichen werden können, oder für den Fall, dass der 
Betriebsrat Überstunden im vorgesehenen Umfang
nicht zustimmt, könnten mit Leiharbeitnehmern über-
brückt werden.

– Durch die Nutzung von Leiharbeitnehmern soll die
äußerst knapp besetzte Personalabteilung entlastet
werden. Eine Schwächung der Personalabteilungen
würde aber dazu beitragen, dass die Unternehmen ih-
rer sozialen Verantwortung nicht mehr nachkommen.

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern gehe oft auf Kosten
von in die Handwerksrolle eingetragenen Handwerkern.
In manchen Bereichen, in denen die Leiharbeit von Un-
ternehmen oft genutzt wird, habe sie bereits zu einem
Facharbeitermangel geführt, da Verleihunternehmen nicht
ausbilden und andere Unternehmen vom Markt verdrängt
wurden.

Die Bundesrepublik Deutschland verfüge im internatio-
nalen Vergleich im Bereich des Arbeitsrechts über eine 
relativ schwache gesetzliche Regulierung (z. B. Fehlen 
eines gesetzliches Mindestlohns) und staatliche Überwa-
chung von Arbeitsbedingungen (keine Arbeitsinspektion,
die die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften 
kontrolliert). Die Zurückhaltung des Staates sei nur 
gerechtfertigt, weil entsprechende Regelungen durch 
die Sozialpartner erfolgen. Wegen der kurzen Dauer 
der Leiharbeitsverhältnisse versage dieses System im Be-
reich der Arbeitnehmerüberlassung. So gäbe es in den 
Verleihunternehmen kaum eine gewerkschaftliche 
Präsenz oder Betriebsräte. Im Bereich der Arbeitneh-
merüberlassung sei daher eine Art „sozialen Dumpings“
möglich.

Ein Vergleich der Situation in Deutschland mit anderen
Staaten, in denen möglicherweise die Leiharbeit einen
größeren Umfang habe, sei bereits deshalb nicht sinnvoll,
weil sich die rechtliche Ausgangslage oft nicht mit der
deutschen Rechtslage vergleichen ließe. Staaten, in denen
die Leiharbeit eine gewichtige Bedeutung hat, wiesen oft
einen starken Kündigungsschutz und/oder Befristungs-
verbote auf, so dass die Arbeitnehmerüberlassung die ein-
zige Flexibilisierungsmöglichkeit sei. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht daher die Not-
wendigkeit, den seines Erachtens negativen Auswirkun-
gen der Arbeitnehmerüberlassung auf den Arbeitsmarkt

durch eine Reform der Arbeitnehmerüberlassung entge-
genzuwirken und die Arbeitnehmerüberlassung auf eine
für den Arbeitsmarkt sinnvolle Funktion zu beschränken.

Diese Reform der Arbeitnehmerüberlassung müsste nach
Auffassung des Deutschen Gewerkschaftsbundes folgen-
de Eckpunkte enthalten:

– Wiederherstellung des uneingeschränkten Synchroni-
sationsverbots sowie des Befristungsverbots

– Wiederherstellung der ursprünglich festgelegten
Überlassungshöchstdauer von drei Monaten

– Anordnung der Geltung des Kündigungsschutzes in
Verleihfirmen ohne eine Wartefrist

– Entzug der Verleiherlaubnis gegenüber Unternehmen
mit einer langfristig überzogenen Personalfluktuation

– Entzug der Verleiherlaubnis, wenn ein Jahr nach 
Eintritt der Betriebsratsfähigkeit kein Betriebsrat 
gebildet ist

– betriebsverfassungsrechtliche und tarifvertragliche
Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern gegenüber
den Arbeitnehmern des entleihenden Betriebs

– Geltung des Günstigkeitsprinzips im Verhältnis kol-
lektivrechtlicher Regeln aus dem Entleiher- und Ver-
leiherbetrieb.

Auch die Industriegewerkschaft Metall – Bezirksleitung
Hannover beurteilt die Arbeitnehmerüberlassung kritisch.
Die Arbeitnehmerüberlassung würde von Entleihbetrieben
überwiegend dazu genutzt, um Stammarbeitsplätze abzu-
bauen. Zudem würde das Arbeitgeberrisiko im Rahmen
der Arbeitnehmerüberlassung in der Regel auf den
Leiharbeitnehmer abgewälzt. 

Der Abschluss eines Tarifvertrages sei zwar in einem Ein-
zelfall der EXPO 2000 gelungen, grundsätzlich meint die
Industriegewerkschaft Metall aber feststellen zu können,
dass bei der Arbeitnehmerüberlassungsbranche keine 
Bereitschaft zum Abschluss von Tarifverträgen bestehe.
Da in Folge der hohen Fluktuation der Leiharbeitskräfte
der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den Verleih-
unternehmen sehr gering sei, bestünden auch kaum Chan-
cen, von Gewerkschaftsseite einen Tarifvertrag zu 
erzwingen. Die IG-Metall schlägt daher eine gesetzliche
Regelung vor, dass die im Entleihbetrieb geltenden tarif-
lichen und sonstigen materiellen Arbeitsbedingungen für
die Zeit der Beschäftigung von Leiharbeitnehmer beim
Entleiher als Mindestarbeitsbedingungen auch für die
Leiharbeitnehmer gelten, insbesondere dann, wenn es für
Leiharbeitnehmer keine tarifvertragliche Regelung gibt. 

Die Deutsche Angestelltengewerkschaft bezweifelt eben-
so wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass eine Libe-
ralisierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes einen
nennenswerten Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit
leisten würde. Allenfalls sei zu erwarten, dass Dauer-
arbeitsplätze bei Unternehmen zugunsten des Einsatzes
von Leiharbeitnehmern wegrationalisiert würden. Es
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würden also keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, son-
dern es fände nur eine Verschiebung statt. Eine erhöhte
Flexibilisierung des Arbeitssatzes würde außerdem
letztendlich dazu führen, dass von den Unternehmen wei-
ter Personal eingespart würde.

4. Zentralverband des Deutschen Handwerks

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks kritisiert,
dass die derzeitig praktizierte Abgrenzung zwischen er-
laubnispflichtiger Arbeitnehmerüberlassung und hand-
werklicher Dienst- und Werkleistungen handwerksfeind-
lich sei. Besonders im Bauhaupt- und Baunebengewerbe
seien Subunternehmer bis zu einem bestimmten Grad von
Weisungen, Kontrolle und Aufsicht der Hauptunternehmer
abhängig, so dass sie nur schwer nachweisen könnten, im
Rahmen eines selbständigen Dienst- oder Werkvertrages
tätig zu sein. Um diesen Nachweis zu erbringen, sei es in
der Praxis oft notwendig, dass der Werkunternehmer oder
ein Repräsentant ständig selbst vor Ort anwesend ist. Dies
widerspreche aber einer wirtschaftlichen Vertragsabwick-
lung. Ähnliche Probleme hätten sich auch im Gebäuderei-
nigerhandwerk sowie in den Bereichen Sanitär, Heizung-
und Klimatechnik z. B. im Zusammenhang mit laufenden
Wartungsarbeiten in Industriebetrieben gezeigt.

Die unübersichtliche Rechtslage habe nach Einschätzung
des Zentralverbandes des deutschen Handwerks häufig zur
Folge, dass viele kleine Handwerksbetriebe gerade im
Bauhaupt- und Baunebengewerbe auf die Übernahme von
Aufträgen verzichten. Die bestehenden Regelungen
müssten daher dem Bedürfnis der Handwerksbetriebe an-
gepasst werden. Die entsprechende Regelung könnte da-
hingehend lauten, dass keine Arbeitnehmerüberlassung
vorliegt, wenn bei der Durchführung von Werk- oder
Dienstleistungsverträgen der Arbeitgeber entsprechend
den Gewährleistungsvorschriften des Werk- oder Dienst-
vertragsrechts haftet, er Arbeitnehmer einsetzt, für die er
die üblichen Arbeitgeberpflichten übernimmt und die
Tätigkeit darüber hinaus gewerberechtlich erlaubt ist.

G. Darstellung in den Medien

Im Berichtszeitraum haben die Medien neben kritischen
Berichten über Einzelfälle überwiegend mit einem posi-
tiven Grundton über die Arbeitnehmerüberlassung 
berichtet. In der Arbeitnehmerüberlassung wird eine 
moderne Form der flexibleren Arbeitsgestaltung gesehen,
die möglicherweise zur Entstehung neuer Arbeitsplätze
beitragen könnte. Vielfach wird in der Entwicklung in den
Niederlanden ein Beispiel für die positiven Auswirkun-
gen, die Arbeitnehmerüberlassung auch in Deutschland
haben könnte, gesehen.

IV. Illegale Beschäftigung
Wie bereits in den vorangegangenen Berichten wird in
dem vorliegenden Bericht allgemein über die illegale Be-
schäftigung und ihre Bekämpfung berichtet.

Die illegale Beschäftigung ist auch im Berichtszeitraum
ein nicht zu unterschätzendes Problem für den Arbeits-
markt und die Wirtschaftspolitik geblieben. Zwar liegen
keine verlässlichen Zahlen oder Schätzungen über den
Umfang der illegalen Beschäftigung vor, so dass nicht mit
letzter Sicherheit festgestellt werden kann, ob die illega-
le Beschäftigung während des Berichtszeitraums ange-
stiegen ist. Die gestiegenen Zahlen der Straf- und Buß-
geldverfahren in diesem Bereich zeigen aber, dass illegale
Beschäftigung auch weiter in erheblichem Umfang be-
trieben wird und deshalb künftig noch nachhaltiger
bekämpft werden muss.

Dabei ist der Schaden, der durch die illegale Beschäfti-
gung entsteht, nicht zu unterschätzen. Die illegale Be-
schäftigung verhindert nicht nur die Schaffung neuer
Arbeitsplätze, sondern gefährdet konkret auch bestehen-
de Arbeitsplätze. Unternehmen können im Wettbewerb
mit den zu wesentlich günstigeren Preisen arbeitenden 
illegalen Anbietern nicht bestehen und werden in ihrem
Bestand bedroht. Damit droht der Verlust weiterer
Arbeitsplätze. Gleichzeitig steigen die Lohnnebenkosten
für die legal handelnden Unternehmen, da die durch die
illegale Beschäftigung entstehenden Einnahmeausfälle
der Sozialversicherungsträger ausgeglichen werden müs-
sen. Durch diese Kosten werden die Unternehmen im
Wettbewerb mit den illegalen noch zusätzlich belastet. 
Illegale Beschäftigung ist somit geeignet, unser Sozial-
staatssystem empfindlich zu stören. Die Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung war daher nicht nur im Berichts-
zeitraum, sondern wird auch in Zukunft eine wichtige
Aufgabe der zuständigen Behörden bleiben. Gleichzeitig
muss aber auch in der Bevölkerung das Bewusstsein für
die Sozialschädlichkeit dieses Verhaltens weiter gestärkt
werden.

A. Illegale Arbeitnehmerüberlassung

Nach Artikel 1 § 16 AÜG handelt ordnungswidrig, wer 
ohne die erforderliche Erlaubnis der Bundesanstalt für 
Arbeit einen Leiharbeitnehmer an einen Dritten überlässt.
Gleiches gilt auch für den Entleiher, der einen solchen
illegal überlassenen Leiharbeitnehmer bei sich tätig wer-
den lässt. Eine Überlassung in Betriebe des Baugewerbes
ist grundsätzlich verboten. Das Gesetz sieht allerdings
zwei Ausnahmen von diesem Verbot vor. Schließlich liegt
eine illegale Arbeitnehmerüberlassung auch vor, wenn
ein Entleiher einen ihm überlassenen ausländischen Ar-
beitnehmer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung
beschäftigt (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG). Ein Verleiher, der 
keine erforderliche Verleiherlaubnis besitzt und einen 
Arbeitnehmer, der die erforderliche Arbeitsgenehmigung
nicht besitzt, einem Dritten überlässt, begeht nach § 15
AÜG sogar eine Straftat, die mit Geldstrafe oder Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft wird. Ein Entleiher
begeht eine Straftat, wenn er einen solchen Arbeitnehmer
zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die in einem auffäl-
ligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deut-
scher Leiharbeitnehmer stehen oder wenn er als Entleiher
gleichzeitig mehr als fünf Ausländer ohne die erforder-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29 – Drucksache 14/4220

liche Arbeitsgenehmigung für mindestens 30 Tage 
beschäftigt oder eine vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG beharrlich wiederholt.

1. Aufgedeckte Fälle illegaler Arbeitnehmer-
überlassung

Auch im Berichtszeitraum ist die Zahl der eingeleiteten
Ermittlungsverfahren nach dem Ordnungswidrigkeiten-
gesetz weiter angestiegen. Gleiches gilt für die Zahl der
Fälle, die an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts
auf Vorliegen einer Straftat nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz abgegeben wurden. Der Anstieg ist
auch deshalb beachtenswert, weil gleichzeitig, die Me-
thoden der Betroffenen den tatsächlichen Sachverhalt zu
verschleiern und die Verfolgungsbehörden zu täuschen,
weiter verfeinert wurden.

Durch die verstärkte Kontrolltätigkeit der Bundesanstalt
für Arbeit und der Hauptzollämter im Baubereich wur-
den insbesondere in diesem Bereich zunehmend An-
haltspunkte für illegale Arbeitnehmerüberlassungen
festgestellt. Die illegale Arbeitnehmerüberlassung wur-
de dabei oft zur Umgehung des nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz vorgeschriebenen Mindestlohnes ge-
nutzt.

Für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist in 
erster Linie die Bundesanstalt für Arbeit zuständig. Seit
dem 1. Januar 1998 haben die Beamten der Hauptzoll-
ämter bei ihren Prüfungen im Rahmen der Bekämpfung
illegaler Beschäftigung (§ 304 Abs. 1 SGB III) die Rech-
te und Pflichten der Beamten des Polizeidienstes nach den
Bestimmungen der Strafprozessordnung und des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten. Sie sind insoweit Hilfsbe-
amte der Staatsanwaltschaft. Wenn ihnen bei Prüfungen
Hinweise auf illegale Arbeitnehmerüberlassung oder 
andere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zur Kenntnis
kommen, ermitteln sie den Sachverhalt vollständig. Auf-
grund der vorhandenen gesetzlichen Ermächtigung kön-
nen sie im Rahmen ihrer Ermittlungen unmittelbar alle
unaufschiebbaren Maßnahmen zur Verhinderung einer
Verdunkelung treffen. Wenn bei Prüfungen ein Verdacht
auf eine Ordnungswidrigkeit nach dem AÜG festgestellt
wird, geben die Hauptzollämter die Verfahren nach Ab-
schluss der Ermittlungen an die Bundesanstalt für Arbeit
als zuständige Verfolgungsbehörde ab. Bei Straftaten wird
von den Hauptzollämtern das ermittelte Verfahrensergeb-
nis mit Abschlussbericht an die zuständige Staatsanwalt-
schaft abgegeben.

a) Ordnungswidrigkeiten

Die Statistiken in Tabelle 7 bis 9 geben einen ge-
nauen Überblick über die aufgegriffenen und erle-
digten Fälle der Bundesanstalt für Arbeit im Be-
richtszeitraum. Die Hauptzollämter haben in den
Jahren 1996 bis 1999 4 875 Fälle wegen des Ver-
dachts illegaler Arbeitnehmerüberlassung an die
Bundesanstalt für Arbeit als zuständige Verwal-

tungsbehörde zur weiteren Verfolgung abgegeben.
Die Hauptzollämter unterscheiden in ihrer Abgabe-
statistik nicht zwischen den Fällen des illegalen Ver-
leihs und des illegalen Entleihs.

aa) Illegaler Verleih

Der vorsätzliche oder fahrlässige Verleih von Ar-
beitnehmern ohne eine erforderliche Erlaubnis der
Bundesanstalt für Arbeit kann nach § 16 Abs. 1 Nr. 1
AÜG mit einer Geldbuße bis zu 50 000 DM geahn-
det werden. Bei der Bemessung einer Geldbuße
kann die Verfolgungsbehörde auch den erzielten
wirtschaftlichen Vorteil mitberücksichtigen. Die
verhängten Geldbußen können daher im Einzelfall
über den Betrag von 50 000 DM hinausgehen.

Die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit haben
in den Jahren 1996 bis 1999 14 410 Fälle aufgegrif-
fenen, in denen gegen illegale Verleiher gemäß § 1
Nr. 1 AÜG ermittelt wurde (vgl. Tabelle Nr. 7). Im
Vergleich zu dem vorangegangenen Berichts-
zeitraum (10 113 Fälle) lässt sich damit ein erhebli-
cher Anstieg der Ermittlungsverfahren feststellen.
Dabei nahm die Zahl der Ermittlungsverfahren 
gegen Ende des Berichtszeitraums 1999 (2 588 Fäl-
le) im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren ab.
1998 waren noch 4 266 Ermittlungsverfahren einge-
leitet worden.

Nicht alle Ermittlungsverfahren führten zur Ahn-
dung einer Ordnungswidrigkeit. Ein Teil der Fälle
wurde nicht weiter verfolgt, weil eine nähere Über-
prüfung ergab, dass kein Verstoß gegen eine Ord-
nungswidrigkeitenvorschrift vorlag. Im Berichts-
zeitraum traf dies auf 1 550 Fälle zu. Andere Fälle
wurden eingestellt, weil die Ordnungswidrigkeit 
bereits verjährt war (158 Fälle) oder die Ordnungs-
widrigkeit nach § 47 OWiG (Möglichkeit zur Ein-
stellung nach pflichtgemäßem Ermessen) nicht ver-
folgt wurde (2 537 Fälle). Damit kam es in 4 245 der
aufgegriffenen Fälle zur Einstellung des Ermitt-
lungsverfahrens gegen den Verleiher. Im vergange-
nen Berichtszeitraum lag diese Zahl bei rund 3 900
Fällen. Angesichts des Anstiegs der Gesamtzahl der
aufgegriffenen Fälle von über 4 000 Fällen wurden
also prozentual gesehen weniger Fälle eingestellt.
Dies zeigt, dass die Effektivität der Verfolgung
durch die Bundesanstalt für Arbeit zugenommen hat.

Im Berichtszeitraum wurden in 410 Fällen Verwar-
nungen ohne Verwarnungsgeld gegen den Verleiher
ausgesprochen. In 84 Fällen wurden Verwarnungen
mit einem Verwarnungsgeld und in 6 435 Fällen
Geldbußen verhängt. Die Höhe der Verwarnungs-
gelder und Geldbußen belief sich dabei insgesamt
auf eine Summe von 109,03 Mio. DM. Damit ist ein
bemerkenswerter Anstieg gegenüber dem letzten
Berichtszeitraum festzustellen, in dem die Höhe der
Geldbußen insgesamt bei rund 39,21 Mio. DM lag.
Diese Steigerung erklärt sich nicht allein aus der 
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gestiegenen Zahl der Verfahren, in denen Geldbußen
verhängt wurden. Vielmehr wurden in diesem Be-
richtszeitraum auch durchschnittlich höhere Geld-
bußen gegen die Verleiher verhängt. Dies entspricht
dem Ziel der Bundesanstalt für Arbeit, die Ordnung
auf dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten und denje-
nigen, die sich durch ordnungswidriges Verhalten 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren sich ord-
nungsgemäß verhaltenden Konkurrenten verschaf-
fen, abzuschrecken, sowie den verschafften Wettbe-
werbsvorteil teilweise auszugleichen. Die höheren
Geldbußen haben zu einem Anstieg der Einsprüche
gegen die verhängten Sanktionen geführt. Wurde im
vorangegangenen Berichtszeitraum in 1 012 Fällen
Einspruch eingelegt, so liegt die Zahl der Einsprüche
in diesem Berichtszeitraum bei 2 282 Fällen.

Abgaben eines Verfahrens durch die Bundesanstalt
für Arbeit an die Staatsanwaltschaft, weil die Er-
mittlungen den Verdacht einer Straftat ergaben, 
erfolgte in 2 811 Fällen. Auch hier ist ein Anstieg ge-
genüber dem letzten Berichtszeitraum zu verzeich-
nen, in dem nur 1 470 Fälle an die Staatsanwalt-
schaft abgegeben wurden.

bb) Illegaler Entleih

§ 16 Abs. 1 Nr. 1a i.V.m. Abs. 2 AÜG bedroht den
Entleiher, der einem ihm von einem Verleiher ohne
Verleiherlaubnis überlassenen Leiharbeitnehmer bei
sich tätig werden lässt, mit einer Geldbuße bis zu
50 000 DM. Nicht überraschend ist, dass auch hier
die Zahl der aufgegriffenen Fälle im Vergleich zum
vorangegangenen Berichtszeitraum angestiegen ist
(vgl. Tabelle Nr. 7). Lag die Zahl der Ermittlungs-
verfahren in den Jahren 1992–1995 noch bei 11 340,
so lag sie in den Jahren 1996–1999 bei 16 711. In
4 584 Verfahren wurde das Verfahren eingestellt,
weil entweder die Ermittlungen ergaben, dass keine
Ordnungswidrigkeit vorlag (1 544 Fälle), die Ord-
nungswidrigkeit bereits verjährt war (163 Fälle)
oder das Verfahren gemäß § 47 OWiG nach pflicht-
gemäßem Ermessen der Bundesanstalt für Arbeit
nicht weiterverfolgt wurde (2 877 Fälle).

In 553 Verfahren hat die Bundesanstalt für Arbeit 
eine Verwarnung ohne ein Verwarnungsgeld gegen
den Entleiher ausgesprochen. In 170 Verfahren wur-
de ein Verwarnungsgeld und in 9 291 Verfahren 
eine Geldbuße gegen den Entleiher verhängt. Die
Höhe der verhängten Geldbußen und Verwarnungs-
gelder lag bei insgesamt rund 114 Mio. DM. Dies
stellt gegenüber dem vorangegangenen Berichts-
zeitraum (57,06 Mio. DM) eine Steigerung von rund
100 Prozent dar. Die Zahl der Verfahren, in denen
Geldbußen oder Verwarnungsgelder verhängt wur-
den, stieg von 5 187 in den Jahren 1992–1995 um
rund 82 Prozent auf 9 461 Verfahren in den Jahren
1996–1999. Auch hier lässt sich also eine Tendenz
zur Verhängung von höheren Geldbußen feststellen,
die dem besonderen Unrechtsgehalt des Verhaltens
der Entleiher entspricht. Wer bei sich Leiharbeit-

nehmer eines Verleihers ohne Verleiherlaubnis tätig
werden lässt, tut dies in der Regel, um einen Wett-
bewerbsvorteil zu erhalten. Dieses Verhalten muss
durch angemessene Geldbußen geahndet werden, da
sonst auf längere Sicht ein fairer Wettbewerb nicht
möglich bleibt.

In 3 093 Fällen wurde ein Einspruch gegen den Be-
scheid der Bundesanstalt für Arbeit eingelegt (im
vorangegangenen Berichtszeitraum: 1151 Fälle).
1 860 Verfahren wurden durch die Bundesanstalt für
Arbeit wegen des Verdachts auf das Vorliegen einer
Straftat an die Staatsanwaltschaft abgegeben (im
vorangegangenen Berichtszeitraum: 947 Verfahren).

cc) Illegale Arbeitnehmerüberlassung in Baubetriebe

Nach § 1b AÜG (vormals § 12a AFG) ist der ge-
werbliche Verleih von Arbeitnehmern zu Arbeiten,
die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden,
in Betriebe des Baugewerbes untersagt. Die Zuwi-
derhandlung gegen dieses Verbot ist nach § 16 Abs. 1
Nr. 1b, Abs. 2 AÜG mit einer Geldbuße bis zu
50 000 DM bedroht. Dabei ist sowohl das Verhalten
des Verleihers mit Verleiherlaubnis, der gegen die-
ses Verbot verstößt, sowie das Verhalten des Entlei-
hers, der die Leiharbeitnehmer in seinem Betrieb
tätig werden lässt, ordnungswidrig.

Im Berichtszeitraum wurden 2 037 Fälle vermuteter
Verstöße von Verleihern durch die Bundesanstalt für
Arbeit aufgegriffen (vgl. Tabelle Nr. 8). Dies stellt ei-
nen deutlichen Anstieg gegenüber dem letzten Be-
richtszeitraum dar, in dem 490 Fälle aufgegriffen
wurden. Der Anstieg lässt sich durch die zunehmen-
den Baustellenkontrollen durch die Bundesanstalt
für Arbeit und die Hauptzollämter erklären. So ha-
ben etwa die Hauptzollämter im Bezirk der Oberfi-
nanzdirektion Nürnberg im Jahr 1998 331 Ord-
nungswidrigkeiten und 212 Straftaten aufdecken
können. Insbesondere die Einführung des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes und seine Kontrolle auf
den Baustellen haben dazu geführt, dass auch mehr
Fälle von illegalem Verleih im Baubereich aufge-
deckt wurden. 1996 als die Kontrollen nach dem Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz erst anliefen, wurden
daher auch nur 283 Fälle aufgegriffen. 1997 (440
Fälle) und 1998 (963 Fälle) stieg die Zahl der
Ermittlungsverfahren dann sprunghaft an. Das Ab-
sinken der Fallzahlen in 1999 (351 Fälle) lässt sich
zumindest teilweise damit erklären, dass am Ende
des Jahres 1998 noch eine hohe Zahl von unerledig-
ten Fällen vorlag (812 Fälle).

Ähnlich ist die Entwicklung der Zahl der Ermitt-
lungsverfahren, in denen gegen Entleiher wegen 
eines Verstoßes gegen § 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG er-
mittelt wurde. Im Berichtszeitraum wurden 1 930
Fälle aufgegriffen (vergangener Berichtszeitraum:
652 Ermittlungsverfahren). Auch hier wurde 1998
mit 703 Fällen ein Höchststand erreicht, der 1999 mit
364 Fällen stark abgesunken ist.
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In 350 Fällen wurden gegen Verleiher und in 407 Fäl-
len gegen Entleiher die Verfahren eingestellt, weil
entweder die Ermittlungen ergaben, dass keine Ord-
nungswidrigkeit vorlag, die Ordnungswidrigkeit be-
reits verjährt war oder das Verfahren nach pflicht-
gemäßem Ermessen der Bundesanstalt für Arbeit
gemäß § 47 OWiG nicht verfolgt wurde. Verwar-
nungen ohne Verwarnungsgeld wurde in 67 Verfah-
ren gegen Verleiher und in 111 Verfahren gegen Ent-
leiher ausgesprochen. Gegen Verleiher wurden in
7 Verfahren eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld
und in 1 554 Verfahren eine Geldbuße verhängt. Die
Geldbußen und Verwarnungsgelder erreichten eine
Höhe von insgesamt 3 348 502 DM. Gegen Entleiher
wurde in 19 Verfahren eine Verwarnung mit 
Verwarnungsgeld und in 1 474 Verfahren eine Geld-
buße verhängt. Hier betrug die Gesamthöhe der ver-
hängten Geldbußen und Verwarnungsgelder
3 907 686 DM. In 188 Verfahren legten Verleiher
Einspruch gegen die Entscheidung der Bundesanstalt
für Arbeit ein, in 452 Fällen Entleiher. An die
Staatsanwaltschaft wurden wegen des Verdachts 
einer Straftat 6 Verfahren gegen Verleiher, wegen 
eines entsprechenden Verdachts gegen Entleiher 
2 Verfahren abgegeben.

dd) Illegaler Ausländerentleih

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG begeht derjenige eine
Ordnungswidrigkeit, der von einem Verleiher mit
Verleiherlaubnis einen nichtdeutschen Leiharbeit-
nehmer entleiht, der eine erforderliche Arbeitsge-
nehmigung nicht besitzt. Der Bußgeldrahmen für
diese Ordnungswidrigkeit wurde durch das Erste
Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2970)
mit Inkrafttreten zum 1. Januar 1998 von
100 000 DM auf 500 000 DM erhöht. Ziel der Ge-
setzesänderung war es, zum einem eine erhöhte Ab-
schreckungswirkung zu erreichen und zum anderen
den Wettbewerbsvorteil, den sich Entleiher infolge
der Beschäftigung illegaler ausländischer Leihar-
beitnehmer verschaffen, durch entsprechend hohe
Bußgelder auszugleichen. Ein solcher Ausgleich ist
zwar grundsätzlich über den Bußgeldrahmen hinaus
durch eine Wertabschöpfung möglich. Im Rahmen
der Bemessung des Bußgeldes muss aber, anders als
bei einer Wertabschöpfung nach § 17 OWiG, nicht
die Höhe des Wettbewerbsvorteils – was sich oft als
schwierig erweist – im Einzelnen nachgewiesen
werden. Der Ausgleich des Wettbewerbsvorteils ist
damit durch die Erweiterung des Bußgeldrahmens
erleichtert worden. Zudem bringt der erhöhte Buß-
geldrahmen auch die besondere Sozialschädlichkeit
dieses Verhaltens zum Ausdruck.

Im Berichtszeitraum wurden 492 Fälle eines illega-
len Entleihs von Ausländern aufgegriffen. Dies stellt
gegenüber dem vorangegangenen Berichtszeitraum,
in dem in 436 Fällen Ermittlungen eingeleitet wor-
den waren, keine wesentliche Veränderung dar. In
105 Fällen wurden die Verfahren eingestellt, weil

entweder die Ermittlungen ergaben, dass keine
Ordnungswidrigkeit vorlag (32 Fälle), die Ord-
nungswidrigkeit bereits verjährt war (3 Fälle) oder
nach pflichtgemäßem Ermessen der Bundesanstalt
für Arbeit das Verfahren gemäß § 47 OWiG nicht
weiterverfolgt wurde (70 Fälle).

Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld sprach die
Bundesanstalt für Arbeit in 42 Verfahren aus. Ver-
warnungsgelder oder Geldbußen wurden in 117 Ver-
fahren verhängt. Die Summe der Verwarnungs-
gelder und Geldbußen betrug dabei insgesamt
2 468 462 DM. Dies entspricht einer durchschnittli-
chen Bußgeldhöhe von über 20 000 DM. Im voran-
gegangenen Berichtszeitraum lag die Höhe der Buß-
gelder noch bei insgesamt 898 864 DM bei 132
Verfahren, in denen Bußgelder oder Verwarnungs-
gelder verhängt worden waren. Die durch-
schnittliche Höhe der einzelnen Bußgelder ist in 
diesem Berichtszeitraum damit deutlich angestie-
gen. Aus der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit
lässt sich schließen, dass dieses Ansteigen der Buß-
geldhöhe im Einzelfall in erster Linie Folge der Um-
setzung der vom Gesetzgeber durch die Erhöhung
des Bußgeldrahmens zum Ausdruck gebrachten
Wertung des besonderen Unrechtsgehalts des ille-
galen Entleihs von Ausländern ist. So stieg 1999 die
Summe der verhängten Geldbußen besonders an. Es
wurde ein neuer Höchststand von 1188 525 DM er-
reicht, der gegenüber dem Vorjahr eine Ver-
doppelung des Betrages der Geldbußen bedeutet.

Gegen 43 Entscheidungen der Bundesanstalt für 
Arbeit wurde im Berichtszeitraum Einspruch ein-
gelegt. 24 Fälle wurden wegen des Verdachts auf
Vorliegen einer Straftat an die Staatsanwaltschaft
abgegeben.

b) Straftaten

Bestimmte Formen des illegalen Verleihs beurteilt
der Gesetzgeber als besonders sozialschädlich. Die-
se Fälle werden nicht nur mit Geldbußen nach dem
Ordnungswidrigkeitenrecht bedroht, sondern als
Straftaten verfolgt. Nach §§ 15,15a AÜG sind daher
verschiedene Formen der illegalen Arbeitnehmer-
überlassung von Ausländern ohne Arbeitsgenehmi-
gung Straftatbestände. Wenn die Bundesanstalt für
Arbeit im Rahmen ihrer Bußgeldverfahren Anhalts-
punkte für eine Straftat feststellt, gibt sie die Ver-
fahren an die Staatsanwaltschaft ab (§ 41 Abs. 1
OWiG). Die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit
und der Hauptzollämter erfasst daher im Bereich der
Straftaten nur die Zahl der von ihnen aufgegriffenen
Fälle und wie viele Strafanzeigen sie erstattet oder
Abgaben an die Staatsanwaltschaft vorgenommen
hat (vgl. Tabelle 10). Nicht erfasst wird, wie die ent-
sprechenden Fälle von der Staatsanwaltschaft und
ggf. den Gerichten weiterverfolgt werden. Diese Er-
kenntnisse lassen sich nur aus der Kriminal- und
Strafverfolgungsstatistik gewinnen.
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aa) Illegaler Ausländerverleih

Nach § 15 AÜG ist der unerlaubte Verleih nichtdeut-
scher Arbeitnehmer ohne erforderliche Arbeitsgeneh-
migung eine Straftat. Im Berichtszeitraum hat die
Bundesanstalt für Arbeit in diesem Bereich 
790 Fälle aufgegriffen. In 99 Fällen wurde keine
Strafanzeige erstattet, in der Regel weil sich der
Straftatverdacht nach den Vorermittlungen nicht be-
stätigte. In 753 Fällen wurden Strafanzeigen erstattet
oder die Verfahren an die Staatsanwaltschaft abge-
geben. Dies stellt eine Steigerung gegenüber dem vor-
angegangenen Berichtszeitraum von 96 Fällen dar.

bb) Illegaler Ausländerentleih

Wegen des Verdachts, dass Entleiher ausländische
Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Arbeitsge-
nehmigung zu Arbeitsbedingungen beschäftigt ha-
ben, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den
Arbeitsbedingungen deutscher Leiharbeitnehmer
stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätig-
keit ausüben (§ 15a Abs. 1 AÜG), wurden von der
Bundesanstalt für Arbeit in 89 Fällen Vorermittlun-
gen durchgeführt. In 5 Fällen wurde keine Strafan-
zeige erstattet. In 84 Fällen wurde Strafanzeige er-
stattet oder das Verfahren an die Staatsanwaltschaft
abgegeben. Im vorangegangenen Berichtszeitraum
waren 59 Fälle an die Staatsanwaltschaft abgegeben
worden.

Wegen umfangreicher (mehr als fünf Leiharbeit-
nehmer länger als dreißig Kalendertage) oder 
beharrlicher Beschäftigung ausländischer Arbeit-
nehmer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung
durch einen Entleiher (§ 15a Abs. 2 AÜG) hat 
die Bundesanstalt für Arbeit im Berichtszeitraum 
in 29 Fällen Ermittlungen eingeleitet und in 28 Fäl-
len Strafanzeige erstattet oder das Verfahren an die
Staatsanwaltschaft abgegeben. Dies stellt gegenüber
den Jahren 1992–1995 eine Steigerung von 15 Fäl-
len dar.

Es lässt sich also zusammenfassen, dass die von der
Bundesanstalt für Arbeit in diesem Bereich auf-
gegriffenen Fälle auch weiterhin keine große 
Zahl erreichen, obwohl eine stetige Steigerung 
der Fallzahlen in den letzten Berichtszeiträumen 
festzustellen war. Die Hauptzollämter melden höhe-
re Fallzahlen im Bereich des illegalen Ausländer-
verleihs. Im Jahre 1998 ist es allein bei den Haupt-
zollämtern im Bereich der Oberfinanzdirektion
Nürnberg in 201 Fällen zur Einleitung strafrechtli-
cher Ermittlungsverfahren gekommen, dabei wurden
Schäden (nicht entrichtete Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern) in Höhe von 51,7 Mio. DM
aufgedeckt. 

cc) Kriminalitäts- und Strafverfolgungsstatistik 

Die Kriminalitäts- und Strafverfolgungsstatistik
(PKS) erfasst die der Polizei bekannt gewordenen
Straftaten.

Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr
1998 2 516 Delikte in Verbindung mit illegaler 
Arbeitnehmerüberlassung registriert. Aufgrund einer
Handlungsempfehlung einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe wurde durch das Bundeskriminalamt
die Sonderauswertung „Illegale Beschäftigung“ ins
Leben gerufen, um durch gezielte Informations-
sammlung und Auswertung die Strukturen im Zu-
sammenhang mit der illegalen Beschäftigung
herauszuarbeiten. Hierbei erfolgt eine Auswertung
einzelner Ermittlungsverfahren, die auf polizeilichem
Wege an das Bundeskriminalamt gemeldet werden.
1998 wurden insgesamt 227 Fälle betreffend illegaler
Beschäftigung inklusive illegaler Arbeitnehmerüber-
lassung gemeldet. 1999 lag die Zahl bei 206 Fällen. 

Auch die Grenzbehörden leisten im Rahmen der Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs einen Bei-
trag bei der Verhinderung illegaler Beschäftigung. Im
Zeitraum vom 1996 bis 1999 registrierten die Grenz-
behörden im Bereich der illegalen Arbeitnehmer-
überlassung 94 Straf- und 67 Ordnungswidrigkeiten-
verfahren.

In diesem Berichtszeitraum ist es wie in vorange-
gangenen Berichtszeiträumen nur zu wenigen Abur-
teilungen oder Verurteilungen in diesem Bereich ge-
kommen. 

Wegen Verstoßes gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) wurden 1996 27 Personen ab-
geurteilt und 13 Personen verurteilt. 1997 stiegen die
Zahlen auf 47 Abgeurteilte und 27 Verurteilte. 1998
waren es 44 Abgeurteilte und 26 Verurteilte. Anga-
ben für 1999 liegen noch nicht vor. 

Wegen Verstoßes gegen das Arbeitsförderungsge-
setz (ab 1998 Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB
III) wurden 1996 251 Personen abgeurteilt und 151
Personen verurteilt. 1997 stiegen die Zahlen auf 296
Abgeurteilte und 189 Verurteilte an. 1998 waren es
200 Abgeurteilte und 141 Verurteilte.

Abgeurteilte sind Angeklagte, gegen die Strafbefeh-
le erlassen wurden oder Strafverfahren nach Eröff-
nung eines Hauptverfahrens durch Urteil oder Ein-
stellungsbeschluss rechtskräftig abgeschlossen
worden sind. Ihre Zahl setzt sich zusammen aus den
Verurteilten und aus Personen, gegen die andere Ent-
scheidungen (u. a. Freispruch) getroffen wurden.
Verurteilte sind Angeklagte, gegen die nach allge-
meinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder
Geldstrafe (auch durch einen rechtskräftigen Straf-
befehl) verhängt worden ist, oder deren Straftat nach
Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder
Erziehungsmaßregeln geahndet wurde.

Das Justizministerium von Nordrhein-Westfalen
teilte mit, dass in Nordrhein-Westfalen in den 
Jahren 1996 bis 1999 1115 Verfahren wegen Straf-
taten nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 33 – Drucksache 14/4220

anhängig waren. Von diesen Verfahren wurden in 40
Fällen Anklage erhoben, in 87 Fällen Antrag auf Er-
lass eines Strafbefehls gestellt und 554 Verfahren
eingestellt oder vorläufig eingestellt. In 59 Fällen er-
folgte der Abschluss des Verfahrens durch Strafbe-
fehl und in 72 Fällen durch ein Urteil.

dd) Gründe für die geringe Zahl von Aburteilungen und
Verurteilungen

Auch in diesem Berichtszeitraum haben die Justiz-
ministerien der Länder mitgeteilt, dass es kaum zu
strafrechtlichen Verurteilungen aus dem Bericht des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes gekommen sei.
Wie im vorangegangenen Berichtszeitraum wird dies
in erster Linie damit begründet, dass die §§ 15, 15a
AÜG von ihrer Struktur her so gestaltet seien, dass
der Nachweis einer Straftat kaum gelingen könne.

Zum einen würden die Verdächtigen kaum Unterla-
gen führen, die von der Staatsanwaltschaft beschlag-
nahmt und zu Beweiszwecken genutzt werden könn-
ten. Als Zeugen kämen in erster Linie die illegal
beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer in Be-
tracht. Da diese sich in der Regel illegal in Deutsch-
land aufhalten würden, würden sie vielfach bereits
vor der Durchführung eines möglichen Strafverfah-
rens abgeschoben. Von der Möglichkeit einer Be-
weissicherung durch eine richterliche Vernehmung
würde kaum Gebrauch gemacht, u. a. deshalb, weil
die Staatsanwaltschaften oft zu spät von dem Ver-
fahren Kenntnis erlangen würden.

Die ausländischen Arbeitnehmer hätten außerdem in
der Regel wegen des gegen sie bestehenden Ver-
dachts eines Verstoßes gegen das Ausländerrecht 
ein Aussageverweigerungsrecht. Vielfach seien Ver-
nehmungen durch die Ermittlungsbehörden vor Ge-
richt nicht zu verwenden, weil die ausländischen Ar-
beitnehmer bei der Vernehmung nicht auf ihr
Aussageverweigerungsrecht hingewiesen worden
seien.

Selbst wenn die ausländischen Arbeitnehmer aus-
sagen würden, so wären sie in der Regel auf Grund
ihrer Abhängigkeit vom Arbeitgeber nicht bereit,
diesen zu belasten. Außerdem ist ihnen oft tatsäch-
lich der Name des eigentlichen Auftraggebers unbe-
kannt, da sie nur Kontakt zu einem Mittelsmann hat-
ten. Auch wird den ausländischen Arbeitnehmern
von ihren Arbeitgebern oft bereits im Vorfeld einge-
schärft, wie sie im Falle einer Kontrolle auszusagen
hätten. So sei z. B. kaum ein Arbeitnehmer bereit zu-
zugeben, dass er bereits einen Monat auf einer Bau-
stelle arbeitet, mit der Folge, dass dem Entleiher 
eine Straftat nach § 15a AÜG nicht nachzuweisen ist.
Fast immer geben die Betroffenen an, erst am Tag der
Kontrolle die Arbeit aufgenommen zu haben. Lohn-
zahlungen seien bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
erfolgt. Erschwerend kommt hinzu, dass die ange-
gebenen Namen und Anschriften oftmals falsch 

seien. Ein Beweis einer Straftat nach § 15a AÜG wä-
re somit nur im Rahmen einer längeren Observation
zu erbringen. Solche Observationen würden aber im
Regelfall nicht vorgenommen. Im Ausländerrecht,
wo ähnliche Beweisführungsprobleme bestanden,
sei daher vom Gesetzgeber 1997 in § 92a AuslG die
Formulierung „fünf Ausländer“ durch „mehrere
Ausländer“ ersetzt worden.

Zusätzlich würde vor Gericht eine Verurteilung da-
durch erschwert, dass im Vorfeld geklärt werden
müsste, ob die ausländischen Arbeitnehmer tatsäch-
lich überlassen oder im Rahmen der Erfüllung eines
Werkvertrages tätig wurden, da die Arbeitnehmer-
überlassung in der Regel durch Scheinwerkverträge
getarnt wird. Zur Klärung dieser Frage muss wie-
derum eine Vielzahl von Tatsachen nachgewiesen
werden wie z.B., wer die Arbeitnehmer angewiesen
hat. Diese Nachweise sind aber oft nur schwer zu er-
bringen.

Die Staatsanwaltschaften konzentrieren sich daher
bei der Strafverfolgung auf andere Straftaten, die 
oft in Tateinheit mit den Verstößen gegen §§ 15,15a
AÜG auftreten. In Betracht kommen insbesondere
Vergehen gegen das Ausländergesetz, gegen das
Asylverfahrensgesetz oder die Abgabenordnung,
Steuerdelikte, Betrugsstraftaten, Urkundsdelikte
und das Vorenthalten von Sozialbeiträgen (§ 266a
StGB). Die Vorschriften der §§ 92a und b AuslG wür-
den außerdem für die Ermittler den Vorteil bieten,
dass es sich um Katalogstraftaten handelt, die den
Einsatz verdeckter Maßnahmen (Telekommuni-
kationsüberwachung, Einsatz verdeckter Ermittler
u. a.) zulassen. Zusätzlich können bei Straftaten
nach §§ 92a und b AuslG gewinnabschöpfende
Maßnahmen nach § 73 d (erweiterter Verfall) und 
§ 43a Strafgesetzbuch (Vermögensstrafe) durchge-
führt werden.

2. Tätigkeitsbereiche

a) Sektorale Schwerpunkte

Illegale Arbeitnehmerüberlassung ist vornehmlich in
Branchen anzutreffen, in denen Arbeitnehmerleistungen
leicht austauschbar sind. Sie findet allerdings auch in an-
deren Wirtschaftsbereichen statt.

Wie im letzten Berichtszeitraum ist auch in den Jahren
1995–1999 ein sektoraler Schwerpunkt der illegalen Ar-
beitnehmerüberlassung die Bauwirtschaft. Ursächlich für
das Ansteigen der illegalen Arbeitnehmerüberlassung ge-
rade in diesem Bereich ist u. a. der Versuch von Unterneh-
men, die Mindestlohnzahlungen nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz zu umgehen.

Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich der Elektro- und
Industriemontagen und dem Anlagenbau, der Metall-
verarbeitung, der Fleischverarbeitung, im Garten- und
Landschaftsbau und im Dienstleistungsbereich. Auch bei
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längerfristigen Entwicklungsprojekten, wie z. B. der Soft-
wareentwicklung, wurden wiederholt illegale Arbeitneh-
merüberlassungen aufgedeckt.

b) Tätigkeiten der Leiharbeitnehmer

Die Qualifikationen der Leiharbeitnehmer werden vom
Bedarf der Entleihbetriebe bestimmt. Häufig werden ille-
gale Leiharbeitnehmer als einfache Hilfskräfte eingesetzt.
Allerdings werden auch handwerklich qualifizierte Fach-
kräfte, wie z. B. Elektriker, Maler oder Maurer verliehen.
Selbst spezialisierte Fachkräfte oder Ingenieure werden
illegal an Entleihbetriebe überlassen. Es lässt sich somit
keine Aussage darüber treffen, dass die illegale Arbeit-
nehmerüberlassung nur in bestimmten Bereichen von 
einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern vorzufinden
ist. Sie erstreckt sich vielmehr über eine Vielzahl von
Wirtschaftsbereichen und erfasst auch ein breites Spek-
trum von Arbeitnehmern vom Hilfsarbeiter bis hin zum
Softwareexperten.

c) Regionale Schwerpunkte

Die regionalen Schwerpunkte der illegalen Arbeitneh-
merüberlassung haben sich im Vergleich zu den vorange-
gangenen Berichtszeiträumen nicht verändert. Illegale
Arbeitnehmerüberlassung tritt nach wie vor überwiegend
in Ballungszentren auf. Allerdings lässt sich auch ein An-
stieg der illegalen Arbeitnehmerüberlassung in wirt-
schaftlich schwach strukturierten Regionen feststellen.

Das Problem der grenzüberschreitenden illegalen Arbeit-
nehmerüberlassung tritt naturgemäß vermehrt in grenz-
nahen Regionen auf.

3. Besondere Begehungsweisen

Nur selten erfolgt die illegale Arbeitnehmerüberlassung
ohne den Versuch einer besonderen Tarnung des illegalen
Verhaltens. In der Regel sind sich Verleiher und Entleiher
der Tatsache bewusst, dass ihr Verhalten gegen rechtliche
Vorschriften verstößt. Sie versuchen daher nach außen hin,
einen Sachverhalt vorzutäuschen, der falls er tatsächlich
vorläge, legal wäre. Dies kann zum einen dadurch erfol-
gen, dass statt einer Arbeitnehmerüberlassung ein ande-
rer Sachverhalt wie z. B. die Ausführung eines Werkver-
trags vorgetäuscht wird, die erlaubnisfrei ist. Eine andere
Möglichkeit ist, das Vorliegen einer nicht gewerbsmäßi-
gen Arbeitnehmerüberlassung zu fingieren, auf die das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz keine Anwendung findet.
Schließlich wird auch versucht, einzelne Verbotsvor-
schriften, insbesondere das Verbot der Arbeitnehmer-
überlassung in den Baubereich, zu umgehen. In diesen
Fällen versuchen die Beteiligten, entweder über das Vor-
liegen einer Arbeitnehmerüberlassung an sich oder aber
über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung spezi-
ell in einen Betrieb des Baubereichs hinwegzutäuschen.

Gemeinsam ist den Verschleierungsversuchen, dass in der
Regel Verleiher und Entleiher auf Grund ihres gemeinsa-
men wirtschaftlichen Interesses an der illegalen Arbeit-

nehmerüberlassung eng zusammenwirken. Dies er-
schwert der Bundesanstalt für Arbeit den Nachweis des
Vorliegens einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung oft-
mals erheblich.

Nach wie vor wird zur Verschleierung der illegalen Ar-
beitnehmerüberlassung überwiegend das Vorliegen eines
Werkvertrages vorgetäuscht. Der offizielle Vertrag zwi-
schen Verleiher und Entleiher enthält dabei keine An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlas-
sung. Sowohl Verleiher wie auch Entleiher sind sich aber
darüber im Klaren, dass tatsächlich eine Überlassung von
Arbeitnehmern erfolgen soll. Konnte in der Vergangenheit
das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung noch rela-
tiv einfach durch eine offensichtliche arbeitsorganisatori-
sche Vermischung von Leiharbeitnehmern mit Arbeit-
nehmern des Entleihbetriebes nachgewiesen werden, so
trifft man eine solche Vermischung zunehmend seltener
an. Vielmehr werden die Leiharbeitnehmer vorzugsweise
als Arbeitskolonne mit einem eigenen Kolonnenführer
eingesetzt. Der Kolonnenführer nimmt dabei die Anwei-
sungen des Entleihers entgegen und sorgt für ihre Umset-
zung durch die Arbeitskolonne. Bei ausländischen Leih-
arbeitnehmern erfüllt der Kolonnenführer gleichzeitig die
Funktion eines Dolmetschers. Er ist aber nicht ausrei-
chend qualifiziert, um eine Werkvertragsleistung eigen-
verantwortlich auszuführen, so dass der Kolonneneinsatz
rechtlich als Arbeitnehmerüberlassung zu qualifizieren
ist. Der Nachweis, dass in solchen Fällen eine Arbeitneh-
merüberlassung vorliegt, kann oft nur über den Betrieb des
Verleihers geführt werden. Die Beurteilung der Werkver-
tragsfähigkeit des Verleihers spielt somit bei der rechtli-
chen Bewertung des Sachverhalts zunehmend eine Rolle.
Hierzu sind Ermittlungen zur Rechtsfähigkeit des Unter-
nehmens (Briefkastenfirma/Scheinunternehmen) und das
Vorhalten einer der eingegangenen Vertragsverpflichtung
entsprechenden Dispositionsfähigkeit und betrieblichen
Struktur notwendig. Nach Einschätzung der Finanz-
behörden in Baden-Württemberg werden die Außen-
dienstmitarbeiter des Arbeitsamtes und der Hauptzolläm-
ter diesen Ermittlungsnotwendigkeiten nicht gerecht, da
sie ihre Ermittlungen in erster Linie auf die Befragung der
Arbeitnehmer, z. B. wer ihnen Anweisungen erteilt hat, be-
schränken. Die Prüfungen und Ermittlungen der Ar-
beitsämter und der Hauptzollämter beschränken sich je-
doch nicht nur auf die Vernehmungen der Arbeitnehmer.
Im Rahmen der Ermittlungen wird der gesamte Sach-
verhalt ermittelt, u. a. werden bei hinreichendem Tatver-
dacht auch die Vertragsunterlagen und weitere Ge-
schäftsunterlagen beschlagnahmt und ausgewertet, um
die Werkvertragsfähigkeit des Verleihers zu untersuchen.
In Einzelfällen werden sogar Ermittlungen im Ausland
getätigt. 

Eine besondere Verschleierungsmethode findet vor-
wiegend in den neuen Bundesländern Anwendung. Träger
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und als gemein-
nützig anerkannter Vereine versuchen, entgegen ihrem
offiziellen Vereinszweck durch eine gewerbsmäßige
Überlassung von Arbeitnehmern Gewinne zu erzielen.
Dabei werden vorzugsweise Arbeitnehmer in Betriebe
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des Baugewerbes überlassen. Durch das Vortäuschen 
einer nicht gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung
soll dabei die Anwendung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes, insbesondere des Verbots der gewerbs-
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Bau-
gewerbes (§ 1b AÜG), umgangen werden.

Eine andere Methode, das Verbot der Arbeitnehmerüber-
lassung in Betriebe des Baugewerbes zu umgehen, ist der
Abschluss eines fingierten Werkvertrages mit eigens zu
diesem Zweck gegründeten „Hausmeister-Diensten“. 
Eine weitere Variante ist, dass Reinigungsfirmen, die in
der Vergangenheit tatsächlich nur Reinigungsdienste 
angeboten haben, ihre Arbeitnehmer für eine angebliche
Baustellenreinigung überlassen, tatsächlich aber Bau-
oder Bauhilfsarbeiten ausführen. In diesen Fällen wird in
der Regel gleichzeitig auch gegen die Mindestlohnvor-
schriften verstoßen.

In einzelnen Fällen ist es vorgekommen, dass die Ent-
leihbetriebe durch die Einschaltung von Drittbetrieben
die Verleihunternehmen darüber täuschen, dass die Leih-
arbeitnehmer tatsächlich in einem Betrieb des Baugewer-
bes eingesetzt werden sollen.

4. Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüber-
lassung

Besonders schwierig für die Bundesanstalt für Arbeit ist
die Verfolgung einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung,
wenn sich der Betriebssitz des illegalen Verleihers im
Ausland befindet und er von dort seine Arbeitnehmer oh-
ne deutsche Verleiherlaubnis zu Entleihern nach Deutsch-
land entsendet.

Für die Bundesanstalt für Arbeit ist es kaum möglich, im
Ausland Nachforschungen zur Ermittlung des Sachver-
halts anzustellen. Sie ist hier auf die Amtshilfe des be-
troffenen Staates angewiesen. Eine entsprechende Zu-
sammenarbeit erweist sich wegen der unterschiedlichen
Rechtsordnungen und Verwaltungsstrukturen oft als sehr
schwierig. Selbst wenn der Sachverhalt aufgeklärt ist, ist
es in der Regel nicht möglich, einen deutschen Bußgeld-
bescheid im Ausland zu vollstrecken. Die illegalen Ver-
leiher sind sich über diese Umstände im Klaren und nut-
zen sie bewusst aus.

a) Regierungsvereinbarungen über Werkvertragsab-
kommen

Illegale Beschäftigung (illegale Arbeitnehmerüberlas-
sung und illegale Ausländerbeschäftigung) wird nach wie
vor nicht selten mit der Beschäftigung von ausländischen
Arbeitnehmern durch Unternehmen in Verbindung ge-
bracht, die auf der Grundlage der Werkvertragsarbeitneh-
mer-Vereinbarungen mit den mittel- und osteuropäischen
Staaten und der Türkei in Deutschland tätig sind. Deshalb
wird auch in diesem Bericht kurz auf den Stand dieser Ver-
einbarungen eingegangen, obwohl die Vereinbarungen an
sich nicht direkt mit der illegalen Beschäftigung in Zu-

sammenhang stehen, sondern im Gegenteil eine besonde-
re Grundlage für eine legale Beschäftigung bieten. Aller-
dings ist anzumerken, dass es auch gerade bei der Durch-
führung dieser Abkommen immer wieder zu Fällen der
illegalen Beschäftigung kommt.

Die Bundesregierung sieht in den Abkommen ein bewähr-
tes Instrument zur Unterstützung und Verstetigung des
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wandels in den
Ländern Mittel- und Osteuropas. Sie bieten außerdem eine
Möglichkeit, einen Teil der betroffenen Länder auf den
Beitritt zur Europäischen Union vorzubereiten, indem sie
bereits erste Erfahrungen auf dem deutschen Markt sam-
meln.

aa) Aktueller Stand der Durchführung der Vereinba-
rungen

Die Bundesregierung hat mit 11 Staaten (Polen, Bul-
garien, Slowakei, Bosnien-Herzegowina, Mazedo-
nien, Lettland, Rumänien, Ungarn, Türkei, Bundes-
republik Jugoslawien – z. Z. nicht in Anwendung –
und Tschechien) bilaterale Vereinbarungen über die
Entsendung und Beschäftigung von ausländischen
Arbeitnehmern auf der Grundlage von Werkverträ-
gen abgeschlossen. Insgesamt werden 13 Staaten er-
fasst, da für Kroatien und Slowenien bis zum Ab-
schluss eigener Vereinbarungen die deutsch-
jugoslawische Vereinbarung weitergilt. Die Zulas-
sung tschechischer Arbeitnehmer erfolgt auf der
Grundlage der deutsch-tschechoslowakischen Ver-
einbarung.

Die Vereinbarungen enthalten jährliche Beschäfti-
gungskontingente, deren Einhaltung von der Bun-
desanstalt für Arbeit überwacht wird. Die Kontin-
gente werden nach einem in den Vereinbarungen
festgelegten Schlüssel jährlich, jeweils zum Oktober
eines jeden Jahres, an die Entwicklung auf dem
deutschen Arbeitsmarkt angepasst. Für jeden Pro-
zentpunkt, um den sich die Arbeitslosenquote er-
höht oder verringert, werden die Beschäftigungs-
kontingente um jeweils 5 Prozent verringert oder
erhöht. Das Gesamtkontingent betrug von Oktober
1999 bis September 2000 53 700 Werkvertragsar-
beitnehmer. Etwa 58 Prozent des Kontingentes kön-
nen im Baubereich genutzt werden. Es ist allerdings
anzumerken, dass die Kontingente von den Ver-
tragspartnern in den vergangenen Jahren nicht voll
ausgenutzt wurden.

Die Beschäftigung von Werkvertragsarbeitnehmern
ist im Jahresdurchschnitt von 1996 bis 1999 um rund
6 000 gesunken. 1996 wurden noch 45 611 Werk-
vertragsarbeitnehmer nach den Regierungsabkom-
men in Deutschland beschäftigt. 1997 sank die Zahl
auf 38 446 und 1998 noch weiter auf 32 881 Werk-
vertragsarbeitnehmer ab. 1999 stieg die Zahl wieder
an auf 39 885 Werkvertragsarbeitnehmer. 1999 arbei-
teten 40 Prozent oder 15 991 Werkvertragsarbeit-
nehmer im Baubereich.
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Mit rund der Hälfte bildeten die polnischen Werk-
vertragsarbeitnehmer den größten Anteil an allen im
Jahresdurchschnitt beschäftigten Werkvertragsar-
beitnehmern. Der Schwerpunkt der Beschäftigung
lag im Landesarbeitsamtsbezirk Bayern.

Die Arbeitgeber müssen für die Durchführung der
Werkverträge zwei unterschiedliche Gebühren 
bezahlen. Zum einem wird eine Gebühr für die 
Prüfung und Entscheidung über die arbeitsgeneh-
migungsrechtliche Zulässigkeit der Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer im Rahmen von Werk-
verträgen (Grundgebühr) erhoben. Die Gebühr für
die Erteilung eines Werkvertrages (Neuantrag) 
beträgt derzeit 400 DM, für jeden Antrag auf
Verlängerung der Ausführungszeit und für Gewähr-
leistungsarbeiten 200 DM. Zum anderen wird eine
Gebühr für die Erteilung von Arbeitserlaubnissen
(jetzt Arbeitsgenehmigungen) und für die Überwa-
chung der Voraussetzungen während der Laufzeit der
Werkverträge (Arbeitserlaubnisgebühr) erhoben.
Die Arbeitserlaubnisgebühr beträgt derzeit für jeden
einzelnen Arbeitnehmer für jeden angefangenen Ka-
lendermonat der Beschäftigung 185 DM. Im Be-
richtszeitraum hat die Bundesanstalt für Arbeit in
diesem Bereich Gebühren in Höhe von 432,3 Mio.
DM eingenommen. 

Seit 1995 ist ein Rechtsstreit über die Zulässigkeit
der Gebührenhöhe anhängig. Der Rechtsstreit 
ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Das 
Landessozialgericht Bayern hat 1999 entschieden,
dass die Höhe der Gebühren unzulässig sei. Gegen
dieses Urteil hat die Bundesanstalt für Arbeit Revi-
sion eingelegt.

bb) Illegale Beschäftigung im Zusammenhang mit
Werkvertragsarbeitnehmertätigkeiten

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Werk-
vertragsabkommen wurde wiederholt von der Bun-
desanstalt für Arbeit festgestellt, dass es zu Ver-
stößen gegen deutsche Rechtsvorschriften kommt.

Diese Verstöße können je nach ihrem Inhalt auf 
zwei Ebenen geahndet werden. Zum einem wird 
der Arbeitgeber, wenn z. B. ein Verstoß gegen eine
Ordnungswidrigkeitenvorschrift des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes oder des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes vorliegt, mit einem Bußgeld nach
diesen Gesetzen belegt. Gleichzeitig können je nach
Art des Verstoßes aber auch noch zusätzlich die 
besonderen Sanktionsregelungen aus den Werkver-
tragsvereinbarungen zur Anwendung kommen. Je
nach Schwere des Verstoßes kann dies bis zu einem
Ausschluss des ausländischen Arbeitgebers von der
Möglichkeit gehen, nach den Werkvertragsarbeit-
nehmer-Vereinbarungen Werkverträge durchzu-
führen. Falls die Arbeitgeber juristische Personen
sind, haben die Betroffenen allerdings im Falle eines
Ausschlusses die Möglichkeit, eine neue Firma un-
ter einem neuen Namen zu gründen und so doch wie-
der an der Durchführung der Werkvertragsvereinba-
rungen teilnehmen zu können.

Ein besonders häufig vorkommender Verstoß im
Rahmen der Durchführung der Werkvertrags-
abkommen ist, dass entgegen dem Vertrag tatsäch-
lich kein Werkvertrag durchgeführt wird, sondern 
eine illegale Arbeitnehmerüberlassung vorliegt.
Dies liegt zum einem daran, dass die Unternehmen
oftmals nicht in der Lage sind, die vereinbarten Leis-
tungen selbständig in der Form eines Werkvertrages
zu erbringen, sondern der direkten Anleitung und
Weisung durch die Auftraggeber bedürfen; zum 
anderen daran, dass viele deutsche Auftraggeber der
Leistungsfähigkeit ihres ausländischen Vertrags-
partners misstrauen und es daher vorziehen, die Wei-
sungen an die ausländischen Arbeitnehmer selbst zu
erteilen. Teilweise werden die Arbeitskräfte der aus-
ländischen Werkvertragsfirmen auch vermischt mit
den Arbeitskräften deutscher Werkvertragsfirmen
eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass statt des verein-
barten Werkvertrages tatsächlich eine Arbeitneh-
merüberlassung vorliegt. Nach den Regierungsver-
einbarungen sind aber nur die Durchführungen von
Werkverträgen zulässig. Da die ausländischen Ar-
beitgeber über keine Verleiherlaubnis der Bundes-
anstalt für Arbeit verfügen, liegt nicht nur ein Ver-
stoß gegen die Regierungsvereinbarung vor, sondern
gleichzeitig auch eine illegale Arbeitnehmerüber-
lassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes, oftmals verbunden mit Straftaten
nach dem Ausländergesetz, Vorenthalten und Ver-
untreuen von Arbeitsentgelt (§ 266 a StGB) und
Steuerhinterziehung (§ 370 AO).

Neben dem Baubereich wird die illegale Arbeitneh-
merüberlassung durch osteuropäische Firmen im
Rahmen der Durchführung von Regierungsverein-
barungen zunehmend auch in anderen Bereichen
wie z. B. in Betonfertigteilwerken und Metallverar-
beitungsbetrieben, in Gießereien und als Fleisch-
zerleger in Schlachthöfen festgestellt. Allerdings 
begegnen die Ermittlungen hier erheblichen Be-
weisschwierigkeiten. Sprachprobleme und der Fir-
mensitz im Ausland erschweren die Ermittlungen zu-
sätzlich.

Unternehmen aus Polen beschäftigen seit einiger
Zeit vermehrt deutsche Arbeitnehmer mit Wohnsitz
in Polen. Diese verfügen über die deutsche Staats-
angehörigkeit, so dass, falls eine illegale Arbeit-
nehmerüberlassung festgestellt wird, nicht noch 
zusätzlich ein Verstoß gegen die Arbeitsgeneh-
migungsbestimmungen hinzukommt und die illega-
le Arbeitnehmerüberlassung zumindest keinen
Straftatbestand erfüllt.

Häufig sind im Rahmen der Durchführung von
Werkvertragsabkommen auch Verstöße der Arbeit-
geber gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz fest-
zustellen. Die osteuropäischen Werkvertragsfirmen
klagen in diesem Zusammenhang darüber, dass sie
in Folge der hohen Gebühren nicht mehr wettbe-
werbsfähig wären, wenn sie die Mindestlohnbe-
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stimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
einhalten würden. Die Beweissituation kann sich
schwierig gestalten, da Fälle bekannt wurden, in 
denen eine doppelte Buchführung geführt wurde.
Der tatsächlich ausgezahlte Lohn liegt dabei weit 
unter dem offiziell nach den Büchern ausgezahlte
Mindestlohn. Teilweise wird auch der gezahlte Lohn
korrekt angegeben, nur liegt die Zahl der geleisteten
Arbeitsstunden weit über den aufgezeichneten Stun-
den, so dass tatsächlich doch ein zu niedriger Stun-
denlohn ausbezahlt wird. Die Ermittlungsbehörden
der Bundesanstalt für Arbeit oder der Hauptzolläm-
ter können entsprechende Verstöße nur schwer nach-
weisen, da die betroffenen Arbeitnehmer selten ge-
gen ihre Arbeitgeber aussagen.

b) Besondere Begehungsweisen

Ungeachtet der dargestellten Ermittlungsproblematik
können aufgrund der bisherigen Ermittlungserfolge be-
stimmte Begehensweisen festgestellt werden.

Die Verwirklichung des EU-Binnenmarktes sowie die
Öffnung zu den südost- und mitteleuropäischen Staaten
hat insbesondere im Baubereich zu einem großen Zu-
strom von ausländischen Arbeitskräften geführt. Nach
Feststellungen der Steuerverwaltung lagen Schwerpunk-
te beim illegalen Verleih auch bei portugiesischen und 
britischen Firmen. Es wurden aber auch Tätigkeiten 
italienischer, türkischer, jugoslawischer und mittel- 
und osteuropäischer Firmen beobachtet. 

Die ausländischen Firmen traten dabei hauptsächlich 
als Werkvertragsunternehmen, die Subunternehmerleis-
tungen anbieten, oder im Rahmen von Werklieferungs-
verträgen auf. Der tatsächliche Unternehmensgegenstand
war aber der Verleih von Arbeitskräften. Zunehmend
gründen die ausländischen Hintermänner entsprechender
Firmen auch inländische Körperschaften, in der Regel
GmbH. Bei diesen Firmen handelt es sich oft nur um
sog. Briefkastenfirmen oder in betrügerischer Absicht 
gegründete „Strohmanngesellschaften“. Die Geschäftspa-
piere solcher Firmen, unabhängig davon, ob ein inländi-
scher oder ausländischer Firmensitz gewählt wurde, 
dienen als Mittel zur Realisierung eines illegalen Profits.
Entsprechende in- und ausländische Geschäftspapiere
werden auf dem Markt frei gehandelt. Dabei konnten auch
Fälle festgestellt werden, in denen ganze Kreise von Un-
ternehmen in einem Netz von Scheinfirmen, Scheinge-
schäftsführern, illegalen Verleihern, illegalen Arbeitneh-
mern integriert waren.

Nachgelassen haben dagegen die Versuche, polnische
Leiharbeitnehmer als sogenannte „mitarbeitende Gesell-
schafter“ einzusetzen. Hierzu haben wahrscheinlich die
konsequenten Verfolgungsmaßnahmen beigetragen.

aa) Britische Leiharbeitnehmer 

Unverändert zum letztem Berichtszeitraum geben
insbesondere britische Leiharbeitnehmer vor, als
Selbständige zu arbeiten, obwohl sie in Kolonnen zu-

sammengefasst arbeiten und ihre Weisungen vom
Führungspersonal des Entleihbetriebes erhalten. Or-
ganisiert wurde der Einsatz der britischen Leihar-
beitnehmer teilweise von niederländischen Verlei-
hern. In den Ermittlungsverfahren konnte häufig die
tatsächlich unselbständige Arbeitsausführung nach-
gewiesen werden. 

Als Nachweis ihrer Selbständigkeit legten in Nord-
rhein-Westfalen die britischen Arbeitnehmer bei
Prüfungen oft Fotokopien von E 101-Bescheinigun-
gen vor. Nach Erkenntnissen der Steuerfahndungs-
stellen waren diese Kopien häufig verfälscht. 
Vorübergehend versuchten die britischen Leih-
arbeitnehmer auch durch Gewerbeanmeldungen und
Eintragung in die Handwerksrolle, den Eindruck 
einer selbständigen Tätigkeit einer in Deutschland
tätigen Firma zu erwecken. Tatsächlich lag auch in
diesen Fällen keine selbständige Tätigkeit vor. Zum
Teil wurden sogar durch Zeitungsanzeigen in Groß-
britannien für einzelne Bauprojekte Arbeitnehmer
angeworben, die hierzu ebenfalls den heimatlichen
Status eines Selbständigen führen sollten. In der Fol-
ge ist es auch zu Lohnbetrugsfällen der Verleiher ge-
genüber den so angeworbenen Leiharbeitnehmern
gekommen. 

bb) Niederländische Verleiher

Nicht nur im Grenzbereich zu den Niederlanden,
sondern überregional, treten wie in den vergangenen
Jahrzehnten niederländische Scheinfirmen als Ver-
leiher (sogenannte Koppelbazen) auf. Bei der Ver-
folgung haben sich die Hauptzollämter besonders en-
gagiert. Sie konnten im Rahmen ausgedehnter
Ermittlungsverfahren feststellen, dass die gleichen
Profiteure dieser Form der illegalen Arbeitnehmer-
überlassung im Hintergrund arbeiten und über ver-
schiedene Staatsgrenzen hinweg über wechselnde
Strohmänner und Scheinfirmen in Erscheinung tre-
ten. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren sind
fortgeschritten und bundesweit zentral bei einer
Staatsanwaltschaft anhängig. Mit den weitergehen-
den strafrechtlichen Ermittlungen wurden die
Hauptzollämter betraut. 

Im Berichtszeitraum war eine neue Gestaltung des il-
legalen Verleihs durch niederländische Verleiher
festzustellen. Verstärkt haben die niederländischen
Verleiher in Deutschland eine inländische Firma, in
der Regel eine GmbH, gegründet und diese ord-
nungsgemäß angemeldet. In Niedersachsen wurden
Geschäftsräume, die meist nur ein Zimmer mit Tele-
fon- und Faxanschluss umfassten, in der Grenznähe
zu den Niederlanden eingerichtet. Dort eingehende
Geschäftspost wurde von beauftragten Personen an
die Hintermänner in den Niederlanden weitergelei-
tet. Nach außen hin wurde die Geschäftspost nur mit
dem deutschen Briefkopf abgewickelt, so dass nicht
erkennbar war, dass die eigentliche Firma sich im
Ausland befand. Zum Teil wurden sogar einige der
beschäftigten Leiharbeitnehmer ordnungsgemäß zur
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Sozialversicherung angemeldet und die fällige
Lohnsteuer abgeführt, so dass der Eindruck eines
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs entstand.
Tatsächlich wurden aber gleichzeitig eine Vielzahl
von nicht angemeldeten Leiharbeitnehmern verlie-
hen. Bei Ermittlungsverfahren wurden entsprechen-
de Firmen kurzfristig aufgelöst. Entleiher und
Leiharbeitnehmer konnten bei den Ermittlungen oft-
mals nicht weiterhelfen, da ihnen nur die in Deutsch-
land befindliche Scheinfirma bekannt war, die
tatsächlichen Betreiber aber unbekannt blieben.

Eine andere Fallgestaltung ist, dass deutsche Unter-
nehmen ausschließlich so genannte Bauleiter mit
niederländischer Staatsangehörigkeit beschäftigen.
Der Betriebszweck dieser Firma lautet „Baubetreu-
ung“. Das für ein Bauvorhaben benötigte Personal
wird von dem Bauleiter angeworben (Niederländer,
Briten; aber auch Arbeitnehmer mit anderer
Nationalität). Die Arbeitnehmer werden von einer
weiteren Firma mit z. T. äußerst niedrigen Löhnen für
kurze Zeit angemeldet und versichert. Der Bauleiter
erhält zwischen 75 und 80 Prozent des Auftragsvo-
lumens und muss hiervon sämtliche Kosten tragen
(Löhne, Unterhaltung der Scheinfirma usw.). Die
Scheinfirmen werden nach wenigen Monaten auf-
gelöst und die Arbeitnehmer werden von neuen
Scheinfirmen übernommen.

Weitere Tarnvarianten sind aus Nordrhein-West-
falen und dem Großraum Berlin bekannt geworden.
Neben der Gründung einer GmbH ist eine häufig 
genutzte Möglichkeit der Kauf eines GmbH-Man-
tels, der schon ab 2 000 DM auf dem Markt zu er-
halten ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung
der Dienstleistung einer Büroservice-Firma. In bei-
den Fällen wird bei dem deutschen Geschäftspartner
der Eindruck des Angebots eines deutschen Unter-
nehmens geweckt. Gleichzeitig wird auf diese 
Weise die Anzeigepflicht für ausländische Unter-
nehmen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
umgangen. Damit tarnen sich die ausländischen Ver-
leiher durch die Scheinfirmen als deutsche Unter-
nehmen. Typisch für diese GmbH ist, dass relativ
häufig die Geschäftsführer wechseln und etwa alle
zwei Jahre der Sitz verlegt wird, um hierdurch den
regelmäßigen Prüfungen der Finanzämter zu entge-
hen.

cc) Portugiesische Firmen

Nach Erkenntnissen der Zollverwaltung kommt 
illegale Arbeitnehmerüberlassung bei von Portugal
nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern beson-
ders häufig vor. Die portugiesischen Firmen sind
Briefkastenfirmen oder Anwerbebüros, die Arbeiter
von Firma zu Firma weiterreichen.

Die Hauptaktivitäten der portugiesischen Firmen
sind weiterhin im Baubereich anzutreffen, jedoch
werden sie zunehmend auch im Montagebereich
tätig.

Da portugiesische Leiharbeitnehmer fast ausschließ-
lich in Arbeitskolonnen eingesetzt werden, ist eine
intensive Ermittlungsarbeit zur Beweisführung not-
wendig. Anderenfalls ist kaum nachzuweisen, dass
statt des angegebenen Werkvertrages tatsächlich 
eine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Insbeson-
dere die Feststellung des Verantwortlichen der Un-
ternehmen gestaltet sich schwierig, da zum Teil
selbst die portugiesischen Behörden, die sich zur
Unterstützung der ermittlungsführenden Stellen
grundsätzlich bereit erklärt haben, nicht in der Lage
sind, Auskunft zu erteilen. Zur vorläufigen Siche-
rung von Forderungen im Rahmen von Ordnungs-
widrigkeitenverfahren wird deshalb häufig von dem
Mittel des dinglichen Arrests und der Pfändung der
Forderung, die das portugiesische Unternehmen ge-
gen den deutschen Auftraggeber hat, Gebrauch ge-
macht. Dadurch konnten die Hauptzollämter allein
im Jahr 1999 16,3 Mio. DM sichern. 

Außerdem kann, selbst wenn ein Ordnungswidrig-
keitenverfahren gegen den portugiesischen Verleiher
scheitert, weil der Verantwortliche nicht ermittelt
werden kann oder die Firma bereits wieder aufgelöst
wurde, zumindest gegen den ebenfalls von der ille-
galen Arbeitnehmerüberlassung profitierenden deut-
schen Entleiher vorgegangen werden.

In der überwiegenden Zahl der festgestellten Ver-
stöße sind die portugiesischen Firmen im Entsen-
deland nicht tätig und Arbeitnehmer nur als Arbeiter
für den deutschen Hauptunternehmer eingestellt
worden. Ein Entsenden im Sinne der Entsendericht-
linie liegt nicht vor. Ihren damit in Deutschland ent-
stehenden Sozialversicherungs- und Steuerpflichten
kommen diese Firmen jedoch nicht nach. Dieses
führt regelmäßig zu Strafverfahren nach § 266a
StGB und § 370 AO. 

Um das Ausmaß des Schadens, der durch solchen
illegalen Verleih entsteht, zu verdeutlichen, sei 
beispielhaft auf ein von der Zollverwaltung durch-
geführtes Großverfahren verwiesen, in dem Haft-
strafen von 3 Jahren 10 Monaten bzw. 1 Jahr ge-
gen zwei Verfahrensbeteiligte ausgesprochen wur-
den. Die Schadenssumme betrug in diesem Fall
9,1 Mio. DM (Steuern: 2,7 Mio. DM, Sozialabga-
ben: 6,4 Mio. DM). Die Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte hat zudem bei dem deutschen Auf-
traggeber Beiträge in Höhe von 10 Mio. DM ein-
schließlich 3 Mio. DM Säumniszuschlag geltend ge-
macht.

5. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Genaue Angaben über die Schäden, die von der illegalen
Beschäftigung auf den Arbeitsmarkt verursacht werden,
sind nicht möglich, da sich weder das Ausmaß der illega-
len Beschäftigung generell noch das Ausmaß der illega-
len Arbeitnehmerüberlassung speziell statistisch erfassen
lassen. Es liegt im Wesen dieses illegalen Verhaltens, dass
es sich im Verborgenen abspielt und daher eine hohe 
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Dunkelziffer besteht. Methoden, die eine verlässliche
Schätzung ermöglichen, gibt es nicht.

a) Folgen für die Unternehmen

Illegale Arbeitnehmerüberlassung ist insbesondere deshalb
für die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt schädlich, weil
durch sie der faire Wettbewerb zwischen den Unternehmen
erheblich gestört wird. Die illegal handelnden Unter-
nehmen verschaffen sich durch die illegale Arbeitneh-
merüberlassung einen Wettbewerbsvorteil, den die legal
handelnden Unternehmen nicht ausgleichen können. Dies
gilt umso mehr als die illegal handelnden Unternehmen in
der Regel nicht nur gegen das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz verstoßen, sondern auch gegen andere Vorschriften,
wie z. B. gegen geltendes Arbeitsrecht, Sozialversiche-
rungs-, Steuer- und Arbeitsgenehmigungsrecht. Durch die-
se Gesetzesverstöße können sie auf dem Markt Preise an-
bieten, die weit unter den Preisen liegen, mit denen die
seriösen Unternehmen kalkulieren können. Die legalen Un-
ternehmen werden so aus dem Markt verdrängt und in ih-
rer Existenz bedroht. Auf diese Weise werden zunehmend
auch legale Arbeitsplätze vernichtet. Letztendlich kann die
Nutzung der „billigen“ illegalen Arbeitnehmerüberlassung
auch für die Unternehmen sehr teuer werden. Abgesehen
davon, dass sie mit der Einleitung von Straf- oder Buß-
geldverfahren rechnen müssen, schädigt dieses Verhalten
unser Sozialsystem und die Wirtschaftsordnung. Der Scha-
den, der hier angerichtet wird, wird sich im Zweifel auch
auf die Unternehmen auswirken, die glauben, durch illega-
len Arbeitnehmerentleih kurzfristig einen Gewinn erzielen
zu können. 

Gerade im Baubereich hat die illegale Arbeitnehmer-
überlassung ein Ausmaß erreicht, durch das die Ordnung
auf diesem Teilbereich des Arbeitsmarktes erheblich ge-
stört wird. Die Finanzverwaltung eines Landes schätzt 
sogar, dass durch die illegale Arbeitnehmerüberlassung,
insbesondere von ausländischen Arbeitnehmern ohne Ar-
beitsgenehmigung allein im Berichtszeitraum ungefähr
170 000 steuer- und beitragspflichtige Arbeitsverhält-
nisse weggefallen sind.

Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes hat die 
illegale Arbeitnehmerüberlassung im Baubereich, insbe-
sondere im Marktsegment „Stahlarmierung“ den Preis-
kampf derart verschärft, dass nicht nur die legalen An-
bieter vom Markt verdrängt werden, sondern sogar die
grundsätzlich illegal agierenden Firmen kaum noch Ge-
winne erzielen. Bis vor ca. 10 Jahren konnte ein durch-
schnittlicher Preis für das Verlegen von Baustahl von 
ungefähr 900 DM/t erzielt werden. Für dieselbe Werk-
leistung sind derzeit Preise von 300 DM/t und darunter die
Regel. Dies führt dazu, dass Unternehmer pro Arbeits-
stunde nur noch zwischen 10 DM und 30 DM er-
wirtschaften können. Bei Zahlung des Mindesttariflohnes
müssten jedoch (ohne Wagnis- und Gewinnkalkulation)
etwa 40 DM pro Arbeitsstunde aufgewendet werden. Die-
se Zahlen zeigen, dass die illegale Arbeitnehmerüberlas-
sung dazu führen kann, zumindest in einzelnen Markt-
segmenten die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt erheblich

zu stören. Langfristig werden hiervon weder die Auftrag-
geber, die auf lange Sicht keine legalen und damit zuver-
lässigen Auftragnehmer mehr finden können, weil diese
in Folge des Konkurrenzdrucks vom Markt verdrängt
wurden, noch die Auftragnehmer profitieren.

b) Auswirkungen für die Arbeitnehmer

Die illegalen Leiharbeitnehmer arbeiten in der Regel im
Bewusstsein der Illegalität mit dem Verleiher zusammen.
Auch sie hoffen auf einen kurzfristigen Gewinn aus ihrer
illegalen Tätigkeit, ohne dabei zu bedenken, dass ihr Ver-
halten Arbeitsplätze vernichtet, unser Sozialsystem ge-
fährdet und damit auf längere Sicht auch ihnen schadet.

Aber auch kurzfristig betrachtet bringt die illegale Be-
schäftigung dem Leiharbeitnehmer oft nicht den erhoff-
ten Gewinn. Es werden immer wieder Fälle bekannt, in 
denen die illegalen Verleiher, insbesondere von aus-
ländischen Leiharbeitnehmern, ihre Arbeitnehmer um den
vereinbarten Lohn betrügen. Die Chance der Betroffenen,
ihren Lohnanspruch durchzusetzen, ist sehr gering, da
auch für sie die den Verleih organisierenden Hintermän-
ner nur schwer greifbar sind. 

Außerdem fehlt den Arbeitnehmern im Falle einer Krank-
heit häufig eine ausreichende Absicherung. So berichtet
z. B. die IG BAU in ihrer Stellungnahme zu diesem Be-
richt von einem polnischen Leiharbeitnehmer auf einer
deutschen Baustelle, der nach einem Betriebsunfall weder
Krankengeld noch eine Entschädigung erhalten hat. Die
mangelnde Absicherung ist für die Leiharbeitnehmer be-
sonders gefährlich, weil in Fällen der illegalen Arbeit-
nehmerüberlassung auch oft die Arbeitsschutzvorschrif-
ten nicht beachtet werden und daher ein besonders hohes
Unfallrisiko besteht. 

Über die zum Schutz des Leiharbeitnehmers im Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz bestehenden Regelungen wur-
de bereits im siebenten Bericht (Drucksache 12/3180,
S. 33) eingehend berichtet. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund weist darauf hin, dass
dieser Schutz oft durch das Vortäuschen von Werkverträ-
gen unterlaufen wird. Da die Verschleierungsmethoden
hier immer mehr verfeinert würden und der Nachweis,
dass statt dem Werkvertrag tatsächlich eine Arbeitneh-
merüberlassung stattgefunden hat, nur sehr schwierig ge-
führt werden könnte, müsste der Schutz des Arbeitneh-
mers auch in diesem Bereich ausgedehnt werden. Daher
regt der Deutsche Gewerkschaftsbund an, dass die ar-
beits- und sozialrechtliche Haftung von Hauptunter-
nehmern auf alle Arbeitsverhältnisse von Subunterneh-
mern ausgedehnt werden soll, die nur der Realisierung von
Unternehmenszielen der Hauptunternehmer dienen. 

6. Verwaltungszwang

Neben den Möglichkeiten des Einschreitens nach dem
Straf- oder Ordnungswidrigkeitengesetz hat die Bundes-
anstalt für Arbeit auch die Möglichkeit, im Wege des 
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Verwaltungszwanges gegen eine illegale Arbeitnehmer-
überlassung vorzugehen. Wenn ein Verleiher Leiharbeit-
nehmer ohne Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit ver-
leiht, kann diese dem Verleiher die Überlassung
untersagen (§ 6 AÜG). Zur Durchsetzung ihrer Untersa-
gungsverfügung kann die Bundesanstalt für Arbeit nach
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
Zwangsgelder festsetzen, Ersatzhaft anordnen oder un-
mittelbaren Zwang anwenden, also z. B. die Geschäfts-
räume des Verleihers schließen.

Wie in den vorangegangenen Berichtszeiträumen hat 
die Bundesanstalt für Arbeit auch in den Jahren
1996–1999 nur geringen Gebrauch von diesen Möglich-
keiten gemacht, da sie die Durchführung von Bußgeld-
verfahren – insbesondere verbunden mit einer Gewinn-
abschöpfung – als das wesentlich wirksamere Mittel zur
Bekämpfung der illegalen Arbeitnehmerüberlassung be-
urteilt. So sank die Zahl der Untersagungsbescheide in den
Jahren 1996 bis 1999 weiter auf insgesamt 12 Bescheide,
darunter 3 Maßnahmen des Verwaltungszwangs durch
das Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, in de-
nen sogar Ersatzhaft beantragt wurde. Im vorange-
gangenen Berichtszeitraum waren noch 22 Untersagungs-
bescheide ergangen.

B. Illegale Ausländerbeschäftigung

Grundsätzlich bedürfen Ausländer, die in Deutschland 
eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, einer Arbeitsge-
nehmigung (§ 284 SGB III). Keine Arbeitsgenehmigung
brauchen Ausländer, denen nach den Rechtsvorschriften
der EU oder nach den Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum Freizügigkeit zu gewähren ist, die eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung be-
sitzen oder, wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen auf Grund eines Gesetzes oder durch Rechtsver-
ordnung bestimmt ist.

Die Arbeitsgenehmigung ist vor der Aufnahme einer Be-
schäftigung bei der Bundesanstalt für Arbeit einzuholen.
Sie kann entweder in Form einer Arbeitserlaubnis (§ 285
SGB III) oder als Arbeitsberechtigung (§ 286 SGB III) er-
teilt werden. Eine illegale Ausländerbeschäftigung liegt
vor, wenn ein ausländischer Arbeitnehmer ohne die er-
forderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt wird. 

Eine Arbeitserlaubnis kann nach § 285 SGB III erteilt wer-
den, wenn sich durch die Beschäftigung von Ausländern
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
ergeben, keine deutschen oder ihnen gleichgestellte aus-
ländischen Arbeitnehmer für diese Beschäftigung zur Ver-
fügung stehen und der Ausländer nicht zu ungünstigeren
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeit-
nehmer beschäftigt wird. Ausländern, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, darf
keine Arbeitserlaubnis erteilt werden, es sei denn, eine
Rechtsverordnung bestimmt etwas anderes. 

In der Anwerbestoppausnahmeverordnung sind Fallgrup-
pen geregelt, nach denen Ausländern mit Wohnsitz oder ge-

wöhnlichem Aufenthaltsort im Ausland eine Arbeits-
erlaubnis nach § 285 Abs. 1 SGB III erteilt werden darf, 
z. B. auf Grund von zwischenstaatlichen Werkvertrags-
vereinbarungen oder zur Ausbildung und Weiterbildung.

1. Umfang und Entwicklung

Wie bereits im anderen Zusammenhang (IV, A, 5) erläu-
tert gibt es keine verlässlichen Zahlen über den Umfang
der illegalen Ausländerbeschäftigung. Auch von den sta-
tistischen Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit und der
Hauptzollämter über die Verdachtsfälle können allenfalls
Anhaltspunkte für die Entwicklung der illegalen Auslän-
derbeschäftigung gewonnen werden. Die Zahl der aufge-
griffenen Verdachtsfälle hängt nicht allein vom Umfang
der illegalen Beschäftigung ab. Sie wird vielmehr in 
hohem Maße durch den personellen Einsatz in dem je-
weiligen Prüffeld bestimmt. Ein Anstieg der Bußgeldver-
fahren auf dem Gebiet der illegalen Ausländerbeschäfti-
gung muss also nicht unbedingt bedeuten, dass das
Ausmaß der illegalen Beschäftigung angestiegen ist, son-
dern kann auch auf eine vermehrte oder verbesserte
Prüftätigkeit der Verfolgungsbehörden zurückzuführen
sein. Im Berichtszeitraum hat z. B. die Einführung des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes auf die Fallzahlen einen
wesentlichen Einfluss gehabt. Hier wurde ein neues Prüf-
feld eröffnet, das schwierige und zeitaufwendige Prüfun-
gen erforderte, die ohne eine besondere Personalerhöhung
bewältigt werden mussten.

Bei einer Bewertung der Statistik muss außerdem darauf
hingewiesen werden, dass manche Behörden, die Ver-
dachtsfälle in diesem Bereich feststellen, die Verfahren an
die Staatsanwaltschaft abgeben, ohne dass die Bundesan-
stalt für Arbeit hiervon unterrichtet wird. Diese Verfahren
werden naturgemäß in der Statistik der Bundesanstalt für
Arbeit nicht erfasst. Die Aussagen der Bundesanstalt für
Arbeit zum strafrechtlichen Bereich der illegalen Be-
schäftigung müssen insoweit relativiert werden, weil sie
die Abgaben durch die Hauptzollämter und durch andere
Behörden nicht enthalten. 

Mit Inkrafttreten des 1. SGB III-Änderungsgesetzes vom
16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2970) am 1. Januar 1998
erhielten die Beamten der Hauptzollämter die Rechte und
Pflichten der Beamten des Polizeidienstes nach den Be-
stimmungen der Strafprozessordnung und des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten sowie die staatsanwaltschaft-
liche Hilfsbeamteneigenschaft, wenn sich im Rahmen ih-
rer Prüfungen nach § 304 SGB III der Verdacht einer
Straftat oder Ordnungswidrigkeit ergibt. Mit dieser
Grundsatzentscheidung wollte der Gesetzgeber den
Hauptzollämtern als bundesweit agierender Fachbehörde
eine eingeschränkte Ermittlungsbefugnis zur Sicherung
der Beweismittel einräumen. Inzwischen sind die Haupt-
zollämter vielerorts für die Staatsanwaltschaft eine un-
verzichtbare Strafverfolgungsbehörde geworden und ha-
ben beträchtliche Ermittlungserfolge aufzuweisen mit
rechtskräftigen Aburteilungen zu mehrjährigen Freiheits-
strafen. Diese neue Aufgabe erforderte zum einem
zunächst eine umfangreiche Schulung der Beamten und



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 41 – Drucksache 14/4220

führte zum anderen zu zeitaufwendigen Ermittlungstätig-
keiten, die in der Vergangenheit nicht in diesem Umfang
erfolgten. Da der Aufgabenerweiterung kein zusätzlicher
Personaleinsatz gegenüberstand, hatte dies zur Folge,
dass die Zahl der durchgeführten Prüfungen durch die
Zollverwaltung seit Anfang 1998 erheblich zurückging. 

a) Ordnungswidrigkeiten

Bußgeldverfahren wegen illegaler Ausländerbeschäfti-
gung führt die Bundesanstalt für Arbeit durch. Bei den
Prüfungen wird die Bundesanstalt für Arbeit von den
Hauptzollämtern unterstützt. Bei Ordnungswidrigkeiten
geben diese die Ermittlungsergebnisse zur Ahndung an die
Bundesanstalt für Arbeit ab. Im Berichtszeitraum haben
die Hauptzollämter 28 230 Ordnungswidrigkeiten wegen
Verstoßes gegen das Arbeitserlaubnisrecht festgestellt.

aa) Ausübung einer Beschäftigung ohne Arbeitsgeneh-
migung

Nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III handelt derjenige,
der vorsätzlich oder fahrlässig ohne eine erforderli-
che Arbeitsgenehmigung eine Beschäftigung aus-
übt, ordnungswidrig und kann mit einem Bußgeld bis
zu 10 000 DM belegt werden. Bis zum Inkrafttreten
von § 404 SGB III am 1. Januar 1998 wurde die Aus-
übung einer Beschäftigung ohne erforderliche Ar-
beitserlaubnis nach § 229 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Ar-
beitsförderungsgesetz (AFG) mit einer Geldbuße bis
zu 1 000 DM geahndet.

Die Zahl der verfolgten und geahndeten Fälle im 
Berichtszeitraum kann der Tabelle 11 entnommen
werden. Die Statistik zeigt, dass die meisten Verfah-
ren im Jahr 1996 (41 254 Fälle) eingeleitet wurden.
1997 sank die Zahl auf 37 719, 1998 auf 34 356, um
1999 wieder leicht anzusteigen auf 34 923 Verfahren.
Wie bereits erwähnt lässt sich aus der sinkenden
Fallzahl nicht schließen, dass der Umfang der ille-
galen Ausländerbeschäftigung zurückging. Viel-
mehr führte die Einführung des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes dazu, dass in diesem Bereich
umfangreiche Prüfungen vorgenommen werden
mussten, ohne dass der Personalbestand wesentlich
erhöht wurde. Im Vergleich zum letzten Berichts-
zeitraum, in dem insgesamt 140 703 Fälle aufge-
griffen wurden, ist die Zahl daher insgesamt nur
leicht um 7 549 Verfahren angestiegen.

1996 wurden 17 729 Verfahren eingestellt, weil die
Ermittlungen ergaben, dass keine Ordnungs-
widrigkeit vorlag, die Ordnungswidrigkeit bereits
verjährt war oder diese nach pflichtgemäßem Er-
messen der Bundesanstalt für Arbeit nach § 47
OWiG nicht verfolgt wurden, in 1997 16 558 Ein-
stellungen, in 1998 11 079 und in 1999 12 017. Da-
mit ist prozentual gesehen der Anteil der Verfahren,
in denen kein Bußgeldverfahren durchgeführt wur-
de, gesunken. In 1996 wurde in 43 Prozent der Fäl-
le kein Bußgeldverfahren eingeleitet, in 1999 dage-
gen in 34,4 Prozent der aufgegriffenen Fälle.

Der Vergleich zwischen der Zahl der eingeleiteten
Verfahren und der Zahl der Verfahren, in denen Ver-
warnungsgelder oder Bußgelder verhängt wurden,
zeigt, dass die Zahl der aufgegriffenen Fälle nicht 
unbedingt Rückschlüsse auf die Zahl der verhängten
Bußgelder zulässt. So wurde 1999 mit 10 215 Ver-
fahren, in denen Verwarnungsgelder oder Bußgelder
verhängt wurden, ein neuer Höchststand erreicht,
obwohl die meisten Verfahren im Berichtszeitraum
1996 eingeleitet wurden. 1996 wurden aber nur 
in 8 705 Verfahren Verwarnungsgelder und Bußgel-
der verhängt (1997 in 9 018 Verfahren und in 1998
in 8 086 Verfahren). Die Zahl der eingeleiteten Ver-
fahren kann daher nur bedingt als Maßstab für die 
Effektivität der Bekämpfung der illegalen Auslän-
derbeschäftigung herangezogen werden. Im Ver-
gleich zum letzten Berichtszeitraum, in dem nur 
in 21 524 Verfahren Geldbußen verhängt wurden, 
ist die Zahl um 14 500 Verfahren gestiegen. Nicht 
in gleichem Maße angestiegen ist die Zahl der 
Verfahren, in denen Verwarnungen ohne Verwar-
nungsgeld ausgesprochen wurden (1992–1995:
31 349 Fälle; 1996–1999: 32 278 Fälle). Dies zeigt,
dass die Bundesanstalt für Arbeit in diesem Be-
richtszeitraum insgesamt dazu neigte, aufgedeckte
Verstöße härter zu ahnden. Dafür spricht auch, dass
die Höhe der Geldbußen 1999 einen neuen Höchst-
stand von insgesamt über 3 Mio. DM erreichte. Zum
Teil ist dieser Anstieg auf die Verschärfung des 
Bußgeldrahmens nach Inkrafttreten des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch zurückzuführen. So ist ein 
deutlicher Anstieg zwischen 1997 (1 229 946 DM)
und 1998 (1 913 185 DM) zu verzeichnen; insgesamt
wurden im Berichtszeitraum Bußgelder in Höhe von
über 7,5 Mio. DM verhängt.

An die Staatsanwaltschaft wurden im Berichtszeit-
raum 19 128 Verfahren abgegeben. Gegen 2 238 Ent-
scheidungen wurde Einspruch eingelegt.

bb) Beschäftigung ohne Arbeitsgenehmigung

Illegal beschäftigte Ausländer sind oft im gleichem
Maße Täter wie Opfer. Sie werden von ihren Ar-
beitgebern häufig ausgenutzt und arbeiten zu Dum-
ping-Löhnen. Der Gesetzgeber hat daher auch das
Verhalten eines Arbeitgebers, der Ausländer ohne Ar-
beitsgenehmigung beschäftigt, als besonders ver-
werflich erachtet. Dies kommt darin zum Ausdruck,
dass, während das Verhalten des illegalen Ausländers
nur mit einem Bußgeld bis zu 10 000 DM bedroht ist,
der Bußgeldrahmen für den Arbeitgeber eines illegal
beschäftigten Ausländers bis zu 500 000 DM reicht
(§ 404 Abs. 2 Nr. 2 SGB III). Bis zum Inkrafttreten
von § 404 SGB III am 1. Januar 1998 wurde die ent-
sprechende Ordnungswidrigkeit nach § 229 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 3 AFG mit einer Geldbuße bis zu
100 000 DM bedroht.

Vergleichbar mit den aufgegriffenen Fällen wegen
des Ausübens einer illegalen Beschäftigung sank
auch die Zahl der eingeleiteten Ordnungswidrig-
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keitsverfahren wegen einer Beschäftigung ohne 
Arbeitsgenehmigung nach einem Höchststand in
1996 (44 384 eingeleitete Verfahren) zunächst auf
40 210 eingeleitete Verfahren in 1997 und 39 728 ein-
geleitete Verfahren in 1998 ab, um 1999 wieder
leicht anzusteigen (40 906 Verfahren). Die Gründe
für diese Entwicklung sind dieselben wie bei den ein-
geleiteten Verfahren wegen des Ausübens einer Be-
schäftigung ohne Arbeitsgenehmigung.

Von den eingeleiteten Verfahren wurden 1996
11 052 Verfahren, 1997 10 947, 1998 9 001 Verfah-
ren und 1999 11181 Verfahren eingestellt, weil ent-
weder keine Ordnungswidrigkeit nachgewiesen
werden konnte, die Ordnungswidrigkeit bereits ver-
jährt war oder die Bundesanstalt für Arbeit nach
pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 47 OWiG von
einer Verfolgung absah.

Geldbußen oder Verwarnungsgelder wurden 1996 in
21 352 Verfahren verhängt. Diese Zahl sank 1997 un-
wesentlich auf 20 915 Verfahren. 1998 wurden in
17 582 Verfahren Geldbußen oder Verwarnungsgel-
der verhängt. 1999 stieg diese Zahl wieder auf
18 790 Verfahren an. In diesem Jahr wurde auch ein
neuer Höchststand von über 60, 5 Mio. DM bei der
Summe der Verwarnungs- und Bußgelder insgesamt
erreicht. Bereits 1998 war trotz der sinkenden Ver-
fahrenszahl ein neuer Höchststand bei der Summe
der Buß- und Verwarnungsgelder mit 47,4 Mio. DM
(1996 35,2 Mio. DM, 1997 40,7 Mio. DM) erreicht
worden. Grund für das massive Ansteigen der Buß-
geldsumme dürfte in erster Linie die Erhöhung des
Bußgeldrahmens von 100 000 DM auf 500 000 DM
sein. So hat die Bundesanstalt für Arbeit im März
1998 die Entscheidungshilfen für die Ahndung 
arbeitsgenehmigungsrechtlicher Verstöße für die
Dienststellen aktualisiert. In diesem Zusammenhang
wurden entsprechend dem geänderten Bußgeld-
rahmen die Richtwerte für eine Ahndung durch Fest-
setzung einer Geldbuße insgesamt deutlich ange-
hoben. Im Berichtszeitraum wurde in 22 536 Ver-
fahren eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld aus-
gesprochen. 

Im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeit-
raum ist sowohl die Zahl der eingeleiteten Verfahren
(1992/1995: 135 504 Verfahren, 1996/1999: 165 228
Verfahren) wie auch die Zahl der Verfahren, in de-
nen Verwarnungsgelder und Geldbußen verhängt
wurden (1992/1995: 52 949 Verfahren, 1996/1999:
78 639 Verfahren), stark angestiegen.

An die Staatsanwaltschaft wurden im Berichtszeit-
raum 18 723 Verfahren abgegeben, wobei hier eine
leicht sinkende Zahl der abgegebenen Verfahren
festzustellen ist. Dagegen ist die Zahl der Ein-
sprüche gegen Entscheidungen der Bundesanstalt
für Arbeit insbesondere im Jahr 1999 sprunghaft an-
gestiegen. Waren 1996 in 4 079 Verfahren, 1997 in
4 477 Verfahren und  1998 in 4 382 Verfahren Ein-
sprüche eingelegt worden, so stieg 1999 die Zahl auf

6 117 Verfahren an. Damit ist die im Vergleich zum
Bereich des Leistungsmissbrauchs ohnehin hohe
Einspruchsquote noch weiter angestiegen. Anlass
für die vermehrte Zahl von Einsprüchen dürfte die
Erhöhung der einzelnen verhängten Geldbußen sein.
Während die Geldbußen in der Vergangenheit eine
Höhe erreichten, die die Arbeitgeber noch eher be-
reit waren hinzunehmen, so bewegen sie sich jetzt in
einem Rahmen, der den Arbeitgeber eher veranlasst,
gegen eine Entscheidung Einspruch einzulegen.
Dies ist einerseits positiv zu beurteilen, da das Ver-
halten der Arbeitgeber zeigt, dass die Geldbußen
sich in einer Höhe bewegen, die geeignet ist, den
Arbeitgeber für die Zukunft von der Beschäftigung
von Ausländern ohne Arbeitsgenehmigung abzu-
schrecken. Andererseits bedeutet die hohe Zahl der
Einsprüche eine erhöhte Arbeitsbelastung für die
Bundesanstalt für Arbeit, die wiederum zu einer Ab-
nahme der Prüftätigkeit führt. Zudem ist nicht un-
problematisch, dass die Gerichte nach wie vor dazu
neigen, in Einspruchverfahren die von der Bundes-
anstalt für Arbeit verhängten Geldbußen herabzu-
setzen. Ein solches Verhalten der Gerichte führt
natürlich zu einem weiteren Ansteigen der Ein-
spruchszahlen. 

cc) Mittelbare illegale Beschäftigung

Nach § 404 Abs. 1 Nr. 2 SGB III handelt derjenige
ordnungswidrig, der als Unternehmer Dienst- oder
Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen
lässt, indem er einen anderen Unternehmer beauf-
tragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß,
dass dieser oder ein Nachunternehmer des Auftrag-
nehmers Ausländer ohne die erforderliche Arbeits-
genehmigung beschäftigt. Nach § 404 Abs. 3 SGB III
kann diese Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße
bis zu 500 000 DM geahndet werden. Der entspre-
chende Ordnungswidrigkeitentatbestand wurde
durch das 1. SGB III-Änderungsgesetz in das SGB
III eingefügt und trat am 1. Januar 1998 in Kraft. Zu-
vor war ein entsprechender Ordnungswidrigkeiten-
tatbestand seit Mitte 1994 in § 2 Abs. 1 Nr. 2
SchwarzArbG geregelt. Allerdings war im Gesetz
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit nur ein leicht-
fertiges Verhalten des Unternehmers mit einer Geld-
buße bedroht. Der Bußgeldrahmen betrug außerdem
nur bis zu 100 000 DM. 

1998 wurden 252 Verfahren nach § 404 Abs. 1 Nr. 2
SGB III eingeleitet. 1999 stieg die Zahl der einge-
leiteten Verfahren auf 281. Eingestellt wurden 1998
19 Verfahren und 1999 63 Verfahren. 1998 wurden
in 65 Verfahren Geldbußen und Verwarnungsgelder
in Höhe von insgesamt 907 350 DM verhängt. 1999
wurden in 142 Verfahren Geldbußen und Verwar-
nungsgelder in Höhe von fast 2 Mio. DM verhängt.
In den zwei Jahren seit in Kraft treten der Vorschrift
wurden 27 Verfahren an die Staatsanwaltschaft ab-
gegeben und in 81 Verfahren Einsprüche gegen die
Entscheidung der Bundesanstalt für Arbeit eingelegt. 
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Auftraggeber, die Nachunternehmer, die Ausländer
ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigen, beauftra-
gen, müssen mit Geldbußen in empfindlicher Höhe
rechnen. So wurden 1999 Geldbußen von einer
durchschnittlichen Höhe von 14 589 DM verhängt.

b) Straftaten

Der Gesetzgeber hat das Verhalten eines Arbeitgebers, der
nicht nur vorsätzlich einen Ausländer ohne Arbeitsge-
nehmigung beschäftigt, sondern diesen auch noch aus-
beutet, als besonders verwerflich beurteilt. Dieses Ver-
halten wird daher als Straftat verfolgt und mit einer
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe be-
straft (§ 406 Abs. 1 Nr. 3 SGB III). Das ausbeuterische Ver-
halten hat der Gesetzgeber dabei als eine Beschäftigung
zu Arbeitsbedingungen definiert, die in einem auffälligen
Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher
Arbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine vergleich-
bare Tätigkeit ausüben. In besonders schweren Fällen er-
höht sich der Strafrahmen nach § 406 Abs. 2 SGB III auf
eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten bis zu fünf
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor,
wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz
handelt. Vor Inkrafttreten des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch war eine entsprechende Regelung in § 227a AFG
enthalten. Eine inhaltliche Änderung der Vorschrift ist
durch das Inkrafttreten des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch nicht erfolgt.

Genaue Zahlen über die Fälle, in denen eine Verurteilung
nach § 406 SGB III erfolgt ist, liegen nicht vor. Einen ge-
wissen Anhaltspunkt können die Zahlen der Bundesanstalt
für Arbeit und der Hauptzollämter über die von ihnen auf-
gegriffenen Fälle geben. In diesen Zahlen sind aber nicht
diejenigen Fälle enthalten, die von anderen Behörden auf-
gegriffen und direkt an die Staatsanwaltschaft abgegeben
wurden. Die Hauptzollämter haben allein in den Jahren
1998 und 1999 im Bereich der illegalen Ausländerbe-
schäftigung in 6 161 Fällen den Verdacht auf eine Straftat
festgestellt. Die Zollverwaltung hat in ihrer Statistik da-
bei nicht zwischen Verfahren nach § 406 SGB III und
§ 407 SGB III unterschieden. 

Von der Bundesanstalt für Arbeit wurden 1996 276 Ver-
fahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben oder Strafan-
zeige erstattet. Die Zahl der Verfahren stieg 1997 auf 289
und 1998 auf 638 an, um 1999 auf 256 Verfahren abzu-
sinken. Es liegen keine Zahlen vor, aus denen hervorgeht,
in wie vielen der an die Staatsanwaltschaft abgegebenen
Fällen es tatsächlich zu einer Verurteilung nach § 406
Abs. 1 Nr. 3 SGB III gekommen ist.

Eine weitere Straftat im Bereich der illegalen Ausländer-
beschäftigung ist die umfangreiche oder beharrliche Be-
schäftigung nichtdeutscher Arbeitnehmer ohne erforder-
liche Arbeitsgenehmigung. Nach § 407 Abs. 1 SGB III
wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer
Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich gleichzeitig mehr als
fünf ausländische Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmi-
gung mindestens dreißig Kalendertage beschäftigt oder

beharrlich die Beschäftigung von illegalen Ausländern
wiederholt. Wenn der Täter aus grobem Eigennutz handelt
kann die Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren betragen.

Die Bundesanstalt für Arbeit hat in diesem Bereich 1996
741 Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben oder
Strafanzeige erstattet, 1997 waren es 219 Verfahren, 1998
sogar 669 und 1999 nur 184 Verfahren. Damit sind auch
weiterhin für die Bundesanstalt für Arbeit die Strafver-
fahren insgesamt gesehen nur von untergeordneter Be-
deutung. In Brandenburg z. B. erfolgten im Berichtszeit-
raum insgesamt nur vier rechtskräftige Verurteilungen
gemäß §§ 227a Abs. 1 und 2 AFG bzw. §§ 406 Abs. 1 Nr. 3,
407 SGB III. Wie schon zu § 15a AÜG ausgeführt (IV, A,
1, b, dd), gestaltet sich in der Praxis der Nachweis der Tat-
bestandsvoraussetzungen als äußerst schwierig. In der
Regel liegen kaum Unterlagen vor, die zu Beweiszwecken
verwandt werden können. Als Zeugen kommen
hauptsächlich die illegalen Ausländer selbst in Betracht,
die aber in den seltensten Fällen bereit sind, ihre Arbeit-
geber zu belasten. Vielmehr sind häufig schon vorab Ab-
sprachen über den Inhalt der Aussagen der Arbeitnehmer
im Falle einer Überprüfung erfolgt. So geben die Betrof-
fenen fast immer an, erst seit dem heutigen Tag an der Be-
schäftigungsstelle zu arbeiten. Angesichts dieser Beweis-
lage ist nur selten nachzuweisen, dass eine Beschäftigung
von mehr als fünf ausländischen Arbeitnehmern ohne
Arbeitsgenehmigung mehr als dreißig Kalendertage lang
erfolgt ist. Problematisch ist auch, dass die Staatsanwalt-
schaften oftmals von der Arbeitsverwaltung zu einem
Zeitpunkt von dem Straftatverdacht erfahren, zu dem die
illegal beschäftigten Ausländer bereits abgeschoben wur-
den und daher als Zeugen nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Die Staatsanwaltschaften gehen aber davon aus, dass
eine effektive Bekämpfung der illegalen Beschäftigung
durch die Anwendung von § 92 Ausländergesetz gewähr-
leistet ist. Der Arbeitgeber des illegalen Ausländers wird
dabei der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt angeklagt. Die
Regeln der §§ 406, 407 SGB III sind damit hauptsächlich
dann von Bedeutung, wenn ein Ausländer mit Aufent-
haltsberechtigung, aber ohne Arbeitsgenehmigung be-
schäftigt wird. In der Mehrzahl der Fälle liegt aber sowohl
ein illegaler Aufenthalt wie auch eine illegale Beschäfti-
gung vor.

Von den Hauptzollämtern wird darauf hingewiesen, dass
für die Feststellung, ob einem Arbeitnehmer eine Ar-
beitsgenehmigung erteilt wurde, ein tagesaktuelles 
Register, auf das kurzfristig von den Arbeitsämtern Zugriff
genommen werden kann, notwendig wäre. Die Bundesan-
stalt für Arbeit hat 1999 ein solches System in einzelnen
Arbeitsamtsbezirken erfolgreich getestet. Wegen techni-
scher Schwierigkeiten konnte das System noch nicht
flächendeckend eingeführt werden.

2. Besondere Begehungsweisen

Die Grundstrukturen der Verschleierungsmethoden ha-
ben sich im Vergleich zu den letzten Berichtszeiträumen
nicht wesentlich geändert. Es wird immer noch eine Viel-
zahl von verschiedenen Methoden verwendet, um eine 
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illegale Ausländerbeschäftigung zu tarnen. Auffallend ist,
dass eine zunehmende Verfeinerung der Methoden fest-
zustellen ist. Insbesondere ist immer häufiger ein geplan-
tes und aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken von
Arbeitgebern und illegal beschäftigten Ausländern zu be-
obachten. Dies erschwert die Ermittlungen zusätzlich und
verhindert immer häufiger eine schlüssige Beweis-
führung.

Zugenommen hat auch die Zahl von Personen, die ge- oder
verfälschte Ausweisdokumente und/oder Arbeitsgeneh-
migungen vorlegen. Insbesondere wird versucht, durch
entsprechende gefälschte Dokumente eine EU-Zu-
gehörigkeit vorzutäuschen, um u. a. die arbeitsgeneh-
migungsrechtlichen Vorschriften zu umgehen. Auffallend
ist hierbei die besonders hohe Anzahl von gefälschten 
italienischen und griechischen Ausweisdokumenten.
Häufiger zu beobachten war auch, dass Ausländer ohne
Arbeitsgenehmigungen bei Kontrollen angaben, als
Nachunternehmer tätig zu sein. Gleichzeitig führten Ket-
ten von zahlreichen Nachunternehmern dazu, dass immer
schwieriger die für die illegale Beschäftigung verant-
wortlich Handelnden festgestellt werden können. Häufig
ist es kaum möglich zu ermitteln, welchen der vielen
Nachunternehmern die einzelnen illegalen Arbeitnehmer
zuzuordnen sind. Dieser Umgehungstaktik wurde teil-
weise mit der Einführung des § 404 Abs. 1 Nr. 2 SGB III
(Haftung des Hauptunternehmers) begegnet. Es bleibt
hier aber das Problem, dem Hauptunternehmer nachzu-
weisen, dass er bei der Beauftragung des Nachunterneh-
mers wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass dieser Ar-
beitnehmer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung
beschäftigt.

Eine Verschleierungsmethode ist das Vortäuschen der
Voraussetzungen für das Vorliegen von Ausnahmetat-
beständen, in denen keine Arbeitsgenehmigung erforder-
lich ist. Nach § 9 Nr. 5a Arbeitsgenehmigungsverordnung
benötigen Personen keine Arbeitsgenehmigung, die unter
Beibehaltung ihres gewöhnlichen Aufenthaltes im Aus-
land von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland in das 
Inland entsandt werden, um Montage- und Instandhal-
tungsarbeiten oder Reparaturen an gelieferten, ver-
wendungsfertigen Anlagen oder Maschinen auszuführen,
die gewerblichen Zwecken dienen, wenn die Dauer der
Beschäftigung drei Monate nicht übersteigt. Bei Kontrol-
len wird daher oft vorgegeben, dass es sich bei den Ar-
beiten um entsprechende Montageleistungen handelt, ob-
wohl die Anlagen erst vor Ort erstellt werden. Auf diese
Weise werden widerrechtlich osteuropäische Arbeitskräf-
te in Deutschland eingesetzt. Die Arbeitnehmer wurden
dabei keineswegs nur für Montage- oder Instandhal-
tungsarbeiten an gelieferten verwendungsfertigen Anla-
gen eingesetzt, sondern führten auch Arbeiten an anderen
Anlagen aus.

Ein anderer Ausnahmetatbestand, der vorgetäuscht wird,
um eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten, ist § 2 Abs. 2
Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2 Anwerbestoppausnahmeverord-
nung. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Anwerbestoppausnahmever-
ordnung kann eine Arbeitsgenehmigung bis zur Geltung

von einem Jahr an Fachkräfte zur Einarbeitung oder 
Aus- und Weiterbildung erteilt werden, die in einem auf
der Grundlage einer zwischenstaatlichen Vereinbarung
gegründeten deutsch-ausländischen Gemeinschafts-
unternehmen beschäftigt werden. Eine Arbeitsgeneh-
migung kann nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 Anwerbestoppaus-
nahmeverordnung bis zu einer Geltungsdauer von 18
Monaten Ausländern erteilt werden, die in dem im Rah-
men von bestehenden Geschäftsbeziehungen notwendigen
Umfang zur Einführung in die Geschäftspraxis oder Ar-
beitsweise des deutschen Geschäftspartners von diesem
vorübergehend beschäftigt werden. Um diesen Ausnah-
metatbestand vorzutäuschen und auf diese Weise eine Ar-
beitserlaubnis zu erhalten, für deren Erteilung die Vor-
aussetzungen nach § 285 SGB III nicht gegeben wären,
gründen deutsche Unternehmen Scheinfirmen in osteu-
ropäischen Staaten. Die dort eingestellten Arbeitnehmer
werden dann zu angeblichen Einarbeitungs- oder Aus- und
Fortbildungszwecken in einem deutsch-ausländischen
Gemeinschaftsunternehmen eingesetzt, ohne dass tat-
sächlich eine solche Aus- oder Fortbildung stattfindet.

Dagegen liegen nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für
Arbeit keine gesicherten Erkenntnisse, sondern nur vage
Hinweise – insbesondere im osteuropäischen Raum –
über eine besondere Form der organisierten Kriminalität
vor, in der systematisch durch Schleuser ausländische Ar-
beitnehmer eingeschleust werden. Da hier in der Regel
nicht nur ein Verstoß gegen das Arbeitsgenehmigungs-
recht, sondern auch gegen andere Vorschriften wie z. B.
dem Ausländerrecht vorliegt und die Identität der über-
prüften ausländischen Arbeitnehmer nicht festgestellt
werden kann, werden diese Fälle von der Bundesanstalt
für Arbeit an die Polizei abgegeben. Im Lagebericht des
Bundeskriminalamtes zur organisierten Kriminalität wer-
den regelmäßig Verfahren aus dem Bereich der illegalen
Beschäftigung in der Baubranche aufgelistet. 

3. Tätigkeitsbereiche

a) Sektorale Schwerpunkte

Neue Schwerpunkte haben sich in diesem Berichtszeit-
raum nicht herausgebildet. Nach wie vor sind nahezu 
alle Wirtschaftszweige von illegaler Ausländerbeschäfti-
gung betroffen. Die Schwerpunkte liegen im Bau- und
Baunebengewerbe, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in
der Industrie- und Gebäudereinigung, der Land- und
Forstwirtschaft, bei der Nahrungs- und Genussmittel-
herstellung, bei der Personen- und Güterbeförderung und
im metallbe- und -verarbeitenden Bereich. Die Gewich-
tung kann dabei je nach Region und Saison unterschied-
lich ausfallen. Auch weiterhin sind Betriebe der Unter-
haltungsbranche (Bars, Nachtclubs, Spielhallen) sowie
Werbekolonnen für den Einsatz illegaler ausländischer
Arbeitnehmer besonders anfällig. Stark verbreitet ist zwi-
schenzeitlich auch der Einsatz illegaler Arbeitnehmer in
Privathaushalten und auf Privatbaustellen. 

Im Hauptzollamt Lörrach werden seit einem Jahr in zu-
nehmendem Umfang LKW-Fahrer aus Drittstaaten im
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grenzüberschreitenden Warenverkehr angetroffen, die 
ohne die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen im Bin-
nenverkehr des Europäischen Wirtschaftsraumes Trans-
porte durchführen. Diese Arbeitnehmer sind bei Fuhr-
unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes angestellt, besitzen aller-
dings nicht die zur Arbeitsaufnahme erforderlichen Auf-
enthalts- und Arbeitsgenehmigungen im Sitzstaat des
Fuhrunternehmens. 

b) Regionale Schwerpunkte

Wie in den vorangegangenen Berichtszeiträumen war
auch in diesem Berichtszeitraum die illegale Ausländer-
beschäftigung in Ballungszentren stärker ausgeprägt als in
ländlich strukturierten Regionen. Ballungszentren werden
als Einsatzorte bevorzugt, weil die Gefahr einer Auf-
deckung der illegalen Beschäftigung wegen der größeren
Anonymität dort geringer ist. Außerdem ist der Auslän-
deranteil an der Bevölkerung in Ballungszentren größer,
so dass das Risiko aufzufallen für den einzelnen illegalen
Ausländer geringer ist.

Verstöße werden nach wie vor in erster Linie in Klein- und
Mittelbetrieben festgestellt. Großunternehmen hingegen
beachten weitgehend die einschlägigen aufenthalts- und
arbeitsgenehmigungsrechtlichen Vorschriften.

c) Tätigkeiten

Die illegal beschäftigten Ausländer werden überwiegend
als Hilfs- und Aushilfskräfte eingesetzt, da für diese
Tätigkeiten nur eine geringe fachliche Qualifikation not-
wendig ist. Die Wirtschaftsbereiche, die einen besonders
hohen Bedarf an solchen Arbeitskräften haben, bilden da-
her auch häufig einen Schwerpunkt der illegalen Auslän-
derbeschäftigung. Dies gilt z. B. besonders für das zu-
sätzlich noch saisonalen Einflüssen ausgesetzte Hotel-
und Gaststättengewerbe oder die Landwirtschaft. 

Es ist allerdings auch eine illegale Beschäftigung von
ausländischen Fachkräften verbreitet. Hier sind besonde-
re Schwerpunkte der Bau- und Pflegebereich.

d) Herkunftsländer

Da bei der Bundesanstalt für Arbeit bei den aufgegriffe-
nen Fällen von Ausübung einer Beschäftigung ohne Ar-
beitsgenehmigung die Staatsangehörigkeit nicht stati-
stisch erfasst wird, sind genaue Angaben über den
prozentualen Anteil bestimmter Herkunftsländer nicht
möglich. Es kann allerdings festgestellt werden, dass – wie
im letzten Berichtszeitraum – besonders häufig polnische
und tschechische Staatsangehörige sowie Staatsangehöri-
ge aus dem ehemaligen Jugoslawien aufgegriffen wurden.
Im Hotel- und Gaststättengewerbe werden eher illegale
Kräfte aus dem asiatischen Raum angetroffen. Stark ver-
treten sind auch Asylbewerber. So haben die Haupt-
zollämter aufgrund von anonymen Anzeigen festgestellt,
dass im Asylbewerberbereich eine Art Beschäftigungs-
börse besteht. Anzeigende weisen vermehrt darauf hin,
dass Asylbewerber von den Unterkünften z. B. mit Klein-
bussen zu nicht bekannten Arbeitsstätten abgeholt werden.

4. Auswirkungen illegaler Ausländerbeschäf-
tigung

Die illegale Beschäftigung von Ausländern stellt eine we-
sentliche Belastung für den deutschen Arbeitsmarkt dar.
Illegale Ausländer, die zu Dumping-Löhnen arbeiten, ver-
drängen inländische Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt. Da
in diesen Fällen außerdem keine Sozialabgaben für die 
illegal Beschäftigten entrichtet werden, wird gleichzeitig
das Sozialversicherungssystem gefährdet. Auch relativ
unspektakuläre Fälle einer illegalen Ausländerbeschäfti-
gung führen zu erheblichen Schäden. Ein Hauptzollamt 
im Bereich der Oberfinanzdirektion Koblenz hat bei-
spielsweise einem ausländischen Firmeninhaber zunächst
nachgewiesen, dass er über einen längeren Zeitraum 5 Ar-
beitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigt hat.
Bei gegen ihn geführten Anschlussermittlungen wurden
weitere 20 Fälle aufgedeckt. Der Beschuldigte benutzte
dabei in 13 Fällen gefälschte Arbeitsgenehmigungen. 
Ermittlungen ergaben außerdem die Hinterziehung und
Nichtabführung von 190 000 DM Sozialversicherungs-
beiträgen, 23 000 DM Unfallversicherungsbeiträgen,
86 000 DM Beiträgen der Zusatz- und Versorgungskasse
des Bauwesens, 50 000 DM Lohnsteuer sowie
170 000 DM Umsatzsteuer. Allein dieser Einzelfall verur-
sachte also einen wirtschaftlichen Schaden von mehr 
als 500 000 DM. In einem anderen Fall aus dem Bezirk 
der Oberfinanzdirektion Hannover aus dem Jahr 1998
wurde festgestellt, dass ein Palettenhersteller 17 Arbeit-
nehmer ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigte. Dem Be-
schuldigten konnte nachgewiesen werden, dass er 
die Lohnkosten als Paletteneinkauf verbuchte und da-
durch allein durch nicht entrichtete Sozialversicherungs-
abgaben und Steuern einen Schaden von etwa 1 Mio. DM
verursacht hatte.

a) Auswirkungen für die Arbeitnehmer

Illegal beschäftigte Ausländer sind in besonderer Weise
von ihren Arbeitgebern abhängig. Da ihr Verhalten illegal
ist, können sie Lohnansprüche faktisch nicht vor Gerichten
geltend machen. Sie hängen im Prinzip vom guten Willen
ihres Arbeitgebers ab und müssen sein Lohndiktat akzep-
tieren. Die Tatsache, dass sie sich oftmals außerdem illegal
in Deutschland aufhalten, erhöht ihre Abhängigkeit noch.
Die illegal beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer ak-
zeptieren daher nicht selten an sich unzumutbare Arbeits-
und Lebensbedingungen. Lange Arbeitszeiten auch an Fei-
ertagen sind nicht selten. Die Vorschriften des Arbeits-
schutzes werden kaum beachtet. Im Krankheitsfall besteht
in der Regel keine Absicherung, da die illegalen Arbeitneh-
mer nicht bei der Krankenversicherung angemeldet sind.
Häufig erhalten sie im Krankheitsfall auch keine Lohn-
fortzahlung ihres Arbeitgebers. Die illegal beschäftigten
Ausländer sind daher oftmals Opfer und Täter in einem. 

b) Auswirkungen für die Arbeitgeber

Die Unternehmen, die illegal beschäftigte Ausländer ein-
setzen, handeln in der Regel vorsätzlich, um Kosten zu
sparen und sich auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil
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gegenüber Mitbewerbern zu verschaffen. Je mehr Unter-
nehmen eines Wirtschaftszweiges zu solchen illegalen
Mitteln Zugriff nehmen, desto schwerer wird es für legal
arbeitende Unternehmen, sich auf dem Markt zu behaup-
ten. Dieser ruinöse Wettbewerb verleitet Unternehmen,
die sich in der Vergangenheit legal verhalten haben, zu 
illegalen Methoden, um sich im Wettbewerb behaupten 
zu können. Ziel der staatlichen Kontrollbehörden muss
sein, diesen Teufelskreis durch die Aufdeckung und Ahn-
dung von illegaler Beschäftigung zu durchbrechen. Dabei
müssen die verhängten Strafen zumindest so hoch sein,
dass sie den illegalen Gewinn abschöpfen. Zusätzlich
müssen Unternehmen, die illegal beschäftigte Ausländer
einsetzen, mit anderen für sie harten wirtschaftlichen Fol-
gen rechnen, wie z. B. dem zeitweisen Ausschluss von 
öffentlichen Aufträgen nach § 5 SchwarzArbG. Die illega-
le Beschäftigung muss so für den Unternehmer zu einem
unkalkulierbaren Risiko werden, bei dem die Gewinn-
chancen das Risiko nicht aufwiegen.

5. Zuständigkeiten

Nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch sind die Arbeits-
und Hauptzollämter für die Prüfungen, ob ausländische
Arbeitnehmer mit einer erforderlichen Genehmigung und
nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden,
zuständig (§ 304 SGB III). Die Arbeits- und Haupt-
zollämter werden dabei von den für die Verfolgung von
Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den Krankenkas-
sen, den Trägern der Rentenversicherung, den Finanz-
behörden, den in § 63 Ausländergesetz genannten 
Behörden und den für Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden unterstützt. Die Arbeits- und Hauptzollämter
sowie die Unterstützungsbehörden haben das Recht,
Grundstücke und Geschäftsräume der Arbeitgeber
während der Geschäftszeiten zu betreten und dort Lohn-,
Melde- oder vergleichbare Unterlagen zu prüfen. Wenn
Arbeitnehmer bei Dritten eingesetzt werden, können die
Prüfungsbehörden auch dort prüfen. Sie sind auch be-
rechtigt, die Personalien der beschäftigten Personen zu
prüfen (§ 305 SGB III).

Wesentliche Erkenntnisquellen bei der Verfolgung von 
illegaler Beschäftigung sind die Außenprüfungen der 
Arbeitsämter und Hauptzollämter nach § 305 SGB III. Die
Bundesanstalt für Arbeit hat im Jahr 1996 149 502 Prü-
fungen durchgeführt. Dabei wurden 432 074 Personen be-
fragt und 1 072 787 Geschäftsunterlagen geprüft. 202 026
der Personenbefragungen und Prüfungen von Geschäfts-
unterlagen erfolgten im Zusammenhang mit dem
Arbeitsgenehmigungsrecht. 1997 wurden 169 697 Prü-
fungen durchgeführt, 506 752 Personen befragt und
1 072 787 Geschäftsunterlagen geprüft. Im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsgenehmigungsrecht erfolgten
230 943 der Personenbefragungen und Prüfungen von Ge-
schäftsunterlagen. 1998 sank die Zahl der Prüfungen auf
157 451. 440 447 Personenbefragungen und 980 278 Prü-
fungen von Geschäftsunterlagen wurden durchgeführt.
Von den Personenbefragungen und Prüfungen der Ge-
schäftsunterlagen erfolgten 179 624 wegen Fragen des

Arbeitsgenehmigungsrechts. 1999 stieg die Zahl der Prü-
fungen wieder auf 167 652 an. 426 191 Personen wurden
befragt und 988 936 Geschäftsunterlagen geprüft.
183 422 Personenbefragungen und Prüfungen von Ge-
schäftsunterlagen erfolgten im Zusammenhang mit dem
Arbeitsgenehmigungsrecht.

Die Hauptzollämter nahmen 1996 264 000 Personen-
überprüfungen und 330 000 Prüfungen von Personalunter-
lagen bei Arbeitgebern vor. Die Zahl der Prüfungen stieg
1997 an auf 280 000 Personenüberprüfungen und 390 000
Prüfungen bei Arbeitgebern. 1998 sank die Zahl der Prü-
fungen ab. Es wurden nur noch 162 000 Personenüberprü-
fungen und 223 000 Prüfungen von Personalunterlagen bei
Arbeitgebern durchgeführt. Der Rückgang der Prüfungen
hat seine Ursache in den neuen Zuständigkeiten, die den
Hauptzollämtern durch die neue Eigenschaft ihrer Beam-
ten als Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft ab dem 1. Ja-
nuar 1998 erwuchsen. Zum einen machte dieser neue ge-
setzliche Auftrag eine umfangreichere Schulung der
Beamten notwendig. Zum anderen verfolgten die Haupt-
zollämter zunehmend Straftaten. Viele spontane Prüfungen
wurden durch risikoorientierte gezielte Prüfungen ersetzt.
Aus diesen gezielten Prüfungen ergaben sich zu einem
großen Teil zeitaufwendige und schwierige Ermittlungs-
verfahren. Damit hat sich jedoch das Risiko für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, bei illegaler Beschäftigung emp-
findlich sanktioniert zu werden, vergrößert. 

Die Arbeitsämter führen die Bußgeldverfahren im Be-
reich der illegalen Beschäftigung durch. Die Polizei und
Staatsanwaltschaften sowie seit dem 1. Januar 1998 die
Hauptzollämter ermitteln bei Straftaten nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch.

Der Bundesgrenzschutz und die mit der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten
sonstigen Behörden leisten im Rahmen der Verhinderung
der unerlaubten Einreise und der Bekämpfung der Schleu-
sungskriminalität auch einen wichtigen Beitrag zur
Prävention illegaler Beschäftigung. So wurden im Zeit-
raum von 1996 bis 1999 insgesamt 21 585 Ausländer 
wegen des Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme bei der
grenzpolizeilichen Einreisekontrolle nach § 60 Abs. 2 Aus-
ländergesetz an der Grenze zurückgewiesen. Darüber hi-
naus fertigten die Grenzpolizeibeamten im Zusammen-
hang mit illegaler Beschäftigung von Ausländern im 
Berichtszeitraum 1 312 Straf- und 3 406 Ordnungswidrig-
keitenanzeigen. Zur Abdeckung der Strafverfahrenskosten
wurden 729 778 DM an Sicherheitsleistungen einbehalten. 

C. Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Das Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei
grenzüberschreitenden Dienstleistungen – AEntG – ist
am 1. März 1996 in Kraft getreten. Die ursprüngliche Be-
fristung des Gesetzes wurde in dem Gesetz zu Korrektu-
ren in der Sozialversicherung und zur Sicherung von
Arbeitnehmerrechten vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3893) aufgehoben.
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Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz sind alle Fir-
men, die im Inland überwiegend Bauleistungen i. S. von
§ 211 Abs. 1 SGB III erbringen, unabhängig von ihrem
Sitz im Ausland oder Inland verpflichtet, die in § 1 Abs. 1
S. 1 und 2 AEntG vorgegebenen Arbeitsbedingungen 
(Arbeitsentgelt, Urlaub und Urlaubskassenverfahren) ein-
zuhalten. Soweit tarifvertragliche Regelungen des Bau-
gewerbes oder der Seeschifffahrtsassistenz über Entgelt
und Urlaub allgemein verbindlich sind oder durch Rechts-
verordnung (eingefügt durch das Gesetz zu Korrekturen
in der Sozialversicherung und zur Sicherung von Arbeit-
nehmerrechten vom 19. Dezember 1998) auf nicht tarif-
gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstreckt wer-
den und somit von deutschen Arbeitgebern zwingend
einzuhalten sind, werden sie auch auf ausländische Ar-
beitgeber und ihre im Inland beschäftigten Arbeitnehmer
ausgedehnt. Im Bereich der zulässigen Arbeitnehmer-
überlassung im Baunebengewerbe wird auch der Verlei-
her verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer den vorgeschrie-
benen Mindestlohn zu zahlen, wenn dieser beim Entleiher
mit Tätigkeiten beschäftigt wird, die von einem Mindest-
lohntarifvertrag erfasst werden. Nach einer Neufassung
des § 1 Abs. 1 Satz 1 AEntG durch das Gesetz zu Korrek-
turen in der Sozialversicherung und zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3893) kann die zwingende Wirkung der Mindestent-
gelte nicht nur die unterste Lohngruppe, sondern auch
höhere Lohngruppen umfassen.

Ebenfalls durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozial-
versicherung und zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten
wurde geregelt, dass die Werkvertragsarbeitgeber und
Werkvertragsarbeitnehmer, die aufgrund der Regierungs-
vereinbarungen in Deutschland arbeiten, zum 1. Januar
1999 in das Urlaubskassenverfahren der deutschen 
Bauwirtschaft einbezogen werden. Diese Einbeziehung
der Werkvertragsarbeitgeber aus den mittel- und osteu-
ropäischen Staaten hat zu Schwierigkeiten geführt, da
diese Kosten nicht in die Kalkulation der Kosten der
Werkverträge eingeflossen waren. Eine große Zahl von
Werkvertragsarbeitgebern hat daher bei der Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft eine Befreiung
vom Urlaubskassenverfahren beantragt. Da in diesen
Staaten solche Befreiungen nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nicht möglich waren, wurden die Anträ-
ge abgelehnt. Die Bundesanstalt für Arbeit fordert von den
Werkvertragsarbeitgebern im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens für die Werkverträge eine Erklärung 
ihrer Bereitschaft, Beiträge an die Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft zu zahlen. Da
aber nach wie vor viele Werkvertragsarbeitgeber der Auf-
fassung sind, dass die Einbeziehung in das Urlaubskas-
senverfahren rechtswidrig sei, erfolgen die Zahlungen
teilweise nur unter Vorbehalt.

Neben den allgemein-rechtlichen Urlaubsvorschriften
findet auch das in allgemeinverbindlichen Tarifverträgen
des Baugewerbes enthaltene Urlaubskassenverfahren auf
die Bauarbeitgeber Anwendung. Eine Einbeziehung 
in das Urlaubskassenverfahren ist allerdings nicht mög-
lich, soweit hierdurch der ausländische Arbeitgeber zu

Doppelzahlungen verpflichtet würde, so z. B., wenn er be-
reits im Heimatland in ein vergleichbares Urlaubskassen-
system einbezogen ist. Zur Vermeidung von Doppel-
belastungen hat die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft bereits mit vergleichbaren Urlaubskassen
aus anderen Staaten, z. B. aus Frankreich, Vereinbarungen
abgeschlossen, die die Befreiung der jeweiligen Mitglie-
der (Arbeitgeber) von der Beitragspflicht vorsehen.

Nach § 2 AEntG sind für die Prüfungen der Arbeitsbe-
dingungen nach § 1 AEntG die Bundesanstalt für Arbeit
und die Hauptzollämter zuständig. Damit den Behörden
eine wirksame Kontrolle möglich ist, erhält das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz mehrere Mitwirkungspflichten
für die Arbeitgeber. Da erste Erfahrungen bei der Durch-
führung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes Schwierig-
keiten bei der Kontrolle ergaben, wurden diese Pflichten
im Rahmen des Ersten Gesetzes zur Änderung des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch vom 16. Dezember 1997
(BGBl. I S. 2970) nochmals erweitert.

Nach § 2 Abs. 2a AEntG müssen in- und ausländische 
Arbeitgeber, die aufgrund eines für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifvertrages nach dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz zur Zahlung des Mindestlohns verpflichtet sind,
Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit des 
Arbeitnehmers aufzeichnen. Die für die Überprüfung er-
forderlichen Unterlagen (z. B. Arbeitsverträge, Lohn-
nachweise) sind in deutscher Sprache, auf Verlangen der
Prüfbehörde auch auf der Baustelle, bereitzuhalten. Die
Aufbewahrungsfrist beträgt zwei Jahre. 

Arbeitgeber aus dem Ausland sind zusätzlich verpflichtet,
vor Beginn jeder Bauleistung eine schriftliche Anmel-
dung in deutscher Sprache bei dem für den Ort der Bau-
leistung zuständigen Landesarbeitsamt vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben enthält (§ 3
AEntG). Seit dem 1. Januar 1998 müssen die ausländi-
schen Unternehmen auch den Ort, an dem die Unterlagen
im Inland bereitgehalten werden, den verantwortlich Han-
delnden sowie einen Zustellungsbevollmächtigten ange-
ben. Die Verleihunternehmen haben insbesondere die
Ausdehnung der Meldepflichten auf die Verleiher kriti-
siert, weil den Verleihern oft der Einsatzort des Leihar-
beitnehmers nicht bekannt sei.

Nach § 1a AEntG, der durch das Gesetz zu Korrekturen in
der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitneh-
merrechte vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3893) ein-
gefügt wurde, haftet ein Unternehmer, der einen anderen
Unternehmer mit Bauleistungen beauftragt, für die
Entgeltansprüche der Arbeitnehmer und die Beiträge zu
den gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertrags-
parteien im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes.
Er kann wie ein selbstschuldnerischer Bürge für diese
Forderungen gegen den Arbeitgeber in Anspruch genom-
men werden. Diese Durchgriffshaftung stellt ein wirksa-
mes Instrument zur Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung dar. Ein Unternehmer, der auf diese Weise zu
Zahlungen herangezogen werden kann, wird eher 
darauf achten, einen zuverlässigen Nachunternehmer zu
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beauftragen. Auf diese Weise werden die Selbstreini-
gungskräfte des Marktes gestärkt. Statistische Angaben zu
dem Ausmaß, in dem die Hauptunternehmer tatsächlich
zur Haftung herangezogen wurden, können nicht gemacht
werden, da die Haftung ausschließlich zivilrechtliche Be-
deutung hat. Der Bundesanstalt für Arbeit wird nicht be-
kannt, wann und ob ein Arbeitnehmer den Hauptun-
ternehmer seines Arbeitgebers möglicherweise auf
Zahlung des Mindestlohns in Anspruch nimmt. 

1. Umfang und Entwicklung

Das am 1. März 1996 in Kraft getretene Arbeitnehmer-
Entsendegesetz war bis zum 31. Dezember 1996 nur ein-
geschränkt anwendbar, da zunächst kein allgemeinver-
bindlich erklärter Tarifvertrag zur Regelung eines
Mindestlohns vorlag. Prüfungen konnten nur hinsichtlich
der Meldepflichten und der für allgemeinverbindlich er-
klärten Urlaubsbestimmungen erfolgen. Mit Inkrafttreten
der Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Tarifvertra-
ges zur Regelung eines Mindestlohns im Baugewerbe und
des Tarifvertrages über das Urlaubskassenverfahren im
Baugewerbe ab dem 1. Januar 1997 konnte ab diesem Zeit-
punkt die Zahlung des Mindestlohnes und die Abführung
von Beiträgen an die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse
der Bauwirtschaft überprüft werden. Später sind noch
weitere allgemeinverbindliche Mindestlohntarifverträge
im Elektrohandwerk und Dachdeckerhandwerk abge-
schlossen worden, deren Einhaltung ebenfalls im Rahmen
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes überprüft wird.

a) Prüfungen

Die Bundesanstalt für Arbeit hat seit Ende 1996 den
Schwerpunkt ihrer Prüftätigkeit auf den Baubereich und
hier auf das Arbeitnehmer-Entsendegesetz gelegt. Paral-
lel zur Bundesanstalt für Arbeit sind die Hauptzollämter
mit ähnlicher Schwerpunktsetzung tätig. 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat die geringe Zahl der 
beschränkten Prüfungen für das Jahr 1996 (vgl. IV C 1)
nicht gesondert erfasst. 1997 führte die Bundesanstalt für
Arbeit 66 546 Prüfungen nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz durch, dabei 257 451 Prüfungen von Ge-
schäftsunterlagen. 1998 wurden 66 915 Prüfungen durch-
geführt. Dabei wurden 336 370 Personenbefragungen und
Prüfungen von Geschäftsunterlagen nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz vorgenommen. 1999 stieg die Zahl
der vorgenommen Prüfungen nochmals auf 67 758 Prü-
fungen (352 245 Personenbefragungen und Prüfungen
von Geschäftsunterlagen). Neben der Bundesanstalt für
Arbeit prüfen auch die Hauptzollämter in diesem Bereich.
Die Hauptzollämter haben im Jahr 1997 die Zahl der Prü-
fungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz noch
nicht erfasst. Im Jahr 1998 haben sie 230 278 Personen-
prüfungen und 262 580 Geschäftsprüfungen durchge-
führt. Im Jahr 1999 sank die Zahl auf 225 758 Personen-
prüfungen und 234 518 Geschäftsprüfungen. 

Die seit Inkrafttreten des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
erfolgten gesetzlichen Änderungen haben sich positiv auf
die Prüfungen ausgewirkt. So hat die Verpflichtung von
Arbeitgebern mit Sitz im Ausland, Lohnunterlagen in
deutscher Sprache bereitzuhalten, den Aufbewahrungsort
der Unterlagen anzugeben, die Erweiterung der Melde-
pflichten sowie die Konkretisierung der Aufzeich-
nungspflichten zu einer wesentlichen Erleichterung der
Prüfungen geführt. Allerdings werden diese Verpflich-
tungen von vielen Arbeitgebern nicht eingehalten. Gera-
de die Prüfungen bei ausländischen Arbeitgebern gestal-
ten sich oft schwierig und arbeitsaufwendig, z. B. durch
Verständigungsprobleme mit den Arbeitnehmern oder
dem Umstand, dass viele Unterlagen entgegen der recht-
lichen Verpflichtung nicht in deutscher Sprache vorliegen.

b) Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz werden sowohl von der Bundesanstalt für Arbeit
wie auch den Hauptzollämtern geahndet (§ 5 Abs. 4
AEntG).

Die Schwerpunkte der Ahndungen lagen zunächst bei den
Meldeverstößen. Mit zunehmender Geltungsdauer des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes hat sich eine Verlage-
rung hin zu den Mindestlohnverstößen ergeben. 

Die Ordnungswidrigkeitenvorschriften wurden durch das
Erste Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2970) ver-
schärft. Zum einen wurde der Verschuldensmaßstab bei
der Hauptunternehmerverantwortlichkeit nach § 5 Abs. 2
AEntG verschärft. Voraussetzung für die Erfüllung des
Tatbestandes ist seit dem 1. Januar 1998 nicht mehr eine
leichtfertiges Verhalten, sondern nur noch ein fahrlässiges
Verhalten. Zum anderen wurde der Bußgeldrahmen bei
Nichtgewährung der vorgeschriebenen Arbeitsbedingun-
gen (Mindestlohn, Urlaubskassenbeiträge) sowie für Ver-
stöße des Hauptunternehmers nach § 5 Abs. 2 AEntG von
100 000 DM auf 500 000 DM erhöht. Der Bußgeldrahmen
wurde durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialver-
sicherung und zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten
vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3843) mit Inkraft-
treten zum 1. Januar 1999 nochmals von 500 000 DM auf
eine Million DM erhöht. Gleichzeitig wurde der Bußgeld-
rahmen für Meldeverstöße u. ä. von 30 000 DM auf
50 000 DM angehoben. 

Die Ahndungen im Bereich des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes wurden für 1996 von der Bundesanstalt für Ar-
beit nicht gesondert ausgewiesen (vgl. IV, C, 1a). Im Jahr
1997 wurden von der Bundesanstalt für Arbeit wegen
Verstößen gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
Verwarnungsgelder und Geldbußen in Höhe von insge-
samt 28,6 Mio. DM festgesetzt. 1998 stieg diese 
Summe erheblich an auf insgesamt 68,8 Mio. DM.
50,83 Mio. DM davon entfielen auf Verwarnungsgelder
und Geldbußen wegen Mindestentgeltverstößen. Die
Geldbußen und Verwarnungsgelder wurden in 9 896 Ver-
fahren festgesetzt. In 1998 waren 21 044 Verfahren ein-
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geleitet worden. Davon wurden 4 323 Verfahren einge-
stellt, weil entweder die Ermittlungen ergaben, dass kei-
ne Ordnungswidrigkeit vorlag, die Ordnungswidrigkeit
bereits verjährt war oder die Bundesanstalt für Arbeit von
der Verfolgung nach pflichtgemäßem Ermessen
(§ 47 OWiG) absah. 1 914 Verfahren wurden durch eine
Verwarnung ohne Verwarnungsgeld abgeschlossen. In
3 455 Fällen legten die Arbeitgeber Einspruch gegen die
Entscheidung der Bundesanstalt für Arbeit ein. Die
Einspruchsquote lag damit bezogen auf die Verfahren, in
denen Buß- oder Verwarnungsgelder festgesetzt worden
waren, bei 34,9 Prozent. Eine solche hohe Einspruchs-
quote bedeutet für die Bundesanstalt für Arbeit einen 
erheblichen Arbeitsaufwand, der ihre Möglichkeiten, die
Prüfungsaktivitäten vor Ort zu erhöhen, begrenzt.

1999 wurden 19 358 Verfahren wegen Verstößen gegen
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz eingeleitet. Auch 1999
wurden die meisten Verfahren, nämlich 9 352 Verfahren,
wegen Verstößen gegen die Mindestentgeltvorschriften
eingeleitet. 4 832 Verfahren wurden eingestellt. Ver-
warnungen ohne Verwarnungsgeld wurden in 2 964 Ver-
fahren ausgesprochen. Geldbußen und Verwarnungsgel-
der wurden in 10 445 Verfahren festgesetzt, eine
Steigerung gegenüber 1998 von 549 Verfahren. Die 
Summe der festgesetzten Verwarnungsgelder und Geld-
bußen erreichte einen Höchststand von insgesamt
77,61 Mio. DM. Auch die Zahl der Einsprüche stieg auf
4 583 Verfahren an. Damit blieb die Einspruchsquote un-
verändert hoch.

Zusätzlich zu den von der Bundesanstalt für Arbeit fest-
gestellten Verstößen gegen das Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz hat die Zollverwaltung in den Jahren 1997 bis 1999
12 605 Verstöße festgestellt (8 885 Mindestlohnverstöße,
3 720 Verstöße wegen nicht gezahlter Urlaubskassen-
beiträge). Dabei wurden 1998 allein wegen Mindestlohn-
unterschreitungen Bußgelder und Verfallbescheide in
Höhe von 5 615 008 DM und 1999 in Höhe von
9 219 224 DM festgesetzt.

Die bußgeldrechtliche Verfolgung von Mindestlohnver-
stößen ist in der Praxis problematisch, wenn die aus-
ländischen Arbeitgeber keine Niederlassung in Deutsch-
land haben. Die Zahlung von Bußgeldern bleibt häufig
aus, weil den ausländischen Arbeitgebern bewusst ist,
dass die deutschen Behörden ihre Forderungen in der Re-
gel im Ausland nicht vollstrecken können. So wurden
z. B. vom Hauptzollamt Neubrandenburg im Jahr 1999
sechs Bußgeldbescheide in Höhe von 32 953 DM festge-
setzt, jedoch nur 2 643,49 DM vereinnahmt. 

Die Einbeziehung der Werkvertragsarbeitnehmer aus den
mittel- und osteuropäischen Staaten in das Urlaubskas-
senverfahren ab dem 1. Januar 1999 hat zu einem Anstieg
der Ordnungswidrigkeitenverfahren in diesem Bereich
geführt. Für zivilrechtliche Streitigkeiten über die
Beitragspflicht zum Urlaubskassenverfahren der Urlaubs-
und Lohnausgleichskasse ist das Arbeitsgericht Wiesba-
den zuständig. Das Arbeitsgericht Wiesbaden vertritt die
Ansicht, dass das Arbeitnehmer-Entsendegesetz gegen

Europarecht verstößt und hat zur Klärung der Rechtsfrage
den EuGH angerufen. Der Vorlagebeschluss hat dazu 
geführt, dass die Einspruchsquote bei Bußgeldbescheiden
wegen Nichtabführung von Urlaubskassenbeiträgen stark
gestiegen ist. Amts- und Landgerichte, die über die 
Einsprüche im Ordnungswidrigkeitenverfahren zu ent-
scheiden haben, reagierten unterschiedlich. Zum Teil
wurden die Bußgeldbescheide bestätigt, zum Teil die Ver-
fahren ausgesetzt oder eingestellt. Mit Beschluss vom
27. April 2000 hat das Bayerische Oberste Landgericht
entschieden, dass die einschlägigen Bestimmungen des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes nicht gegen das Ge-
meinschaftsrecht verstoßen (Az. 3 ObOWi 16/2000). In 
einem Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts vom
10. April 2000 (16 Sa 1858/00) ist entschieden worden,
dass zumindest die Einbeziehung der Werkvertrags-
unternehmen aus MOE-Staaten in das Urlaubskassenver-
fahren zulässig ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

2. Besondere Begehungsweisen

Der Nachweis von Verstößen gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz ist für die Verfolgungsbehörden immer
schwerer zu erbringen, da die von den Unternehmen bei
den Prüfungen vorgelegten Unterlagen oft so manipuliert
werden, sodass der Eindruck entsteht, die gesetzlichen
Vorschriften seien eingehalten worden. Die Arbeitneh-
mer bestätigen aus Angst um ihren Arbeitsplatz oftmals die
unrichtigen Angaben. Nur durch sehr arbeits- und zeitin-
tensive Ermittlungen kann der Beweis von Verstößen ge-
gen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz erbracht werden.

Die Manipulationen erfolgen dabei auf verschiedene Ar-
ten. Häufig werden Stundenaufzeichnungen gefälscht.
Nach den aufgezeichneten Stunden entspricht der Lohn
dann den Mindestlohnvorschriften. Tatsächlich haben die
Arbeitnehmer aber wesentlich mehr Stunden gearbeitet,
ohne mehr Lohn erhalten zu haben. Daraus ergibt sich
rechnerisch ein niedrigerer Stundenlohn und ein Verstoß
gegen die Mindestlohnvorschriften. Häufig werden dop-
pelte Lohnlisten geführt. Eine Lohnliste entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben und wird den Prüfern im Falle einer
Prüfung vorgelegt. Die andere Lohnliste enthält die
tatsächlich gezahlten niedrigeren Löhne. Die ausländi-
schen Arbeitnehmer werden oft verpflichtet, zwei Ar-
beitsverträge zu unterschreiben. Der Vertrag, der den
tatsächlichen, unter dem Mindestlohn liegenden Lohn
enthält, verbleibt im Heimatland, während der unrichtige
Vertrag, der den gesetzeskonformen Mindestlohn aus-
weist, in Deutschland bei Prüfungen vorgelegt wird. Ein
anderer Weg den Mindestlohn zu umgehen ist, die Ar-
beitnehmer zu verpflichten, unentgeltlich im Heimatland
den Differenzbetrag zwischen dem in Deutschland ge-
zahlten Mindestlohn und dem tatsächlich vereinbarten
niedrigeren Lohn zu erarbeiten.

Auch Auszahlungsbelege und Überweisungsträger wer-
den gefälscht. Um die Zahlung des Mindestlohns vor-
zutäuschen, werden auch angebliche Lohnkürzungen 
als Ersatz- oder Ausgleichsleistungen für durch den
Arbeitnehmer beschädigte Werkzeuge oder Maschinen
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vorgetäuscht. Tatsächlich bestand ein solcher Ersatzan-
spruch zu keinem Zeitpunkt. Die Prüfbehörden stellen
bei Prüfungen auch immer wieder fest, dass Übersetzun-
gen von Unterlagen mit den Originalunterlagen nicht
übereinstimmen.

Wenn die Prüfer die Arbeitnehmer danach befragen, wel-
chen Lohn sie erhalten haben, bestätigen diese oft die 
korrekte Zahlung des Mindestlohns. Welche Lohnhöhe sie
im Falle einer Prüfung anzugeben haben, hat ihnen der 
Arbeitgeber im Vorfeld vorgegeben. Die Gehaltslisten
werden von den Arbeitnehmern oft blanko unterzeichnet,
bevor die Löhne eingetragen sind, oder die Lohn-
eintragungen sind mit Bleistift erfolgt und werden später
geändert. 

Zum Mindestlohn werden auch oft Zulagen hinzugerech-
net, die nach dem Gesetz nicht berücksichtigt werden
können.

Nach der jüngeren Rechtsprechung besteht im Bereich des
Mindestlohns schon dann ein Straftatverdacht auf Lohn-
wucher, wenn der Mindestlohn um mehr als ein Drittel
unterschritten wird. In solchen Fällen wird geprüft, ob 
die entsprechenden Verfahren an die Staatsanwaltschaft
abgegeben werden können, damit sie als Straftat verfolgt
werden.

Um die Zahlung von Urlaubskassenbeiträgen zu vermei-
den, nutzen die Firmen ebenfalls verschiedene Umge-
hungsmethoden. Ein Unternehmen hat z. B. Arbeitnehmer
auf Baustellen als Praktikanten deklariert, die nicht bei-
tragspflichtig seien. Die Hauptzollämter veranlassten bei
dem bundesweit tätigen Unternehmen Prüfungen im ge-
samten Bundesgebiet. Die Urlaubs- und Lohnausgleichs-
kasse der Bauwirtschaft stellte aufgrund dieser Prüfungen
fest, dass für die Betroffenen noch Urlaubskassenbeiträge
in Höhe von 163 000 DM fällig waren.

3. Schwerpunkte

a) Regionale Schwerpunkte 

Regionale Schwerpunkte ergaben sich in Ballungszen-
tren. Besonders hervorzuheben waren hier Hamburg,
Hannover, Köln, Frankfurter Rhein-Main Flughafen, 
ICE Neubaustrecke Köln-Frankfurt, Nürnberg, München
und Berlin. Außerdem lässt sich feststellen, dass bei 
deutschen Arbeitgebern eine Mindestlohnunterschreitung
besonders häufig in den neuen Bundesländern festgestellt
werden konnte. Hier wird in Folge der schlechten 
wirtschaftlichen Lage von manchen Arbeitnehmern eine
Unterschreitung des Mindestlohns bewusst hingenom-
men.

b) Herkunftsländer

Bei den Herkunftsländern lag der Schwerpunkt bei den
mittel- und osteuropäischen Staaten (insbesondere Polen,
Ungarn und der Türkei) sowie bei Portugal und Italien.

4. Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt

Ein grundsätzliches Ziel des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes ist es, für die Einhaltung gleicher Mindestar-
beitsbedingungen durch inländische und ausländische
Unternehmer auf deutschen Baustellen zu sorgen. Auf
diese Weise sollte fairer Wettbewerb zwischen den deut-
schen Arbeitgebern, die durch allgemeinverbindliche Ta-
rifverträge zur Zahlung bestimmter Mindestlöhne ver-
pflichtet sind und ausländischen Unternehmen, deren
Arbeitnehmer zu wesentlich geringeren Löhnen arbeiten,
geschaffen werden. Ohne das Gesetz wären die Unter-
nehmen und Arbeitnehmer in Deutschland einem Lohn-
dumping ausgesetzt, das letztendlich dazu geführt hätte,
dass sie entweder ihrerseits die tarifvertraglich verein-
barten Mindestarbeitsbedingungen nicht mehr einhalten
oder in ihrer Existenz bedroht wären. Ohne ein Eingrei-
fen des europäischen und des nationalen Gesetzgebers in
der Entsende-Richtlinie der EU und dem deutschen
AEntG wären die deutschen Sozialstandards auf längere
Sicht nicht zu halten gewesen.

Damit das AEntG sein Ziel erreichen kann, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Einhaltung der Min-
deststandards auch überprüft wird. Verstöße, durch die
sich Betroffene einen unfairen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen, müssen konsequent geahndet werden. Dies gilt
sowohl für ausländische Unternehmen wie auch für deut-
sche Unternehmen. Allein die Tatsache, dass in den neu-
en Bundesländern Arbeitnehmer zum Teil bereit sind, für
Löhne unterhalb des Mindestlohns zu arbeiten, weil ihre
Betriebe sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befin-
den, kann hieran nichts ändern. Diese Unternehmen ver-
schaffen sich gegenüber anderen Unternehmen einen ge-
setzeswidrigen Wettbewerbsvorteil. Kurzfristig wird so
einem Unternehmen möglicherweise wirtschaftlich ge-
holfen, dafür geraten aber andere Unternehmen, die sich
gesetzestreu verhalten, unter Druck. Dies führt auf lange
Sicht dazu, dass die Mindestarbeitsbedingungen nicht
aufrechterhalten werden können.

Die Intention des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, einen
fairen Wettbewerb zwischen deutschen und ausländi-
schen Unternehmen zu erreichen, wurde allerdings nur
teilweise erreicht. Wegen der fehlenden Vollstreckungs-
möglichkeiten in vielen ausländischen Staaten besteht tat-
sächlich eine Ungleichbehandlung zugunsten der auslän-
dischen Arbeitgeber.

D. Schwarzarbeit

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter „Schwarzar-
beit“ oft jede Form von illegaler Beschäftigung und die
Hinterziehung von Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen verstanden. Der juristische Begriff der
Schwarzarbeit wird durch das Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit bestimmt. Von diesem Begriff geht der
vorliegende Bericht aus.
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1. Begriff der Schwarzarbeit

Nach § 1 Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
werden drei verschiedene Begehungsformen der
Schwarzarbeit unterschieden. So handelt ordnungs-
widrig, wer Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem
Umfang erbringt, obwohl er seiner Mitteilungspflicht 
gegenüber einer Dienststelle der Bundesanstalt für 
Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-,
Unfall- oder Rentenversicherung oder einem Träger 
der Sozialhilfe nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch oder einer Meldepflicht nach
§ 8a Asylbewerberleistungsgesetz nicht nachgekommen
ist. Der zweite Tatbestand, der eine Ordnungswidrigkeit
nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
erfüllt, ist die Vornahme von Dienst- oder Werkleistungen
in erheblichem Umfang, ohne eine erforderliche Gewer-
beanmeldung vorzunehmen (§ 14 Gewerbeordnung) oder
ohne den Erwerb einer erforderlichen Reisegewerbekarte
(§ 55 Gewerbeordnung). Schließlich begeht eine Person
auch einen Verstoß gegen das Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, wenn sie Dienst- oder Werkleistungen in
erheblichem Umfang erbringt, oder ein Handwerk als ste-
hendes Gewerbe selbständig betreibt, ohne in der Hand-
werksrolle eingetragen zu sein (§ 1 der Handwerksord-
nung).

Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten können seit
dem 1. Januar 1998 mit einem Bußgeld bis zu 200 000 DM 
geahndet werden. Der Bußgeldrahmen wurde durch das
Erste Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze vom 16. Dezmber 1997 
– Erstes SGB III-Änderungsgesetz – (BGBl. I S. 2970)
von 100 000 DM auf 200 000 DM erhöht. Die Geldbuße
droht dabei sowohl dem Schwarzarbeiter selbst wie auch
seinem Auftraggeber.

2. Ausmaß der Schwarzarbeit

Noch weniger als bei anderen Formen der illegalen Be-
schäftigung kann das Ausmaß der Schwarzarbeit verläss-
lich geschätzt werden, da sich Schwarzarbeit vielfach im
privaten Bereich abspielt. Dieser Bereich ist besonders
wenig zugänglich, sodass keine Anhaltspunkte für eine se-
riöse Schätzung des Ausmaßes der Schwarzarbeit vorlie-
gen. Schätzungen von Wissenschaftlern, die gelegentlich
auch in der Presse veröffentlicht werden, beziehen sich
zwar dem Titel nach auf die Schwarzarbeit, tatsächlich
aber auf die illegale Beschäftigung und Schatten-
wirtschaft allgemein. Diese Schätzungen sind also, abge-
sehen davon, dass die Grundlage, auf denen solche Schät-
zungen ermittelt werden, oft wenig überzeugen, nicht
geeignet, um Aussagen über das Ausmaß der Schwarzar-
beit im Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit zu treffen. 

Nach Erkenntnissen des Bundesministeriums der Finan-
zen aus der Prüfungstätigkeit der Hauptzollämter liegt im
Bundesdurchschnitt das Verhältnis der aufgedeckten Ver-
stöße von Leistungsempfängern der Arbeitsämter und der
Sozialhilfeträger gegen die Meldepflicht nach § 60 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 SGB I bei 4 : 1. Leistungsempfänger der 
Arbeitsämter verstoßen danach häufiger gegen die 
Ordnungswidrigkeitenvorschrift des § 1 Abs. 1 Nr. 1
SchwarzArbG als Sozialhilfeempfänger.

Positiv hat sich die bereits im letzten Berichtszeitraum
vorgenommene Einführung des Tatbestandsmerkmals
„Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang“ in
§ 1 Abs. 1 SchwarzArbG ausgewirkt, da insoweit der Tat-
nachweis erheblich leichter zu erbringen ist, als bei dem
früheren Merkmal „erheblicher wirtschaftlicher Vorteil“.
Probleme bei der Festsetzung der Bußgeldhöhe bereitet 
allerdings nach wie vor die Ermittlung des wirtschaftli-
chen Vorteils. Nach Erfahrungen in Baden-Württemberg
erkennen Amtsgerichte gelegentlich selbst qualifizierte
Schätzungen des wirtschaftlichen Vorteils nicht an. Die
Ermittlung des konkreten wirtschaftlichen Vorteils verur-
sacht aber regelmäßig einen sehr hohen Zeit- und Sach-
aufwand. In Bayern wird daher vorgeschlagen, die Be-
messung des wirtschaftlichen Vorteils nach Pauschalen für
in bestimmten Branchen übliche durchschnittliche Ge-
winne zu ermöglichen.

a) Zahl der aufgedeckten Fälle

Für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen des
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind
grundsätzlich die Länder zuständig. Seit 1. Januar 1998
sind nach § 6 SchwarzArbG, der durch das Erste SGB III-
Änderungsgesetz eingefügt wurde, die jeweils zu-
ständigen Leistungsträger für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten, die durch die
Verletzung von Mitteilungspflichten begangen werden
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 2, soweit ein Zusammenhang mit 
einer Ordnungswidrigkeit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Schwarz-
ArbG besteht), zuständig. Die Geldbußen fließen in die
Kassen der Behörden, die den jeweiligen Bußgeldbe-
scheid erlassen haben.

Eine bundeseinheitliche Statistik über alle nach dem Ge-
setz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erlassenen Buß-
geldbescheide liegt nicht vor. Die meisten Bundesländer
führen jeweils Statistiken über die Ordnungswidrigkeiten
in ihrem Zuständigkeitsbereich. Allerdings sind die Kri-
terien der Statistiken nicht immer deckungsgleich, sodass
eine bundeseinheitliche Aussage sich nur schwer treffen
lässt. Genaue Angaben der Leistungsträger darüber, wie
viele Bußgelder nach §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 SchwarzArbG
verhängt wurden, liegen nicht vor.

Das Gewerbezentralregister, das der Generalbundesan-
walt beim Bundesgerichtshof (Dienststelle Bundeszen-
tralregister) führt, erfasst auf Grund der Meldungen der
Länder alle rechtkräftigen Bußgeldbescheide wegen
Schwarzarbeit ab 200 DM. Die Statistik zeigt, dass zwar
die Zahl der verhängten Bußgelder nach §§ 1, 2 Schwarz-
ArbG in den letzten Jahren ständig anstieg, 1999 aber wie-
der abgesunken ist. 1996 wurden 1 592 Bußgelder nach
§§ 1, 2 Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ver-
hängt (1 387 gegen Schwarzarbeiter und 205 gegen
Auftraggeber). Die Zahlen stiegen in den folgenden 
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Jahren stetig an und zwar 1997 auf 2 239 Bußgeld-
entscheidungen (1 952 gegen Schwarzarbeiter und 287
gegen Auftraggeber) und 1998 auf 2 774 Bußgeldent-
scheidungen (2 426 gegen Schwarzarbeiter und 348 gegen
Auftraggeber). 1999 wurden 1 861 Bußgelder über
200 DM gegen Schwarzarbeiter und 278 Bußgelder gegen
Auftraggeber von Schwarzarbeit verhängt. Damit ist das
Niveau auf den Stand vor 1997 zurückgefallen.

Anders als die statistischen Zahlen des Bundeszentralre-
gisters erfassen die Statistiken der Länder neben den Ord-
nungswidrigkeitenverfahren nach §§ 1, 2 SchwarzArbG
auch die Ordnungswidrigkeiten nach § 4 SchwarzArbG.
Nach dieser Vorschrift handelt ordnungswidrig, wer für
die selbständige Erbringung handwerklicher Dienst- oder
Werkleistungen durch eine Anzeige in Zeitungen, Zeit-
schriften oder andere Medien oder auf andere Weise
wirbt, ohne pflichtgemäß in die Handwerksrolle einge-
tragen zu sein. Der Bußgeldrahmen von § 4 Abs. 2
SchwarzArbG wurde durch das Erste SGB III-Ände-
rungsgesetz zum 1. Januar 1998 von 10 000 DM auf
50 000 DM angehoben. 

Soweit bekannt lauten die statistischen Zahlen der Länder
für den Berichtszeitraum wie folgt: 

– In Baden-Württemberg wurden 1996 444 (289 Be-
scheide wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 
55 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG und 100 Be-
scheide nach § 4 SchwarzArbG), 1997 532 (307 Be-
scheide wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 
111 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG und 114 Be-
scheide nach § 4 SchwarzArbG), 1998 462 (294 Be-
scheide wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG,
96 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG und 72 Be-
scheide nach § 4 SchwarzArbG) und 1999 
586 (394 Bescheide wegen Verstößen nach § 1
SchwarzArbG, 79 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 113 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) Bußgeld-
bescheide wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit verhängt. Die Buß-
geldhöhe betrug insgesamt 1996 4,42 Mio. DM, 
1997 4,23 Mio. DM, 1998 4,01 Mio. DM und 1999
7,5 Mio. DM.

– In Bayern wurden 1996 503 (391 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 102 Bescheide
nach § 2 SchwarzArbG und 10 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1997 615 (467 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 130 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 18 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1998 455 (343 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 94 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 18 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl 
von 4,27 Mio. DM, 1997 4,75 Mio. DM und 1998
3,7 Mio. DM. 

– In Berlin wurden 1996 58 (37 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 1 Bescheid nach § 2
SchwarzArbG und 20 Bescheide nach § 4 Schwarz-

ArbG), 1997 43 (26 Bescheide wegen Verstößen nach
§ 1 SchwarzArbG, 4 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 13 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG), 1998 
52 (35 Bescheide wegen Verstößen nach § 1 
SchwarzArbG, 11 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 6 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) und 1999 
61 (43 Bescheide wegen Verstößen nach § 1
SchwarzArbG, 6 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 12 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) Buß-
geldbescheide festgesetzt. Die Bußgeldhöhe insge-
samt erreichte 1996 die Zahl von 893 022 DM, 1997
445 350 DM, 1998 649 072 DM und 1999
998 489 DM. 

– In Brandenburg wurden 1996 100 (39 Bescheide we-
gen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 5 Bescheide
nach § 2 SchwarzArbG und 56 Bescheide nach 
§ 4 SchwarzArbG), 1997 230 (47 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 16 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 167 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1998 284 (53 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 11 Bescheide 
nach § 2 SchwarzArbG und 220 Bescheide nach 
§ 4 SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt.
Die Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die 
Zahl von 293 927 DM, 1997 363 927 DM und 1998
453 452 DM. 

– In Hamburg wurden 1996 50 (30 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 1 Bescheid nach 
§ 2 SchwarzArbG und 19 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1997 84 (43 Bescheide wegen 
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 6 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 35 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG), 1998 212 (119 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 31 Bescheide nach § 2
SchwarzArbG und 62 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) und 1999 213 (147 Bescheide 
wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 15 Beschei-
de nach § 2 SchwarzArbG und 51 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt betrug 1996 152 771 DM,
1997 184 277 DM, 1998 868 805 DM und 1999
1 222 104 DM. 

– In Hessen wurden 1996 40 (3 Bescheide wegen 
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 0 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 37 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1997 40 (24 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 1 Bescheid nach 
§ 2 SchwarzArbG und 15 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1998 77 (44 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 0 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 33 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
52 150 DM, 1997 268 550 DM und 1998 390 550 DM. 

– In Mecklenburg-Vorpommern wurden 1997 119 
(60 Bescheide wegen Verstößen nach § 1 
SchwarzArbG, 15 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 44 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG), 1998 
185 (55 Bescheide wegen Verstößen nach § 1
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SchwarzArbG, 22 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 108 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) und 1999 
273 (120 Bescheide wegen Verstößen nach § 1
SchwarzArbG, 25 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 128 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) Bußgeld-
bescheide festgesetzt. Die Bußgeldhöhe insgesamt 
erreichte 1997 die Zahl von 429 643 DM, 1998
843 227 DM und 1999 1 158 934 DM.

– In Niedersachsen wurden 1996 503 (162 Bescheide
wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 45 Beschei-
de nach § 2 SchwarzArbG und 296 Bescheide nach 
§ 4 SchwarzArbG), 1998 736 (328 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 101 Bescheide
nach § 2 SchwarzArbG und 307 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1999 778 (371 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 86 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 321 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Für
1997 liegen keine statistischen Angaben vor. Die Buß-
geldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
1 299 617 DM, 1998 3 287 579 DM und 1999
3 877 476 DM.

– In Nordrhein-Westfalen wurden 1996 1 549 (873 Be-
scheide wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 
185 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG und 491 Be-
scheide nach § 4 SchwarzArbG), 1997 1 866 (1 006
Bescheide wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG,
213 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG und 647 Be-
scheide nach § 4 SchwarzArbG) und 1998 1 953
(1 132 Bescheide wegen Verstößen nach § 1 
SchwarzArbG, 239 Bescheide nach § 2 SchwarzArbG
und 582 Bescheide nach § 4 SchwarzArbG) Bußgeld-
bescheide festgesetzt. Die Bußgeldhöhe insgesamt 
erreichte 1996 die Zahl von 7,3 Mio. DM, 1997 
12,9 Mio. DM und 1998 16 Mio. DM.

– In Rheinland-Pfalz wurden 1996 93, 1997 119, 1998
145 und 1999 151 Bußgeldbescheide nach dem Gesetz
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit festgesetzt. An-
gaben, wie die Zahlen sich auf die einzelnen Ord-
nungswidirgkeitentatbestände verteilen, liegen nicht
vor. Die Bußgeldhöhe einschließlich der wegen Ver-
stößen gegen die Handwerksordnung verhängten
Geldbußen erreichte insgesamt 1996 die Zahl von
652 450 DM, 1997 1 007 314 DM, 1998 951 385 DM
und 1999 1 027 832 DM.

– Im Saarland wurden 1996 22 (15 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 7 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 0 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG), 1997 17 (15 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 2 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 0 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) 1998 60 (46 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 13 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 1 Bescheide nach § 4 
Schwarz-ArbG) und 1999 76 (60 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 13 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 3 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
60 600 DM, 1997 216 100 DM, 1998 344 275 DM
und 1999 259 268 DM.

– In Sachsen wurden 1996 87 (58 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 29 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 0 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG), 1997 219 (163 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 56 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 2 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1998 355 (152 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 42 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 161 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1999 381 (135 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 32 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 214 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
744 600 DM, 1997 886 514 DM, 1998 1 024 332 DM
und 1999 554 522 DM.

– In Sachsen-Anhalt wurden 1996 115 (54 Bescheide
wegen Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 8 Beschei-
de nach § 2 SchwarzArbG und 53 Bescheide nach 
§ 4 SchwarzArbG), 1997 96 (55 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 2 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 39 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1998 151 (72 Bescheide wegen Ver-
stößen nach § 1 SchwarzArbG, 14 Bescheide nach 
§ 2 SchwarzArbG und 65 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1999 288 (179 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 21 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 88 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
114 065 DM, 1997 131 387 DM, 1998 211 523 DM
und 1999 232 358 DM.

– In Schleswig-Holstein wurden 1996 103 (keine 
Angaben), 1997 171 (48 Bescheide wegen Verstößen
nach § 1 SchwarzArbG, 19 Bescheide nach § 2
SchwarzArbG und 104 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) und 1998 316 (108 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 43 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 165 Bescheide nach § 4 
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl 
von 156 279 DM, 1997 374 198 DM und 1998
507 508 DM.

– In Thüringen wurden 1996 18 (5 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 3 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 10 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG), 1997 131 (13 Bescheide wegen 
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 4 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 114 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) und 1998 274 (40 Bescheide wegen
Verstößen nach § 1 SchwarzArbG, 20 Bescheide nach
§ 2 SchwarzArbG und 214 Bescheide nach § 4
SchwarzArbG) Bußgeldbescheide festgesetzt. Die
Bußgeldhöhe insgesamt erreichte 1996 die Zahl von
51 900 DM, 1997 264 747 DM und 1998 376 670 DM.

Die Statistiken der Länder zeigen, dass in den meisten
Ländern die Zahl der Bußgeldentscheidungen und die
Summe der insgesamt verhängten Geldbußen in den 
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letzten Jahren zugenommen hat. Die trotzdem noch rela-
tiv niedrige Zahl der verhängten Bußgelder lässt sich zum
Teil daraus erklären, dass die Gemeinden, denen die Län-
der die Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit übertragen haben, nur verhältnismäßig we-
nig Personal für die Bewältigung dieser Aufgabe einset-
zen. In Baden-Württemberg setzen z. B. die für die
Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständigen unteren 
Verwaltungsbehörden nach eigenen Angaben durch-
schnittlich nur 0,16 Mitarbeiter ein. Lediglich die Lan-
deshauptstadt Stuttgart setzt mehr als einen Mitarbeiter,
nämlich 2,3 Stellen ein. In den Gebieten, in denen mehr
Personal eingesetzt wird, steigt die Zahl der verhängten
Bußgelder auch stark an, so werden z. B. in Stuttgart rund
ein Drittel aller Schwarzarbeitsverfahren in Baden-Würt-
temberg aufgegriffen. 

Auffallend ist auch die in vielen Ländern relativ wenigen
Bußgeldentscheidungen gegen Auftraggeber von
Schwarzarbeit. 

Aus den Berichten der Länder ergibt sich, dass die Leis-
tungsträger, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SchwarzArbG 
zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 SchwarzArbG zuständig wären, nur selten Bußgel-
der verhängen. Beispielhaft sei hier die Landes-
versicherungsanstalt Schleswig-Holstein erwähnt, die in
ihrer Stellungnahme darauf hinweist, dass ein rück-
wirkender Rentenentzug bzw. -minderung in diesen 
Fällen für die Betroffenen bereits eine erhebliche 
finanzielle Einbuße bedeute, sodass bisher stets von 
der Durchführung eines weiteren Ordnungswidrig-
keitenverfahrens und der Ahndung des Verstoßes 
gegen die Mitteilungspflichten durch eine Geldbuße 
abgesehen wurde. Eine Geldbuße sei unter Hinweis auf 
die Verhältnismäßigkeit bisher auch nicht zwingend 
angezeigt gewesen. Auch haben Rentenversiche-
rungsträger bisher noch keine Verfahrensregelung zur
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach
§ 1 Abs. 1 SchwarzArbG festgelegt.

Durch die Dienststellen des Bundes erfolgten ebenfalls nur
vereinzelt Ahndungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 SchwarzArbG.
Nach Auskunft der Bundesanstalt für Arbeit ist die gerin-
ge Anzahl u. a. darauf zurückzuführen, dass bei vorsätzli-
chem Handeln Straftatbestände wie Betrug, Vorenthalten
von Sozialversicherungsbeiträgen oder Verstößen gegen
die Abgabenordnung in Tateinheit vorliegen und die Ahn-
dung deshalb vorrangig nach den für diese Verstöße
maßgeblichen Bestimmungen erfolgt. 

b) Höhe der einzelnen Geldbußen

Aussagen über die Höhe der einzelnen Geldbußen lassen
sich anhand der Statistik des Gewerbezentralregisters 
machen. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass
die Bußgelder unter 200 DM von dieser Statistik nicht 
erfasst werden. 1996 verteilten sich die wegen Schwarz-
arbeit verhängten Bußgeldentscheidungen wie folgt: 
50 Bußgeldentscheidungen ergingen in einer Höhe zwi-
schen 200 und 300 DM, 456 in einer Höhe von 301 bis

1 000 DM, 632 in einer Höhe von 1 001 bis 5 000 DM, 365
in einer Höhe von 5 001 bis 20 000 DM, 76 in einer Höhe
von 20 001 bis 50 000 DM und 13 über 50 000 DM. 1997
verteilten sich die Bußgeldentscheidungen wegen
Schwarzarbeit wie folgt: in einer Höhe zwischen 200 und
300 DM 67, in einer Höhe von 301 bis 1 000 DM 617, in
einer Höhe von 1 001 bis 5 000 DM 904, in einer Höhe von
5 001 bis 20 000 DM 517, in einer Höhe von 20 001 bis
50 000 DM 111 und über 50 000 DM 23 Bußgeldent-
scheidungen. 1998 wurden in einer Höhe zwischen 200
und 300 DM 85, in einer Höhe von 301 bis 1 000 DM 653,
in einer Höhe von 1 001 bis 5 000 DM 1 120, in einer Höhe
von 5 001 bis 20 000 DM 718, in einer Höhe von 20 001
bis 50 000 DM 159 und über 50 000 DM 39 Bußgeldent-
scheidungen getroffen. 1999 wurden Bußgelder in einer
Höhe zwischen 200 und 300 DM in 75 Fällen, in Höhe von
301 bis 1 000 DM in 512 Fällen, in Höhe von 1 001 bis
5 000 DM in 900 Fällen, in Höhe von 5001 bis 20 000 DM
in 520 Fällen, in Höhe von 20 001 bis 50 000 DM in 
102 Fällen und über 50 000 DM in 30 Fällen verhängt. Die
Höhe der Geldbußen gegen Schwarzarbeiter und Auf-
traggeber unterschied sich dabei wenig. In beiden Fällen
wurden die meisten Geldbußen in dem Bereich zwischen
1 001 bis 5 000 DM festgesetzt. Relativ wenig Bußgeld-
entscheidungen wurden unter 300 DM und über
20 000 DM ausgesprochen.

Die Finanzbehörden von Baden-Württemberg merken in
ihrer Stellungnahme für diesen Bericht an, dass gravie-
rende Unterschiede bei der Ahndungspraxis der Gemein-
den bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit bestünden. Wenn beispielsweise ein Be-
troffener sein Gewerbe nicht angemeldet habe, würden ei-
nige Gemeinden versuchen, den Bußgeldrahmen auszu-
schöpfen, während andere Gemeinden nicht aktiv würden
und teilweise sogar rückwirkende Gewerbeanmeldungen
akzeptieren würden. Die Finanzbehörden schlagen daher
vor, die Bußgeldkompetenz auf die Regierungspräsidien
zu übertragen, um eine gleichmäßige Behandlung der
Verfahren zu erreichen. 

3. Tätigkeitsbereiche

Aus der Statistik des Gewerbezentralregisters lässt sich
auch entnehmen, in welchen Tätigkeitsbereichen die Buß-
geldentscheidungen verhängt wurden. Der Schwerpunkt
der Bußgeldentscheidungen lag danach im Hoch-, Tief-
bau, Stuckateurgewerbe, Zimmerei/Dachdeckerei, Bau-
installationen, Maler, sonstigem Ausbaugewerbe und bei
Kfz- und Fahrradreparaturen. Schwarzarbeit wurde also
überwiegend im Baubereich geahndet. 

Die Zahlen des Gewerbezentralregisters sagen nur etwas
darüber aus, in welchen Bereichen die meiste Schwarz-
arbeit geahndet wurde. Dies kann aber nur bedingt
Rückschlüsse darüber zulassen, in welchen Bereichen
die meiste Schwarzarbeit betrieben wird. Es ist sicher
richtig, dass ein gewichtiger Schwerpunkt der Schwarz-
arbeit im Baubereich liegt. Allerdings wird auch in an-
deren Bereichen, wie z. B. dem Frisörgewerbe, vielfach
Schwarzarbeit betrieben. Da diese Schwarzarbeit aber
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häufig in Privathäusern stattfindet, ohne dass sie von
außen beobachtet werden kann, kommt es in diesem Be-
reich seltener zu Ordnungswidrigkeitenverfahren als im
Baubereich.

4. Besondere Begehungsweisen

Eine typische Begehungsform der Schwarzarbeit ist die
Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen im erhebli-
chen Umfang bei gleichzeitigem Bezug von Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe, ohne die Be-
schäftigung dem Leistungsträger mitzuteilen. Allerdings
ist in diesen Fällen regelmäßig nicht nur das Vorliegen ei-
ner Ordnungswidrigkeit zu prüfen, sondern auch das Vor-
liegen eines Betruges zum Nachteil der betroffenen Lei-
stungsträger. Wer vorsätzlich Leistungen bezieht und sich
dabei bewusst ist, dass ihm aufgrund seiner verschwiege-
nen Beschäftigung eigentlich kein Leistungsanspruch zu-
steht, begeht in der Regel eine Straftat nach § 263 StGB.
In solchen Fällen geben die ermittelnden Behörden die
Verfahren an die Staatsanwaltschaft ab. 

Im Rahmen der Ermittlungen zum Leistungsmissbrauch
zu Lasten der Bundesanstalt für Arbeit entstehen Proble-
me, wenn die Arbeitsämter nicht oder zu spät informiert
werden. Dann können etwaige Rückforderungen allenfalls
verspätet erfolgen.

Probleme beim Nachweis einer Ordnungswidrigkeit im
Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
bereitet den Ermittlungsbehörden der Nachweis einer
Werkleistung in erheblichem Umfang. Über entsprechen-
de Leistungen werden in der Regel keinerlei schriftliche
Aufzeichnungen von dem Betroffenen oder seinem Auf-
traggeber geführt, die zu Beweiszwecken herangezogen
werden könnten. Arbeitsentgelt wird ohne Quittungen bar
ausgezahlt. Wenn die Betroffenen bei Prüfungen kontrol-
liert werden, geben sie häufig an, sich erst seit kurzem auf
der Baustelle zu befinden oder zumindest keine umfang-
reichen Arbeiten vorgenommen zu haben. Der dem je-
weiligen Leistungsträger entstandene Schaden und der
durch Schwarzarbeit tatsächlich erzielte Umsatz lassen
sich nur selten genau ermitteln.

Viele Verdächtige berufen sich bei Überprüfungen auch
auf Gefälligkeit oder Nachbarschaftshilfe. Dies gilt ins-
besondere für ländliche Gebiete. Auch Tauschringe spie-
geln manchmal zur Umgehung handwerksrechtlicher 
Bestimmungen Nachbarschaftshilfe vor. Die Handwerks-
kammer Baden-Württemberg schlägt daher eine gesetzli-
che Begrenzung der Nachbarschaftshilfe auf eine reine
Verwandtenhilfe vor.

Verstöße gegen § 1 Abs. 1 Nr. 2 SchwarzArbG durch 
das Erbringen erheblicher Dienst- oder Werkleistungen
ohne erforderliche Gewerbeanmeldung sind häufig im
Zusammenhang mit Verstößen gegen § 1 Abs. 1 Nr. 1
SchwarzArbG festzustellen. Es lässt sich daher vermuten,
dass eine Gewerbeanmeldung öfter unterbleibt, weil der
Betroffene gleichzeitig Leistungen vom Arbeits- oder 
Sozialamt bezieht und im Falle einer Gewerbeanmeldung
eine Mitteilung an die Leistungsträger befürchtet.

Bei den Überprüfungen hat sich oft als problematisch er-
wiesen, dass auf der Baustelle angetroffene Personen an-
gaben, als Arbeitnehmer bei einem bestimmten Arbeitge-
ber beschäftigt zu sein, während die als Arbeitgeber
Bezeichneten erklärten, dass die überprüften Personen
ein selbständiges Gewerbe angemeldet hätten und als
Nachunternehmer auf eigene Rechnung tätig würden.

Eine Vielzahl der unter ausländischer Anschrift auftre-
tenden Unternehmen mit grenzüberschreitendem Perso-
naleinsatz ist unter Verstoß gegen die Meldepflichten
nach der Gewerbeordnung und der Handwerksordnung
tätig. Diese Unternehmen verstoßen damit auch gegen
das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Im Rahmen von Verstößen gegen § 1 Abs. 1 Nr. 3
SchwarzArbG fallen besonders häufig inländische Klein-
unternehmen auf, die in Bereichen tätig werden, für die sie
nicht in die Handwerksrolle eingetragen sind. So werden
bei Überprüfungen oft Unternehmen angetroffen, die 
eine Gewerbeanmeldung für den Bereich „Holz- und
Bautenschutz“, „Garten- und Landschaftsbau“ oder „Fu-
ger“ besitzen, aber tatsächlich andere Arbeiten ausführen,
die weit über das angemeldete Gewerbe hinausgehen.
Den Unternehmen fehlen in diesen Fällen oft die Voraus-
setzungen für eine Eintragung des tatsächlich ausgeübten
Handwerks in die Handwerksrolle, weil sie z. B. keinen
Meister aus diesem Bereich beschäftigen.

5. Auswirkungen der Schwarzarbeit

Die negativen Auswirkungen der Schwarzarbeit auf die
Wirtschaft sind nicht zu unterschätzen. Insbesondere das
Handwerk leidet nach wie vor erheblich unter der illega-
len Konkurrenz der Schwarzarbeiter. Dabei muss mit in
Betracht gezogen werden, dass ein Schwarzarbeiter in
den seltensten Fällen nur eine Gewerbeanmeldung oder
Eintragung in die Handwerksrolle versäumt. Vielmehr
zahlt er auch in der Regel keine Sozialversicherungs-
beiträge, Lohnsteuern oder andere Steuern. Oft ist der
Grund für die fehlende Anmeldung gerade die Absicht, 
die Steuern zu hinterziehen. Da die Schwarzarbeiter auf
diesem Weg die gesetzlichen Abgaben umgehen, können
sie im Vergleich zu legalen Handwerkern ihre Arbeit 
konkurrenzlos billig anbieten. So mussten 1999 rund
94,10 DM für eine legale Maurerstunde einschließlich
Gemeinkosten kalkuliert werden. Ein Maurer erhält,
wenn er verheiratet ist und zwei Kinder hat, ungefähr
17,79 DM netto. Erhält der Schwarzarbeiter für eine ille-
gale Stunde 30,00 DM, so verdient er fast doppelt so viel
und der Bauherr spart zwei Drittel. 

Schwarzarbeit führt also in Folge dazu, dass Arbeitsplätze
bei legalen Betrieben verloren gehen, da diese mit der
illegalen Konkurrenz bei ihrer Preisgestaltung nicht mit-
halten können. Diese verlorenen Arbeitsplätze führen
außerdem zu erheblichen Einnahmeausfällen bei den So-
zialversicherungen und dem Staat. 10 000 Arbeitsplätze,
die durch Schwarzarbeit verloren gehen, führten 1999
schätzungsweise zu Beitragsausfällen in der Sozialver-
sicherung von rd. 225 Mio. DM (ca. 103 Mio. DM 
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Rentenversicherung, ca. 71 Mio. DM Krankenversiche-
rung, ca. 34 Mio. DM Arbeitslosenversicherung, ca. 
9 Mio. DM Pflegeversicherung, ca. 8 Mio. DM Unfall-
versicherung). Außerdem wurden Lohnsteuerausfälle in
Höhe von rd. 94 Mio. DM verursacht. 

Aber auch für den einzelnen Auftraggeber bedeutet 
die Nutzung der Schwarzarbeit ein nicht unerhebliches 
Risiko. Zum einen muss er bei der Aufdeckung der
Schwarzarbeit mit einer Geldbuße von bis zu 200 000 DM
rechnen. Zum anderen hat er keinerlei Gewähr-
leistungsansprüche gegen den Schwarzarbeiter. Wenn 
die Arbeit des Schwarzarbeiters sich also als mangelhaft
herausstellt und möglicherweise noch umfangreiche 
Folgeschäden nach sich zieht, wie z. B. bei einen Brand
durch unsachgemäß durchgeführte Elektroarbeiten, muss
diese der Auftraggeber selber tragen. Unter Umständen
verliert er sogar seinen privatrechtlichen Versicherungs-
schutz.

6. Weitere Maßnahmen

a) Vergaberecht

Wer wegen illegaler Ausländerbeschäftigung, als Auf-
traggeber von Schwarzarbeit, wegen illegaler Arbeitneh-
merüberlassung oder Nichtabführung von Sozialabgaben
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten be-
straft oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen
oder mit einer Geldbuße von mindestens 5 000 DM belegt
worden ist, soll für zwei Jahre von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt
auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeld-
verfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage
kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Ver-
fehlung besteht (§ 5 SchwarzArbG). Seit 1. Januar 1998
gilt eine ähnliche Ausschlussregelung von der Vergabe 
auch nach § 6 AEntG für Unternehmen, die gegen das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz verstoßen haben. Die Be-
werber sollen für eine angemessene Zeit bis zur nachge-
wiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausge-
schlossen werden, wenn sie wegen eines Verstoßes gegen
§ 5 AEntG mit einer Geldbuße von wenigstens 5 000 DM
belegt worden sind. Dies gilt auch vor der Verhängung 
einer Geldbuße, wenn im Einzelfall kein vernünftiger
Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht.

Von der Möglichkeit, Unternehmen nach § 5 SchwarzArbG
von der Vergabe auszuschließen, wird nur zurückhaltend
Gebrauch gemacht. So berichtete das Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg, dass ihm im Berichtszeitraum
kein Fall bekannt geworden sei, in der eine Vergabestelle
einen solchen Ausschluss vorgenommen hat. Dies könne
aber auch daran liegen, dass betroffene Unternehmen sich
ohnehin nicht mehr an Vergabeverfahren beteiligen 
würden. In Berlin hat der Senat verfügt, dass bei öffentli-
chen Aufträgen der Einsatz von Nachunternehmern be-
schränkt werden soll, da es in diesem Bereich besonders
häufig zu Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung
kommt. Eine besondere Eingreifgruppe der Senatsbau-
verwaltung prüft die Einhaltung dieser Regelung und 

tarifvertraglicher Regelungen. Berlin weist darauf hin,
dass es nur in einem einzigen Fall möglich war, einen Auf-
traggeber schon vor Durchführung eines Straf- oder Buß-
geldverfahrens auszuschließen, da in der Regel im Ein-
zelfall angesichts der Beweislage immer Zweifel
verblieben.

Das Land Thüringen schreibt in seiner Vergaberichtlinie
vor, dass in Bereichen, in denen die Gefahr der illegalen
Beschäftigung und Schwarzarbeit besonders hoch ist, von
Bewerbern eine Auskunft des Gewerbezentralregisters
nach § 150 Gewerbeordnung verlangt werden soll.

b) Einzelne Maßnahmen der Länder

Die für die Durchführung der Schwarzarbeit zuständigen
Länder haben im Berichtszeitraum eine Vielzahl von ver-
schiedenen Maßnahmen getroffen, um die Bekämpfung
der Schwarzarbeit zu verbessern. Es lässt sich allgemein
feststellen, dass das Bewusstsein für die Bedeutung des
Problems auch in den Ländern weiter gestiegen ist. Ins-
besondere durch verschiedene organisatorische Maßnah-
men wurde mit Erfolg – wie die steigende Zahl der Buß-
geldverfahren zeigt – versucht, die Bekämpfung zu
verbessern. Allerdings bleibt die geringe Personalausstat-
tung der für die Bekämpfung für Schwarzarbeit in den
Ländern zuständigen Behörden auch weiterhin eine
Hemmschwelle für eine wirksame Verfolgung.

Um einen Eindruck durch die von den Ländern im Be-
richtszeitraum getroffenen Maßnahmen zu vermitteln,
werden im Folgenden beispielhaft einige Maßnahmen,
die die Länder in ihren Stellungnahmen zu diesem Bericht
erwähnt haben, aufgeführt. Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit der für die Verfolgung der ille-
galen Beschäftigung und Schwarzarbeit zuständigen
Behörden werden unter IV, F dargestellt.

In Baden-Württemberg hat eine Vielzahl von Aktivitäten
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit stattgefunden, wie
z. B. gemeinsame Schwerpunktaktionen von Wirtschafts-
und Innenministerium sowie des Handwerks zur Auf-
deckung von Schwarzarbeit, der Bewusstbarmachung des
Problems, der Intensivierung der Zusammenarbeit der
Behörden und die Entwicklung eines Maßnahmen-
katalogs zur Bekämpfung illegalen Wirtschaftens in der
Landeshauptstadt Stuttgart.

In Bayern wurden 1997 die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
„Illegale Beschäftigung“ beim Bayerischen Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Gesundheit vorgelegt. Zur Umsetzung der Ergebnisse
wurde von der Bayerischen Staatsregierung am 28. Juli
1998 die Bekanntmachung „Bekämpfung von Schwarz-
arbeit, illegaler Ausländerbeschäftigung, Vorenthaltung
von Sozialabgaben und Steuerhinterziehung“ erlassen,
die am 1. September 1998 in Kraft trat. Durch sie soll u. a.
auch die praktische Durchführung von Bußgeldverfahren
erleichtert werden. Zur Verbesserung der Bekämpfung
der Schwarzarbeit schlägt Bayern die Schaffung eines
Außendienstes bei den Kreisverwaltungsbehörden vor.
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In Brandenburg wurde 1996 eine Landeskoordinierungs-
stelle zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung eingerich-
tet, die als Ansprechpartner für allgemeine Fragen der
Bekämpfung illegaler Beschäftigung zur Verfügung steht,
eine Liste von Betrieben führt, die aufgrund von Ver-
stößen gegen geltende Vorschriften (u. a. AÜG, BillBG) als
ungeeignete Vertragspartner gelten und die Öffentlich-
keitsarbeit betreibt, um für die Sozialschädlichkeit von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zu sensibili-
sieren. Außerdem wurden länderübergreifend gemeinsa-
me Aktivitäten mit dem Land Berlin durchgeführt.

Bremen plant die Einrichtung einer Ermittlungsgruppe
Schwarzarbeit, die durch spürbar größere Präsenz der
Verfolgungsbehörde vor Ort und die zeitnahe Verhängung
von Bußgeldern eine präventive Wirkung erzielen soll.

Aufgrund des operationalisierten Regierungsprogramms
für die Legislaturperiode 1997–2001 hat der Senat der
Hansestadt Hamburg sich das Ziel gesetzt, die Verfol-
gung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zu in-
tensivieren, sowie die Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen zuständigen Behörden
auf Bundes- und Landesebene sowie den Sozialversiche-
rungsträgern zu effektivieren. Dazu werden die hambur-
gischen Zuständigkeiten bei einer Behörde mit einer fe-
derführenden Querschnittsfunktion gebündelt und ein
entsprechendes Handlungskonzept entwickelt. Zur Erfül-
lung der Vorgaben ist am 1. Mai 1999 bei der Behörde Ar-
beit, Gesundheit und Soziales eine Projektgruppe einge-
setzt worden. Im April 1997 ist eine Zentrale Leitstelle zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit bei dem Bezirksamt
Hamburg-Mitte eingerichtet worden. Die Leitstelle be-
steht aus 2 Mitarbeitern der Wirtschaftsbehörde und 
2 Mitarbeitern der Bezirksverwaltung. Sie hat eine
Schnittstellenfunktion und soll bei der in Zusam-
menarbeit mit den 19 dezentralen hamburgerischen Wirt-
schafts- und Ordnungsdienststellen die Funktion eines
zentralen Ansprechpartners erfüllen und die Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden koordinieren. Seitdem die
Leitstelle ihre Arbeit aufgenommen hat, ist eine Steige-
rung der Bußgeldverfahren festzustellen. Es wurden auch
höhere Bußgelder – zum Teil in fünfstelliger Höhe – ver-
hängt und höhere Rückforderungen von zu Unrecht ge-
zahlter Sozialhilfe vorgenommen. Insgesamt konnte fest-
gestellt werden, dass die Bereitstellung eines geeigneten
Personals in einer spezialisierten Vollzugseinheit zu be-
achtlichen Erfolgen führen kann. Außerdem wurde eine
spezielle Kampagne gegen die unlautere Werbung nach 
§ 4 SchwarzArbG durchgeführt. Da die Zuordnung der in
der unlauteren Werbung angegebenen Telefonnummer zu
konkreten Personen schwierig war, konnte oft der wahre
Auftraggeber nicht festgestellt werden. 

In Hessen wurde die Zuständigkeit für die Bekämpfung der
Schwarzarbeit zum 1. Januar 1999 auf die Landräte
als Behörden der Landesverwaltung bzw. auf die Magistrate
der kreisfreien Städte verlagert. Aufgrund der Ortsnähe der
nunmehr zuständigen Behörden haben sich die Zugriffs-
möglichkeiten verbessert. Mittelfristig wird mit einer In-
tensivierung der Bekämpfung von Schwarzarbeit gerechnet.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat 
einen gemeinsamen Runderlass zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit erlassen. Dieser Runderlass dient als Ar-
beitsgrundlage für alle an der Verfolgung und Ahndung
von Schwarzarbeit beteiligten Behörden. Er sichert eine
einheitliche Verfahrensweise und zeigt Bekämpfungsme-
thoden und Handlungsgebote auf. Der Runderlass hat sich
bereits positiv auf die Bekämpfungsstatistik ausgewirkt.

In Niedersachsen werden Fortbildungsveranstaltungen
für die Mitarbeiter der unteren Verwaltungsbehörden zur
Verbesserung der Bekämpfung illegaler Beschäftigung
und Schwarzarbeit durchgeführt. Die Verwaltungsvor-
schrift, in der die Rechtsgrundlagen zur Verfolgung der
Schwarzarbeit und die entsprechenden Zuständigkeiten
dargelegt sind, wurde vom Minister für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr 1997 überarbeitet. Ziel der Überar-
beitung war u. a. die Verbesserung der Zusammenarbeit
der Behörden und die Umsetzung von Erfahrungen, die in
Schwerpunktaktionen 1993 und 1994 gewonnen wurden.
Nach der Neufassung der Verordnung über die sachlichen
Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten von 1999 können in Zukunft
Landkreise für die kreisangehörigen Städte und Gemein-
den aufgrund einer Vereinbarung die Aufgabe der
Bekämpfung der Schwarzarbeit übernehmen. Ziel dieser
Verordnung ist es, eine Verbesserung der Personalaus-
stattung für diese Aufgabe zu erreichen.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat am
25. Januar 1999 ihren Runderlass zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit aktualisiert und damit die zuständigen
Behörden erneut angehalten, ihre Aktivitäten bei der Be-
kämpfung der Schwarzarbeit zu intensivieren. Insbeson-
dere wurde den Bezirksregierungen empfohlen, mit den
übrigen in diesem Bereich tätigen Verfolgungsbehörden
regelmäßige Arbeitskreise einzurichten, die auch die Fort-
bildung der Mitarbeiter organisieren sollen. 

Mit Wirkung zum 1. Janauar 2000 ist im Saarland die Neu-
fassung des Gemeinsamen Erlasses der Mittelstands-
richtlinien zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Kraft ge-
treten. Der Erlass soll u. a. die Zusammenarbeit mit den
anderen für die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung
zuständigen Behörden und den Sozialpartnern fördern, da
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung häufig zusam-
mentreffen.

In Schleswig-Holstein haben von 11 Landkreisen und 
den 4 kreisfreien Städten mindestens 8 Landkreise und 
3 kreisfreie Städte besondere ständige Ermittlungs-
gruppen (sog. Schwarzarbeitsbekämpfungsgruppen) ge-
bildet. Diese Gruppen sind bei den Ordnungsbehörden 
der Gebietskörperschaften angesiedelt. Teilweise haben
aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen benachbarte 
Kreise und kreisfreie Städte Bußgeldstellen zur zentralen
gebietsübergreifenden Schwarzarbeitsbekämpfung ge-
bildet; z. B. haben die Stadt Flensburg und der Kreis
Schleswig-Flensburg unter Beteiligung der Kreishand-
werkerschaft Flensburg-Stadt und -Land eine Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgruppe mit zwei Mitarbeitern 
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eingerichtet. Ein Schwerpunkt der Ermittlungstätigkeit
soll dabei „nach Feierabend“ und an Wochenenden liegen.
Das Handwerk beteiligt sich zu 50 Prozent an den Perso-
nalkosten und trägt darüber hinaus die Sachkosten des Ein-
satzes der Ermittler. An den Bußgeldern sind die Ge-
bietskörperschaften und das Handwerk im Verhältnis
ihrer Kostenlast beteiligt.

E. Leistungsmissbrauch zu Lasten der
Bundesanstalt für Arbeit

Eine erhebliche Belastung für die Solidargemeinschaft
der Versicherten stellt der Missbrauch von Lohnersatz-
leistungen der Bundesanstalt für Arbeit dar. Um zu ver-
hindern, dass Leistungen an Nichtberechtigte erbracht 
werden, ist jeder Empfänger von Leistungen wegen
Arbeitslosigkeit oder der Teilnahme an einer Bildungs-
maßnahme verpflichtet, jede für die Leistung erhebliche
Veränderung in seinen Verhältnissen zu melden (§ 60
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I). Eine Verletzung dieser Pflicht
ist mit einer Geldbuße bis zu 10 000 DM bedroht (§ 404
Abs. 2 Nr. 26, Abs. 3 SGB III). Bis zum Inkrafttreten des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch konnte eine ent-
sprechende Ordnungswidrigkeit nach § 231 Abs. 1 Nr. 4,
Abs. 3 AFG mit einer Geldbuße bis zu 1 000 DM geahn-
det werden. Versäumte der Betroffene, die Aufnahme 
einer Beschäftigung oder einer selbständigen Tätigkeit 
gegen Vergütung anzuzeigen, so konnte die Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5 000 DM ge-
ahndet werden. Die Leistungsempfänger werden von der
Bundesanstalt für Arbeit durch ein Merkblatt auf ihre An-
zeigepflichten hingewiesen.

1. Ausmaß des Leistungsmissbrauchs

Der genaue Umfang des Leistungsmissbrauchs lässt sich
nicht feststellen. Nur aus der Zahl der aufgedeckten 
Fälle können begrenzte Rückschlüsse auf die Entwicklung
des Leistungsmissbrauchs gezogen werden. Danach ist
trotz intensiver Maßnahmen zur Verhinderung und Auf-
deckung von Leistungsmissbrauch die Zahl der aufge-
deckten Verstöße auch in diesem Berichtszeitraum nicht
zurückgegangen. Bei Prüfungen werden immer wieder
Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber auch in diesem Bereich zum Nachteil 
der Bundesanstalt für Arbeit zusammenwirken. Bei 
dieser Begehungsform handelt es sich meist um Be-
trugsfälle (§ 263 StGB). So sind von den tatsächlichen 
Verhältnissen abweichende Anmeldungen von Beschäfti-
gungsverhältnissen zur Sozialversicherung keine Selten-
heit. Gleiches gilt für die Ausstellung von falschen 
leistungsrechtlich bedeutsamen Arbeits- und Neben-
einkommensbescheinigungen.

a) Zahl der aufgedeckten Fälle

Im Jahr 1996 wurden 290 144 Fälle von Leistungsmiss-
brauch aufgegriffen. Die Zahl stieg 1997 an auf 309 504
Fälle und sank 1998 wieder auf 254 640 Fälle. 1999 wur-
den 220 161 Fälle aufgegriffen. Von den aufgegriffenen

Fällen wurden im Jahre 1996 92 041 Verfahren einge-
stellt, weil sich entweder im Rahmen der Ermittlungen
herausstellte, dass keine Ordnungswidrigkeit vorlag, die
Ordnungswidrigkeit verjährt war oder die Bundesanstalt
für Arbeit nach pflichtgemäßem Ermessen nach § 47
OWiG entschieden hat, die Ordnungswidrigkeit nicht 
zu verfolgen. 1997 lag die Zahl der eingestellten Verfah-
ren bei 88 126, 1998 bei 50 218 und 1999 bei 38 888.
Geldbußen und Verwarnungsgelder wurden 1996 in
109 548 Verfahren verhängt und  Verwarnungen ohne Ver-
warnungsgeld in 69 369 Verfahren ausgesprochen. 1997
wurden in 120 101 Verfahren Geldbußen und Verwar-
nungsgelder verhängt und in 78 130 Verfahren Ver-
warnungen ohne Verwarnungsgeld ausgesprochen. Die
Zahl der Verfahren, in denen Geldbußen und
Verwarnungsgelder verhängt wurden, stieg 1998 auf
122 658 Verfahren, obwohl 1998 die Zahl der aufgegriffe-
nen Fälle abgesunken war. Dagegen sank die Zahl der 
Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld gegenüber 
dem Vorjahr deutlich auf 59 925 ab. 1999 wurden in
120 013 Verfahren Geldbußen oder Verwarnungsgelder
und in 50 157 Fällen Verwarnungen ohne Verwar-
nungsgeld ausgesprochen. Bei den insgesamt in einem
Jahr verhängten Geldbußen lässt sich während des Be-
richtszeitraums ein stetiges Ansteigen der Höhe ver-
zeichnen. 1996 wurden 21,52 Mio. DM Geldbußen und
Verwarnungsgelder verhängt, 1997 24,19 Mio. DM und
1998 24,52 Mio. DM. Besonders auffällig ist 1999 der An-
stieg auf 29,97 Mio. DM trotz des Sinkens der Zahl 
der Verfahren, in denen Bußgelder und Verwar-
nungsgelder verhängt wurden. Das Ansteigen der Geld-
bußen lässt sich dadurch erklären, dass mit Inkrafttreten
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 1998
der Bußgeldrahmen von 1 000 bzw. 5 000 DM auf
10 000 DM erhöht wurde. Als Folge sind die einzelnen
verhängten Geldbußen ebenfalls angestiegen. Das 
Ansteigen der Höhe der Geldbußen hatte aber auch 
zur Folge, dass die Zahl der Einsprüche gegen die 
Entscheidungen der Bundesanstalt 1999 einen neuen
Höchststand von 8 090 Einsprüchen erreichte. 1996 lag die
Zahl der Einsprüche noch bei 6 078, 1997 bei 6 584 und
1998 bei 5 966. 

Im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum ist die Höhe
der verhängten Geldbußen insgesamt von über
63 Mio. DM in rund 464 000 Verfahren im Zeitraum von
1992–1995 auf über 100 Mio. DM in rund 472 000 Ver-
fahren im Zeitraum von 1996–1999 angestiegen.
Während sich die Zahl der Verfahren, in denen Bußgelder
verhängt wurden, somit nicht wesentlich verändert hat, 
ist die Bußgeldhöhe insgesamt erheblich angestiegen.
Durch die höheren Geldbußen wird der Sozialschädlich-
keit des Verhaltens Rechnung getragen, bei dem ein Ein-
zelner zu Lasten der Versicherungsgemeinschaft seine
Mitwirkungspflichten nicht erfüllt und in Folge dessen oft
Leistungen bezieht, die ihm nicht zustehen. 

Ein Trend zum vorsätzlichen unberechtigten Bezug von
Leistungen lässt sich an der gestiegenen Zahl von Ver-
fahrensabgaben wegen Straftatverdachts (insbesondere
Betrug nach § 263 StGB) an die Staatsanwaltschaften
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nach § 41 OWiG gerade in den letzten Jahren erkennen.
1996 wurden noch 16 918 Verfahren und 1997 17 711
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben. 1998
stieg die Zahl auf 19 220 Verfahren. 1999 lag sie trotz 
einer sinkenden Zahl von aufgegriffenen Fällen immer
noch bei 18 969 Verfahren. Zusätzlich haben die Haupt-
zollämter im Jahre 1998 1 474 und im Jahr 1999 2 907 
Betrugsfälle an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Die
Bundesanstalt für Arbeit beklagt in diesem Zusammen-
hang, dass die Staatsanwaltschaften und Gerichte die 
Arbeitsämter bei der Verfolgung dieser Delikte oft nicht
ausreichend unterstützen. Die Ahndungspraxis sei dabei
je nach Einstellung des zuständigen Gerichts sehr unter-
schiedlich. Versuche der Arbeitsämter, den Unrechtsgehalt
und die Sozialschädlichkeit eines solches Verhaltens
durch eine strengere Ahndung zu verdeutlichen, werden
von den Gerichten nur teilweise aufgegriffen. Dienststel-
len der Bundesanstalt für Arbeit berichten auch für diesen
Berichtszeitraum von unerwarteten Verfahrenseinstellun-
gen und von einer nicht unerheblichen Herabsetzung der
Bußgelder im gerichtlichen Einspruchsverfahren, die
nicht nur auf nachträglich bekannt gewordene wirtschaft-
liche Verhältnisse der Betroffenen zurückzuführen sind.
Auf diese Weise wird dem in den Augen der Bevölkerung
vielfach bestehenden Eindruck, dass es sich beim Leis-
tungsmissbrauch nur um ein sogenanntes Kavaliersdelikt
handelt, nicht ausreichend entgegengetreten. 

b) Erkenntnisquellen 

aa) DALEB

Eine wichtige Erkenntnisquelle zur Aufdeckung von
Leistungsmissbrauch stellt das sog. DALEB-Ver-
fahren dar. Bei diesem Verfahren werden mehrmals
jährlich die Zeiten des Bezugs von Lohnersatzlei-
stungen bei der Bundesanstalt für Arbeit und die von
den Arbeitgebern an die Beitragseinzugsstellen ge-
meldeten Beschäftigungszeiten maschinell abgegli-
chen. Überschneiden sich Zeiten des Leistungsbe-
zugs und gemeldete Beschäftigungszeiten, so prüft
die Bundesanstalt für Arbeit zunächst, ob ein Fall
von unberechtigtem Leistungsbezug vorliegt. Eine
Überschneidungsmeldung kann dabei nur als ein
Anhaltspunkt für das Vorliegen eines Leis-
tungsmissbrauchs dienen. Viele Überschneidungs-
meldungen lassen sich z. B. auch daraus erklären,
dass die Arbeitgeber in diesen Fällen ihre Arbeit-
nehmer zwar korrekt angemeldet haben, eine Ab-
meldung bei Beendigung der Beschäftigung aber
unterblieben ist.

Im Jahr 1996 wurden im DALEB-Verfahren 924 384
Überschneidungsfälle ausgeworfen, die dann zu
Einzelfallüberprüfungen der Arbeitsämter führten. In
717 309 Fällen davon handelte es sich um geringfü-
gig Beschäftigte. Auch hier muss darauf hingewie-
sen werden, dass die hohe Zahl der Überschnei-
dungsmeldungen nicht allein darauf zurückgeht,
dass Arbeitnehmer eher dazu neigen, geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse den Arbeitsämtern nicht
ordnungsgemäß anzuzeigen, sondern auch darauf,

dass Arbeitgeber bei geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen oftmals die Abmeldung des
Beschäftigungsverhältnisses unterlassen. 1997 wur-
den 1 250 818 Überschneidungsfälle ausgedruckt,
davon 997 878 bei geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen. Die Zahl der Überschneidungs-
meldungen sank 1998 und 1999 leicht ab auf
1 044 241 Fälle (davon 774 452 Fälle von gering-
fügig Beschäftigten) bzw. 1 004 555 Fälle (davon
756 412 Fälle von geringfügig Beschäftigen). Eine
Statistik darüber, in wie vielen Fällen die Über-
schneidungsanzeigen auch zum Nachweis eines
Leistungsmissbrauchs geführt haben, liegt nicht vor.

Die Wirksamkeit des DALEB-Verfahrens als Mittel
zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung 
hängt davon ab, in welchem Umfang die Arbeitge-
ber ihren Meldeverpflichtungen ordnungsgemäß
nachkommen. In den Fällen, in denen der Arbeitge-
ber vorsätzlich oder aus Nachlässigkeit seinen
Meldepflichten nicht nachkommt, kann auf diesem
Weg kein Leistungsmissbrauch festgestellt werden.
Auch die bereits erwähnten Fälle, in denen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer beim Leistungsmissbrauch
bewusst zusammenwirken, können auf diesem Weg
nicht aufgedeckt werden. Diese Fälle entdecken 
die Behörden letztlich nur durch Anzeigen oder
durch Prüfungen bei dem Arbeitgeber. Daher ist 
das DALEB-Verfahren zwar ein vergleichsweise
einfacher und effektiver Weg, um Fälle mit Verdacht
auf Leistungsmissbrauch zu ermitteln, die Bekämp-
fung von Leistungsmissbrauch kann aber keines-
wegs auf diese Methode beschränkt werden.

Von mindestens ebenso hoher Bedeutung sind ande-
re Maßnahmen der Arbeitsämter und Hauptzoll-
ämter, wie z. B. die Prüfung bei Arbeitgebern, Über-
prüfungen von Anzeigen Dritter (teilweise anonym)
oder die Auswertung der von den Gewerbeämtern
übersandten Gewerbeanmeldungen. Wenn Leistun-
gen der Bundesanstalt für Arbeit von der Bedürftig-
keit des Leistungsbeziehers abhängig sind (Arbeits-
losenhilfe), ist es für die Bundesanstalt für Arbeit
auch von Interesse zu erfahren, welche Vermögens-
werte der Betroffene besitzt, um festzustellen, ob 
in diesem Bereich falsche Angaben erfolgt sind. Der
Entdeckung solcher verschwiegenen Vermögens-
werte dient der mit dem Bundesamt für Finanzen
durchgeführte Abgleich mit den Freistellungs-
aufträgen für Kapitalerträge.

bb) Prüfungen bei Arbeitgebern

Nach § 304 SGB III (früher § 150a AFG) und § 107
SGB IV werden durch die Bundesanstalt für Arbeit
und die Hauptzollämter Prüfungen bei den Arbeit-
gebern vorgenommen. Bei diesen Prüfungen werden
insbesondere Missbrauchsfälle bei Erwerbstätigkei-
ten festgestellt, für die keine Meldungen in der 
Beschäftigtendatei vorhanden sind (selbständige
Gewerbeausübung und nicht gemeldete Beschäfti-
gungen).
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Die Arbeitsämter haben 1996 149 502 Außenprü-
fungen vorgenommen. Dabei wurde in 724 497 Fäl-
len der Leistungsbezug überprüft. 1997 wurden
169 697 Außenprüfungen vorgenommen. Der An-
stieg der Prüfungen geht dabei teilweise auch auf 
das Inkrafttreten des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
zurück, das eine verstärkte Prüfung von Arbeit-
gebern im Baubereich erforderlich machte. Aufgrund
der Prüfungen wurden 612 889 Fälle wegen Leis-
tungsbezuges überprüft. 1998 wurden 157 451
Außenprüfungen durchgeführt, die in 455 535 Fällen
zur Überprüfung des Leistungsbezugs führten. Die
Zahl der Außenprüfungen betrug 1999 167 652 Fälle.
Überprüfungen wegen Leistungsbezuges wurden in
433 618 Fällen veranlasst.

Die Hauptzollämter nahmen 1996 264 000
Personenüberprüfungen und 330 000 Prüfungen von
Personalunterlagen bei Arbeitgebern vor. Die Zahl
der Prüfungen stieg 1997 an auf 280 000 Perso-
nenüberprüfungen und 390 000 Prüfungen bei Ar-
beitgebern. 1998 sank die Zahl der Prüfungen ab. Es
wurden nur noch 162 000 Personenüberprüfungen
und 223 000 Prüfungen von Personalunterlagen bei
Arbeitgebern durchgeführt.

2. Schwerpunkte

Leistungsmissbrauch ist nicht auf bestimmte Personen-
gruppen oder Wirtschaftszweige beschränkt. Verstärkt
lässt sich aber ein Missbrauch von Leistungen in Branchen
mit kurzfristigem Personalbedarf feststellen. Zunehmend
ist neben dem Baubereich das Gaststättengewerbe als ein
Schwerpunkt anzusehen. Weitere typische Bereiche, in 
denen Leistungsmissbrauch verstärkt festgestellt werden
kann, sind die Außendienstmitarbeiter von Versicherun-
gen, auf Provisionsbasis entlohnte Mitarbeiter von 
Immobilienunternehmen, Lehrkräfte an außerschulischen
Bildungseinrichtungen und Übungsleiter von Sport-
vereinen.

Naturgemäß sind die Leistungsarten, in denen der höchs-
te Anteil von Leistungsmissbrauch festgestellt werden
kann, das Arbeitslosengeld, die Arbeitslosenhilfe und das
Unterhaltsgeld, weil hier auch die meisten Leistungsan-
sprüche entstehen.

3. Besondere Begehungsweisen

Weiterhin ist der häufigste Fall des Leistungsmissbrauchs
das Fehlen einer Mitteilung von Einkommen aus einer Ar-
beitnehmertätigkeit oder einer Gewerbeausübung. Um im
Falle einer Überprüfung entsprechendes Einkommen zu
tarnen, werden verschiedenste Methoden angewandt. Da-
bei ist, wie bereits erwähnt, vermehrt ein Zusammenwir-
ken von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Nachteil der
Bundesanstalt für Arbeit festzustellen.

Da die Freibeträge für Nebeneinkünfte erhöht wurden
und die Leistungsbezieher damit bei einer korrekten An-
gabe ihrer Nebeneinkünfte keine Leistungskürzung mehr

befürchten mussten, stieg der Anteil der mitgeteilten Ne-
beneinkünfte deutlich. Gleichzeitig wurden jedoch auch
verstärkt Nebeneinkunftsbescheinigungen über Beschäf-
tigungsverhältnisse vorgelegt, die zwar so ausgestellt wa-
ren, dass sie sich im leistungsrechtlich unbedeutsamen
Rahmen zu bewegen schienen, bei denen aber tatsächlich
längere Beschäftigungszeiten oder höhere Entgelte gege-
ben waren. Die Manipulationen waren in der Regel unter
Mitwirkung der Arbeitgeber erfolgt. Nur durch gezielte
Ermittlungen konnten diese Manipulationen nachgewie-
sen werden.

Ebenso hat die Vorgehensweise des sog. „Lohnsplittings“
nicht nachgelassen. Oftmals werden nur geringfügig 
beschäftigte Arbeitnehmer gemeldet, die aber ganztags 
arbeiten. Neben dem Lohnkonto für den tatsächlich Be-
schäftigten werden zur Tarnung auch Lohnauf-
zeichnungen für nicht existierende Arbeitnehmer geführt.
Die Namen der Scheinarbeitnehmer stammen aus dem Te-
lefonbuch oder es werden Anschriften von ehemaligen Be-
werbern oder Mitarbeitern verwendet. Der Arbeitsplatz
wird also fiktiv geteilt und der Scheinarbeitnehmer, der
tatsächlich nicht arbeitet, für die andere Hälfte des Ein-
kommens angemeldet. Da die gemeldeten Einkommen je-
weils unter der Geringfügigkeitsgrenze liegen, entsteht der
Anschein, dass keine Sozialversicherungsbeiträge fällig
werden. Oder – wie gerade im Taxigewerbe oft festgestellt
werden konnte – der Arbeitnehmer wird zu einem fiktiven
geringen Lohn beschäftigt und der Rest des Lohns wird
schwarz ausgezahlt. Um Schwarzgeld für entsprechende
Lohnzahlungen zu verbuchen, werden oft Scheinrech-
nungen an nicht vorhandene Subunternehmer ausgestellt.
Dieses Geld benutzen Arbeitgeber dann, um nicht ange-
meldete Arbeitnehmer zu bezahlen.

Auch bei Beschäftigungsverhältnissen mit Familienan-
gehörigen des Arbeitgebers ist die Beweisführung für 
eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozial-
leistungen schwierig, da Lohnzahlungen häufig nicht in
der Buchführung erfasst sind. Baden-Württemberg stellt
in diesem Zusammenhang einen besonderen Schwer-
punkt im Gaststättenbereich fest. Hier arbeiten Ehemän-
ner/Partner als faktische Betreiber einer für die Ehefrau
konzessionierten Gaststätte mit. Der Nachweis eines
Leistungsmissbrauchs gestaltet sich durch die gesetzlich
geregelte Ausnahme der „unentgeltlichen Familienhilfe“
sehr schwierig.

Manipuliert wird auch bei den Entgelten, die über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze liegen, indem diese auf längere
Zeiträume verteilt oder auf Zeiten der Nichtbeschäftigung
verschoben werden. Eine andere Form der Manipulation,
die häufig vorkommt, ist, dass ein Arbeitnehmer mit Wis-
sen seines Arbeitgebers während einer Krankmeldung ar-
beitet. Für den Arbeitgeber ergeben sich in diesen Fällen
aus Umlagesystemen der Krankenkassen für das Kran-
kengeld finanzielle Vorteile.

Eine weitere Fallgestaltung, bei der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zur Täuschung der Prüfbehörden zusammen-
wirken, ist die, dass der bei Prüfungen angetroffene 
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Arbeitnehmer behauptet, erst an diesem Tag mit der Ar-
beit begonnen zu haben. Eine entsprechende Anmeldung
zur Sozialversicherung und die sofortige Abmeldung aus
dem Leistungsbezug folgen unverzüglich. In den neuen
Bundesländern ist auch die sog. „Arbeitserprobung“ häu-
fig anzutreffen. Dabei arbeitet der betroffene Leistungs-
bezieher angeblich bis zu einer Woche unentgeltlich beim
Arbeitgeber, um seine Arbeitsleistung nachzuweisen.
Tatsächlich erfolgt aber eine Lohnzahlung schwarz.

In den Fällen, in denen Leistungsbezieher die Aufnahme
einer selbständigen Tätigkeit dem Arbeitsamt nicht mit-
teilen, ergeben sich bei der Feststellung des zeitlichen
Umfangs der Gewerbetätigkeit Beweisprobleme. Anders
als bei abhängig Beschäftigten liegen hier keine
Aufzeichnungen vor. Ob die Angaben des Betroffenen
diesbezüglich richtig sind, lässt sich nur begrenzt z. B. 
anhand von dem festgestellten Geschäftsumsatz und dem
zu versteuernden Einkommen oder Zeugenaussagen
nachprüfen. Selbst die leistungsrechtlich beachtliche Ent-
gelthöhe ist angesichts der zu berücksichtigenden ein-
kommensmindernden Aufwendungen für die Gewerbe-
tätigkeit nur schwer feststellbar.

F. Zusammenarbeit der Behörden

Die illegale Beschäftigung ist im Grunde ein Sammelbe-
griff für eine Vielzahl von verschiedenen Ordnungswid-
rigkeitentatbeständen oder Straftaten, von Verstößen ge-
gen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bis hin zu
Steuerhinterziehung oder Leistungsmissbrauch. Entspre-
chend viele Behörden sind auch für die Bekämpfung die-
ser Delikte zuständig. Eine einheitliche Zuständigkeit 
ist wegen der Vielzahl der betroffenen Lebenssachverhalte
nicht möglich. Allein die jeweiligen Leistungsträger oder
Genehmigungsbehörden können entscheiden, ob ein 
bestimmter Sachverhalt tatsächlich den Tatbestand einer
Ordnungswidrigkeit erfüllt. So kann z. B. nur die Sozial-
hilfebehörde feststellen, ob Sozialhilfe zu Unrecht 
bezogen wurde; die Finanzbehörde, ob Steuer hinterzogen
wurde oder die Bundesanstalt für Arbeit, ob ein Auslän-
der für eine bestimmte Tätigkeit eine Arbeitsgenehmigung
benötigt und ob eine solche erteilt wurde. 

Da es also unumgänglich ist, dass eine Vielzahl von
Behörden an der Bekämpfung von illegaler Beschäfti-
gung beteiligt sind, ist es für die Effektivität der Be-
kämpfung von entschiedener Bedeutung, dass die zustän-
digen Behörden eng zusammenarbeiten. Gerade während
dieses Berichtszeitraums ist die Bedeutung der Zusam-
menarbeit der beteiligten Behörden verstärkt ins Be-
wusstsein gerückt und eine Vielzahl von Zusammenar-
beitsgruppen und -formen geschaffen worden. Die Form
der Zusammenarbeit ist dabei je nach den örtlichen Er-
fordernissen verschieden.

Bundesweit haben sich sowohl auf Landesebene wie auch
auf regionaler Ebene zahlreiche Koordinierungsgruppen
unter verschiedenen Bezeichnungen als feste Einrichtun-
gen zur Absprache der Vorgehensweise und zum Erfah-

rungsaustausch gebildet. Gerade auf regionaler Ebene
spielt dabei der persönliche Kontakt der Mitarbeiter ver-
schiedenster Behörden eine wesentliche Rolle. Durch ihn
kann das Verständnis untereinander für die Belange der an-
deren Behörden am wirkungsvollsten gefördert werden.
Intensität und Qualität der Zusammenarbeit sind im
Wesentlichen von der Geschäftspolitik der Zusammenar-
beitsbehörden, der Motivation der jeweiligen Ansprech-
partner sowie den verfügbaren Personalkapazitäten ge-
prägt. Eine einheitliche Aussage für das Bundesgebiet ist
daher nicht möglich. Aus den Stellungnahmen zu diesem
Bericht lässt sich jedoch schließen, dass – auch wenn es
noch einzelne Verbesserungsmöglichkeiten gibt – insge-
samt die Zusammenarbeit der Behörden erheblich ver-
bessert wurde.

1. Zusammenarbeit in den einzelnen Ländern

Im Folgenden werden beispielhaft einige Zusammenar-
beitsformen in einigen Bundesländern dargestellt. Koor-
dinierungsstellen in den Bundesländern nehmen trotz der
unterschiedlichen Organisation dabei im Wesentlichen
ähnliche Aufgaben wahr, wie die Durchführung ge-
meinsamer Ermittlungen, Planung der Ermittlungs-
tätigkeit, Informations- und Erfahrungsaustausch, Festle-
gung der Informationswege z. B. durch Benennung von
Ansprechpartnern und Öffentlichkeitsarbeit.

In Baden-Württemberg sehen Erlasse des Innenministe-
riums sowie die gemeinsamen Verwaltungsvorschriften
des Wirtschafts-, Sozial-, Innen- , Finanz- und Umwelt-
ministeriums seit 1996 eine engere Zusammenarbeit der
Behörden vor. Insbesondere wurden gemeinsame Kon-
trollen, ein intensiver Informationsaustausch, konzertierte
Aktionen aller beteiligten Behörden und Stellen, regel-
mäßige Besprechungen und anlassbezogene Ermitt-
lungsgruppen durchgeführt sowie „Runde Tische“ initi-
iert. 

In Berlin erfolgt seit 1989 die Zusammenarbeit in der Ge-
meinsamen Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit, die die 
Ermittlungskompetenzen der Referate für Arbeit- und 
Gewerbedelikte des Landeskriminalamtes Berlin, des
Landesarbeitsamtes Berlin-Brandenburg (insbesondere
der Prüfgruppe Außendienst Bau), des Hauptzollamts und
einzelfallbezogen auch der Steuerfahndungsstelle beim
Berliner Finanzamt für Fahndung und Strafsachen zu 
einem einheitlichen Verfolgungsinstrument zusammen-
fasst. Die Ermittlungsgruppe verfügte 1998 über mehr als
100 ständige Mitarbeiter.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat im Juli 1998
ein Konzept zur nachhaltigen Bekämpfung von illegaler
Beschäftigung und Schwarzarbeit im Land Bremen ver-
abschiedet. Zum einem soll aufgrund des Konzepts die Zu-
sammenarbeit der Behörden durch regelmäßige Koor-
dinierungskonferenzen und Gesprächsrunden verbessert
werden. Als Folge des Konzeptes sind bereits vermehrt ge-
meinsame Schwerpunktaktionen der Verfolgungsbe-
hörden mit gutem Erfolg durchgeführt worden. Mit 
dem Land Niedersachsen wurde eine gemeinsame 
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Arbeitsgruppe eingerichtet. Zum anderen soll eine zentrale
Hinweisdatei als Informationsverbund für alle im Land
Bremen tätigen Verfolgungsbehörden eingerichtet wer-
den. Ziel ist es, einen gemeinsamen Datenbestand aufzu-
bauen, in dem alle Verdachtsmomente über Vorkommnis-
se aus dem Bereich der illegalen Beschäftigung und
Schwarzarbeit zentral vorgehalten werden. 

1999 wurde in Hamburg in den Räumen des Arbeitsam-
tes eine gemeinsame Verbindungsstelle von Arbeitsamt,
Hauptzollamt und Landeskriminalamt eingerichtet. Die
Verbindungsstelle soll zum einen die Zusammenarbeit
der Behörden koordinieren, zum anderen ein kompeten-
ter Ansprechpartner für den Bürger und andere an der
Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarz-
arbeit beteiligter Behörden sein. Wegen der Gefahr einer
Insolvenz der auffällig gewordenen Unternehmen und zur
Sicherung der Einziehung von nicht gezahlten
Sozialversicherungsbeiträgen wurde nach Rücksprache
mit der Staatsanwaltschaft auch eine frühzeitige Hin-
zuziehung von Prüfgruppen der Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte und der Landesversicherungsanstalt
vereinbart. Diese führen unverzüglich nach Aufnahme
der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt bei
Großverfahren die erforderlichen Prüfungen und
Berechnungen der noch ausstehenden Sozialversiche-
rungsbeiträge durch und veranlassen die Einziehung der
festgestellten Außenstände. Eine weitere spezielle Form
der Zusammenarbeit bilden die landesweiten Aktions-
tage, wie z. B. am 9. und 24. September 1998. Im Zuge 
dieser Maßnahme haben die örtlich zuständigen Polizei-
dienststellen im Zusammenarbeit mit der Arbeitsver-
waltung an 49 Objekten 892 Personen kontrolliert und 
72 Personen vorläufig festgenommen sowie 91 Strafan-
zeigen gefertigt.

Bereits seit 1982 ist in Hessen die Landesarbeitsgemein-
schaft zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung insti-
tutionalisiert. Sie koordiniert Aktivitäten der zuständigen
Behörden und regt ggf. gemeinsame Sonderaktionen an.
Zusätzlich haben sich eine Reihe von regionalen Clearing-
und Koordinierungsstellen gebildet, um eine unbürokra-
tische und schnelle Arbeit vor Ort zu gewährleisten. Da-
ran nehmen u. a. die Staatsanwaltschaften, die Polizei,
das Arbeitsamt, das Hauptzollamt, das Finanzamt, die
Bauberufsgenossenschaft, die Gewerbeämter der Land-
kreise, die Landesversicherungsanstalt Hessen und die
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte teil.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Arbeitsgruppe
verschiedener Ministerien unter Leitung des Wirtschafts-
ministeriums gebildet. In diese Arbeitsgruppe sind auch
das Landesarbeitsamt Nord und das regionale Hauptzoll-
amt integriert.

Das Land Niedersachsen hat zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit im Frühjahr 1998 eine Koordinierungs-
gruppe unter Beteiligung mehrerer Ministerien gebildet.
An der Koordinierungsgruppe sind auch das Landesar-
beitsamt Niedersachsen-Bremen, die Oberfinanzdirektion
Hannover, die kommunalen Spitzenverbände, die Träger
der Rentenversicherung, die Handwerkskammer, der DGB
sowie der Arbeitgeberverband beteiligt. Die Koordinie-
rungsgruppe hat die Bildung von Koordinierungsrunden

auf unterer Verwaltungsebene initiiert. An diesen Runden
nehmen die Arbeitsämter, die Hauptzollämter, die Staats-
anwaltschaften, die Polizei, die Finanzämter, die Träger der
Rentenversicherung, die Kommune, die Handwerkskam-
mern, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände
teil. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und richtet sich nach
den örtlichen Gegebenheiten. Die Leitung wird in der Re-
gel von einem Vertreter des Arbeitsamtes wahrgenommen.

Anfang 1996 wurde in Rheinland-Pfalz eine Sonderkom-
mission zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung 
eingerichtet. Neben mehreren Ministerien, dem Landesar-
beitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland und der Oberfinanzdi-
rektion sind in diesem Gremium die Kammern, die
Sozialversicherungsträger, die Polizei, die Gewerbeaufsicht,
der Zoll, die Finanzbehörden, die Kommunalen Spitzenver-
bände und der Deutsche Gewerkschaftsbund vertreten.

Der 1992 im Saarland eingerichtete „Runde Tisch zur
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und illegaler Ar-
beit“ tagte auch in diesem Berichtszeitraum regelmäßig. Im
Juni 1998 wurde eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die
sich mit der Verbesserung der Zusammenarbeit be-
schäftigt. Als Ergebnis wurde im August 1999 eine Koor-
dinierungsveranstaltung „Bekämpfung illegaler Beschäf-
tigung und der Schwarzarbeit“ vom Ministerium für
Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales in Zusammenar-
beit mit dem Landesarbeitsamt und der Handwerkskammer
durchgeführt. Zu der Veranstaltung waren je zwei Perso-
nen aller Behörden und Verbände, die mit der Bekämpfung
von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit beschäftigt
sind, eingeladen. Weitere Konferenzen sind geplant.

In seinem Bericht erwähnt Sachsen, dass zwischen Ver-
tretern des Arbeitsamtes, des Hauptzollamtes und der Po-
lizeidirektion Dresden eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung illegaler Beschäftigung
durch regelmäßige Besprechungen vereinbart wurde. In
Leipzig hat sich bereits eine gefestigte Zusammenarbeit
zwischen Staatsanwaltschaft, dem Arbeitsamt Leipzig
und dem Hauptzollamt ergeben. In diesen Besprechungen
werden auch Probleme wie parallel betriebene Straf- und
Bußgeldverfahren problematisiert.

Trotz all dieser Aktivitäten wird von verschiedener Seite
eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit gefor-
dert. Bayern hält z. B. eine noch engere Zusammenarbeit
der Behörden und ein kontinuierlicher Erfahrungsaus-
tausch zwischen den beteiligten Behörden für erforderlich,
um eine effizientere Aufklärung von Tatbeständen zu er-
reichen. Dazu gehöre auch eine engere und bessere Ver-
netzung der Stellen.

2. Zusammenarbeit zwischen den Behörden

a) Hauptzollämter

Die Zusammenarbeit wird regional unterschiedlich be-
wertet. Sie entspricht aber aus Sicht des Zolls im Wesent-
lichen den Erfordernissen.

Insbesondere seit der Übertragung der Funktion der Hilfs-
beamten der Staatsanwaltschaft auf den Zoll beurteilen 
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die Arbeitsämter teilweise die Zusammenarbeit als zu-
nehmend problematisch. Diese Kompetenzen haben die
Hauptzollämter nur im Rahmen von eigenen Prüfungen
nach § 304 Abs. 1 SGB III, so dass gemeinsame Prüfak-
tionen mit den Arbeitsämtern vielfach nicht mehr oder nur
in Ausnahmefällen stattfinden. 

Im Bereich der illegalen Arbeitnehmerüberlassung wird
die Zusammenarbeit von der Arbeitsverwaltung regional
unterschiedlich beurteilt. Teilweise wird von intensiven
und problemlosen Kontakten berichtet, zum Teil aber
auch von abnehmenden Kontakten und fehlenden
Hinweisen zu Anhaltspunkten für illegale Arbeitneh-
merüberlassung bis hin zu fehlender Zusammenarbeit und
unzureichender Abstimmung bei Außenprüfungen mit der
Folge von vermeidbaren Doppelermittlungen. In der Ver-
gangenheit kam es bei der Verfolgung von Verstößen ge-
gen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auch aus Sicht
der Hauptzollämter häufig zu Reibungsverlusten bei der
Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. Als Folge
kam es dazu, dass unkoordiniert und ohne Absprache mit
den Staatsanwaltschaften während strafrechtlicher
Ermittlungen seitens der Arbeitsämter versucht wurde,
Bußgeldverfahren durchzuführen. Dadurch wurde der Er-
folg der Strafverfahren gefährdet.

Die Bundesanstalt für Arbeit und die Hauptzollämter pla-
nen für die Zukunft eine Verbesserung der Zusammenar-
beit insbesondere durch regelmäßige Besprechungen und
gemeinsame Arbeitsgruppen. Im Jahre 2000 wurden vom
Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt
für Arbeit neue Grundsätze für eine Zusammenarbeit zwi-
schen Zoll und Arbeitsverwaltung vereinbart.

Im Bereich der Verfolgung von Verstößen gegen das Ar-
beitserlaubnisrecht wird die Zusammenarbeit mit der 
Polizei, den Ausländerbehörden, der Arbeitsverwaltung,
den Staatsanwaltschaften und Finanzämtern überwiegend
positiv bewertet. Es wird jedoch von vielen Hauptzoll-
ämtern ein Bereitschaftsdienst bei der Arbeitsverwaltung
gewünscht, der Anfragen auch außerhalb der Bürozeiten
beantwortet.

Eine Vereinfachung der Zusammenarbeit und Verfolgung
insbesondere mit der Staatsanwaltschaft könnte nach An-
sicht der Hauptzollämter erreicht werden, wenn ihre 
Befugnisse als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft erwei-
tert würden, d. h., sie diese Rechtsstellung grundsätzlich 
erhalten und die Beschränkung auf „im Rahmen von 
Prüfungen nach § 304 SGB III“ entfiele. Zum besseren 
Informationsaustausch sollte an die Einrichtung zentraler
Stellen gedacht werden, bei denen Informationen ausge-
tauscht und Bekämpfungsschwerpunkte in den jeweiligen
Bezirken erarbeitet werden. Außerdem sollte der direkte
Zugriff der für die Bekämpfung der illegalen Beschäfti-
gung zuständigen Stellen bei den Hauptzollämtern auf die
Informationssysteme der Polizei ermöglicht werden. 

Bayern merkt in seiner Stellungnahme insbesondere an,
dass den Kreisverwaltungsbehörden bei gemeinsamen
Kontrollen mit den Hauptzollämtern zusätzliches Be-

weismaterial zugänglich wird, weil die Hauptzollämter
nunmehr als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft Beweis-
mittel sofort beschlagnahmen können. Bedauert wird
aber, dass die Hauptzollämter in jüngster Zeit kaum noch
Baustellen- und Betriebsprüfungen durchführen. Auch
der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften merkt in seiner Stellungnahme bedauernd an,
dass in Folge der Übertragung der Funktion von Hilfsbe-
amten der Staatsanwaltschaft die zeitlichen Ressourcen
der Hauptzollämter, innerhalb derer sie ihrer eigentlichen
Prüftätigkeit vor Ort nachgehen, eingeschränkt wurde.
Dadurch sei das Prüfungspotenzial vor Ort anstatt wie
wünschenswert vergrößert, tatsächlich verringert worden. 

b) Staatsanwaltschaften

Als tendenziell besser beurteilt die Bundesanstalt für Ar-
beit die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften,
obwohl eine Neigung, arbeitsgenehmigungsrechtliche
Verstöße zu bagatellisieren, immer noch vorhanden sei.

Auch die Hauptzollämter, die durch die Funktion eines
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft grundsätzlich der
Staatsanwaltschaft näher stehen als andere Verfolgungs-
behörden, beurteilen die Zusammenarbeit regional unter-
schiedlich. So wird berichtet, dass die Bereitschaftsstaats-
anwälte nicht hinreichend über das Tätigkeitsfeld der
Hauptzollämter im Bereich der illegalen Beschäftigung in-
formiert sind. Erfreulicherweise konnten die Haupt-
zollämter jedoch feststellen, dass bei einer qualifizierten
Ermittlungsarbeit und insbesondere einer detaillierten
und begründeten Darstellung der Schadensummen auch
allgemein die Bereitschaft der Staatsanwaltschaften zur in-
tensiven strafrechtlichen Verfolgung der illegalen Be-
schäftigung erkennbar ist.

In den Stellungnahmen einiger Justizministerien der Län-
der wird beklagt, dass die Verfolgungsbehörden, insbe-
sondere die Arbeitsverwaltung Verfahren, in denen ein
Straftatverdacht besteht, zu spät an die Staatsanwalt-
schaften abgeben. Eine frühe Einbindung der Staatsan-
waltschaft oder Polizei würde gewährleisten, dass das
Verfahren der Strafprozessordnung gemäß durchgeführt
wird, z. B. eine Vernehmung mit ordnungsgemäßer Be-
lehrung nach §§ 136 bzw. 55StPO erfolgt, und Beweise ge-
sichert werden können. 

Da in der Vergangenheit für die in Frage kommenden
Straftatbestände in Hamburg eine Zersplitterung der Zu-
ständigkeiten innerhalb der Staatsanwaltschaften bestand,
ist im Rahmen einer Neuorganisation der hamburgischen
Staatsanwaltschaft vorgesehen, die Bearbeitung der Ver-
fahren künftig stärker zu konzentrieren. Waren früher 
6 unterschiedliche Abteilungen zuständig, so sollen in
Zukunft nur noch 3 Abteilungen für Ermittlungsverfahren
wegen „illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit“ zu-
ständig sein.

Das niedersächsische Justizministerium berichtet, dass
die Arbeitsämter Amtshilfeersuchen in strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren nach dem Arbeitnehmerüberlas-
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sungsgesetz in aller Regel ablehnen, weil ihre personellen
Kapazitäten für eine Amtshilfe nicht ausreichen. Auch im
Bereich der illegalen Ausländerbeschäftigung würden viel-
fach fachlich überforderte Ermittlungssachbearbeiter der
Polizei mit der Auswertung der sichergestellten Beweis-
mittel von den übrigen Behörden alleingelassen. Wün-
schenswert wäre daher nach Ansicht des niedersächsischen
Justizministeriums eine Unterstützung durch eine ad hoc zu
bildende Ermittlungsgruppe, um die Sachbearbeiter der
Polizei durch abgeordnete Beamte zu unterstützen.

In der Stellungnahme des Saarlandes wird beklagt, dass
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften das Bewusstsein
für die Notwendigkeit fehlt, Straftaten im Zusammen-
hang mit der illegalen Beschäftigung mit dem gleichen
Nachdruck zu verfolgen, wie bei anderen schweren De-
likten üblich.

c) Gerichte

Das Zusammenspiel von Gerichten und den Verfolgungs-
behörden in Ordnungswidrigkeitenverfahren ist weiterhin
schwierig. Aufgrund von Einsprüchen werden in
Ordnungswidrigkeitsverfahren die Geldbußen oft von den
Gerichten herabgesetzt. Die Bereitschaft der Richter, in der
Hauptverhandlung die Geldbußen auf bis zu 10 Prozent der
ursprünglich festgesetzten Geldbuße zu reduzieren, ist
häufig zu finden. Bundesweit ist die Entscheidungspraxis
bei Staatsanwaltschaften und Gerichten weiterhin unein-
heitlich. Bayern regt daher die Einführung einer Mindest-
grenze der Geldbußen vor, um der Tendenz der Gerichte
zu begegnen, die Bußgelder in Einspruchsverfahren her-
abzusetzen. In Baden-Württemberg wird z. B. gegen etwa
jeden zweiten Bußgeldbescheid wegen Schwarzarbeit
Einspruch eingelegt. Von den Fällen, in denen Ein-
spruchsverfahren bei Gericht durchgeführt werden, werden
etwa 20 Prozent eingestellt und bei 50 Prozent die Buß-
geldhöhe zum Teil deutlich reduziert. Nur rund 30 Prozent
der Bußgeldentscheidungen der unteren Verwaltungs-
behörden werden in vollem Umfang bestätigt. 

Als Gründe für die Entscheidungen der Gerichte wird 
angeführt, dass die Betroffenen oft erst vor Gericht neue
Tatsachen vortragen. Die Gerichte beklagen außerdem,
dass es den Bekämpfungsbehörden der unteren Verwal-
tungsbehörde an Fachwissen mangelt, um gerichtsfeste
Bußgeldbescheide zu erlassen. Dagegen sind nach Ansicht
der Verwaltungsbehörden die Gerichte aufgrund von
mangelnden Fachkenntnissen oft nicht in der Lage, 
fachspezifische Äußerungen hinsichtlich ihrer Beweis-
kraft zu würdigen.

d) Polizei 

Die Zusammenarbeit der Behörden mit der Polizei verläuft
weitgehend problemlos. In vielen Bundesländern beteiligt
sich die Polizei aktiv an den Zusammenarbeitsgruppen.

In Baden-Württemberg werden seit 1999 unter Feder-
führung der Landes-Polizeischule gemeinsame Seminare
für die Mitarbeiter der Zusammenarbeitsbehörden 

(Arbeitsamt, Zoll, Steuerfahndungsstelle, Rentenver-
sicherungen und Polizei) durchgeführt. Künftig wollen
sich auch die Handwerkskammern, unteren Verwaltungs-
behörden sowie die Staatsanwaltschaft Stuttgart beteiligen.
Nach Ansicht der Polizeidienststellen sollte diese gemein-
same Aus- und Fortbildung weiter ausgebaut werden.

Das bayerische Staatsministerium des Innern bemängelt,
dass AÜG-Verfahren von den Arbeitsämtern oft mo-
natelang als Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeitet
werden, obwohl bereits im Anfangsstadium ein Straftat-
verdacht nahe liegt, bevor sie wegen Straftatverdacht 
an Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Wenn dann 
die Staatsanwaltschaft die Polizei mit Ermittlungen 
beauftragt, sind diese wegen des Zeitablaufs oft schwie-
rig. Die Zusammenarbeit sei auch erschwert, weil kein 
direkter Zugriff auf die Dateien der anderen beteiligen
Behörden möglich ist und schriftliche Anfragen zu zeit-
aufwendig sind. Bei Kontrollen an Samstagen und Sonn-
und Feiertagen sind in der Regel andere Behörden, außer
den an den Überprüfungen beteiligten nicht erreichbar, be-
stimmte Ermittlungen müssen daher verschoben werden.

e) Steuerfahndungsstellen

Die Zusammenarbeit der mit der Bekämpfung der ille-
galen Beschäftigung befassten Behörden ist für die 
Aufdeckung von Steuerstraftaten unerlässlich. Diese 
Zusammenarbeit hat sich nach Auskunft des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen deutlich verbessert und wird von
den Finanzbehörden der Länder zum Teil als gut funktio-
nierend bezeichnet.

Seit 1993 ist in Stuttgart eine Sonderermittlungsgruppe bei
der Steuerfahndungsstelle eingerichtet. Sie beschäftigt
sich schwerpunktmäßig mit der Bekämpfung von Strafta-
ten in Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Ar-
beitnehmereinsatz. Bei der Sonderermittlungsgruppe sind
sieben Steuerfahnder eingesetzt. Im Berichtszeitraum
wurden aufgrund der Tätigkeit dieser Sondereinsatzgrup-
pe 36 Mio. DM Mehrsteuern und 27 Mio. DM Sozialab-
gaben festgesetzt. Die Fahnder nehmen auch an gemein-
samen Ermittlungsgruppen mit anderen Behörden
(Staatsanwaltschaft, Gewerbeämter, Handwerkskammer,
Dienststellen des Zolls, Arbeitsämter, Polizei und Lan-
desversicherungsanstalt) teil. Das Beispiel der Sonderer-
mittlungsgruppe wurde in 13 anderen Bundesländern
übernommen. 

Bei Mischstraftaten – wenn eine Tat z. B. nicht aus-
schließlich als Steuerstraftat einzuordnen ist, sondern 
zugleich andere Strafgesetze verletzt worden sind, 
(z. B. § 266 a StGB) – hat allein die ordentliche Staatsan-
waltschaft die Ermittlungskompetenz (Evokationsrecht
der Staatsanwaltschaft). Sie kann diese insoweit den
Hauptzollämtern als der Staatsanwaltschaft zugeordneten
Hilfsbeamten übertragen. Bei derartigen Mischstraftaten
werden selbstverständlich die Staatsanwaltschaften der
Länder beteiligt.

Die in Baden-Württemberg zentral zuständige Lohn-
steuer-Arbeitgeberstelle für die grenzüberschreitende 
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Arbeitnehmerüberlassung beim Finanzamt Freiburg-Land 
berichtete, dass eine gute Zusammenarbeit mit den Haupt-
zollämtern und der Steuerfahndung erfolgt, allerdings 
andere Prüfungsstellen der Finanzämter sowie andere
Behörden (z. B. Krankenkassen bzw. Rentenversiche-
rungsträger, Polizei) nur selten Kontrollmaterial über
grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung übersen-
den oder übersandtes Material nicht ausreichend Auf-
schluss über die festgestellten Sachverhalte gibt. Von der
Bundesanstalt für Arbeit erhält das Finanzamt jährlich zwei
Listen über ausländische Verleiher. Das Finanzamt ermit-
telt in diesen Fällen bundesweit und unterrichtet die jeweils
in den anderen Bundesländern zentral zuständigen
Finanzämter. Kritisiert wird auch, dass die Arbeitsämter und
Dienststellen des Zolls – anders als in anderen Bereichen
der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung – Verfahren
wegen Unterschreitung des Mindestlohns regelmäßig un-
ter Ausschluss anderer Behörden führen würden. (Auch
Niedersachsen beklagt, dass die Mitteilungen nach dem Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz die Finanzämter zu spät errei-
chen.) Allgemein wird beklagt, dass die Arbeitsämter und
Dienststellen des Zolls die Finanzverwaltung bei Fällen der
Steuerhinterziehung nicht ausreichend bei Ermittlungen
beteiligen. Diese Tendenz sei durch die Übertragung der
Rechte als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft auf den Zoll
noch verstärkt worden. Die Mitarbeiter des Zolls würden
verkennen, dass sie, soweit es um Verstöße gegen § 28p
SGB IV oder § 370 AO (Steuerstraftaten) handelt, keine
Ermittlerkompetenz hätten. Hier erforderten die Ermitt-
lungen den Sachverstand der Finanzbehörden. Eine Ab-
stimmung des Aufgabenrahmens zwischen Bundeszoll-
verwaltung und den zuständigen Landesbehörden und eine
gemeinsame Verwaltungsvorschrift der mit der Be-
kämpfung illegaler Beschäftigung betrauten Bundes- und
Landesbehörden sei geboten.

Bayern erwähnt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit
zwischen Steuerfahndungsstellen und den BillBZ-Stellen
der Hauptzollämter. Hier konnte eine Sensibilisierung 
der Bearbeiter für die Belange der jeweils anderen Seite
durch eine Reihe von Maßnahmen, wie gemeinsame Be-
sprechungen oder Vorträge bei Dienstbesprechungen, 
erreicht werden. Auch im Bereich der Zusammenarbeit mit
der Arbeitsverwaltung sei eine Intensivierung zu ver-
zeichnen. Gegenseitige Besuche bei Dienstbesprechungen
und Hinweise über die steuerlichen Folgen illegaler 
Arbeitnehmerüberlassung hätten dazu geführt, dass 
die Arbeitsverwaltung vermehrt Werkverträge mit im Aus-
land ansässigen Unternehmen und Bußgeldbescheide über
festgestellte Arbeitnehmerüberlassung an die Finanz-
behörden zur steuerlichen Auswertung übersenden. Eini-
ge Finanzämter beklagen die nicht optimale Zusammen-
arbeit mit der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

Das Ministerium der Finanzen in Rheinland-Pfalz 
erwähnt, dass für die Bekämpfung der illegalen Beschäf-
tigung ein schneller Informationsaustausch der Behörden
wichtig sei. Ermittlungserfolge würden regelmäßig 
dann erzielt, wenn die Prüfdienste der Arbeitsverwaltung
oder der Hauptzollämter die Steuerfahndung sofort von
der Baustelle aus telefonisch über vermutete Verstöße ge-
gen Steuergesetze informieren. 

f) Rentenversicherungsträger

Durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Sozialgesetz-
buches vom 30. Juni 1995 (BGBl. I S. 890) wurde ab dem
1. Januar 1996 ein stufenweiser Übergang des Prüfrechts
in der Sozialversicherung auf die Träger der Rentenversi-
cherung eingeleitet. Im Zuge der Verschiebung der Prü-
fungszuständigkeiten wurde auch die Zuständigkeit für 
die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit
nach § 111 SGB IV (z. B. bei fehlender Anmeldung von
Beschäftigten durch Arbeitgeber bei der Einzugsstelle)
stufenweise auf die Rentenversicherung übertragen. Die
endgültige Verlagerung war zum 1. Januar 1999 abge-
schlossen.

Im November 1997 haben die Spitzenverbände der Kran-
ken- und Rentenversicherungsträger, die Bundesanstalt
für Arbeit und das Bundesministerium der Finanzen in
einer gemeinsamen Verlautbarung festgelegt, dass Unre-
gelmäßigkeiten nur noch den Trägern der Rentenversiche-
rung zugeleitet werden. 

Soweit von den Prüfern der Arbeitsämter und Haupt-
zollämter Meldeverstöße festgestellt werden, werden die
Arbeitgeber aufgefordert, fehlende Meldungen nachzu-
holen oder falsche Meldungen zu berichtigen. Die Ren-
tenversicherungsträger prüfen, ob Gründe für eine Ad-
hoc-Prüfung vorliegen. Nur wenn dies nicht der Fall ist,
werden die Unterlagen an die zuständige Krankenkasse
abgegeben.

Nach Einschätzung des Verbands der Rentenversiche-
rungsträger hat sich die Zusammenarbeit der Behörden 
gut entwickelt. Die Rentenversicherungsträger nehmen,
meist vertreten durch Betriebsprüfer, an den regionalen
Koordinierungsgruppen teil. Die Betriebsprüfer sind auch
dafür zuständig, den eingehenden Hinweisen der 
Arbeitsämter, Hauptzollämter und Staatsanwaltschaften
nachzugehen. Diese Sonderprüfer werden von den Ren-
tenversicherungsträgern selbst und im Rahmen eines
Schulungsprogramms des Verbands der Rentenversiche-
rungsträger speziell geschult.

Ab Oktober 1997 wurde den Hauptzollämtern in der Da-
tenstelle der deutschen Rentenversicherung der Online-
Zugriff zur Stammsatzdatei und zur Sonderdatei für ge-
ringfügig Beschäftigte ermöglicht. Als Prüfhilfe für
Betriebsprüfungen zur Bekämpfung illegaler Beschäfti-
gung können die Hauptzollämter seither aus dieser Datei
Name und Vorname, Versicherungsnummer, Beginn und
Ende einer geringfügigen Beschäftigung und den Namen
des Arbeitgebers abfragen.

In Hessen wurden mit den Koordinierungsstellen zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit gute Erfahrungen ge-
macht. Durch Zusammenarbeit war es möglich, rechtzei-
tig verschiedene Beschlüsse zur Beschlagnahme zu 
erwirken und später entsprechende Beitragsbescheide
nach § 28p SGB IV zu erlassen.
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In Nordrhein-Westfalen nehmen die Landesver-
sicherungsanstalten an einer Arbeitsgruppe mit Mitarbei-
tern der Bundesanstalt für Arbeit, des Bundesministeriums
der Finanzen (als Vertreter der Hauptzollämter) und der
Sozialpartner mit dem Ziel eines verbesserten Erfah-
rungsaustausches teil. Bei der Landesversicherungsan-
stalt Rheinprovinz sind 14 Prüfteams im Außendienst mit
bis zu je 11 Prüfern im Einsatz. Neben den normalen Be-
triebsprüfungen nehmen diese Prüfteams auch Sonder-
prüfungen auf Anregung der Arbeitsämter/Hauptzoll-
ämter, der Finanzbehörden oder der Staatsanwaltschaft
wahr. Im Bereich der Landesversicherungsanstalt West-
falen-Lippe sind 12 Prüfbezirksleiter mit ähnlichen Auf-
gaben betraut.

Die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz nimmt
neben turnusmäßigen Betriebsprüfungen nach § 28p 
SGB IV auch sog. Ad-hoc-Prüfungen vor, die meist auf 
Anregung der Arbeitsämter oder Hauptzollämter erfolgen.

Die Landesversicherungsanstalt im Saarland bedauert,
dass Feststellungen, die im Rahmen von Prüfungen von
Großbaustellen gemacht würden, erst Jahre später durch
die Ermittlungsbehörden abschließend beurteilt würden
und erst dann den Rentenversicherungsträgern zur Aus-
wertung überlassen würden. Oftmals sei wegen einer zwi-
schenzeitlichen Betriebsschließung, Insolvenz oder Un-
tertauchen der Verantwortlichen keine Realisierung von
Beitragsansprüchen mehr möglich. Grundsätzlich sei die
Zusammenarbeit aber positiv zu bewerten.

Die Landesversicherungsanstalt Sachsen bearbeitet Hin-
weise, die sie von den Dienststellen der Bundesanstalt für
Arbeit, den Hauptzollämtern sowie der Staatsanwalt-
schaft erhält. Zudem arbeitet sie bei der Vor- und Nach-
bereitung der Baustellenüberprüfungen mit den zustän-
digen Prüfgruppen bei den Arbeitsämtern und den
Hauptzollämtern zusammen.

Die Arbeits- und Hauptzollämter in Thüringen erhalten im
Vorfeld von Prüfungen von der Landesversiche-
rungsanstalt Thüringen die zur Aufgabenerfüllung not-
wendigen Daten und Informationen zur Verfügung ge-
stellt. Umgekehrt unterrichten sie die jeweils zuständigen
Stellen über die bei der Prüfung festgestellten Verstöße.
Die Landesversicherungsanstalt Thüringen setzt für 
Prüfungen seit dem 1. Februar 1999 sog. Sonderprüfer ein.
Es handelt sich dabei um vier speziell geschulte Betriebs-
prüfer. Eine direkte Beteiligung der LVA Thüringen an
Kontrollen vor Ort stellt die Ausnahme dar. Die Sonder-
prüfer nehmen jedoch seit Beginn 1999 verstärkt an sol-
chen Prüfungen teil und versuchen dabei auch, die Prüfer
der Arbeitsämter und Hauptzollämter für die für die 
Forderung von Sozialversicherungsbeiträgen relevanten
Unterlagen zu sensibilisieren.

g) Krankenkassen

Die Krankenkassen sehen ihre primäre Aufgabe nunmehr
darin, die im Zusammenhang mit Beitragsmanipulationen
oder illegaler Beschäftigung festgestellten Beitragsan-

sprüche der Sozialversicherungsträger zu realisieren. Sie
haben nur noch in begründeten Einzelfällen die Mög-
lichkeit, beim Arbeitgeber Auskunft über Art und Dauer
der Beschäftigung, den Beschäftigungsort und das Ar-
beitsentgelt einzuholen. Sie können dabei auch in Ge-
schäftsbücher, Listen oder andere Unterlagen, aus denen
Angaben über die Beschäftigung hervorgehen, Einsicht
nehmen. Wegen des bestehenden Krankenkassenwahl-
rechts und der sich daraus ableitenden Zuständigkeit der
Einzugsstellen ist diese Möglichkeit beschränkt auf die bei
der jeweiligen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer.

Die Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen beklagen,
dass sie seit dem Übergang der Durchführung der Be-
triebsprüfungen, der Bescheiderteilung und des Wider-
spruchsverfahrens auf die Rentenversicherungen nicht
ausreichend in die Verfahren einbezogen würden. So wür-
de von den Rentenversicherungsträgern im Fall eines Wi-
derspruchs die Vollziehung ausgesetzt, ohne Rücksprache
mit der Krankenkasse zu nehmen. Auch würden die Kran-
kenkassen bei Klageverfahren gegen von den Rentenver-
sicherungsträgern erlassene Bescheide nicht beteiligt.

h) Sozialhilfeträger

Die Hauptzollämter berichten, dass sich der Informati-
onsaustausch mit den Sozialämtern häufig schwierig 
gestaltet, da Auskünfte nicht selten unter Hinweis auf 
das Sozialgeheimnis entweder abgelehnt oder zumindest
verzögert wurden. Auch Hessen berichtet, dass Erkennt-
nisse eher zögerlich ausgetauscht werden. Die Zusam-
menarbeit müsste weiter verbessert werden. In Berlin 
hat sich die Zusammenarbeit positiv entwickelt, nachdem
1998 in Berlin eine Verbindungsstelle Soziales zum Lan-
deskriminalamt eingerichtet wurde. Sie bestand 1998 aus
drei Mitarbeitern der Berliner Sozialämter und soll im
Rahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Schwarz-
arbeit durch enge Zusammenarbeit mit den Arbeits- und
Hauptzollämtern, dem Landeseinwohneramt Berlin und
der Berliner Kriminalpolizei die Bekämpfung des Leis-
tungsmissbrauchs verbessern. 

i) Unfallversicherungsträger

Die Berufsgenossenschaften haben sich bemüht, verstärkt
mit den Bekämpfungsstellen (z. B. Hauptzollämter, 
Arbeitsämter, Kreishandwerkerschaft) zusammenzuar-
beiten. Die Zusammenarbeit wird regional unterschiedlich
bewertet, es ist aber insgesamt eine Verbesserung festzu-
stellen. In der Praxis bestehen allerdings weiterhin Pro-
bleme. Der Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften hält daher eine weitere Verbesserung der
Zusammenarbeit für erforderlich. Insbesondere müssten
die Belange der gesetzlichen Unfallversicherung stärker
berücksichtigt werden. In manchen Regionen wäre in 
diesem Bereich ein passives Verhalten bzw. fehlende Ko-
operationsbereitschaft der beteiligten Behörden zu beob-
achten. So würden zwar die Bau-Berufsgenossenschaften
Hamburg und Rheinland und Westfalen die Zusammen-
arbeit als grundsätzlich positiv beurteilen; die Südwestli-
che Bau-Berufsgenossenschaft aber beklage, dass die



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 67 – Drucksache 14/4220

Prüfungen durch die Hauptzollämter rückläufig seien. Die
Landesarbeitsämter seien mit Hinweisen auf die mögliche
Inanspruchnahme durch die Sozialversicherungsträger
sehr zurückhaltend. Auch die Fleischerei-Berufsgenos-
senschaft beklagt, dass kaum Mitteilungen durch die Ar-
beitsverwaltung und keine durch die Finanzverwaltung er-
folgt seien.

Nach eigenen Einschätzungen erhalten sie, obwohl sie im
Gesetz als Zusammenarbeitsbehörden aufgeführt sind,
trotz intensiver Bemühungen nur wenig Informationen,
die zur Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen ge-
nutzt werden können.

j) Arbeitsschutzbehörden

Die illegale Beschäftigung von Arbeitnehmern wird bei
Vorliegen entsprechender Verdachtsmomente von den
Gewerbeaufsichtsämtern bzw. den staatlichen Ämtern für
Arbeitsschutz an die zuständigen Behörden weitergemel-
det (§ 23 Abs. 3 ArbSchG). In Bayern bemängeln die Ge-
werbeaufsichtsämter teilweise, dass sie in der Regel von
den zuständigen Behörden keine Rückmeldung über das
spätere Ermittlungsergebnis erhalten. Im Übrigen würden
von den anderen Behörden nur wenige Verstöße gegen das
Arbeitszeitgesetz an die Gewerbeaufsichtsämter heran-
getragen, so dass auch diesbezüglich die Zusammenarbeit
noch verbessert werden könnte.

In Brandenburg wird versucht, die Ämter für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik stärker in die Zusammen-
arbeit mit den Verfolgungsbehörden bei der Bekämpfung
illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit einzubinden.
Im Rahmen der Außentätigkeit der Ämter für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik gehören Nachfragen zur Ar-
beitsvertragsgestaltung und zu den Arbeitsverhältnissen
sowie bei Verdacht auf illegale Beschäftigung die Wei-
terleitung der Verdachtsmeldung zu den Grundaufgaben
der Mitarbeiter. Die Ämter für Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik haben teilweise Kooperationsvereinbarun-
gen mit verschiedenen Landkreisen abgeschlossen und 
an Aktionen der Arbeitsämter, der Hauptzollämter und 
der Ordnungsbehörden gegen illegale Beschäftigung und
Schwarzarbeit teilgenommen.

Auch in Rheinland-Pfalz hat sich die Beteiligung der Ge-
werbeaufsicht an der landesweiten Sonderkommission
sowie den in Mainz und Koblenz bei den Arbeitsämtern
gebildeten Arbeitskreisen zur Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung bewährt. 

k) Handwerkskammern

Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit mit den Verfol-
gungsbehörden als positiv beurteilt. Viele Handwerks-
kammern wie z. B. in Baden-Württemberg oder dem Saar-
land setzen eigene festangestellte oder freiberufliche
Mitarbeiter zur Aufdeckung und Bekämpfung von
Schwarzarbeit ein. Ordnungsrechtliche relevante Ermitt-
lungsergebnisse werden an die zuständige Verwal-
tungsbehörde weitergeleitet. Zum Teil werden auch 

Privatermittler zum Aufspüren von Schwarzarbeitsfällen
eingesetzt. Außerdem betreiben die Handwerkskammern
eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit zur Information
über die Schädlichkeit und Folgen der Schwarzarbeit

l) Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft

Um der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft zu ermöglichen, die Beiträge zum Urlaubskassen-
verfahren einzuziehen, zu denen die Arbeitgeber nach
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz verpflichtet sind, 
erhält sie sämtliche Anmeldungen nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz. Darüber hinaus werden die im Rah-
men von Prüfungen erstellten Personenbefragungsbogen
an die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft übersandt. Die Urlaubs- und Lohnausgleichskas-
se der Bauwirtschaft erfasst die Daten, die sie von den
Arbeitgebern mit Sitz im Ausland sowie den Dienststel-
len der Bundesanstalt für Arbeit und den Haupt-
zollämtern erhält, für die Beitragserhebung und das Er-
stattungsverfahren. Diese Daten können von den
Prüfbehörden für Prüfungen nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz genutzt werden. Die Zusammenarbeit
verläuft problemlos. Seit Dezember 1999 werden die Da-
ten der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft tagesaktuell online in den Datenbestand der Infor-
mations- und Koordinierungszentrale zur Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung durch die Zollverwaltung
(InKo BillBZ) übernommen und stehen damit jedem
Hauptzollamt zur Verfügung. Durch entsprechende Aus-
wertetools kann an dieser Kopfstelle der Hauptzollämter
auch Risikoanalyse betrieben werden, so dass die Prü-
fungen zielgerichteter durchgeführt werden können.

G. Maßnahmen zur verbesserten Verfol-
gung illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit

1. Gesetzliche Neuregelungen

Im Berichtszeitraum sind eine Vielzahl von Gesetzes-
änderungen ergangen, die die Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung weiter verbesserten. Zum einem wurden
die Bußgeldrahmen der einzelnen Ordnungswidrigkeiten
erheblich erhöht. Damit wurde dem besonderen Un-
rechtsgehalt und der Sozialschädlichkeit dieser Ord-
nungswidrigkeiten Rechnung getragen. Angesichts der
hohen Gewinne, die durch illegale Beschäftigung erzielt
werden können, erschien der alte Bußgeldrahmen auch 
als zu niedrig, um eine abschreckende Wirkung zu 
entfalten. Zum anderen wurde versucht, durch Gesetzes-
änderungen die Voraussetzungen für eine wirksame 
Verfolgung der illegalen Beschäftigung durch die zu-
ständigen Verwaltungsbehörden zu verbessern. Dabei
wurden die Zusammenarbeitsvorschriften weiter opti-
miert. Im wesentlichen sind folgende Gesetzesänderun-
gen während des Berichtszeitraums in Kraft getreten:
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a) Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung (Arbeits-
förderungs-Reformgesetz –  AFRG) 

Mit dem Arbeitsförderungs-Reformgesetz vom 24. März
1997 (BGBl. I S. 594) wurde das Dritte Buch Sozialge-
setzbuch eingeführt. Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch 
ersetzte mit Inkrafttreten am 1. Januar 1998 in großen Tei-
len das Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Um die Bekämp-
fung der illegalen Beschäftigung zu verbessern, wurden
dabei die Bußgeldvorschriften für eine Beschäftigung ei-
nes ausländischen Arbeitnehmers ohne Arbeitsgenehmi-
gung verschärft. War in § 229 Abs. 1 Nr.1, Abs. 3 AFG 
die Beschäftigung eines ausländischen Arbeitnehmers 
ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis noch mit einem
Bußgeld bis zu 100 000 DM bedroht, so wurde in 
§ 404 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 SGB III ein Bußgeldrahmen bis
zu 500 000 DM festgelegt. Entsprechend wurden auch 
die Bußgeldrahmen für die Ausübung einer Beschäfti-
gung eines ausländischen Arbeitnehmers ohne erforderli-
che Arbeitsgenehmigung von 1 000 DM in § 229 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 3 AFG auf 10 000 DM in § 404 Abs. 2 Nr. 3,
Abs. 3 SGB III erhöht. Die Erhöhung des Bußgeldrahmens
sollte ausländische Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber
von einer illegalen Beschäftigung abschrecken. Ange-
sichts der zum Teil erheblichen Gewinne, die durch eine
illegale Beschäftigung erzielt werden können, erschien der
alte Bußgeldrahmen als nicht ausreichend. 

b) Justizmitteilungsgesetz

Im Justizmitteilungsgesetz vom 18. Juni 1997 (BGBl. I
S. 1430) wurden für mehrere Gesetze Regelungen getrof-
fen, mit denen die Zusammenarbeit der Behörden bei 
der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und
Schwarzarbeit verbessert wurde. So wurde im Artikel 18
dieses Gesetzes ein neuer Absatz 3 in § 3 SchwarzArbG
eingefügt, der regelt, dass die Gerichte und Staatsan-
waltschaften unter bestimmten Bedingungen den nach 
diesem Gesetz zuständigen Behörden Erkenntnisse über-
mitteln sollen, die aus ihrer Sicht zur Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten erforderlich sind. Eine Änderung
von § 308 Abs. 4 SGB III trifft eine entsprechende Rege-
lung für eine Übermittlung von Erkenntnissen durch die
Gerichte und Staatsanwaltschaften an die Bundesanstalt 
für Arbeit, wenn die Erkenntnisse für die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 404 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 6
SGB III erforderlich sind. Außerdem wird in § 308 Abs. 3
SGB III geregelt, dass in Strafsachen, die Straftaten nach
§§ 406, 407 SGB III zum Gegenstand haben, der Bundes-
anstalt für Arbeit zur Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten bei Einleitung des Strafverfahrens die Personen-
daten des Beschuldigten, der Straftatbestand, die Tatzeit
und der Tatort sowie im Falle einer Anklageerhebung die
das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begrün-
dung zu übermitteln sind. Entsprechende Regelungen wie
in § 306 SGB III wurden durch das Justizmitteilungsgesetz
auch in § 18 Abs. 3 und 4 AÜG eingefügt.

Mit Nr. 47 der bundeseinheitlich geltenden „Allgemeinen
Verfügung über die Anordnung über Mitteilungen in
Strafsachen – MiStra – vom 29. April 1998 (Bundesan-

zeiger Nr. 99a vom 30. Mai 1998) ist die gesetzliche
Regelung für die Praxis präzisiert worden. Durch eine
Zusammenfassung mit ähnlichen Mitteilungspflichten in
der MiStra wird eine umfassende Anwendung der Norm
gesichert.

c) Erstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (Erstes 
SGB III-Änderungsgesetz)

Durch das Erste SGB III-Änderungsgesetz vom 16. De-
zember 1997 (BGBl. I S. 2970) wurden in verschiedenen
Gesetzen Änderungen eingeführt, die ebenfalls zu einer
Verbesserung der Bekämpfung von illegaler Beschäfti-
gung und Schwarzarbeit beitragen sollten. Die entspre-
chenden Vorschriften traten am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Im Dritten Buch Sozialgesetzbuch wurde in § 304 SGB III
ergänzt, dass neben anderen bereits aufgeführten Behör-
den auch die Finanzbehörden, die Arbeitsämter und
Hauptzollämter bei ihren Prüfungen nach § 304 SGB III
unterstützen. Nach dem geänderten § 305 Abs. 1 Satz 3
SGB III sind nunmehr neben den Arbeitsämtern und den
Hauptzollämtern auch die sie unterstützenden Behörden
ermächtigt, die Personalien der in den Geschäftsräumen
oder auf dem Grundstück des Arbeitgebers oder des Drit-
ten tätigen Personen zu überprüfen. Neu vorgeschrieben
wurde auch, dass nach § 306 Abs. 1 Satz 4 SGB III aus-
ländische Arbeitnehmer verpflichtet sind, ihren Pass,
Passersatz oder Ausweisersatz und ihre Aufenthaltsge-
nehmigung oder Duldung den Arbeits- oder Haupt-
zollämtern auf Verlangen vorzulegen. Nach dem neuen
§ 307 Abs. 2 SGB III haben die Beamten der Haupt-
zollämter im Rahmen der Prüfungen nach § 304 Abs. 1
SGB III die Rechte und Pflichten der Beamten des Poli-
zeidienstes nach den Bestimmungen der Strafprozessord-
nung und des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Sie sind
insoweit Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Durch die-
se Vorschrift soll den Hauptzollämtern insbesondere die
Verfolgung von Straftaten im Rahmen der illegalen Be-
schäftigung erleichtert werden. Vor der Gesetzesänderung
wurden beim Vorliegen eines Straftatverdachts die
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben und die Er-
mittlungstätigkeit von der Polizei übernommen. Nunmehr
ermitteln die Hauptzollämter die Fälle in Zusammenarbeit
mit der Staatsanwaltschaft selbst aus. Dabei soll der be-
sondere Sachverstand der Hauptzollämter zu einer ver-
besserten Verfolgung der Straftaten führen. Der damit
verbundene größere Ermittlungsaufwand hat bereits
nachweislich gute Erfolge erzielt und wird als weiterer An-
satz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung positiv be-
wertet, auch wenn die Hauptzollämter in Folge der neuen
Zuständigkeit nicht mehr in dem selben Ausmaß wie
früher Prüfungen bei Arbeitgebern vornehmen konnten.

In § 308 SGB III wurde geregelt, dass die in § 304 
SGB III genannten Behörden berechtigt sind, die für die
Prüfungen erforderlichen Daten und die Ergebnisse der
Prüfungen einander zu übermitteln. In Absatz 2 wurde
festgelegt, dass die Arbeitsämter einvernehmlich die
Ermittlungen koordinieren, wenn dies zweckmäßig ist. 
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In Absatz 3 wurden die Arbeits- und Hauptzollämter zu-
sätzlich verpflichtet, auch die zuständigen Behörden zu
unterrichten, wenn sich bei ihren Prüfungen Anhalts-
punkte für Verstöße gegen Steuergesetze ergeben.

Aus dem Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit wur-
de in das Dritte Buch Sozialgesetzbuch ein neuer Ord-
nungswidrigkeitentatbestand übernommen. Nach § 404
Abs. 1 Nr. 2 SGB III begeht ein Unternehmer, der Dienst-
oder Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen
lässt, indem er einen anderen Unternehmer beauftragt, 
von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass 
dieser oder dessen Nachunternehmer zur Erfüllung des
Auftrages ausländische Arbeitnehmer ohne die erforder-
liche Arbeitsgenehmigung einsetzt, eine Ordnungswidrig-
keit. Ein entsprechender Ordnungswidrigkeitentatbestand
war bis zum 31. Dezember 1997 in § 2 SchwarzArbG ge-
regelt. Diese Bußgeldvorschrift wurde bei ihrer Übertra-
gung in das Dritte Buch Sozialgesetzbuch verschärft. Zum
einem wurde der Verschuldensmaßstab verschärft. Nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 SchwarzArbG haftete der Unternehmer 
nur für leichtfertiges Verhalten, während nach § 404 
Abs. 1 Nr. 2 SGB III bereits fahrlässiges Verhalten den
Ordnungswidrigkeitentatbestand erfüllt. Zum anderen
wurde der Bußgeldrahmen von 100 000 DM in § 2 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 2 SchwarzArbG auf 500 000 DM in § 404 
Abs. 3 SGB III angehoben.

In Artikel 10 des Ersten SGB III-Änderungsgesetzes 
wurde auch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz in mehre-
ren Vorschriften geändert. Zum Teil wurden die Melde-
und Aufzeichnungspflichten der Arbeitgeber erweitert,
um den Verfolgungsbehörden die Prüfungen zu erleichtern
(vgl. auch unter C). Außerdem wurde die Verpflichtung
zur Zahlung des Mindestlohns auch auf Leiharbeitnehmer
ausgedehnt (§ 1 Abs. 2a AEntG), um zu verhindern, dass
von Arbeitgebern die Arbeitnehmerüberlassung zur Um-
gehung der Pflichten aus dem Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz genutzt wird.

In § 5 Abs. 2 AEntG wurde die Haftung des Unternehmers,
dessen Nachunternehmer gegen § 1 AEntG verstößt, ver-
schärft. Nunmehr handelt der auftraggebende Unterneh-
mer nicht mehr nur bei leichtfertigem, sondern bereits bei
fahrlässigem Verhalten ordnungswidrig (vgl. § 404 Abs.1
Nr. 2 SGB III). Gleichzeitig wurde der Bußgeldrahmen für
diese Ordnungswidrigkeit sowie für Verstöße des Arbeit-
gebers gegen die Pflichten aus dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz, bestimmte Arbeitsbedingungen einzu-
halten und Beiträge an die Urlaubskasse zu leisten (§ 5
Abs. 1 Nr. 1 und 2 AEntG) oder für Verstöße des Verlei-
hers gegen die Mindestlohnvorschriften (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a
AEntG) von 100 000 DM auf 500 000 DM erhöht und da-
mit dem Bußgeldrahmen von § 404 Abs. 2 Nr. 2 SGB III
angeglichen.

Im Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wurde 
der Bußgeldrahmen für Ordnungswidrigkeiten der
Schwarzarbeiter und ihrer Auftraggeber nach §§ 1 und 2
SchwarzArbG von 100 000 DM auf 200 000 DM und 
bei unzulässiger Werbung für Schwarzarbeit (§ 4

SchwarzArbG) von 10 000 DM auf 50 000 DM angeho-
ben. Bei den Regelungen über die Zusammenarbeit der
Behörden in § 3 SchwarzArbG wurde die Liste der Behör-
den, die zur Zusammenarbeit mit den für die Bekämpfung
der Schwarzarbeit zuständigen Landesbehörden ver-
pflichtet sind, um die Rentenversicherungsträger und Trä-
ger der Sozialhilfe ergänzt. Neu eingefügt wurde § 6
SchwarzArbG. § 6 SchwarzArbG bestimmt, dass für die
Verfolgung und Ahndung von Meldepflichtverstößen
nach §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 SchwarzArbG die jeweils zustän-
digen Leistungsträger für ihren Geschäftsbereich zu-
ständig sind. Durch diese Regelung soll erreicht werden,
dass die Verfolgung die jeweils sachnächste Behörde vor-
nimmt. Um für die einzelnen Behörden auch einen Anreiz
für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten zu geben, ist
in § 6 Abs. 2 SchwarzArbG vorgesehen, dass die einge-
nommenen Geldbußen in die Kassen der Verwaltungs-
behörden fließen, die den Bußgeldbescheid erlassen haben.

Auch im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde der
Bußgeldrahmen für eine Ordnungswidrigkeit, nämlich
das Tätigwerdenlassen von ausländischen Leiharbeitneh-
mern ohne Arbeitsgenehmigung (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG)
von 100 000 DM auf 500 000 DM erhöht. Außerdem wur-
de in § 18 AÜG die Vorschrift über die Zusammenarbeit
mit anderen Behörden um die Rentenversicherungsträger
und die Träger der Sozialhilfe ergänzt.

d) Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung
und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte 

Im Rahmen des Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialver-
sicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom
19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3843) wurden die Bußgeld-
rahmen für Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz nochmals erhöht, und zwar bei Ordnungswidrigkeiten
nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 AEntG von 30 000 DM auf 50 000 DM
und bei Ordnungswidrigkeiten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 
1a, 2 sowie Absatz 2 AEntG von 500 000 DM auf
1 Mio. DM. Durch die Erhöhung des Bußgeldrahmens soll
die Abschreckungswirkung erhöht werden. Die Erfahrun-
gen mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz hatten zuvor ge-
zeigt, dass eine nicht geringe Zahl von Arbeitgebern die
Mindestlohnvorschriften des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes nicht einhalten und damit einen nicht unwesentlichen
Wettbewerbsvorteil gegenüber Arbeitgebern erzielen, die
sich legal verhalten. Um das Ziel des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes, einen fairen Wettbewerb im Baubereich un-
ter Wahrung des sozialen Standards zu erreichen, ist ent-
scheidend, dass das Gesetz auch wirkungsvoll umgesetzt
wird. Ein Bußgeld von bis zu einer Million ist dabei eher
geeignet, trotz der nicht unerheblichen Gewinnchancen
von illegalem Verhalten abzuhalten. In § 5 Abs. 7 AEntG
wurde geregelt, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten den nach dem AEntG zuständigen Behörden ihre Er-
kenntnisse übermitteln, die zur Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten nach dem AEntG erforderlich sind.

Neu eingefügt wurde in das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz der § 1a AEntG. Nach dieser Regelung haftet ein 
Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der 
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Erbringung von Bauleistungen beauftragt, wie ein Bürge
für die Verpflichtungen des beauftragten Unternehmers
oder eines Nachunternehmers zur Zahlung des Min-
destentgelts und der Urlaubskassenbeiträge. Diese Norm
trägt insoweit zur Bekämpfung der illegalen Beschäfti-
gung bei, als ein Unternehmer bei der Auswahl seines Ver-
tragspartners mehr auf die Seriosität desselben achten
wird, wenn er möglicherweise für von diesem nicht 
erfüllte Verpflichtungen haften muss. 

2. Verwaltungsmaßnahmen 

a) Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit

Zur Verbesserung der Bekämpfung illegaler Beschäfti-
gung hat die Bundesanstalt für Arbeit im Berichtszeitraum
die bestehenden Organisationsstrukturen weiter opti-
miert. Außerdem wurde der Personalansatz für die Orga-
nisationseinheiten, die mit der Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung betraut sind, während des Berichtszeit-
raums erhöht. 1996 lag der Personalansatz der Bundesan-
stalt für Arbeit für diese Aufgabe bei 2 554,25 Stellen. Er
stieg 1997 auf 2 608,75 Stellen und 1998 auf 2 620,75 Stel-
len. 1999 erreichte der Personalansatz einen neuen Stand
mit 2 795,75 Stellen.

Grundsätzlich wird die Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung auch weiterhin von den einzelnen Ar-
beitsämtern vorgenommen. Die Leistungsstellen „OWiG,
Außendienst“ in den Arbeitsämtern sind für Prüfungen
nach §§ 304ff. SGB III, § 107 SGB IV und § 2 AEntG 
in allen Wirtschaftszweigen zuständig, mit Ausnahme 
der Prüfung von Werkvertragsfirmen nach zwischen-
staatlichen Vereinbarungen aus Staaten Mittel- und 
Osteuropas. Für diese bestehen besondere Zuständigkei-
ten, die nachfolgend näher dargestellt werden. Die Leis-
tungsstellen „OWiG, Außendienst“ der Arbeitsämter ver-
folgen und ahnden des Weiteren für den eigenen
Amtsbezirk Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgaben-
bereich der Bundesanstalt für Arbeit, sofern dies nicht 
den Landesarbeitsämtern oder den Bearbeitungsstellen
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung vorbehalten
ist. Der Personalansatz für die Leistungsstellen „OWiG,
Außendienst“ wurde im Berichtszeitraum stetig erhöht,
und zwar von 1996 1 465,75 Stellen, 1997 1 514,5 Stel-
len, 1998 1 534,75 Stellen auf 1 557,75 Stellen in 1999.

Neben den Leistungsstellen „OWiG, Außendienst“ wur-
de die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung auch von
43 bei bestimmten Stützpunkt-Arbeitsämtern gebildeten
Bearbeitungsstellen zur Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung durchgeführt. Die Bearbeitungsstellen ver-
folgen und ahnden illegale Arbeitnehmerüberlassung und
prüfen gem. §§ 304 ff. SGB III, 107 SGB IV, 2 AEntG bei
Arbeitgebern, die im Rahmen von Werkverträgen auf-
grund bilateraler Regierungsvereinbarungen tätig sind,
sofern nicht die Zuständigkeit einer Außendienstgruppe
Bau gegeben ist. Ihre Prüfungen erstrecken sich ebenfalls
auf alle Formen der illegalen Beschäftigung sowie auf al-
le bei der geprüften Baustelle oder dem Betrieb tätigen Fir-
men. Darüber hinaus verfolgen und ahnden sie Verstöße

gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz sowie gegen die
Arbeitsgenehmigungspflicht. Neben den Bearbeitungs-
stellen sind noch die Fachreferate zur Bekämpfung ille-
galer Beschäftigung bei den 10 Landesarbeitsämtern an
der Bekämpfung beteiligt. Sie verfolgen in diesem Bereich
die Verstöße von Verleihern mit Verleiherlaubnis und
grenzüberschreitende illegale Arbeitnehmerüberlassung.
1996 bestand für die Bearbeitungsstellen und die
Fachreferate ein Personalansatz von 518,5 Stellen. 1997
lag der Ansatz bei 524,25 Stellen und 1998 bei 516 Stel-
len. 1999 wurde der Personalansatz wesentlich aufge-
stockt auf 649 Stellen. Außerdem hat die Bundesanstalt für
Arbeit in bestimmten Bereichen Organisationseinheiten
mit besonderen Zuständigkeitsbereichen gebildet. Insbe-
sondere der Einsatz von Werkvertragsarbeitnehmern aus
mittel- und osteuropäischen Staaten auf deutschen Bau-
stellen erforderte eine besondere Prüfungsstruktur, um
dem gerade in diesem Bereich vielfach auftretenden
Missbrauch entgegenzuwirken. Anfang 1996 wurden da-
her befristet bis zum 31. Dezember 1998 in zehn Bal-
lungszentren Sonderprüfgruppen Außendienst Bau einge-
richtet. Bei der Einrichtung der Sonderprüfgruppen
wurden dabei die Erfahrungen, die im Rahmen eines Pi-
lotprojektes in Berlin gemacht wurden, umgesetzt. Die
dort bestehende Sonderprüfgruppe wurde weitergeführt.
Die insgesamt 11 Sonderprüfgruppen (Berlin, Dresden,
Essen, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leip-
zig, München, Nürnberg und Stuttgart) prüften aus-
schließlich im Baubereich, vorrangig auf den Baustellen,
auf denen Arbeitnehmer aufgrund von Werkverträgen
nach den bilateralen Werkvertragsabkommen tätig waren.
Dabei wurden vermehrt auch in kurzen Abständen 
sich wiederholende Prüfungen vorgenommen. Teilweise
erfolgten die Prüfungen auch zu unüblichen Zeiten wie
z. B. am Wochenende. Geprüft wurde stets die komplette
Baustelle mit allen hier tätigen Firmen sowie der gesam-
te Bereich möglicher illegaler Beschäftigung. Neben 
diesen Sonderprüfgruppen der Bundesanstalt für Arbeit
prüfen die Hauptzollämter die Baustellen.

Da die Erfahrungen mit den Prüfungen durch die Sonder-
prüfgruppen grundsätzlich positiv waren, wurde ab dem
1. Januar 1999 die Befristung dieser Gruppen aufgehoben
und eine dauerhafte Einrichtung der Sonderprüfgruppen
beschlossen. Zusätzlich wurden die Prüfgruppen um wei-
tere Prüfgruppen in Bielefeld, Heidelberg und Waiblingen
ergänzt. Die Prüfgruppe in Stuttgart wurde aufgelöst. Am
Aufgabenzuschnitt wurde im Wesentlichen festgehalten.
1996 bis 1998 bestand für die Sonderprüfgruppen ein An-
satz von 570 Stellen. Dieser wurde 1999 auf 589 Stellen
erhöht.

1986 hatte die Bundesanstalt für Arbeit zur Erleichterung
des Informationsaustausches das Informationssystem zur
Bekämpfung illegaler Beschäftigung (INBIL) eingeführt.
Es stellt den Dienststellen eine Sammlung aktueller Da-
ten zur Verfügung, auf die über eine Vielzahl von Such-
kriterien zurückgegriffen werden kann. Das System opti-
miert die Koordinierung überregionaler bundesweiter
Ermittlungsverfahren, macht frühzeitig fallübergreifende
Zusammenhänge erkennbar und trägt damit zu einer Ver-
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fahrensstraffung und zur Vermeidung von Doppelermitt-
lungen bei. Die Koordinierung wurde weiter dadurch er-
leichtert, dass 1997 auch die Arbeitsämter an das System
angeschlossen wurden. Nunmehr haben alle mit der
Bekämpfung von illegaler Beschäftigung betrauten Or-
ganisationseinheiten der Bundesanstalt für Arbeit Leis-
tungsstellen (OWiG, Außendienst, Bearbeitungsstellen
zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung und die entspre-
chenden Fachreferate bei den Landesarbeitsämtern sowie
die Prüfgruppen Außendienst Bau) Zugriff auf dieses Sys-
tem. Im Februar 1997 wurde das Betriebssystem 
außerdem auf moderne Hard- und Software umgestellt
und der Standort des Zentralrechners nach Nürnberg ver-
lagert. Neu aufgenommen in das Informationssystem
wurden Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz, Verstöße von Werkvertragsfirmen aus mittel- und
osteuropäischen Staaten, gegen die Arbeitsgenehmi-
gungspflicht sowie Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz von Arbeitgebern mit Sitz im Ausland.

Im Übrigen wurde damit begonnen, die Voraussetzungen
für den bereits von der Zollverwaltung realisierten EDV-
gestützten Datenaustausch mit der Urlaubs- und Lohn-
ausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) zu schaffen.
Die bei den Landesarbeitsämtern eingehenden Meldungen
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz von Arbeitge-
bern mit Sitz im Ausland werden der ULAK übermittelt,
die sie für Zwecke der Beitragserhebung erfasst. Diese
Meldedaten sollen künftig zur Bundesanstalt für Arbeit
transferiert werden, wo sie unter Nutzung der INBIL-
Infrastruktur allen INBIL-Anwendern zugänglich sein
sollen. Dieses Verfahren wird die betroffenen Dienststel-
len in die Lage versetzen, über spezifische Suchmerkma-
le ihre Prüfaufgaben nach dem Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz wirksamer zu planen und zu koordinieren. 

b) Maßnahmen der Hauptzollämter

Der Stellenansatz der Hauptzollämter zur Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung hat sich während des Be-
richtszeitraums nicht wesentlich verändert. 1996 bis 1998
lag der Stellenansatz bei ungefähr 1 000 Stellen. 1999 stieg 
er leicht an auf 1 074 Stellen. Weiterhin wird der Arbeits-
bereich zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung
schrittweise von gegenwärtig 1 100 auf 2 500 in den Jah-
ren 2000 und 2001 aufgestockt. Das Personal soll durch
Umschichtungen innerhalb der Zollverwaltung gewonnen
werden.

Nachdem das bestehende Fachwissen der Beamten durch
Schulungen u. a. im Strafrecht, Strafprozessrecht, Ver-
nehmungstechnik vertieft wurde, konnte zum Teil zwar
zeitaufwendige, aber erfolgreiche Ermittlungstätigkeit
geleistet werden.

Neben den beschriebenen Schulungsmaßnahmen wurde
die Sachausstattung der Beamten konsequent erweitert,
insbesondere wurden moderne Bürobusse, Pkws und
Kommunikationsmittel eingesetzt. Im Jahr 1999 erfolgte
neben dem weiteren Ausbau der allgemeinen Informati-
onstechnik, eine Ausstattung mit Laptops, die vor Ort
(Baustellen, Produktionsbetriebe) den Beamten einen so-

fortigen effektiven Zugriff auf die Datenbank der Sozial-
versicherungsträger (Basisdatenbank) und auf das Aus-
länderzentralregister ermöglichen.

Zu bundesweiten Informations- und Koordinierungs-
zwecken wurde 1997 bei der Oberfinanzdirektion Köln die
„Informations- und Koordinierungszentrale zur Bekämp-
fung illegaler Beschäftigung durch die Zollverwaltung“
(InKo – BillBZ) errichtet. Von dieser Stelle werden noch
heute die Meldungen im Rahmen des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes auf die Hauptzollämter verteilt. Parallel da-
zu wurden durch die Errichtung der Verfahrensdatenbank
BillBAO bei dieser Zentralstelle die Prüfungsergebnisse ge-
sammelt und insbesondere bundesweite Schwerpunktprü-
fungen koordiniert. Inzwischen ist ein tagesaktueller Da-
tenabgleich mit der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft (ULAK) realisiert.

Konsequenterweise wurde die Datenbank entsprechend
der neuen Aufgabenstellung der Zollbeamten als Hilfsbe-
amte der Staatsanwaltschaft in den Jahren 1998 und 1999
zu einer modernen Ermittlungs- und Verfahrensdatenbank
ausgebaut, die die Beamten bei den Hauptzollämtern
maßgeblich bei ihren zielgerichteten und risikoorientier-
ten Prüfungen unterstützt und zum erfolgreichen Ab-
schluss von Ermittlungsverfahren beiträgt.

Die InKo – BillBZ und die Datenbank BillBAO stehen in-
zwischen auch anderen Behörden und Dienststellen 
wie den Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit, Steu-
erfahndungsdienststellen, Polizeidienststellen und Staats-
anwaltschaften sowie auch ausländischen Zusammen-
arbeitsbehörden als Informationsstelle zur Bekämpfung
illegaler Beschäftigung zur Verfügung.

Mit der Übertragung der Rechte und Pflichten der Beam-
ten des Polizeidienstes nach den Bestimmungen der 
Strafprozessordnung und des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sowie der staatsanwaltschaftlichen Hilfs-
beamteneigenschaft nach § 304 SGB III verlagerte sich der
Schwerpunkt der Tätigkeit der auf dem Arbeitsgebiet zur
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung tätigen Zollbe-
amten von der Prüftätigkeit hin zur Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Diese neue Aufga-
be machte zahlreiche Schulungen von Mitarbeitern der
Zollverwaltung notwendig, die im Berichtszeitraum
durchgeführt wurden.

H. Vorschläge zur Verbesserung der 
Bekämpfung der illegalen Beschäfti-
gung

1. Entschließung des Bundesrates

In einer Entschließung des Bundesrates zur Wiederher-
stellung der Ordnung auf dem Arbeitsmarkt vom 19. März
1999 (Bundesratsdrucksache 798/98) hat der Bundesrat
der Bundesregierung mehrere Vorschläge unterbreitet, die
seiner Ansicht nach zu einer Verbesserung der Be-
kämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
führen könnten.
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In der Entschließung wurde die Bundesregierung u. a. auf-
gefordert, den deutschen Ratsvorsitz in der Europäischen
Union im 1. Halbjahr 1999 zu einer wichtigen Initiative
auf europäischer Ebene zu nutzen. Auf Initiative der Bun-
desregierung haben der Rat und die im Rat vereinigten
Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten am 
22. April 1999 einen Verhaltenskodex für die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit der Behörden der Mitglied-
staaten bei der Bekämpfung des grenzüberschreitenden
Missbrauchs bei Sozialversicherungsleistungen und 
-beiträgen und von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit
sowie bei grenzüberschreitender Leiharbeit beschlossen.
Auf den näheren Inhalt des Verhaltenskodex’ wird unter
Gliederungspunkt V.2 eingegangen. Der Bundesrat appel-
lierte des Weiteren an die Bundesregierung, sich dafür ein-
zusetzen, dass eine grenzüberschreitende Anerkennung
und Vollstreckung von Bußgeldbescheiden mit den Mit-
gliedsstaaten der EU und des EWR sichergestellt wird.

Außerdem bittet der Bundesrat die Bundesregierung zu
prüfen, inwieweit eine weitere Senkung der Lohnneben-
und -zusatzkosten möglich ist, da der Bundesrat in den 
hohen Lohnneben- und -zusatzkosten eine Hauptursache
für das verstärkte Auftreten von illegaler Beschäftigung
und Schwarzarbeit sieht. 

Der Bundesrat hält in seiner Entschließung die Ein-
führung einer Generalunternehmerhaftung für die Sozial-
versicherungsbeiträge und Steuern für notwendig, 
die dann eintritt, wenn der Hauptunternehmer festzule-
gende Sorgfaltspflichten bei der Gestaltung des Nach-
unternehmerverhältnisses verletzt.

Zusätzlich regte der Bundesrat mehrere Verschärfungen
der Sanktionen zur Ahndung von Schwarzarbeit und ille-
galer Beschäftigung an, wie z. B. die Erhöhung des Buß-
geldrahmens für illegale Beschäftigung und Schwarz-
arbeit, die Einführung eines Straftatbestandes bereits 
für eine einmalige Beschäftigung eines ausländischen
Arbeitnehmers ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung,
die Einführung eines Straftatbestandes für die beharrliche
Wiederholung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen 
im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit sowie einer Bußgeldvorschrift für Unter-
nehmer, die einen Unternehmer beauftragen, von dem sie
wissen oder fahrlässig nicht wissen, dass dieser Schwarz-
arbeiter als Nachunternehmer einsetzt. Zur Verbesserung
der Zusammenarbeit der Behörden schlägt der Bundesrat
vor, alle zur Verfolgung von Schwarzarbeit und illegaler
Beschäftigung zuständigen Behörden sowohl zur gegen-
seitigen Datenübermittlung als auch zur gegenseitigen
Unterrichtung beim Verdacht auf Schwarzarbeit und ille-
galer Beschäftigung zu verpflichten, weiteren Behörden
das Recht zur Außenprüfung ohne konkreten Anfangs-
verdacht einzuräumen, die erzielten Bußgeldeinnahmen
für eine angemessene personelle und technische Ausstat-
tung der zuständigen Behörde einzusetzen und die Fäl-
schungssicherheit von Sozialversicherungsausweis und
Arbeitsgenehmigungen zu überprüfen.

2. DGB, IG BAU

Die IG BAU hat mit ihrem Beitrag zu diesem Bericht zahl-
reiche Vorschläge zur Verbesserung der Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung übersandt. Der DGB unterstützt
in seiner Stellungnahme ausdrücklich die Vorschläge der
IG BAU. 

Zum einen werden Maßnahmen zur Verbesserung der Or-
ganisation der Arbeit und Zusammenarbeit der Behörden,
wie z. B. ein verbesserter Informations- und Datenaus-
tausch zwischen den Behörden sowie eine bessere Perso-
nal- und Sachmittelausstattung für die Prüfbehörden vor-
geschlagen. Eine verdachtslose Prüfung entsprechend 
§§ 305, 306 SGB III sollte nach Ansicht der IG BAU auch
für den Bereich des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit vorgesehen werden. Die Prüfbeamten der
Bundesanstalt für Arbeit sollten wie die Zollbeamten Po-
lizeibefugnisse erhalten. Zusätzlich sollte die Bundesan-
stalt für Arbeit die Kompetenz erhalten, in ihrem Zustän-
digkeitsbereich vor Gericht Strafbefehle zu beantragen. Bei
den Strafgerichten sollten spezielle Arbeitsmarkt-
abteilungen bzw. -kammern eingerichtet werden.

Neben diesen Maßnahmen schlägt die IG BAU weitere
Änderungen der gesetzlichen Regelungen vor. So fordert
sie z. B. die Einführung einer Hauptunternehmerhaftung
für die Sozialversicherungsbeiträge der Nachunterneh-
mer, eine Vorlagepflicht für Entgeltnachweise, die
Einführung einer fälschungssicheren Arbeitserlaubnis
verbunden mit einer Mitführungspflicht, die Einführung
eines fälschungssicheren Sozialversicherungsausweises,
die Ausdehnung des § 266a StGB auf die Arbeitgeberan-
teile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie eine
Ersatzvorschrift für den aufgehobenen § 50a Abs. 7 Ein-
kommensteuergesetz. 

Des Weiteren soll durch eine Verschärfung der Sanktionen
und die Schaffung besonderer Anreize die Bekämpfung
der illegalen Beschäftigung verbessert werden, z. B.
durch den Abschluss von Abkommen zur Durchsetzung
von Bußgeldern mit dem Ausland, die Möglichkeit einen
dinglichen Arrest bereits bei Erwartung einer Geldstrafe
anzuordnen, die Einführung einer Strafbarkeit für illegale
Ausländerbeschäftigung oder Entleih bereits bei Beschäf-
tigung von mehr als einem Ausländer, die Erhöhung der
Bußgeldrahmen von § 404 Abs. 3 SGB III, § 16 AÜG und
§§ 1, 2 SchwarzArbG und eine Verlängerung der Aus-
schlussfrist von der Vergabe nach § 5 SchwarzArbG. Um
Schwarzarbeit unattraktiver zu machen, schlägt die 
IG BAU vor, die steuerliche Absetzbarkeit von bestimm-
ten Dienstleistungen wie z. B. Renovierungen, eine Sen-
kung der Mehrwertsteuer für besonders arbeitsintensive
und schwarzarbeitsanfällige Branchen und eine degressive
Bezuschussung von Sozialversicherungsbeiträgen in
Niedriglohnbereichen einzuführen.

Schließlich regt die IG BAU als weitere Maßnahmen den
Abbau der Werkvertragskontingente, den Erlass von Ver-
gabegesetzen der Länder und des Bundes sowie die Be-
grenzung der Dienstleistungsfreiheit und der Freizügigkeit
im Rahmen der EU-Osterweiterung an.
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3. Länder

Auch in den Beiträgen der Länder wurden teilweise Vor-
schläge zur Verbesserung der Bekämpfung illegaler Be-
schäftigung gemacht. Zum Teil decken sich diese Vor-
schläge mit denen der IG BAU und des Bundesrates. So
fordern Hamburg und Berlin die Einführung einer Gene-
ralunternehmerhaftung, Berlin die Einführung einer fäl-
schungssicheren Arbeitserlaubnis mit einer Mitführungs-
verpflichtung sowie eine Angleichung von § 407 SGB III
an § 92a AuslG und Niedersachsen die Einführung ver-
dachtsloser Prüfungen auch im Bereich der Schwarzarbeit.

Bayern regt an, der Polizei das Recht einzuräumen, ver-
dachtsunabhängig Sozialversicherungsausweise zu prüfen
und ausländische Arbeitnehmer zur Mitführung ihrer
Personaldokumente, der Aufenthaltserlaubnis und der
Arbeitsgenehmigung zu verpflichten. Die Handwerks-
organisation Baden-Württemberg fordert Ahndung der
Schwarzarbeit als Straftat, damit es nicht mehr im Er-
messen der Verfolgungsbehörden steht, ob sie einen Fall
verfolgten.

V. Internationale Entwicklung

1. Richtlinie über die Entsendung von Arbeit-
nehmern

Am 16. Dezember 1996 hat das Europäische Parlament
und der Rat die Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung
von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen (Amtsblatt der Europäischen Union
Nr. L 18/1 vom 21.01.1997) verabschiedet. In Deutschland
wurde diese Richtlinie durch das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz umgesetzt.

2. Verhaltenskodex

Am 22. April 1999 haben der Rat und die im Rat verei-
nigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten 
eine Entschließung über den Verhaltskodex für die Ver-
besserung der Zusammenarbeit der Behörden der Mit-
gliedsstaaten bei der Bekämpfung des grenzüberschrei-
tenden Missbrauchs bei Sozialversicherungsleistungen
und -beiträgen und von nicht angemeldeter Erwerbs-
tätigkeit sowie bei grenzüberschreitender Leiharbeit an-
genommen. Der Verhaltenskodex ist im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften veröffentlicht (Amtsblatt der
Europäischen Union Nr. C 125/1). 

Als in den vergangenen Jahren deutlich wurde, dass ille-
gale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch zunehmend
auch grenzüberschreitend auftraten, entstand zunächst 
eine mehr oder weniger intensive Zusammenarbeit der na-
tionalen Behörden auf informeller Ebene. Dabei blieben
die rechtlichen Grundlagen und Grenzen für die Zusam-
menarbeit zumeist unklar. Feste Strukturen konnten sich
nur teilweise ausbilden. Diese Form der Zusammenarbeit
war oft an bestimmte Personen gebunden, die zu ihren
Kollegen in den Nachbarländern einen persönlichen Kon-

takt aufbauten. Dies hatte wiederum zur Folge, dass bei
einer Versetzung oder Pensionierung eines Mitarbeiters
die Kontakte mitunter abrissen und die Zusammenarbeit
stark zurückging. Gleichzeitig stieg die Zahl der Fälle, 
die eine solche Zusammenarbeit erforderten, ständig an.
Insbesondere durch den Wegfall der Grenzkontrollen öff-
nete sich der Arbeitsmarkt über die Grenzen hinweg, und
zwar sowohl der legale wie auch der illegale Arbeits-
markt. 

Die Bundesregierung versuchte zunächst, die Zusam-
menarbeit durch den Abschluss bilateraler Verträge mit
den einzelnen Mitgliedsstaaten zu verbessern. Diese Ver-
handlungen stießen allerdings auf eine Reihe von Schwie-
rigkeiten, insbesondere im Bereich des Datenschutzes.
Auch auf deutscher Seite war es zunächst nicht rechtlich
eindeutig geklärt, ob eine Übertragung von Sozialdaten
durch einen deutschen Sozialversicherungsträger an
Behörden in anderen Mitgliedsstaaten zulässig war. Im
3. Wahlrechtsverbesserungsgesetz vom 29. April 1997
(BGBl. I S. 968) wurde aber die Datenschutzvorschrift des
§ 77 SGB X so geändert, dass eine Datenübermittlung
auch möglich ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung einer
ausländischen Stelle erforderlich ist und entweder diese
Aufgaben der ausländischen Stelle denen der in § 35
SGB I genannten Stellen entsprechen oder die Vorraus-
setzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 2 und 3, der §§ 70, 73 SGB X
oder einer Übermittlungsvorschrift nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz vorliegen und die Aufgaben der auslän-
dischen Stelle den Aufgaben der im Dritten Buch So-
zialgesetzbuch oder Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
genannten Stellen entsprechen. Diese Vorschrift ermög-
licht damit, dass z. B. die Bundesanstalt für Arbeit Daten
eines niederländischen oder französischen Arbeitnehmers
an die dortige Arbeitslosenversicherung übermitteln
kann, damit diese feststellen kann, ob dieser Arbeit-
nehmer zu Unrecht Leistungen in seinem Heimatland be-
zieht.

Bilaterale Vereinbarungen konnten aber zunächst nur 
mit zwei Staaten erreicht werden. In einem Schriftwech-
sel mit dem irischen Sozialministerium (Department 
of Social Welfare) hat das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung eine Zusammenarbeit in Fragen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei Arbeitneh-
merüberlassung und der Bekämpfung des Leistungs-
missbrauchs vereinbart. Zudem wurde mit Portugal ver-
einbart, bei der Bekämpfung illegaler Beschäftigung eng
zusammenzuarbeiten.

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinbarung 
bilateraler Verträge entschloss sich das Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, im Rahmen der deut-
schen Präsidentschaft im Rat im ersten Halbjahr 1999 
einen Vorstoß für eine Richtlinie über die Zusammenar-
beit bei der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und
grenzüberschreitender Arbeitnehmerüberlassung zu 
unternehmen. Die Kommission stand aber einem solchen
Richtlinienvorschlag aus verschiedenen Gründen skep-
tisch gegenüber, so war u. a. nicht eindeutig, auf welche
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Ermächtigungsgrundlage eine entsprechende Richtlinie
gestützt werden könnte. Es wurde daher entschieden, statt
einer Richtlinie einen Verhaltenskodex vorzuschlagen. Im
Unterschied zu einer Richtlinie regelt ein Verhaltenskodex
keine rechtlich verbindlichen Verpflichtungen. Er stellt
vielmehr eine Manifestation des politischen Willens des
Rates und der Mitgliedsstaaten dar. Der weniger verbind-
liche Charakter eines Verhaltenskodex’ führte aber dazu,
dass eine größere Kompromissbereitschaft bei der Verab-
schiedung bestand.

In dem Verhaltenskodex werden die Mitgliedsstaaten auf-
gefordert Schritte zu unternehmen, die die Zusammenar-
beit der Behörden verbessern. Dabei werden konkrete
Maßnahmen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, im Ver-
haltenskodex benannt.

So sieht der Verhaltenskodex vor, dass der unmittelbare
Verkehr zwischen den zuständigen Stellen vor Ort 
ermöglicht werden soll. Anfragen über die oft langwieri-
gen diplomatischen Wege sollen so überflüssig werden. 

Um eine unmittelbare Zusammenarbeit zu ermöglichen,
muss auch eine Information über die Zuständigkeiten in den
verschiedenen Mitgliedsstaaten erfolgen. Hier sieht der
Verhaltenskodex die Benennung nationaler Verbindungs-
stellen in den Mitgliedsstaaten und deren Mitteilung an die
übrigen Mitgliedsstaaten und die Kommission vor. Auf die-
se Weise ist gewährleistet, dass jede Behörde mit einem An-
liegen einen kompetenten Ansprechpartner in dem anderen
Mitgliedsstaat findet. Wenn ein Ersuchen an eine unzu-
ständige Stelle gerichtet wird, soll dieses in dem Mit-
gliedsstaat an die zuständige Stelle weitergeleitet werden
und die ersuchende Stelle hiervon unterrichtet werden. Zu-
sätzlich soll eine gegenseitige Amtshilfe zwischen den zu-
ständigen Stellen, insbesondere durch Erteilung von Aus-
künften und die Übersendung von Schriftstücken erfolgen. 

Hinsichtlich der Übermittlung von Schriftstücken wird da-
bei konkret vorgesehen, dass Schriftstücke betreffend Fäl-
len von Missbrauch im Bereich der sozialen Sicherheit,
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und grenzüberschrei-
tender Leiharbeit durch die Post übermittelt werden können.

Auch bei der Überprüfung der Echtheit von Dokumenten
soll eine engere Zusammenarbeit ermöglicht werden.
Wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen, sol-
len die Mitgliedsstaaten bei der Prüfung der Echtheit von
Bescheinigungen über Sachverhalte, die den Rege-
lungsbereich des Verhaltenskodex’ betreffen, entspre-
chend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Ge-
pflogenheiten sich gegenseitig Amtshilfe leisten.
Schließlich werden die Mitgliedsstaaten im Verhaltens-
kodex aufgefordert, die Zusammenarbeit der zuständigen
Stellen bei der Übermittlung von Daten zu fördern.

Zur Umsetzung seines Regelungsinhalts sieht der Verhal-
tenskodex den Abschluss bilateraler oder multilateraler
Abkommen vor. Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung hat Verhandlungen für solche Abkommen
bereits mit den unmittelbaren Nachbarländern Frank-
reich, Dänemark und den Niederlanden aufgenommen. 

VI. Schlussbemerkung
Die Bedeutung der legalen Arbeitnehmerüberlassung für
die deutsche Wirtschaft ist im Berichtszeitraum gewach-
sen. Die Zahl der Leiharbeitnehmer und der Verleihun-
ternehmen ist weiter angestiegen. Von erheblicher Be-
deutung ist auch, dass die Arbeitnehmerüberlassung
zunehmend von Unternehmen nicht nur zur Über-
brückung von kurzen unerwarteten Personalengpässen
genutzt wird, sondern ein Mittel der langfristigen Perso-
nalplanung darstellt. Die Nutzung von Leiharbeit ermög-
licht den Unternehmen so, eine möglichst kleine eigene
Personalreserve zu halten.

Arbeitnehmerüberlassung bietet daher für den Beschäfti-
gungsmarkt sowohl Chancen wie auch Risiken. Die
Chancen bestehen darin, dass über die Arbeitnehmer-
überlassung Arbeitslose nicht selten eine Gelegenheit
zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bekommen. 
Eine nicht unwesentliche Zahl der Leiharbeitnehmer 
findet über diesen Weg auch wieder eine Festanstellung
in einem Entleihbetrieb. Andererseits kann die Nutzung
von Leiharbeit durch die Unternehmen zu einem Abbau
der Stammbelegschaft in den Entleihbetrieben führen
oder dort zumindest Neueinstellungen verhindern. 

Die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und
Schwarzarbeit hat im Berichtszeitraum nicht unerhebliche
Fortschritte gemacht. Dies belegen die angestiegenen
Zahlen von Bußgeldverfahren und die neuen Höchststän-
de bei der Summe der verhängten Bußgelder. Maßgeblich 
für die Verbesserung der Bekämpfung der illegalen 
Beschäftigung und Schwarzarbeit waren neben den 
Gesetzesänderungen die verbesserte Zusammenarbeit 
der Behörden. Diese Zusammenarbeit der Behörden vor
Ort muss auch in Zukunft noch weiter intensiviert werden.
Dies gilt um so mehr, als die Verschleierungs- und 
Umgehungstatbestände weiter verfeinert wurden. Damit
wird es für die Verfolgungsbehörden immer schwieriger,
Verstöße nachzuweisen. Eine enge Zusammenarbeit der
einzelnen Fachbehörden und ein ständiger Erfahrungs-
austausch sind daher wesentlich. 

Gleichzeitig ist die Höhe des Personaleinsatzes für den 
Erfolg der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung von
entscheidender Bedeutung. Nachdem die Bundesanstalt
für Arbeit im Berichtszeitraum den Personalansatz für
diese Aufgabe bereits erhöht hat, plant die Zollverwaltung
für die nächsten Jahre ebenfalls eine erhebliche Personal-
aufstockung. Ein gewisser Nachholbedarf in dieser Be-
ziehung besteht immer noch bei den meisten Bundeslän-
dern. Die Zahl des von den Ländern für die Bekämpfung
der Schwarzarbeit eingesetzten Personals ist immer noch
sehr niedrig. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erkenntnis,
dass ein erhöhter Personaleinsatz sich für die Kommunen
auch auszahlt, zum einen durch die eingenommen Buß-
gelder – zum anderen durch die Stärkung der Wirtschaft,
in dem die illegale Konkurrenz eingedämmt wird – wei-
ter durchsetzt.
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Am Quartalsende vorhandene 
Erlaubnisinhaber Im Berichtsvierteljahr weggefallene Erlaubnisse 

  davon 

 

insgesamt 
darunter mit unbe- 
fristeter Erlaubnis insgesamt zurückgenommene widerrufene auf andere Weise 

1. Quartal 1996 6 370 2 149 308 1 24 283 

2. Quartal 1996 6 507 2 181 298 – 17 281 

3. Quartal 1996 6 680 2 218 249 5 21 223 

4. Quartal 1996 6 816 2 241 195 – 21 174 

1. Quartal 1997 7 019 2 284 271 2 33 236 

2. Quartal 1997 7 195 2 331 291 2 35 254 

3. Quartal 1997 7 358 2 350 305 – 36 269 

4. Quartal 1997 7 514 2 405 280 – 25 255 

1. Quartal 1998 7 622 2 486 263 – 17 246 

2. Quartal 1998 7 846 2 602 244 – 17 227 

3. Quartal 1998 8 029 2 690 323 – 26 297 

4. Quartal 1998 8 277 2 792 208 – 9 199 

1. Quartal 1999 8 498 2 868 284 – 14 270 

2. Quartal 1999 8 727 2 994 314 – 25 271 

3. Quartal 1999 8 936 3 068 279 1 15 263 

4. Quartal 1999 9 232 3 140 249 – 15 234 
 

Tabel le  1

Erlaubnisinhaber und weggefallene Erlaubnisse
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1996 Männer Frauen insgesamt 

Januar 122 581 29 724 152 305 

Februar 118 406 29 878 148 284 

März 117 816 29 479 147 295 

April 124 982 29 550 154 532 

Mai 134 136 30 719 164 855 

Juni 145 124 32 811 177 935 

Juli 162 514 36 495 199 009 

August 162 538 36 154 198 692 

September 162 998 36 373 199 371 

Oktober 161 190 36 296 197 486 

November 156 036 36 138 192 174 

Dezember 143 982 33 650 177 632 

Tabel le  2

Statistik der Leiharbeitnehmer im Anschluss an die Statistik des 8. AÜG-Berichts

1997  Männer Frauen insgesamt 

Januar 134 599 34 310 168 909 

Februar 134 112 34 948 169 060 

März 135 740 34 818 170 558 

April 145 012 36 189 181 201 

Mai 155 208 37 764 192 972 

Juni 171 997 40 667 212 664 

Juli 179 941 41 682 221 623 

August 181 299 41 330 222 629 

September 182 662 42 214 224 876 

Oktober 180 471 42 089 222 560 

November 177 366 42 393 219 759 

Dezember 161 104 38 573 199 677 
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1998  Männer Frauen insgesamt 

Januar 157 312 40 586 197 898 

Februar 157 865 42 059 199 924 

März 165 888 44 242 210 130 

April 174 074 44 346 218 420 

Mai 185 326 46 841 232 167 

Juni 202 572 50 323 252 895 

Juli 230 765 55 964 286 729 

August 236 596 58 155 294 751 

September 230 176 56 759 286 935 

Oktober 218 207 53 249 271 456 

November 212 144 53 671 265 815 

Dezember 184 174 48 068 232 242 

noch Tabel le 2

1999  Männer Frauen insgesamt 

Januar 180 203 48 054 228 257 

Februar 181 225 49 163 230 388 

März 189 024 51 198 240 222 

April 194 884 51 346 246 230 

Mai 209 606 55 157 264 763 

Juni 227 513 58 881 286 394 

Juli 237 164 61 649 298 813 

August 244 956 64 263 309 219 

September 243 673 64 709 308 382 

Oktober 238 088 64 319 302 407 

November 240 789 67 828 308 617 

Dezember 222 760 63 602 286 362 
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 Unter einer Woche eine Woche bis unter drei 
Monate 

drei Monate und mehr 

Männer und Frauen 

1. Halbjahr 1996 15 940 62 782 56 093 

2. Halbjahr 1996 20 048 108 665 64 322 

1. Halbjahr 1997 19 177 74 416 60 017 

2. Halbjahr 1997 23 234 122 900 74 160 

1. Halbjahr 1998 23 497 89 785 73 557 

2. Halbjahr 1998 34 354 162 598 98 581 

1. Halbjahr 1999 28 530 104 528 81 522 

2. Halbjahr 1999 39 063 173 804 105 262 

Männer 

1. Halbjahr 1996 11 448 46 262 43 897 

2. Halbjahr 1996 14 297 82 265 49 849 

1. Halbjahr 1997 13 269 53 741 46 677 

2. Halbjahr 1997 17 230 92 614 58 295 

1. Halbjahr 1998 16 953 66 036 56 349 

2. Halbjahr 1998 23 455 121 009 76 296 

1. Halbjahr 1999 20 303 76 488 61 734 

2. Halbjahr 1999 27 068 126 854 79 396 

Frauen 

1. Halbjahr 1996 4 492 16 520 12 196 

2. Halbjahr 1996 5 751 26 400 14 473 

1. Halbjahr 1997 5 908 20 675 13 340 

2. Halbjahr 1997 6 004 30 286 15 865 

1. Halbjahr 1998 6 544 23 749 17 208 

2. Halbjahr 1998 10 899 41 589 22 285 

1. Halbjahr 1999 8 227 28 040 19 788 

2. Halbjahr 1999 11 995 46 950 25 866 
 

Tabel le  4

Zahl und Dauer der beendeten Leiharbeitsverhältnisse



Drucksache 14/4220 – 94 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

 Vorher nie  
beschäftigt 

Zuletzt vor 1 Jahr 
und mehr  

beschäftigt 

Zuletzt vor 1 Monat 
bis unter 12 Monaten 

beschäftigt 

Unmittelbar vorher 
beschäftigt 

Männer und Frauen 

1. Halbjahr 1996 11 627 13 913 57 588 52 588 

2. Halbjahr 1996 17 577 18 862 65 728 61 988 

1. Halbjahr 1997 13 639 18 993 74 506 59 955 

2. Halbjahr 1997 19 869 24 707 82 404 72 412 

1. Halbjahr 1998 18 666 26 213 95 201 74 199 

2. Halbjahr 1998 24 791 29 322 97 184 100 606 

1. Halbjahr 1999 20 568 27 892 105 215 90 521 

2. Halbjahr 1999 31 188 33 285 114 906 117 479 

Männer 

1. Halbjahr 1996 7 964 10 124 45 881 41 267 

2. Halbjahr 1996 11 859 14 225 51 881 48 394 

1. Halbjahr 1997 9 299 13 855 58 480 45 613 

2. Halbjahr 1997 13 433 18 366 64 192 55 483 

1. Halbjahr 1998 12 579 18 853 74 105 55 895 

2. Halbjahr 1998 16 489 21 369 73 749 75 355 

1. Halbjahr 1999 14 123 20 140 81 112 67 653 

2. Halbjahr 1999 19 877 23 888 85 093 85 157 

Frauen 

1. Halbjahr 1996 3 663 3 789 11 707 11 321 

2. Halbjahr 1996 5 718 4 637 13 847 13 594 

1. Halbjahr 1997 4 340 5 138 16 026 14 342 

2. Halbjahr 1997 6 436 6 341 18 212 16 929 

1. Halbjahr 1998 6 087 7 360 21 096 18 304 

2. Halbjahr 1998 8 302 7 953 23 435 25 251 

1. Halbjahr 1999 6 445 7 752 24 103 22 868 

2. Halbjahr 1999 11 311 9 397 29 813 32 322 

 

Tabel le 5

Frühere Tätigkeit der neu eingestellten Leiharbeitnehmer
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